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5. Jahrgang         Sonntag, 04.01.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 01


Wahlbekanntmachung Nr. 01


Gemeindewahlleiter und Stellvertreter Kommunalwahl 2009 für das Wahlgebiet 
der Stadt Schönebeck (Elbe)


Gemäß § 3 KWO LSA gebe ich hiermit den Namen und die Anschrift des 
Gemeindewahlleiters und s eines Stellvertreters öffentlich bekannt.                                                   


Gemeindewahlleiter:  Hans-Jürgen Haase   
Anschrift:   Stadt Schönebeck (Elbe)                                               
               Markt 1
   39218 Schönebeck                   
                                Tel. 03928/71 01 01
stellvertretender                                                               
Gemeindewahlleiter:  Dieter Krüger                                     
Anschrift:            Stadt Schönebeck (Elbe)                             
                                Markt 1
   39218 Schönebeck                   
                                Tel. 03928/71 01 90                                               
                              


Haase                                                                
Oberbürgermeister


Wahlbekanntmachung Nr. 02


Bildung des Gemeindewahlausschusses für das Wahlgebiet der Stadt Schönebeck 
(Elbe) für die Kommunalwahlen 2009


Gemäß § 10 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG 
LSA) i.V.m. § 4 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(KWO LSA) in seiner zurzeit gültigen Fassung, ist für die Stadt Schönebeck (Elbe) 
ein Wahlausschuss zu bestimmen. 


Der Wahlausschuss besteht aus dem Wahlleiter und 6 Beisitzerinnen/Beisitzern. 


Für die 6 Beisitzerinnen/Beisitzer sind stellvertretende Beisitzerinnen/Beisitzer zu 
benennen. 


Entsprechend § 4 Abs. 1 KWO LSA fordere ich die im Wahlgebiet vertretenen Parteien 
und Wählergruppen auf, mir bis zum 


05. Februar 2009


schriftlich Vorschläge von Wahlberechtigten für Beisitzerinnen/Beisitzer und 
Stellvertreterinnen/Stellvertreter an folgende Anschrift einzureichen: 


Stadt Schönebeck (Elbe),  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe).


Wahlberechtigte, die Wahlbewerber sowie Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge 
sind, können ein Wahlehrenamt nicht innehaben (§ 13 Abs. 2 KWG LSA). 


Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu übernehmen. In diesem 
Zusammenhang wird auf § 13 Abs. 1 und 3 KWG LSA hingewiesen.


Haase
Gemeindewahlleiter 


BEKANNTMACHUNG
der 36. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschusses


am 20.01.2009


Sitzungsbeginn:      17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


   T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Informationen zum aktuellen Verfahrensstand der 2. Änderung/Teilaufhebung des  
 Bebauungsplanes Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ 
 BE: Vertreter des Büros für Stadtplanung Herr Schwerdt, Dessau-Roßlau
7. Vorlagen-Nummer: 0537/2008
 Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
8. Vorlagen-Nummer: 0546/2009
  Abwägungsbeschluss des 1. und 2. Entwurfs der 1. Änderung zum Bebauungsplan 


Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
9. Vorlagen-Nummer: 0547/2009
 Satzungsbeschluss
 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
10. Vorlagen-Nummer: 0545/2009
 Aufhebungsbeschluss
  Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 47 „An der Friedrichstraße“ - Beschluss 


- Nr. 0468/2001
11. Vorlagen-Nummer: 0540/2009
 Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“
 Aufstellungsbeschluss
12. Vorlagen-Nummer: 0549/2009
  Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53  


„Am Stadtfeld“


13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
14.  Informationen der BauBeCon, vertreten durch Frau Klein, über vorliegende För-


deranträge aus dem Bereich der privaten Wohnsubstanz im Sanierungsgebiet „Alt-
stadt“


15. Informationen der Verwaltung
16. Vorlagen-Nummer: 0542/2009
 Flächentausch in Felgeleben
17. Vorlagen-Nummer: 0543/2009
 Verhandlungen zum Ankauf eines Grundstückes
18. Vorlagen-Nummer: 0544/2009
 Verkauf einer Grundstücksfläche an der Steinstraße
19. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 30. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 19.01.2009


Sitzungsbeginn:  17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


   TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0541/2009
 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS -
6. Vorlagen-Nummer: 0545/2009
 Aufhebungsbeschluss
  Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 47 „An der Friedrichstraße“ - Beschluss 


- Nr. 0468/2001
7. Vorlagen-Nummer: 0546/2009
  Abwägungsbeschluss des 1. und 2. Entwurfs der 1. Änderung zum Bebauungsplan 


Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
8. Vorlagen-Nummer: 0547/2009
 Satzungsbeschluss
 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
9. Vorlagen-Nummer: 0540/2009
 Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“
 Aufstellungsbeschluss
10. Vorlagen-Nummer: 0549/2009
  Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53  


„Am Stadtfeld“
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
12. Vorlagen-Nummer: 0543/2009
 Verhandlungen zum Ankauf eines Grundstückes
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 31. Sitzung des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses am 14.01.2009


Sitzungsbeginn:    17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Kindertagesstätte „Am Gänsewinkel“
                                 39218 Schönebeck (Elbe)


   TAGESORDNUNG


Vor Beginn der Sitzung findet eine Besichtigung der Kindertagesstätte „Am Gänse-
winkel“ statt.


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0548/2009
  Stellungnahme der Stadt Schönebeck (Elbe) zur mittelfristigen Schulentwick-


lungsplanung des Salzlandkreises für die Schuljahre 2009/10 bis 2013/14
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


BEKANNTMACHUNG
der 29. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses am 15.01.2009


Sitzungsbeginn:  17:00 Uhr


 
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


   TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0546/2009
  Abwägungsbeschluss des 1. und 2. Entwurfs der 1. Änderung zum Bebauungsplan 


Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
7. Vorlagen-Nummer: 0547/2009
 Satzungsbeschluss
 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
8. Vorlagen-Nummer: 0548/2009
  Stellungnahme der Stadt Schönebeck (Elbe) zur mittelfristigen Schulentwick-


lungsplanung des Salzlandkreises für die Schuljahre 2009/10 bis 2013/14
9. Diskussion zur Berufsschulplanung des Salzlandkreises
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
11. Informationen der Verwaltung
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 31. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses am 13.01.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1
   39218 Schönebeck (Elbe)


   TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Abarbeitungsstand Haushalt
7. Vorlagen-Nummer: 0541/2009
 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS -
8. Vorlagen-Nummer: 0545/2009
 Aufhebungsbeschluss
  Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 47 „An der Friedrichstraße“ 
 - Beschluss - Nr. 0468/2001
9. Vorlagen-Nummer: 0546/2009
  Abwägungsbeschluss des 1. und 2. Entwurfs der 1. Änderung zum Bebauungsplan 


Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
10. Vorlagen-Nummer: 0547/2009
 Satzungsbeschluss
 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
11. Vorlagen-Nummer: 0540/2009
 Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“
 Aufstellungsbeschluss
12. Vorlagen-Nummer: 0549/2009
  Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der Innenentwicklung  


Nr. 53  „Am Stadtfeld“
13. Vorlagen-Nummer: 0550/2009
  Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) 


- 10. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004
 hier: Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss
14. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
15. Informationen der Verwaltung
16. Vorlagen-Nummer: 0542/2009
 Flächentausch in Felgeleben
17. Vorlagen-Nummer: 0543/2009
 Verhandlungen zum Ankauf eines Grundstückes
18. Vorlagen-Nummer: 0544/2009
 Verkauf einer Grundstücksfläche an der Steinstraße
19. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags und kann gegen die Versandko-
sten beim Verlag abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsan-
spruch an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes 
werden kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der 
Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.








5. Jahrgang   Sonntag, 02.11.2008   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 496. Jahrgang   Sonntag, 11.01.2009   Amtliche Bekanntmachungen   Nr. 02


B E K A N N T M A C H U N G
der 2. Sitzung des Zeitweiligen Ausschusses Friedhofswesen


des Stadtrates Schönebeck (Elbe) am 21.01.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
 Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5.  Beisetzungsstatistik der einzelnen Friedhöfe der Stadt Schönebeck 


(Elbe)
6. Ist-Kostenabrechnung - aufgeschlüsselt nach Friedhöfen für 2007
7.  Vorstellung neuer Grabarten  


- Partnergrabstellen (pflegefreie Urnendoppelwahlstellen)  
- Urnengemeinschaftsgrabstätten


8.  Problemdiskussion Schließung bzw. Aussetzung von Bestattungen auf 
kleineren (Ortsteil-) Friedhöfen


9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
Nichtöffentlicher Teil
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


 
Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonn-
tags und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch an alle erreich-
baren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden 
kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter 
der Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.








        


6. Jahrgang      Sonntag, 18.01.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 03


B E K A N N T M A C H U N G
der 39. Sitzung des Hauptausschusses am 26.01.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bekanntgabe des Beschlusses aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Informationen der Verwaltung
7. Vorlagen-Nummer: 0537/2008


Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
8. Vorlagen-Nummer: 0541/2009


Änderung des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS -
9. Vorlagen-Nummer: 0545/2009


Aufhebungsbeschluss
  Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 47 „An der Friedrichstraße“ - Beschluss- 


Nr. 0468/2001
10. Vorlagen-Nummer: 0546/2009
  Abwägungsbeschluss des 1. und 2. Entwurfs der 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 


6 „Touristenpark Salineinsel“
11. Vorlagen-Nummer: 0547/2009


Satzungsbeschluss
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“


12. Vorlagen-Nummer: 0548/2009
  Stellungnahme der Stadt Schönebeck (Elbe) zur mittelfristigen Schulentwicklungs-


planung des Salzlandkreises für die Schuljahre 2009/10 bis 2013/14
13. Vorlagen-Nummer: 0540/2009


Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“
Aufstellungsbeschluss


14. Vorlagen-Nummer: 0549/2009
  Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53  


„Am Stadtfeld“
15. Vorlagen-Nummer: 0550/2009
  Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) - 10. 


Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004
hier: Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss


16. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
17. Vorlagen-Nummer: 0542/2009


Flächentausch in Felgeleben
18. Vorlagen-Nummer: 0543/2009


Verhandlungen zum Ankauf eines Grundstückes
19. Vorlagen-Nummer: 0544/2009
 Verkauf einer Grundstücksfläche an der Steinstraße
20. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


N a c h r u f


Tief bewegt haben wir die Nachricht vernommen, dass das Mitglied 
der Stadtteilfeuerwehr Elbenau der Freiwilligen Feuerwehr Stadt 
Schönebeck (Elbe)


Oberbrandmeister a.D.


Hans Thiel
im Alter von 83 Jahren verstorben ist.
Mit ihm verliert die Freiwillige Feuerwehr einen engagierten Kame-
raden, der in 67-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit in der Freiwilli-
gen Feuerwehr durch sein Fachwissen und seine Einsatz- und Hilfs-
bereitschaft hohes Ansehen erworben hat.
Sein Andenken zu ehren ist für uns Bedürfnis und Verpflichtung.


Stadt Schönebeck (Elbe)
Hans-Jürgen Haase Ronald Mühlsiegel
Oberbürgermeister amt. Stadtwehrleiter


B E K A N N T M A C H U N G
der 29. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung


am 29.01.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“
  Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Aktueller Stand zur Attraktivierung Solequell
6. Informationen der Verwaltung
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Informationen der Verwaltung
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Ausschreibung nach VOB
Bauvorhaben:  Grundhafter Ausbau der Waldseestraße 
  in Plötzky


a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 
  Tel. (03928) 710 423


b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung


c) Art des Auftrages: Ausführung von Tief- und Straßenbauarbeiten, 
Trinkwasserleitungsarbeiten


d) Ort der Ausführung: Schönebeck (Elbe), Ortsteil Plötzky


e) Art und Umfang der Leistung: - Aufnehmen der Betonfahrbahnplatten
1.100,00 m²


   -  Aufnehmen Befestigungen (Beton, Pflaster, 
Gehwegplatten) 680,00 m²


  - Aushub 1.400,00 m³
   - Herst. Betonpflasterstraße mit Borden                  


1.300,00 m²
   - Herst. Betonpflastergehweg m. Borden                     


480,00 m²
  - Herst. Rohrrigole 167,00 m
  - Oberboden, Rasenansaat 500,00 m²
  - Erneuerung Trinkwasserleitung PE
     225/13,4; 180/10,7, 125/7,4 220,00 m
  - Erneuerung zugehörige Schiebergruppen                         


4,00 St.
  - Umbindung vorh. Hausanschlüsse 13,00 St.


f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose


g) Zweck der Bauleistung: 


h) Frist für die Ausführung: 16.03.2009  bis  29.05.2009


i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden können:   
  Stadt Schönebeck(Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt 


Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck(Elbe), Tel. 03928 / 710 423 oder 710431
 Termin von Anforderungen: ab sofort 


j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
  30,00 EUR (Diskette mit GAEB 83 einbegriffen) per Verrechnungsscheck oder 


Banküberweisung an die unter Pkt. a) genannte Stelle an:
Vergabenummer: 09 621 001
Kontonummer: 370 102 240
BLZ, Geldinstitut: 800 555 00, Salzlandsparkasse
Kostenentgelt wird nicht erstattet.


  Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die 
Einzahlung vorliegt.


k) Frist für das Einreichen der Angebote: 03.02.2009, 10.00 Uhr


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: 
Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck (Elbe)
Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199


m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter oder ihre Bevollmächtigten


o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:
03.02.2009, 10.00 Uhr
Kleiner Sitzungssaal, Schönebeck(Elbe), Markt 1 (Rathaus)


p) Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme


q) Zahlungsbedingungen: 
  Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und Ergänzenden 


Vertragsbedingungen


r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend 


s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:
Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBl. Nr. 38/2006 vom 18.09.2006 
Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-Bescheinigung der 
Eintragung in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle 
ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das 
Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden.
Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in beglaubigter Kopie 
vorzulegen:


 mit dem Angebot 
- Handelsregisterauszug,
- Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
- Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,
- DVGW-Nachweis W 3,
- Nachweise gem. VOB (A) §8,a-f,
- Bescheinigung SokaBau


und auf Verlangen 
-  Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personenschaden, 


Vermögensschaden, sonstige Schäden)


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:   27.02.2009


u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:  
Wertung von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes.


vw) sonstige Angaben:
Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a)
Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: 


...
• Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A:


Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Haase
Oberbürgermeister


Hinweisbekanntmachung zur  Achten Neufassung der Hauptsatzung
der Stadt Schönebeck (Elbe)


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 30.10.2008 die 
Achte Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) beschlossen. Die 
Bekanntmachung der Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) erfolgte 
mit dem Genehmigungsvermerk der Kommunalaufsichtsbehörde im Amtsblatt der Stadt 
Schönebeck, der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) sowie der Gemeinden 
Plötzky, Pretzien, Ranies  am 31.12.2008. Die dazugehörige Gebietskarte liegt vier Wochen 
nach der heutigen  Bekanntmachung zur Einsichtnahme in der Stadtverwaltung Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, Kleiner Sitzungssaal, 39218 Schönebeck, zu den üblichen Sprechzeiten 
aus.


Haase
Oberbürgermeister
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Hinweise zur Einschulung 2010
Das Schulverwaltungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe) gibt hiermit die 
Schulbezirke der Schönebecker Grundschulen bekannt. Wir möchten die 
Eltern bitten, die Anmeldung ihres Kindes im Sekretariat der betreffenden 
Grundschule ihres Schulbezirkes vorzunehmen. 
Die Erziehungsberechtigten der schulpflichtig werdenden Kinder werden 
dazu schriftlich von der aufnehmenden Grundschule eingeladen. Schul-
pflichtig sind alle Kinder, die bis zum 30.06.2010 das sechste Lebensjahr 
vollenden. Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde des Kindes oder 
das Familienstammbuch vorzulegen. Das anzumeldende Kind ist von den 
Erziehungsberechtigten persönlich vorzustellen. 


Haase
Oberbürgermeister 
Anlage 1                 Grundschulen
Schulbezirk der Grundschule „Dr. Salvador Allende“, W.-Hellge-Straße 77
Am Malzmühlenfeld, Am Stadtfeld, Erich-Weinert-Straße, Franz-Voll-
bring-Straße, Friedrichstraße, Garbsener Straße, Gustav-Zenker-Straße, 
H.-Rau-Straße, Joh.-R.-Becher-Straße 54-88, Karl-Jänecke-Straße, Otto-
Kohle-Straße, Stadionstraße, Welsleber Straße 22-45, 50, Wilhelm-Hellge-
Straße (ungerade Hausnummern 1 bis 205; gerade Hausnummern 2-206), 
Willi-Sonnenberg-Straße
Schulbezirk der Grundschule „Käthe Kollwitz“, St.-Jakobi-Straße 3-4
Am Glindeschen Weg, Am Holländer, Am Markt, Baderstraße, Barba-
rastraße, Barbyer Straße, Barbyer Tor, Bauhofstraße, Bodengasse, Bött-
cherstraße, Breiteweg, Broihansgasse, Brückenaufgang, Burgstraße, 
Buschweg, Cokturhof, Dammweg, Elbstraße, Elbtor, Elbweg, Ernst-
Thälmann-Straße, Felgeleber Straße, Friedrich-Engels-Straße, Geschw.-
Scholl-Straße 1-40, 136-158, Grabenstraße, Grundweg, Heinitzhof, 
Hermannstraße, Hoher Weg, Karl-Marx-Straße, Maxim-Gorki-Straße, 
Müllerstraße, Neue Gasse, Petersstraße, Republikstraße, R.-Breitscheid-
Straße, Salinenkolonie, Salzer Straße, Salztor, Schornsteinfegerstraße,  
St.-Jakobi-Straße, Steinstraße, Streckenweg, Thimannstraße, Tischlerstra-
ße, Worth, Zimmererstraße,
Schulbezirk  der Grundschule „K. Liebknecht“, Pestalozzistraße 1
Alt Frohse, Am Hummelberg, Am Sandkuhlenfeld, Am Stremsgraben, 
An der Blumenberger Bahn, An der Eisenbahn, An der Käuzchenkuhle, 
Annastraße, Bahnhofstraße, Bertolt-Brecht-Straße, Bullenwiesenweg, 
Burgwall, Dorotheenstraße, Dr.-M.-Luther-Straße, Freiligrathstraße, 
Friedhofsweg, Geschw.-Scholl-Straße 41-130, Goethestraße, Großer 
Steinklump, Helenenstraße, Herderstraße, Hohendorfer Straße1, 3, Joh.-
R.-Becher-Straße (ungerade Hausnummern 1-69, gerade Hausnummern 
2-52d), Karl-Liebknecht-Straße, Kleiner Steinklump, Körnerstraße, 
Krausestraße, Krummer Ellenbogen, Kuckucksweg, Lessingstraße, Ma-
gazinstraße, Magdeburger Straße 261, 263, Magdeburger Straße 199, 201, 
203, 205, 206, 219, 221, 238, 240, 241, 242, 244, 245, 245 d, 246, 247 a, 
247 b, 250, 253, 254, 255, 257, Margaretenstraße, Paulstraße, Pestaloz-
zistraße, Rosa-Luxemburg-Straße, Reuterplatz, Schillerstraße, Straße der 
Jugend, Trappensteig, Valentin-Feldmann-Straße, Wallstraße, Welsleber 
Straße 1-21, 52-64, Wilhelm-Hellge-Straße (ungerade Hausnummern 
227-339, gerade Hausnummern 212-332)


Schulbezirk der Grundschule „Am Lerchenfeld“, Berliner Straße 8 a
Adolfstraße, Albrechtstraße, Alt Felgeleben, Am Anger, Am Gänsewin-
kel, Am Randel, Am Röhrenstieg, Am Streitfeld, An der Füllkuhle, An der 
Güstener Bahn, An der Seilerbahn, An der Steiermärker Straße, Bahnhof 
Felgeleben, Ballenstedter Straße, Bangestraße, Berliner Straße, Birken-
weg, Blankenburger Straße, Blumenstraße, Braunlager Straße, Clara-Zet-
kin-Straße, Dr.-W.-Külz-Straße, Ernststraße, Feldstraße, Fliederstraße, 
Folkewitzer Straße, Gartenstraße, Gnadauer Straße, Graseweg, Hecken-
weg, Heinrich-Hertz-Straße, Heinrichstraße, Hermann-Kasten-Straße, 
Hüttenroder Straße, Ilsenburger Straße, Im Lerchenfeld, Innsbrucker 
Straße, Jahnstraße, Joachimstraße, Johannisstraße, Karl-Jänecke-Platz, 
Kärntener Straße, Karlstraße, Köthener Straße, Kurze Straße, Lange Stra-
ße, Leutenberger Straße, Liebensteiner Straße, Martinstraße, Meisenstieg, 
Moskauer Straße, Otto-Hahn-Straße, Otto-Kresse-Straße, Pappelstraße, 
Paul-Illhardt-Straße, Prager Straße, Quedlinburger Straße, Querstraße, 
Richardstraße, Rübeländer Straße, Sachsenlandstraße, Salzburger Straße, 
Schulstraße, Schwarzer Weg, Siedlerstraße, Staßfurter Straße, Steiermär-
ker Straße, Warschauer Straße, Wasserwerk Felgeleben, Wernigeröder 
Straße, Wiener Platz
Schulbezirk der Grundschule „Ludwig Schneider“, Kirchstraße 22
Ahornstraße, Akazienstraße, Alleestraße, Am Alten Stadtbad, Am Efeueck, 
Am Finkenherd, Am Gradierwerk, Am Grünen Stein, Am Gutjahr, Am 
Solgraben,  An der Arche, Asternweg, August-Bebel-Straße, Bäcker-
straße, Badepark, Baumhauer-Straße, Blauer Hof, Blauer Steinweg, 
Boeltzigstraße, Bornstraße, Brunnenstraße, Buchsbaumweg, Calbesche 
Straße, Chausseestraße, Dahlienweg, Dammstraße, Dr.-Lohmeyer-Stra-
ße, Dr.-Tolberg-Straße,  Edelmannstraße, Eggersdorfer Straße, E.-Weiß-
bach-Straße, Elmener Straße, Eschenstraße, Esebeckstraße, Esterhuser 
Straße, Geyerstraße, Görtzker Straße, Gretnitzer Straße, H.-Heine-Straße,  
Holunderweg, Idastraße, Immermannstraße, Jakobstraße, Kantorstieg, 
Kastanienweg, Kirchstraße, Krokusweg, Kunstanger, Leipziger Stra-
ße, Lilienweg, Lindenstraße, Luisenstraße, Magdeburger Straße 1-176, 
Margaritenweg, Mittelstraße, Mühlenstraße, Narzissenweg, Nelkenweg, 
Parkstraße, Pfännerstraße, Pfuehlstraße, Rathausstraße, Reitbahnstraße,
Resedaweg, Ritterstraße, Rosenweg, Rosmarinstraße, Rüsternstraße, 
Schadeleber Straße, Schäferhof, Scheunenstraße, Schneidewindstraße, 
Schützenweg, Sieboldstraße, Sorgestraße, Tränkestraße, Triftweg, Tul-
penweg, Turnierstraße, Wacholderweg, Wasserstraße, Welchhausenstraße, 
Winkelmannstraße, Wüstenhoffstraße. 
Schulbezirk der Grundschule Plötzky, 39245 Plötzky, Schulstraße 7
Ortsteile Plötzky, Pretzien, Ranies, Stadtteile Grünewalde und Elbenau


Amtliche Bekanntmachung
Ablauf von Grabstellen auf den Friedhöfen der Stadt Schönebeck (Elbe)
Das Nutzungsrecht an Grabstellen erlischt nach Ablauf folgender Fristen:
- Urnenreihenstellen             15 Jahre
- Reihengräber                 25 Jahre
- Wahlgräber und Urnenwahlstellen               30 Jahre
- Erb-Grabstellen                             40 Jahre
nach dem Beisetzungstag.
Demnach verfallen 2009 die Nutzungsrechte an Grabstellen für nachste-
hend aufgeführte Bestattungsjahre:
- Urnenreihenstellen                   von 1994
- Reihengräber                     von 1984
- Wahlgräber und Urnenwahlstellen   von 1979
- Erbgräber                                    von 1969


Für Wahlgräber und Erbgräber sowie Urnenwahlstellen kann eine Verlän-
gerung durch Zahlung der entsprechenden Gebühr beantragt werden. Eine 
Grabstellenaufgabe dieser Grabarten muss schriftlich erfolgen.
Grabsteine sind von den Angehörigen innerhalb von 3 Monaten nach Ab-
lauf des Nutzungsrechtes zu entfernen, ansonsten beräumt die Friedhofs-
verwaltung auf Kosten des Grabnutzungsberechtigten. Eine Verwahrung 
des Steines erfolgt nicht. Für die Grabsteinberäumung ist bei der Fried-
hofsverwaltung eine kostenlose Bescheinigung einzuholen.
Nutzer von Reihengräbern und Urnenreihenstellen werden vor der Be-
räumung der Grabstellen nach Ablauf der gesetzlichen Ruhefristen nicht
mehr benachrichtigt.
Turnusmäßige Überprüfung der Standfestigkeit von Grabmalen
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist die Friedhofsverwaltung 
gesetzlich gehalten, jährlich die Grabmale auf Standfestigkeit zu über-
prüfen. Diese Kontrollen beginnen im Frühjahr auf allen Friedhöfen der 
Stadt Schönebeck. Grabstelleninhaber haben ihrer Überwachungspflicht 
nachzukommen und Schäden an eigenen Grabsteinen zu beseitigen. Sie 
haften, wenn durch einen umstürzenden Grabstein Schaden entsteht.


Haase
Oberbürgermeister
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Öffentliche Ausschreibung nach VOB
Bauvorhaben: Umgestaltung Gehwege und Grünflächen, Sanierung der 


Fahrbahn und Neubau der Kanalisation in der Ahorn-
straße und Lindenstraße 1. TA


a) Name, Anschrift der Auftraggeber:
Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1,Tel. (03928) 710 428   
AbSAbwasserentsorgung Schönebeck GmbH über OEWAZL Schönebeck,
Wilhelm-Hellge-Straße 338, 39218 Schönebeck, Tel. (0 39 28) 7081-0


b Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung


c) Art des Auftrages:  Ausführung von Straßen- und Tiefbauleistungen


d) Ort der Ausführung: Schönebeck(Elbe), Ortsteil Bad Salzelmen


e) Art und Umfang der Leistung:
Umgestaltung Gehwege und Grünflächen sowie Sanierung der Fahrbahn 
(AG: Stadt SBK):
Pflaster aufnehmen und verlegen
(teilweise Wiederverwendung) 2.100 m2


Oberbodenarbeiten 160 m3


Frostschutzschicht in Fahrbahn und Nebenbereichen 340 m3


Schottertragschicht in Fahrbahn und Nebenbereichen 630 m3


Borde aufnehmen und verlegen (teilweise Wiederverwendung) 1.150 m
Gossen 510 m
Fahrbahnsanierung Asphalt (weitgehend) im Hocheinbau 2.370 m2


Straßenabläufe mit Anschlußleitungen 12 St.
Straßenbeleuchtung 14 St.
Leitungsgraben für Straßenbeleuchtung 885 m


Entwässerungskanalarbeiten (AG: AbS / OEWA):


Mischwasserkanal DN 200 45 m
Mischwasserkanal DN 300 260 m
Schächte 7 St.
Leitungsgraben 900 m3


Verbau 1.500 m2


Hausanschlüsse 25 St


f) Art und Umfang der einzelnen Lose:
 keine Lose


g) Zweck der Bauleistung:
  Umgestaltung der Gehwege und Grünflächen, Sanierung Fahrbahn und  


Kanalbau


h) Frist für die Ausführung: 16.3.2009 bis 6.11.2009


i)  Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen 
werden können:
Stadt Schönebeck (Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt 
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe), Tel. 03928 / 710 428
Termin von Anforderungen: ab sofort bis zum 4.2.2009


 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen.


j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
65,00 EUR (Diskette mit GAEB DA 83 einbegriffen) per Verrechnungs-
scheck oder Banküberweisung an die unter Pkt. a) genannte Stelle an:


 Vergabenummer: T/VWH/01/2009
 Kontonummer:  370 102 240


BLZ, Geldinstitut:   800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
Kostenentgelt wird nicht erstattet. Die Verdingungsunterlagen werden
nur versandt, wenn der Nachweis über die Einzahlung vorliegt.


k) Frist für das Einreichen der Angebote: 18.2.2009


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:
Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck ( Elbe)
Tel. 03928/710 138, Fax 03928/710 199


m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
 Deutsch


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter oder ihre Bevollmächtigten


o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:
 18.2.2009, 10.00 Uhr
 Kleiner Sitzungssaal,, Schönebeck (Elbe),
 Markt 1 (Rathaus)


p) Sicherheiten: 
  Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme


Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme


q) Zahlungsbedingungen:
  Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und Ergänzenden 


Vertragsbedingungen;


r) Rechtsform für Bietergemeinschaften:
 gesamtschuldnerisch haftend


s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:
 • Bewerbererklärung(-en) gem. RdErl. MBL Nr. 38/2006 vom


18.09.2006
 • Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungs-


fähigkeit und Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine gültige  
Positiv-Bescheinigung der Eintragung in das Unternehmer-Lieferan-
ten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle ABSt Sachsen-Anhalt
(www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das Präqualifikati-
onsverzeichnis vorgelegt werden.


 • RAL Güteschutz Kanalbau AK 2
 •  Alternativsind folgende Einzelnachweise im Original oder in beglau-


bigter Kopie vorzulegen:
mit dem Angebot  


– Handelsregisterauszug,
– Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
– Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossen-


schaft,
–   Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,


und auf Verlangen 
– Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personenscha-


den, Vermögensschaden, sonstige Schäden).


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 23.3.2009


u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:
Wertung von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptan-
gebotes.


vw) sonstige Angaben:
 •  Auskünfte zumVerfahren erteilt: Anschrift siehe a) 


Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: 
igt IngenieurgemeinschaftThiel GmbH, Elbeuer Straße 17, 


39126 Magdeburg, Tel. 0391-5089720


 • Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A: Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 
Bernburg


Haase
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Amtliche Bekanntmachung
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Bebauungsplanentwurf Nr. 11 „Zentrumsumgehung“, 2. Änderung/
Teilaufhebung (gemäß 3 Abs.1 Baugesetzbuch)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 28.08.2008 den Ein-
leitungsbeschluss zur  2. Änderung/Teilaufhebung des Bebauungsplanes
Nr.11 „Zentrumsumgehung“ gefasst. Mit der Aufstellung als einfacher
Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 BauGB soll für die betroffenen Grund-
stücke im Plangebiet verbindliches öffentliches Baurecht im Rahmen der
beabsichtigten aktuellen städtebaulichen Entwicklung geschaffen wer-
den, welches mit der Planänderung des noch nicht realisierten Trassen-
verlaufs der „Anbindungsstraße östliche Gewerbegebiete“ einhergeht.
Das Planverfahren hat für die zu Grunde liegende Straßenplanung für
die vollständige Realisierung planfeststellungsersetzenden Charakter und
soll letztendlich Rechtssicherheit für die geplanten verkehrlichen und
sonstigen Nutzungen im Plangebiet bringen. Die Öffentlichkeit bekommt
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung die Gelegenheit zur Einsichtnah-
me, in den Planvorentwurf und der zugehörigen Begründung in der Zeit
vom 09. 02. 2009 bis einschließlich 23. 02.2009 im Stadtplanungs- und
Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe) Breiteweg 12 zu den
Dienstzeiten


montags  von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
dienstags  von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
mittwochs  von 08:00 - 12:00 Uhr
donnerstags  von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
freitags  von 08:00 - 12:00 Uhr.


Die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen
sind in der Begründung zum Bebauungsplan dargestellt.
Innerhalb der vorgenannten Auslegungsfrist können die Planunterlagen
mit den Mitarbeitern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes
erörtert sowie Anregungen/Stellungnahmen schriftlich oder zur Nieder-
schrift dort abgegeben werden. Die vorgenannten Planunterlagen sind im
Zeitraum der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (4) Bau-
gesetzbuch auch in das Internet eingestellt und können unter der
Internetadresse: http:/www.schoenebeck-elbe.de eingesehen werden. An-
regungen/Stellungnahmen können auch per E-Mail an:
stadtplanungsamt@schoenebeck-elbe.de abgegeben werden.


Schönebeck (Elbe), 01.02.2009


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 38. Sitzung des Stadtrates am 
12.02.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
  39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils 
statt.


TA G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des


Stadtrates vom 30.10.2008
5.3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des


Stadtrates vom 18.12.2008
6. Anträge (öffentliche)
6.1. Antrag der SPD-Fraktion vom 11.12.2008
 - Stellungnahme der Stadt Schönebeck (Elbe) zur Berufsschulpla-


nung des Salzlandkreises und der daraus resultierende Standort des
Carl-Hermann-Gymnasiums


6.2. Antrag der Fraktion DIE LINKE. vom 22.01.2009
 - Stadtratssitzungen in den neuen Ortsteilen
6.3. Antrag der CDU-Fraktion vom 22.01.2009
 - Sondernutzungssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
6.4. Antrag der CDU-Fraktion vom 22.01.2009
 - Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0541/2009


Änderung des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Schönebeck
GmbH - SWS -


8. Vorlagen-Nummer: 0545/2009
 Aufhebungsbeschluss


Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 47 „An der Friedrichstra-
ße“ - Beschluss-Nr. 0468/2001


9. Vorlagen-Nummer: 0546/2009
Abwägungsbeschluss des 1. und 2. Entwurfs der 1. Änderung zum
Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“


10. Vorlagen-Nummer: 0547/2009
 Satzungsbeschluss


1. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
11. Vorlagen-Nummer: 0548/2009


Stellungnahme der Stadt Schönebeck (Elbe) zur mittelfristigen
Schulentwicklungsplanung des Salzlandkreises für die Schuljahre
2009/10 bis 2013/14


12. Vorlagen-Nummer: 0540/2009
 Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“
 Aufstellungsbeschluss
13. Vorlagen-Nummer: 0549/2009


Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der Innenent-
wicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“


14. Vorlagen-Nummer: 0550/2009
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schö-
nebeck (Elbe) - 10. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom
08.07.2004
hier: Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss


15. Vorlagen-Nummer: 0537/2008-1
Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/
Bad Salzelmen“


16. Vorlagen-Nummer: 0551/2009
Zustimmung des Stadtrates zu einer Maßnahme gemäß § 96 GO
LSA in der vorläufigen Haushaltsführung


17. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
18. Vorlagen-Nummer: 0542/2009
 Flächentausch in Felgeleben
19. Vorlagen-Nummer: 0543/2009
 Verhandlungen zum Ankauf eines Grundstückes
20. Vorlagen-Nummer: 0544/2009
 Verkauf einer Grundstücksfläche an der Steinstraße
21. Informationen der Verwaltung
22. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt
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6. Jahrgang     Sonntag, 15.02.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 06


Wahlbekanntmachung Nr. 03
Zusammensetzung des Gemeindewahlausschusses


der Stadt Schönebeck (Elbe)
Entsprechend § 10 (1) KWG LSA i.V.m. § 4 KWO LSA in der zurzeit gültigen
Fassung gebe ich die Zusammensetzung des Wahlausschusses bekannt.
Vorsitzender   Stellvertreter
Herr Hans-Jürgen Haase  Herr Dieter Krüger


Beisitzer(in)   Stellvertreter(in)
Frau Christa Beier   Frau Iris Gang
Frau Ramona Mogge   Frau Sabrina Muschmann
Frau Christel Nakajew  Frau Ines Wolf
Frau Ina-Babette Barann  Frau Birgit Kreikenbaum
Herr Wolfgang Fuchs    Herr Jörg Naumann
Frau Luisa Henneberg   Herr Olaf Boeck


Haase
Gemeindewahlleiter


Wahlbekanntmachung Nr. 04
1. Sitzung des Gemeindewahlausschusses der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
24.02.2009 um 17:00 Uhr im Rathaus, Markt 1, Kleiner Sitzungssaal
Tagesordnung
TOP 01 Bestellung des Schriftführers
TOP 02  Verpflichtung der Beisitzer und deren Stellvertreter sowie des 


Schriftführers
TOP 03 Ablauf- und Terminplan


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Haase
Gemeindewahlleiter


BEKANNTMACHUNG
der 1. Sitzung des Ortschaftsrates Pretzien am 26.02.2009


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  August-Bebel-Straße 24, 39245 Pretzien
  T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung des Gemeinderates


Pretzien
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntmachung der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung


des Gemeinderates Pretzien
5. Einwohnerfragestunde


  6.  Vorstellung eines Bauvorhabens zur Lückenbebauung im Bereich Magde-
burger Straße


7. Beratung zur Problematik Straßennamen
8. Vorlagen-Nummer: 0552/2009


Erste Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
9. Vorlagen-Nummer: 0553/2009


Beschlussfassung über die 3 Schiedsstellenbezirke der Stadt Schönebeck
(Elbe)


10. Vorlagen-Nummer: 0554/2009
 Wiederwahl von Schiedsfrauen und Schiedsmännern
11. Vorlagen-Nummer: 0555/2009
 Erfrischungsgeld für Wahlvorstände
12. Vorlagen-Nummer: 0557/2009


Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das
Haushaltsjahr 2009


13. Vorlagen-Nummer: 0561/2009
 Fortführen der vorhandenen Dorfentwicklungsplanungen
Nichtöffentlicher Teil:
14. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
15. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


Harwig
Ortsbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 1. Sitzung des Ortschaftsrates Ranies am 24.02.2009


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Ortschaftsbüro, Dorfstraße 1, 39221 Ranies
  T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung des Gemeinderates


Ranies
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung des


Gemeinderates Ranies
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 0552/2009


Erste Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0553/2009


Beschlussfassung über die 3 Schiedsstellenbezirke der Stadt Schönebeck
(Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0554/2009
 Wiederwahl von Schiedsfrauen und Schiedsmännern
9. Vorlagen-Nummer: 0555/2009


 Erfrischungsgeld für Wahlvorstände
10. Vorlagen-Nummer: 0557/2009


Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das
Haushaltsjahr 2009


11. Vorlagen-Nummer: 0561/2009
 Fortführen der vorhandenen Dorfentwicklungsplanungen
Nichtöffentlicher Teil:
12. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
13. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


Maser
Ortsbürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung
Beschluss 0532/2008
Entlastung Jahresrechnung 2007 der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat beschließt gemäß § 108 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) in der derzeitig 
gültigen Fassung i.V.m. § 2 Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen
Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt
(NKHREG LSA) vom 22.03.2006 (GVBl. LSA S. 128), die nachfolgend auf-
geführte Jahresrechnung 2007 und erteilt gleichzeitig dem Oberbürgermeister
für den Vollzug der Haushaltsführung 2007 die Entlastung.


Haase
Oberbürgermeister
Die Haushaltsrechnung 2007 weist folgendes Ergebnis aus:
Feststellung des Ergebnisses
 Bezeichnung Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamt


1          2 3 4 5
1. Soll-Einnahmen 51.595.295,86 10.141.440,54 61.736.736,40
 davon Global-
 bereinigung 0,00 0,00 0,00
2. + Neue Haushalts-
 einnahmereste - 0,00 0,00
3. ./. Abgang Alter
 Haushaltseinnahmereste - 0,00 0,00
4. ./. Abgang Alter
 Kasseneinnahmereste 20.122,91 185.119,12    205.242,03
5. Summe bereinigter
 Soll-Einnahmen 51.575.172,95 9.956.321,42 61.531.494,37
6. Soll-Ausgaben 50.475.880,84 9.495.648,84 59.971.529,68


Darin enthalten Überschuss nach § 42
 Abs. 3 Satz 2 GemHVO  VMHH 4.295.955,42
7. + Neue Haushalts- 1.099.291,63 571.414,28 1.670.705,91
 ausgabereste
8. ./. Abgang Alter  0,00 110.741,70 110.741,70
 Haushaltsausgabereste
9. ./. Abgang Alter  -0,48 0,00 -0,48
 Kassenausgabereste
10. Summe bereinigter 51.575.172,95 9.956.321,42 61.531.494,37
 Soll-Ausgaben
11. Ausgleich 0,00 0,00 0,00


Bekanntmachung
Die vorstehende Jahresrechnung 2007 der Stadt Schönebeck (Elbe) wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. Die Jahresrechnung der Stadt Schönebeck
(Elbe) mit dem Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2007 liegt nach
§ 108 Abs. 5 GO LSA in der derzeitig gültigen  Fassung vom 16.02. 2009 bis 
zum 24.02.2009 zu den bekannten Dienstzeiten zur Einsichtnahme im Rat-
haus, Zimmer 108, öffentlich aus.
Schönebeck (Elbe), den 12.02.2009 Haase, Oberbürgermeister








        


6. Jahrgang      Sonntag, 22.02.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 07


B E K A N N T M A C H U N G
der 30. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses am 05.03.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Ratskeller Schönebeck
Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


  T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorstellung des Fördervereins des Gymnasiums „Dr. Carl Hermann“
6. Informationen der Verwaltung
7. Vorlagen-Nummer: 0555/2009


Erfrischungsgeld für Wahlvorstände
8. Vorlagen-Nummer: 0557/2009
  Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haus-


haltsjahr 2009
9. Vorlagen-Nummer: 0564/2009
  Erhalt des Berufsschulstandortes in der Stadt Schönebeck (Elbe) und Weiterfüh-


rung des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums an dem jetzt bestehenden Standort
10.  Anforderungen zum Rechenschaftsbericht des Fördervereins Soziokultur Schöne-


beck e.V. für das soziokulturelle  Zentrum „Treff“ 
11.  Vergabekriterien für Spenden der Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck 


(Elbe)
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
13. Informationen der Verwaltung
14. Vorlagen-Nummer: 0560/2009


Erwerb eines Grundstückes für den Feuerwehr-Neubau
15. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 30. Sitzung des Betriebsausschusses


Kur- und Gesundheitsverwaltung am 26.02.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“
  Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


  T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Aktueller Stand zur Attraktivierung Solequell
6. Informationen der Verwaltung
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Informationen der Verwaltung
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 32. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses


am 03.03.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


  T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Abarbeitungsstand Haushalt
7. Vorlagen-Nummer: 0552/2009


Erste Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0555/2009


Erfrischungsgeld für Wahlvorstände
9. Vorlagen-Nummer: 0556/2009
  Stellungnahme der Stadt Schönebeck (Elbe) zum Sonderprüfungsbericht des 


Rechnungsprüfungsamtes
10. Vorlagen-Nummer: 0562/2009
  Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das Wirt-


schaftsjahr 2009
11. Vorlagen-Nummer: 0557/2009
  Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haus-


haltsjahr 2009
12. Vorlagen-Nummer: 0561/2009


Fortführen der vorhandenen Dorfentwicklungsplanungen
13. Vorlagen-Nummer: 0563/2009


4. Änderungssatzung zur Straßenreinigungs- und -gebührensatzung
14. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
15. Informationen der Verwaltung
16. Vorlagen-Nummer: 0558/2009
 Ankauf einer Verkehrsfläche
17. Vorlagen-Nummer: 0559/2009
 Ankauf von Verkehrsflächen an der Chausseestraße
18. Vorlagen-Nummer: 0560/2009


Erwerb eines Grundstückes für den Feuerwehr-Neubau
19. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 32. Sitzung des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses


am 04.03.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Stadtseniorenrat
Markt 12, 39218 Schönebeck (Elbe)


  T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0552/2009


Erste Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0553/2009


Beschlussfassung über die 3 Schiedsstellenbezirke der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0554/2009


Wiederwahl  von Schiedsfrauen und Schiedsmännern
9. Vorlagen-Nummer: 0555/2009


Erfrischungsgeld für Wahlvorstände
10. Vorlagen-Nummer: 0556/2009
  Stellungnahme der Stadt Schönebeck (Elbe) zum Sonderprüfungsbericht des 


Rechnungsprüfungsamtes
11. Vorlagen-Nummer: 0557/2009
  Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haus-


haltsjahr 2009
12. Vorlagen-Nummer: 0564/2009
  Erhalt des Berufsschulstandortes in der Stadt Schönebeck (Elbe) und Weiterfüh-


rung des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums an dem jetzt bestehenden Standort
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
14. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 12.02.2009


Beschluss-Nummer 0541/2009
Änderung des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS -
1. Der Stadtrat stimmt dem nachfolgend aufgeführten geänderten Gesellschaftsvertrag 


der Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS -  zu und beauftragt die Gesellschaf-
tervertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) den Gesellschaftsvertrag zum 01.01.2009 
beschließen und beurkunden zu lassen. 


2. Die Gesellschaftervertreter werden ermächtigt, redaktionelle Veränderungen im 
Zuge der notariellen Beurkundung und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung vor-
zunehmen.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0546/2009
Abwägungsbeschluss des 1. und 2. Entwurfs der 1. Änderung zum Bebauungs-
plan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt: Die im Verlauf des Änderungs-
verfahrens zum 1. und 2. Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Tou-
ristenpark Salineinsel“, seiner Begründung (einschließlich Umweltbericht) während 
der öffentlichen Auslegungen vom 17.10.2007 - 21.11.2007 und vom 25.09.2008 - 
15.10.2008 sowie die im Rahmen der Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher 
Belange bzw. sonstiger Betroffener eingegangenen Stellungnahmen hat der Stadtrat 
geprüft. Die Abwägungstabelle ist Anlage und gleichzeitig Bestandteil des Beschlus-
ses.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0547/2009
Satzungsbeschluss
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
Der Stadtrat beschließt die beiliegende 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 6 „Tou-


ristenpark Salineinsel“ als Satzung. Die Begründung mit dem Umweltbericht wird ge-
billigt (gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch).


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0548/2009 
Stellungnahme der Stadt Schönebeck (Elbe) zur mittelfristigen Schulentwick-
lungsplanung des Salzlandkreises für die Schuljahre 2009/10 bis 2013/14
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt, den Planungsabsichten des 
Salzlandkreises zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung für die Schönebecker 
Grund- und Sekundarschulen für die Schuljahre 2009/10 bis 2013/14 zuzustimmen. 
Die drei Sekundarschulen werden im Planungszeitraum weitergeführt. Bei einer Un-
terschreitung der Mindestschülerzahlen wird ein Ausnahmeantrag beim Landesverwal-
tungsamt gestellt. 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0550/2009
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) 
- 10. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004
hier: Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 
Der Stadtrat beschließt entsprechend § 11 der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck 
(Elbe) i.V.m. Beschluss Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 folgende Umbesetzung im Fi-
nanz- und Rechnungsprüfungsausschuss:


alt:   neu:


Finanz- und Mitglied:  Mitglied:
Rechnungsprüfungsausschuss Frau Annemarie Stange Herr Dirk Tempke


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0551/2009 
Zustimmung des Stadtrates zu einer Maßnahme gemäß § 96 GO LSA in der vor-
läufigen Haushaltsführung 
Der Stadtrat beschließt in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 96 GO LSA) mit der 
Ausschreibung „Attraktivierung und Erweiterungsinvestition des Gesundheits- und 
Erholungsbades Solequell in Bad Salzelmen“ zu beginnen. 


Haase
Oberbürgermeister


Satzungsbeschluss
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“


(gemäß § 10 Baugesetzbuch)


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 12.02.2009 die         
1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“ gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung einschließlich Umweltbericht wurde 
gebilligt. Dieses wird hiermit bekannt gegeben.


Die 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“ tritt mit dem 
Tag dieser Bekanntmachung in Kraft.


Jedermann kann den Bebauungsplan, die Begründung und den Umweltbericht von 
diesem Tag ab im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Breiteweg 12, während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Aus-
kunft verlangen.


Sie wird auch ab dem Tag der Bekanntmachung in das Internet eingestellt und kann 
unter der Internetadresse http:/www.schoenebeck-elbe.de eingesehen werden.


Gemäß § 215, Abs.1 Baugesetzbuch werden


1.  eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften,


2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und


3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges


unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe), un-
ter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind.


Schönebeck (Elbe), 22.02.2009


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags und kann gegen die Versandko-
sten beim Verlag abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsan-
spruch an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes 
werden kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der 
Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.








6. Jahrgang   Mittwoch, 25.02.2009   Amtliche Bekanntmachungen   Nr. 08


BEKANNTMACHUNG
der 31. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 09.03.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
     Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0552/2009


Erste Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0556/2009
  Stellungnahme der Stadt Schönebeck (Elbe) zum Sonderprüfungsbericht 


des Rechnungsprüfungsamtes
8. Vorlagen-Nummer: 0562/2009
  Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für 


das Wirtschaftsjahr 2009
9. Vorlagen-Nummer: 0557/2009
  Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das 


Haushaltsjahr 2009
10. Vorlagen-Nummer: 0561/2009


Fortführen der vorhandenen Dorfentwicklungsplanungen
11. Vorlagen-Nummer: 0563/2009


4. Änderungssatzung zur Straßenreinigungs- und -gebührensatzung
12. Vorlagen-Nummer: 0564/2009
  Erhalt des Berufsschulstandortes in der Stadt Schönebeck (Elbe) und 


Weiterführung des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums an dem jetzt beste-
henden Standort


13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
14. Vorlagen-Nummer: 0560/2009


Erwerb eines Grundstückes für den Feuerwehr-Neubau
15. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 37. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und 


Umweltausschusses am 10.03.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort:  Rathaus, Großer Sitzungssaal
     Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorstellung des NABU-Ortsverbandes Schönebeck durch ein Mitglied
7. Sachstandsbericht zum Projekt „Spielplatz Altstadt“, Auswertung der 


Kinderkonferenz vom 03.03.2009
BE.: Vertreter des Planungsbüros „LIELA“


8. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das 
Haushaltsjahr 2009
- Beratung zum Investplan


9. Vorlagen-Nummer: 0561/2009
Fortführen der vorhandenen Dorfentwicklungsplanungen


10. Vorlagen-Nummer: 0564/2009
  Erhalt des Berufsschulstandortes in der Stadt Schönebeck (Elbe) und 


Weiterführung des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums an dem jetzt beste-
henden Standort


11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
12. Informationen der BauBeCon, vertreten durch einen Mitarbeiter, über 


vorliegende Förderanträge aus dem Bereich der privaten Wohnsubstanz 
im Sanierungsgebiet „Altstadt“


13. Informationen der Verwaltung
14. Vorlagen-Nummer: 0558/2009


Ankauf einer Verkehrsfläche
15. Vorlagen-Nummer: 0559/2009


Ankauf von Verkehrsflächen an der Chausseestraße
16. Vorlagen-Nummer: 0560/2009


Erwerb eines Grundstückes für den Feuerwehr-Neubau
17. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. Das o. g. 
Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch an alle erreichbaren Haushalte 
zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden kostenlos im o. g. Amt 
zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der Internetadresse www.
schoenebeck.de eingesehen werden.








        


6. Jahrgang      Sonntag, 01.03.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 09


Wahlbekanntmachung Nr. 05 - Stadt Schönebeck (Elbe)


Wahl des Gemeinderates und Einreichung der Wahlvorschläge 
für die Wahl zum Gemeinderat der Stadt Schönebeck (Elbe)


am 07. Juni 2009


Gemäß § 6 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG 
LSA) vom 22. Dezember 1993 (GVBl. LSA S. 818), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 14. Februar 2008 (GVBl. LSA S. 40, 48), gebe ich die Wahl zum 
Gemeinderat der Stadt Schönebeck (Elbe) bekannt. 


Die Wahl findet am 07. Juni 2009 statt.


Entsprechend § 15 KWG LSA gebe ich weiterhin bekannt: 


1.   Die Zahl der Vertreter (Stadträte) beträgt für Schönebeck (Elbe), als Stadt mit nicht 
mehr als 50.000 Einwohnern, laut § 36 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt - 40 -.


2.   Die Höchstzahl der auf einem Wahlvorschlag zu benennenden Bewerber ist gemäß 
§ 21 Abs. 4 KWG LSA auf - 45 - festgesetzt. Für den Wahlvorschlag eines Einzel-
bewerbers gilt § 21 Abs. 5 KWG LSA.


3.   Gemäß § 21 Abs. 9 KWG LSA muss der Wahlvorschlag von mindestens einem 
Hundertstel der Wahlberechtigten, jedoch nicht von mehr als 100 Wahlberechtig-
ten des Wahlbereiches unterstützt und persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein.
Die nachfolgend aufgeführten Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerberinnen und 
Einzelbewerber erfüllen die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 KWG LSA:


Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
DIE LINKE  (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Freie Demokratische Partei (FDP)
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Unabhängige Wählergemeinschaft Schönebeck (UWG)
Frau Schall, Ursula,
Herr Melcher, Horst.


4.   Hinsichtlich der Entscheidung, ob die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 Satz 1 Nr. 
1 KWG LSA für Parteien und Wählergruppen sowie die Voraussetzungen des § 21 
Abs. 10 Satz 2 für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber gegeben sind, ist der 
§ 29 Abs. 3 bzw. Abs. 4 KWO LSA maßgebend.


  Ich weise darauf hin, dass Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt und 
wählbar sind. Ferner weise ich darauf hin, dass sie nicht wählbar sind, wenn sie nach 
den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.


5.   Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahl sowie Erklärungen über die Verbindung 
von Wahlvorschlägen sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt bei mir einzureichen.    
Die Einreichungsfrist endet am 13. April 2009, 18:00 Uhr (gem. § 21 Abs. 2 
KWG LSA). Ich weise gleichzeitig auf § 21 Abs. 1 KWG LSA hin. 


6.   Für Inhalt und Form der Wahlvorschläge gilt der § 21 KWG LSA i.V. m. § 30 
KWO LSA.


7.   Für die unter § 22 Abs. 1 KWG LSA fallenden Parteien ist die Wahlanzeige beim 
Landeswahlleiter erforderlich.


Haase
Gemeindewahlleiter


Wahlbekanntmachung Nr. 05 - Ortschaft Plötzky


Wahl des Ortschaftsrates und Einreichung der Wahlvorschläge 
für die Wahl zum Ortschaftsrat  der Ortschaft Plötzky 


am 07. Juni 2009


Gemäß § 6 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG 
LSA) vom 22. Dezember 1993 (GVBl. LSA S. 818), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 14. Februar 2008 (GVBl. LSA S. 40, 48), gebe ich die Wahl zum 
Ortschaftsrat der Ortschaft Plötzky bekannt. 


Die Wahl findet am 07. Juni 2009 statt.


Entsprechend § 15 KWG LSA gebe ich weiterhin bekannt: 


1.   Die Zahl der Vertreter (Ortschaftsräte) beträgt für die Ortschaft Plötzky auf der 
Grundlage des § 86 Abs. 5 GO LSA i. V. mit der Hauptsatzung der Stadt Schöne-
beck (Elbe) vom 30.10.2008 - 7 -.


2.   Die Höchstzahl der auf einem Wahlvorschlag zu benennenden Bewerber ist gemäß 
§ 21 Abs. 4 KWG LSA auf - 12 - festgesetzt. Für den Wahlvorschlag eines Einzel-
bewerbers gilt § 21 Abs. 5 KWG LSA.


3.   Gemäß § 21 Abs. 9 KWG LSA muss der Wahlvorschlag von mindestens einem 
Hundertstel der Wahlberechtigten, jedoch nicht von mehr als 100 Wahlberechtig-
ten des Wahlbereiches unterstützt und persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein.
Die nachfolgend aufgeführten Parteien, Wählergruppen sowie der Einzelbewerber 
erfüllen die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 KWG LSA:


Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
DIE LINKE  (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Freie Demokratische Partei (FDP)
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Herr Ferchland, Reinhard.


4.   Hinsichtlich der Entscheidung, ob die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 Satz 1 Nr. 
1 KWG LSA für Parteien und Wählergruppen sowie die Voraussetzungen des § 21 
Abs. 10 Satz 2 für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber gegeben sind, ist der 
§ 29 Abs. 3 bzw. Abs. 4 KWO LSA maßgebend.


  Ich weise darauf hin, dass Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt und 
wählbar sind. Ferner weise ich darauf hin, dass sie nicht wählbar sind, wenn sie nach 
den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.


5.   Wahlvorschläge für die Ortschaftsratswahl sowie Erklärungen über die Verbindung 
von Wahlvorschlägen sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt bei mir einzureichen.    
Die Einreichungsfrist endet am 13. April 2009, 18:00 Uhr (gem. § 21 Abs. 2 
KWG LSA). Ich weise gleichzeitig auf § 21 Abs. 1 KWG LSA hin. 


6.   Für Inhalt und Form der Wahlvorschläge gilt der § 21 KWG LSA i.V. m. § 30 
KWO LSA.


7.   Für die unter § 22 Abs. 1 KWG LSA fallenden Parteien ist die Wahlanzeige beim 
Landeswahlleiter erforderlich.


Haase
Gemeindewahlleiter


Wahlbekanntmachung Nr. 05 - Ortschaft Pretzien


Wahl des Ortschaftsrates und Einreichung der Wahlvorschläge 
für die Wahl zum Ortschaftsrat 


 der Ortschaft Pretzien am 07. Juni 2009


Gemäß § 6 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG 
LSA) vom 22. Dezember 1993 (GVBl. LSA S. 818), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 14. Februar 2008 (GVBl. LSA S. 40, 48), gebe ich die Wahl zum 
Ortschaftsrat der Ortschaft Pretzien bekannt. 


Die Wahl findet am 07. Juni 2009 statt.


Entsprechend § 15 KWG LSA gebe ich weiterhin bekannt: 


1.   Die Zahl der Vertreter (Ortschaftsräte) beträgt für die Ortschaft Pretzien auf der 
Grundlage des § 86 Abs. 5 GO LSA i. V. mit der Hauptsatzung der Stadt Schöne-
beck (Elbe) vom 30.10.2008  - 7 -.


2.   Die Höchstzahl der auf einem Wahlvorschlag zu benennenden Bewerber ist gemäß 
§ 21 Abs. 4 KWG LSA auf - 12 - festgesetzt. Für den Wahlvorschlag eines Einzel-
bewerbers gilt § 21 Abs. 5 KWG LSA.


3.   Gemäß § 21 Abs. 9 KWG LSA muss der Wahlvorschlag von mindestens einem 
Hundertstel der Wahlberechtigten, jedoch nicht von mehr als 100 Wahlberechtig-
ten des Wahlbereiches unterstützt und persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein.
Die nachfolgend aufgeführten Parteien, Wählergruppen sowie Einzelbewerber er-
füllen die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 KWG LSA:


Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
DIE LINKE  (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Freie Demokratische Partei (FDP)
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Unabhängige Wählergemeinschaft Pretzien (UWP)
Herr Schneckenhaus, Ralf,
Herr Seidel, Christian,
Herr Grohe, Steffen.


4.   Hinsichtlich der Entscheidung, ob die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 Satz 1 Nr. 
1 KWG LSA für Parteien und Wählergruppen sowie die Voraussetzungen des § 21 
Abs. 10 Satz 2 für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber gegeben sind, ist der 
§ 29 Abs. 3 bzw. Abs. 4 KWO LSA maßgebend.


  Ich weise darauf hin, dass Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt und 
wählbar sind. Ferner weise ich darauf hin, dass sie nicht wählbar sind, wenn sie nach 
den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.


5.   Wahlvorschläge für die Ortschaftsratswahl sowie Erklärungen über die Verbindung 
von Wahlvorschlägen sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt bei mir einzureichen.    
Die Einreichungsfrist endet am 13. April 2009, 18:00 Uhr (gem. § 21 Abs. 2 
KWG LSA). Ich weise gleichzeitig auf § 21 Abs. 1 KWG LSA hin. 


6.   Für Inhalt und Form der Wahlvorschläge gilt der § 21 KWG LSA i.V. m. § 30 
KWO LSA.


7.   Für die unter § 22 Abs. 1 KWG LSA fallenden Parteien ist die Wahlanzeige beim 
Landeswahlleiter erforderlich.


Haase
Gemeindewahlleiter


Wahlbekanntmachung Nr. 05 - Ortschaft Ranies


Wahl des Ortschaftsrates und Einreichung der Wahlvorschläge 
für die Wahl zum Ortschaftsrat  der Ortschaft Ranies  


am 07. Juni 2009


Gemäß § 6 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG 
LSA) vom 22. Dezember 1993 (GVBl. LSA S. 818), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 14. Februar 2008 (GVBl. LSA S. 40, 48), gebe ich die Wahl zum 
Ortschaftsrat der Ortschaft Ranies bekannt. 


Die Wahl findet am 07. Juni 2009 statt.


Entsprechend § 15 KWG LSA gebe ich weiterhin bekannt: 


1.   Die Zahl der Vertreter (Ortschaftsräte) beträgt für die Ortschaft Ranies auf der 
Grundlage des § 86 Abs. 5 GO LSA i. V. mit der Hauptsatzung der Stadt Schöne-
beck (Elbe) vom 30.10.2008 - 5 -.


2.   Die Höchstzahl der auf einem Wahlvorschlag zu benennenden Bewerber ist gemäß 
§ 21 Abs. 4 KWG LSA auf - 10 - festgesetzt. Für den Wahlvorschlag eines Einzel-
bewerbers gilt § 21 Abs. 5 KWG LSA.


3.   Gemäß § 21 Abs. 9 KWG LSA muss der Wahlvorschlag von mindestens einem 
Hundertstel der Wahlberechtigten, jedoch nicht von mehr als 100 Wahlberechtig-
ten des Wahlbereiches unterstützt und persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein.
Die nachfolgend aufgeführten Parteien und Wählergruppen erfüllen die Vorausset-
zungen des § 21 Abs. 10 KWG LSA:


Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
DIE LINKE  (DIE LINKE)
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Freie Demokratische Partei (FDP)
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Kultur- und Sportverein Ranies e.V. (KSV)


4.   Hinsichtlich der Entscheidung, ob die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 Satz 1 Nr. 
1 KWG LSA für Parteien und Wählergruppen sowie die Voraussetzungen des § 21 
Abs. 10 Satz 2 für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber gegeben sind, ist der 
§ 29 Abs. 3 bzw. Abs. 4 KWO LSA maßgebend.


  Ich weise darauf hin, dass Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt und 
wählbar sind. Ferner weise ich darauf hin, dass sie nicht wählbar sind, wenn sie nach 
den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.


5.   Wahlvorschläge für die Ortschaftsratswahl sowie Erklärungen über die Verbindung 
von Wahlvorschlägen sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt bei mir einzureichen.    
Die Einreichungsfrist endet am 13. April 2009, 18:00 Uhr (gem. § 21 Abs. 2 
KWG LSA). Ich weise gleichzeitig auf § 21 Abs. 1 KWG LSA hin. 


6.   Für Inhalt und Form der Wahlvorschläge gilt der § 21 KWG LSA i.V. m. § 30 
KWO LSA.


7.   Für die unter § 22 Abs. 1 KWG LSA fallenden Parteien ist die Wahlanzeige beim 
Landeswahlleiter erforderlich.


Haase
Gemeindewahlleiter


B E K A N N T M A C H U N G
der 1. Sitzung des Ortschaftsrates Plötzky am 11.03.2009


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
  Albert-Schweitzer-Straße 6, 39245 Plötzky


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung des Gemeinderates Plötzky
3. Feststellung der Tagesordnung
4.  Bekanntmachung der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung des Ge-


meinderates Plötzky
5. Beratung zur Problematik Straßennamen
6. Vorlagen-Nummer: 0552/2009


Erste Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0553/2009


Beschlussfassung über die 3 Schiedsstellenbezirke der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0554/2009


Wiederwahl  von Schiedsfrauen und Schiedsmännern
9. Vorlagen-Nummer: 0555/2009


Erfrischungsgeld für Wahlvorstände
10. Vorlagen-Nummer: 0557/2009
  Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haus-


haltsjahr 2009
11. Vorlagen-Nummer: 0561/2009


Fortführen der vorhandenen Dorfentwicklungsplanungen


Nichtöffentlicher Teil:
12. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
13. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; 


Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


Schmeißer
Ortsbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 21. Sitzung des Betriebsausschusses Städtischer Bauhof  


am 11.03.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck
  Dammweg 22, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Information zum vorläufigen Jahresabschluss 2008
6. Vorlagen-Nummer: 0562/2009
  Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das Wirt-


schaftsjahr 2009
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 40. Sitzung des Hauptausschusses am 12.03.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0565/2009


Aufhebungsbeschluss
  Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 47 „An der Friedrichstraße“ - Beschluss 


- Nr. 0468/2001
7. Vorlagen-Nummer: 0566/2009


Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“
Aufstellungsbeschluss


8. Vorlagen-Nummer: 0567/2009
  Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der Innenentwicklung 


Nr. 53  „Am Stadtfeld“
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 41. Sitzung des Hauptausschusses am 16.03.2009


Sitzungsbeginn:  17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Informationen der Verwaltung
5. Vorlagen-Nummer: 0552/2009


Erste Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
6. Vorlagen-Nummer: 0553/2009


Beschlussfassung über die 3 Schiedsstellenbezirke der Stadt Schönebeck (Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0554/2009


Wiederwahl  von Schiedsfrauen und Schiedsmännern
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8. Vorlagen-Nummer: 0555/2009
Erfrischungsgeld für Wahlvorstände


9. Vorlagen-Nummer: 0556/2009
  Stellungnahme der Stadt Schönebeck (Elbe) zum Sonderprüfungsbericht des 


Rechnungsprüfungsamtes
10. Vorlagen-Nummer: 0562/2009
  Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das Wirt-


schaftsjahr 2009
11. Vorlagen-Nummer: 0557/2009
  Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haus-


haltsjahr 2009
12. Vorlagen-Nummer: 0561/2009


Fortführen der vorhandenen Dorfentwicklungsplanungen
13. Vorlagen-Nummer: 0563/2009


4. Änderungssatzung zur Straßenreinigungs- und -gebührensatzung
14. Vorlagen-Nummer: 0564/2009
  Erhalt des Berufsschulstandortes in der Stadt Schönebeck (Elbe) und Weiterfüh-


rung des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums an dem jetzt bestehenden Standort
15. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
16. Vorlagen-Nummer: 0558/2009
 Ankauf einer Verkehrsfläche
17. Vorlagen-Nummer: 0559/2009
 Ankauf von Verkehrsflächen an der Chausseestraße
18. Vorlagen-Nummer: 0560/2009


Erwerb eines Grundstückes für den Feuerwehr-Neubau
19. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Stadt Schönebeck (Elbe) 


B e k a n n t m a c h u n g


Planfeststellungsverfahren für den geplanten Neubau der B 246 a, OU 
Schönebeck, 3. PA (von der L 51 bis zur B 246 a), in den Gemarkungen 


Schönebeck, Schönebeck-Grünewalde, Pömmelte, Plötzky, Pretzien; 
Landkreis Salzlandkreis


Planfeststellungsbeschluss des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt vom 
17.02.2009 (Az.: 308.2.2-31027-F14.07)


1.   Der o. g. Planfeststellungsbeschluss (einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung) liegt 
mit einer Ausfertigung der festgestellten Planunterlagen in der Zeit 
vom 17.03.2009 bis einschließlich 30.03.2009 
während der Dienststunden 


Montag von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch von 08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
Freitag von 08:00 - 12:00 Uhr


  im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), Brei-
teweg 12, zur allgemeinen Einsichtnahme aus.


2.  Der Planfeststellungsbeschluss wurde den Beteiligten, über deren Stellungnahmen 
und Einwendungen entschieden worden ist, zugestellt. 


3.   Mit dem Ende der vorgenannten Auslegungsfrist gilt der Planfeststellungsbe-
schluss (gemäß § 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 74 Abs. 4 VwVfG) auch den 
übrigen Betroffenen gegenüber als zugestellt.


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 39. Sitzung des Stadtrates am 12.03.2009


Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Vorlagen-Nummer: 0565/2009


Aufhebungsbeschluss
  Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 47 „An der Friedrichstraße“ - Beschluss 


- Nr. 0468/2001
5. Vorlagen-Nummer: 0566/2009


Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“
Aufstellungsbeschluss


6. Vorlagen-Nummer: 0567/2009
  Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der Innenentwicklung 


Nr. 53  „Am Stadtfeld“
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags und kann gegen die Versandko-
sten beim Verlag abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsan-
spruch an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes 
werden kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der 
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6. Jahrgang     Sonntag, 08.03.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 10


Änderung der
Wahlbekanntmachung Nr. 05 - Stadt Schönebeck (Elbe)
Wahl des Gemeinderates und Einreichung der Wahlvorschläge 


für die Wahl zum Gemeinderat der Stadt Schönebeck (Elbe)
am 07. Juni 2009


Gemäß § 6 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt
(KWG LSA) vom 22. Dezember 1993 (GVBl. LSA S. 818), zuletzt geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. Februar 2008 (GVBl. LSA S. 40, 48),
gebe ich die Wahl zum Gemeinderat der Stadt Schönebeck (Elbe) bekannt.


Die Wahl findet am 07. Juni 2009 statt.


Entsprechend § 15 KWG LSA gebe ich weiterhin bekannt:


1. Die Zahl der Vertreter (Stadträte) beträgt für Schönebeck (Elbe), als
Stadt mit nicht mehr als 50.000 Einwohnern, laut § 36 Abs. 3 der Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt - 40 -.


2. Die Höchstzahl der auf einem Wahlvorschlag zu benennenden Bewerber
ist gemäß § 21 Abs. 4 KWG LSA auf - 45 - festgesetzt. Für den Wahlvor-
schlag eines Einzelbewerbers gilt § 21 Abs. 5 KWG LSA.


3. Gemäß § 21 Abs. 9 KWG LSA muss der Wahlvorschlag von mindestens
einem Hundertstel der Wahlberechtigten, jedoch nicht von mehr als 100
Wahlberechtigten des Wahlbereiches unterstützt und persönlich und
handschriftlich unterzeichnet sein.


Die nachfolgend aufgeführten Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerbe-
rinnen und Einzelbewerber erfüllen die Voraussetzungen des § 21 Abs.
10 KWG LSA:


 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU),
 DIE LINKE. (DIE LINKE.),
 Sozialdemokratische Partei Deutschlands  (SPD),
 Freie Demokratische Partei (FDP),
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE),
 Unabhängige Wählergemeinschaft Schönebeck (UWG),
 Frau Schall, Ursula.


4. Hinsichtlich der Entscheidung, ob die Voraussetzungen des § 21 Abs.
10 Satz 1 Nr. 1 KWG LSA für Parteien und Wählergruppen sowie die
Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 Satz 2 für Einzelbewerberinnen und
Einzelbewerber gegeben sind, ist der § 29 Abs. 3 bzw. Abs. 4 KWO LSA
maßgebend.
Ich weise darauf hin, dass Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union nach den für Deutsche geltenden Voraus-
setzungen wahlberechtigt und wählbar sind. Ferner weise ich darauf
hin, dass sie nicht wählbar sind, wenn sie nach den deutschen oder den
Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen,
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie infolge Richterspruchs die
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter ver-
loren haben.


5. Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahl sowie Erklärungen über die
Verbindung von Wahlvorschlägen sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt
bei mir einzureichen. Die Einreichungsfrist endet am 13. April 2009, 
18:00 Uhr (gem. § 21 Abs. 2 KWG LSA). Ich weise gleichzeitig auf
§ 21 Abs. 1 KWG LSA hin.


6. Für Inhalt und Form der Wahlvorschläge gilt der § 21 KWG LSA i.V. m.
§ 30 KWO LSA.


7. Für die unter § 22 Abs. 1 KWG LSA fallenden Parteien ist die Wahlan-
zeige beim Landeswahlleiter erforderlich.


Haase
Gemeindewahlleiter


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. Das o. g.
Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch an alle erreichbaren Haushal-
te zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden kostenlos im o. g.
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www.schoenebeck.de eingesehen werden.
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6. Jahrgang     Sonntag, 08.03.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 10


BEKANNTMACHUNG
der 31. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheits-


verwaltung am 19.03.2009


Sitzungsbeginn:        17:00 Uhr


Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“
   Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


   T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Aktueller Stand zur Attraktivierung Solequell
6. Vorlagen-Nummer: 0568/2009


Beschluss zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen während der ge-
planten Baumaßnahme Attraktivierung und Erweiterung des Gesund-
heits- und Erholungsbades „Solequell Bad Salzelmen“ in 2009/2010


7. Informationen der Verwaltung
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
   
Nichtöffentlicher Teil
9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonn-
tags und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch an alle erreich-
baren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden
kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter
der Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.
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6. Jahrgang      Sonntag, 15.03.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 11


Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses                                                                             
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“                                                         


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 12.03.2009   gemäß § 2 
Abs.1 Baugesetzbuch beschlossen, dass für eine Teilfläche des ehemaligen Traktorenwer-
kes einschließlich der straßenrandbegleitenden Bebauungen zwischen der Johannes-R.-
Becher-Straße, Am Stadtfeld und Friedrichstraße der Bebauungsplan der Innenentwick-
lung Nr. 53 „Am Stadtfeld“ aufgestellt werden soll.
Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a Abs. 2 ff. Baugesetzbuch im beschleunigten Verfah-
ren ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch aufgestellt. 


Die Abgrenzung des Plangebietes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich.:                                                              


Mit dem Bebauungsplan sollen im vorliegenden Plangeltungsbereich im Rahmen einer 
ganzheitlichen Standortbetrachtung Angebote für die bestehenden Wohnnutzungen in der 
Nachbarschaft wie auch für potentielle Dienstleister und für die gewerbliche Nutzung die 
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen geschaffen werden.
Der Standort der Schwimmhalle soll planungsrechtlich gesichert und mit entsprechenden 
Optionen für eine Erweiterung versehen sowie die Haupterschließungssituation für das 
Gebiet in der Verlängerung der Dr.-Martin-Luther-Straße verbindlich gesichert werden.   


Ab dem Tag dieser Bekanntmachung können die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung  mit den Mitarbeitern des
             Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes  
             Breiteweg 12 
             39218 Schönebeck (Elbe) 
während der allgemeinen Sprechzeiten erörtert werden.


Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht.


Schönebeck (Elbe), 15.03.2009


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung des Aufhebungsbeschlusses
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 47 „An der Friedrichstraße“ 


(Beschluss-Nr. 0468/2001)


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 28.06.2001 beschlossen 
für die zwischen der Friedrichstraße, Am Malzmühlenfeld, Johannes-R.-Becher-Straße und 
Am Stadtfeld liegende Fläche den Bebauungsplan Nr. 47 „An der Friedrichstraße“ aufzu-
stellen.
Der Bebauungsplan wurde bisher nicht aufgestellt.
Entsprechend aktueller städtebaulicher Planungsziele soll in diesem Bereich für ein kleine-
res Plangebiet erneut mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes begonnen werden.


Im Sinne eines rechtsklaren Verfahrens hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in 
seiner Sitzung am 12.03.2009 den am 28.06.2001 gefassten Aufstellungsbeschluss Bebau-
ungsplan Nr. 47 „An der Friedrichstraße“ (Beschluss-Nr. 0468/2001) aufgehoben.


Schönebeck (Elbe), 15.03.2009


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der Satzung über die Veränderungssperre für das Plange-
biet Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“ 


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 12.03.2009 gemäß § 16  
Abs. 1 Baugesetzbuch die folgende Satzung über die Veränderungssperre beschlossen:


Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die
Veränderungssperre für das Plangebiet


Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat gemäß den §§ 14 (1) und 16 (1) Baugesetz-
buch (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 6,7 und 44 der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der derzeit gültigen Fassung 
in seiner Sitzung am 12.03.2009 folgende Veränderungssperre beschlossen.


§ 1
Anordnung der Veränderungssperre


Zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes der Innenentwicklung 
Nr. 53 „Am Stadtfeld“, Stadt Schönebeck (Elbe) wird eine Veränderungssperre erlassen.
Die Veränderungssperre soll der Sicherung der im künftigen Planbereich liegenden Grund-
stücke gegen tatsächliche Veränderungen dienen, die eine Überplanung beeinträchtigen 
oder unmöglich machen würden.


§ 2
Räumlicher Geltungsbereich


Die Veränderungssperre gilt für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes der 
Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“. Der Geltungsbereich ist auf dem zur Satzung 
gehörenden Übersichtsplan dargestellt.


§ 3
Rechtswirkungen der Veränderungssperre


In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen:


1.  Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden;


2.  erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden.


§ 4
Ausnahmen


1.  Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen kann, von der Verände-
rungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. 
Die Entscheidung über die Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einver-
nehmen mit der Stadt.


2.  Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kennt-
nis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 
hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer 
bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.


§ 5
Inkrafttreten und Außerkrafttreten


der Veränderungssperre
1.  Die Satzung über die Veränderungssperre tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 


Kraft.


2.  Sie tritt nach Ablauf von zwei Jahren, vom Tag der Bekanntmachung gerechnet, außer 
Kraft.


     Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit der Bebauungs-
plan für das in § 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich wird.


Schönebeck (Elbe), den 13.03.2009
            


Haase
Oberbürgermeister


Hinweis:
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 Baugesetzbuch über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die 
Veränderungssperre nach §18 Baugesetzbuch und des §18 Abs. 3 Baugesetzbuch über das 
Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wir hin-
gewiesen.


Schönebeck (Elbe),  15.03.2009                                                                                                                   


Haase
Oberbürgermeister


Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
vom 12.03.2009


Beschluss-Nummer 0566/2009
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“
Aufstellungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes 
der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“ als Bebauungsplan gemäß § 13 a 
Baugesetzbuch. Die Planaufstellung erfolgt gemäß § 13 a Abs. 2 ff. Baugesetzbuch im 
beschleunigten Verfahren. Das Plangebiet ist auf dem beiliegendem Übersichtsplan 
dargestellt. Im Detail handelt es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß 
§ 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Baugesetzbuch i.V.m. § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch. Die ortsübliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch 
erfolgt i.V.m. § 13 a Abs. 3 Baugesetzbuch.
            


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0565/2009
Aufhebungsbeschluss
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 47 „An der Friedrichstraße“ 
- Beschluss - Nr. 0468/2001
Der Stadtrat hebt den am 28.06.2001 gefassten Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 
47 „An der Friedrichstraße“ (Beschluss–Nr. 0468/2001) auf.
            


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0567/2009
Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53 
„Am Stadtfeld“
Der Stadtrat beschließt die nachfolgende Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die 
Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53 „Am 
Stadtfeld“.
            


Haase
Oberbürgermeister


Anlage:
Satzung der Stadt Schönebeck  (Elbe) über die Veränderungssperre für  das Plangebiet 
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“


Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
über die Veränderungssperre für das Plangebiet


Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 53 „ Am Stadtfeld“


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat gemäß den §§ 14 (1) und 16 (1) Baugesetzbuch 
(BauGB) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 6, 7 und 44 der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen–Anhalt (GO LSA) in der derzeit gültigen Fassung 
in seiner Sitzung am 12.03.2009 folgende Veränderungssperre beschlossen.


§ 1
Anordnung der Veränderungssperre


Zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes der Innenentwicklung 
Nr. 53 „Am Stadtfeld“, Stadt Schönebeck (Elbe) wird eine Veränderungssperre erlassen. 
Die Veränderungssperre soll der Sicherung der im künftigen Planbereich liegenden 
Grundstücke gegen tatsächliche Veränderungen dienen, die eine Überplanung 
beeinträchtigen oder unmöglich machen würden.


§ 2
Räumlicher Geltungsbereich


Die Veränderungssperre gilt für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes der  
Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“. 
Der Geltungsbereich ist auf dem zur Satzung gehörenden Übersichtsplan dargestellt.


§ 3
Rechtswirkungen der Veränderungssperre


In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen:
1.  Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 


beseitigt werden;
2.  erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 


baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.


§ 4
Ausnahmen


1.  Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der 
Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über die 
Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt.


2.  Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts  
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht  
berührt.


§ 5
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre


1.  Die Satzung über die Veränderungssperre tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.


2.  Sie tritt nach Ablauf von zwei Jahren, vom Tag der Bekanntmachung gerechnet, außer 
Kraft. Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit der 
Bebauungsplan für das in § 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich wird.


Schönebeck (Elbe), den 13.03.2009
            


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich mittwochs und sonntags und kann gegen die Versandkosten beim 
Verlag abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch an alle 
erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden kostenlos 
im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der Internetadresse www.
schoenebeck.de eingesehen werden.








  


6. Jahrgang     Sonntag, 22.03.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 12


Wahlbekanntmachung Nr. 06
Bildung von Wahlvorständen in den Wahlbezirken der Stadt  
Schönebeck (Elbe) für die Kommunalwahlen 2009
Gemäß § 12 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt (KWG LSA) vom 22. Dezember 1993 (GVBl. LSA S. 818), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. Februar 2008 (GVBl.
LSA S. 40, 48), i.V.m. § 6 der  Kommunalwahlordnung für das Land
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 24. Februar 1994 (GVBl. LSA S.
338), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Februar 2009 (GVBl.
LSA S. 54), ist für jeden Wahlbezirk ein Wahlvorstand zu bilden.
Der Wahlvorstand besteht aus der Wahlvorsteherin/dem Wahlvorste-
her, ihrer Stellvertreterin/seinem Stellvertreter, der Schriftführerin/dem
Schriftführer und den Beisitzerinnen/den Beisitzern.
Entsprechend § 6 Abs. 2 KWO LSA fordere ich die im Wahlgebiet ver-
tretenen Parteien und Wählergruppen auf, mir bis zum


13. April 2009
schriftlich Vorschläge von Wahlberechtigten für die Wahlvorstände an
folgende Anschrift einzureichen:


Stadt Schönebeck (Elbe), Ratsbüro 
Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


Wahlberechtigte, die Wahlbewerber sowie Vertrauenspersonen für Wahl-
vorschläge sind, können ein Wahlehrenamt nicht innehaben (§ 13 Abs.
2 KWG LSA).
Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu überneh-
men. In diesem Zusammenhang wird auf die §§ 28 bis 30 der Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) und auf den § 13 Abs.
1, 1a, 1b und 3 KWG LSA hingewiesen.


Haase
Gemeindewahlleiter


BEKANNTMACHUNG
der 40. Sitzung des Stadtrates am 26.03.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
   39218 Schönebeck (Elbe)-Bad Salzelmen


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 12.02.2009
4.1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 12.03.2009
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2. Bekanntgabeder Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung vom


12.02.2009
6. Anträge (öffentliche)
6.1. Antrag der FDP-Fraktion vom 01.03.2009


- Einführung einer Rente für die Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehren der Stadt Schönebeck (Elbe)


6.2. Antrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2009
 - Fassadensanierung Grundschule „Dr. Salvador Allende“
6.3. Antrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2009
 - Fassadensanierung Sekundarschule „Maxim Gorki“
6.4. Antrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2009 -
 - Sanierung der Grundschule „Käthe Kollwitz“
6.5. Antrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2009
 - Sanierung Sporthalle „Franz Vollbring“
6.6. Antrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2009


- Prüfung eines Pumpensystems zur Senkung des
Grundwasserspiegels im OT Felgeleben


6.7. Antrag der SPD-Fraktion vom 13.03.2009
 - Sanierung Kindertagesstätte Nestwärme in Felgeleben
7. Vorlagen-Nummer: 0552/2009


Erste Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck
(Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0553/2009
Beschlussfassung über die 3 Schiedsstellenbezirke der Stadt


Schönebeck (Elbe)
9. Vorlagen-Nummer: 0554/2009
 Wiederwahl von Schiedsfrauen und Schiedsmännern
10. Vorlagen-Nummer: 0555/2009
 Erfrischungsgeld für Wahlvorstände
11. Vorlagen-Nummer: 0556/2009


Stellungnahme der Stadt Schönebeck (Elbe) zum Sonderprüfungs-
bericht des Rechnungsprüfungsamtes


12. Vorlagen-Nummer: 0562/2009
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schöne-


beck für das Wirtschaftsjahr 2009
13. Vorlagen-Nummer: 0557/2009


Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe)
für das Haushaltsjahr 2009


14. Vorlagen-Nummer: 0561/2009
 Fortführen der vorhandenen Dorfentwicklungsplanungen
15. Vorlagen-Nummer: 0563/2009


4. Änderungssatzung zur Straßenreinigungs- und -gebühren- 
satzung


16.  Vorlagen-Nummer: 0564/2009
Erhalt des Berufsschulstandortes in der Stadt Schönebeck (Elbe)


und Weiterführung des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums an dem
jetzt bestehenden Standort


17. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
Nichtöffentlicher Teil 
18. Vorlagen-Nummer: 0558/2009


Ankauf einer Verkehrsfläche
19. Vorlagen-Nummer: 0559/2009


Ankauf von Verkehrsflächen an der Chausseestraße
20. Vorlagen-Nummer: 0560/2009
 Erwerb eines Grundstückes für den Feuerwehr-Neubau
21. Informationen der Verwaltung
22. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsen-
tation, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem
o. g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mitt-
wochs und sonntags und kann gegen die Versandkosten beim Verlag
abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsan-
spruch an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben
des Amtsblattes werden kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt.
Das Amtsblatt kann unter der Internetadresse www.schoenebeck.de
eingesehen werden.








  


6. Jahrgang     Mittwoch, 25.03.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 13


Beschluss 0568/2009 
des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung vom 
19.03.2009


Beschluss zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen während der 
geplanten Baumaßnahme Attraktivierung und Erweiterung des 
Gesundheits- und Erholungsbades „Solequell Bad Salzelmen“ in 
2009/2010
Der Betriebsausschuss beschließt auf der Grundlage des § 5 Abs. 2,
Punkt 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb SOLEPARK Schöne-
beck/Bad Salzelmen die Festsetzung von Tarifen (Entgelte) für das Ge-
sundheits- und Erholungsbad „Solequell Bad Salzelmen“ während der
geplanten Baumaßnahme in 2009/2010 wie folgt:


Die Realisierung der Attraktivierungsmaßnahmen ist in 2 Bauabschnitten
geplant.
Bauabschnitt 1: umfasst die Modernisierung des Innenbereiches der


Badebene, Teile des Umkleidebereiches sowie die
Neugestaltung des Wellnessbereiches


   geplante Bauzeit: ab 25.03.2009
bis ca. Ende Oktober 2009


Bauabschnitt 2: umfasst die Modernisierung des Außenbeckens und
der Altsauna sowie Teile des Umkleidbereiches


   geplante Bauzeit: ab ca. November 2009
bis ca. März 2010


1. Öffnungszeiten:


im Bauabschnitt 1: täglich 10:00 – 20:00 Uhr
   optional freitags und samstags bis 22:00 Uhr


im Bauabschnitt 2: täglich 08:00 – 20:00 Uhr


Sollte die tatsächliche Besucherentwicklung während der Bauzeit länge-
re Öffnungszeiten bis max. 22.00 Uhr notwendig machen, können diese
kurzfristig dem Bedarf entsprechend angepasst werden.


2. Eintrittspreise:


im Bauabschnitt 1:
geöffnet: Altsauna, Außenbecken


   in der Sauna wird für diese Zeit die Textilfreiheit
aufgehoben


Preise: ausschließlicher Verkauf von Tageskarten
   Tageskarte: 5,00 mit Ausgabe


einer 1- -Wertmarke
  Kinder bis 12 Jahren: freier Eintritt  


   Busunternehmen/Gruppen: 3,00


im Bauabschnitt 2:
geöffnet: komplett modernisierter Bad-Innenbereich und


neuer Wellnessbereich
Preise: 2 Stunden Bad: 6,00 mit Ausgabe


einer 1- -Wertmarke
   3 Stunden Bad: 8,00 mit Ausgabe


einer 1- -Wertmarke
    plus Nachzahlung für jede angefangenen


30 Minuten 1,50
  plus Wochenendaufschlag 0,50 auf alle Tarife


   Annahme entspr. 10er-Karten möglich mit Ausrei-
chung 1- -Wertmarke


  Kinder bis 90 cm: freier Eintritt
   Kinder bis 12 Jahren: 3,00 ohne Ausgabe


einer Wertmarke
   Busunternehmen/Gruppen: 4,00


  - keine weiteren Tarife
(z.B. Senioren, Familienkarte ...)


   - keine Tageskarten
   - Nachzahlungen ohne Rabatte


Haase
Oberbürgermeister
                              
                    


Bekanntmachung


Nach § 33 Abs. 1a Satz 4 und § 34 Abs. 4 Satz 1 des Meldegesetzes
des Landes Sachsen-Anhalt (MG LSA) in der Fassung vom 11. August
2004 (GVBl. LSA S.506), geändert durch Gesetz vom 18. November
2005 (GVBl. 698, 702), kann jede Einwohnerin und jeder Einwohner der
Erteilung eines automatisierten Abrufs von Meldedaten über das Internet
oder einer Gruppenauskunft über seine Daten ohne Angabe von Gründen
und kostenfrei widersprechen:


a) an Dritte, die eine Melderegisterauskunft im Wege des automatisier-
ten Abrufs über das Internet erhalten wollen


 (Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften),


b) an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen
sowie an zugelassene   Bewerberinnen und Bewerber um das Amt
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters oder der Landrätin oder
des Landrates


 (Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften),


c) an Antragstellende im Zusammenhang mit Volksinitiativen, ange-
nommenen Volksbegehren und Volksentscheiden


 (Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften),


d) an Presse und Rundfunk sowie Mitglieder parlamentarischer und
kommunaler Vertretungskörperschaften über Alters- und Ehejubiläen
(Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften sowie
zusätzlich Tag und Art des Jubiläums),


e)  Adressbuchverlage
(Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften aller
Einwohnerinnen und Einwohner, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben).


Personen, die mit der Auskunftserteilung in diesen Fällen insgesamt oder
einzeln nicht einverstanden sind, können dies der


Stadt Schönebeck (Elbe)
SG Bürgerbüro/Meldewesen
Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


schriftlich oder mündlich zur Niederschrift mitteilen. Einwohnerinnen
und Einwohner, die eine derartige Erklärung bereits früher bei der Mel-
debehörde abgegeben haben, brauchen diese nicht zu erneuern. Der Wi-
derspruch gilt bis zur Aufhebung unbefristet.


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe),Amt für Presse und Präsentation,
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonn-
tags und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch an alle erreich-
baren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden
kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter
der Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.








  


6. Jahrgang     Sonntag, 29.03.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 14


Hinweisbekanntmachung zum Flurbereinigungsverfahren nach §§ 
87 ff. Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
Az.: 42.3 B1.14 SBK 013 Flurbereinigung „Ortsumgehung Schöne-
beck B 246a, Landkreis Schönebeck 013“


Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Au-
ßenstelle Wanzleben hat mit Datum vom 16.03.2009  in dem Flurbereini-
gungsverfahren nach §§ 87 ff. Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) Az.: 42.3
B1.14 SBK 013- Flurbereinigung „Ortsumgehung Schönebeck B 246a,
Landkreis Schönebeck 013“- die III. Änderungsanordnung einschließ-
lich der Aufforderung zur Anmeldung von unbekannten Rechten
erlassen.  Zum Flurbereinigungsverfahren „Flurbereinigung Ortsumge-
hung Schönebeck B 246a, Landkreis Schönebeck 013“, werden danach
die Flurstücke in der Gemarkung: Schönebeck – Salzelmen Flur: 6,  
Flurstück:10023 sowie in der Gemarkung: Eggersdorf Flur: 1, Flur-
stück:10005 hinzugezogen.   Die Bekanntmachung des Amtes  für Land-
wirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben
kann im Schaukasten der Stadt Schönebeck, Breiteweg 11, in der Zeit
vom 30.03.2009 bis 27.04.2009 sowie  im Internet der Stadt Schönebeck
unter www.schoenebeck-elbe.de (Rubrik Bekanntmachungen) eingese-
hen werden.


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe),Amt für Presse und Präsentation,
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonn-
tags und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch an alle erreich-
baren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden
kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter
der Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.








       


6. Jahrgang      Sonntag, 05.04.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 15


Einladung
zur Versammlung der Jagdgenossen


des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes der Stadt Schönebeck (Elbe)


Der Landrat des Salzlandkreises hat mir die Aufgabe als Oberbürgermeister der Stadt 
Schönebeck (Elbe) in der rechtlichen Funktion als Notjagdvorstand des Jagdbezirkes 
Schönebeck (Elbe) zu der ordnungsgemäßen Ladung und der Aufstellung einer Tages-
ordnung wie auch der Durchführung der Jagdgenossenschaftsversammlung übertra-
gen.
Zu ladende Jagdgenossen sind die Eigentümer der Grundflächen, auf denen die Jagd 
ausgeübt wird.


Die Versammlung findet am 


Mittwoch, d. 22.04.2009 
im Sitzungszimmer Maxim Restaurant und Tanzbar
Maxim-Gorki-Str. 1A in 39218 Schönebeck (Elbe) 


statt. Damit die Versammlung um 18.00 Uhr beginnen kann, werden die Jagdgenossen 
gebeten, sich frühestens ab 17.00 Uhr zur Registrierung und Ausgabe der Stimmzettel 
einzufinden.


Tagesordnung:


1. Begrüßung


2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung


3. Feststellung der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen und der durch diese ge-
haltenen Flächen


4. Abstimmung über den Teilungsbeschluss des Jagdbezirkes Schönebeck (Elbe) in 
Vorbereitung zur Bildung der Jagdgenossenschaften Schönebeck (Elbe) und Elbe-
nau-Grünewalde


5. Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung


6. Feststellung der Rechtmäßigkeit des Teilungsbeschlusses


7. Beendigung der Versammlung und Verabschiedung


Eingeladen sind hiermit alle Jagdgenossen. Jagdgenosse ist jeder Grundeigentümer der 
Flächen, auf denen Jagd in dem Gemeindegebiet der Stadt Schönebeck (Elbe) stattfin-
den könnte.


Von der Einladung sind die Grundeigentümer der jagdbaren Grundflächen der ehema-
ligen Gemeinden und heutigen Ortschaften Ranies, Pretzien, Plötzky nicht betroffen.
Die Sitzung ist nichtöffentlich. Zur sachdienlichen Unterstützung können vom Ver-
sammlungsleiter jedoch Nichtjagdgenossen zugelassen werden.


Zur Prüfung der Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft hat jeder Jagdgenosse bei 
der Versammlung entsprechende Ausweispapiere (Personalausweis, Reisepass) vorzu-
legen. Jeder Jagdgenosse, der nicht selbst an der Versammlung teilnimmt, kann ei-
nen Vertreter durch schriftliche Vollmacht bestimmen. Der Bevollmächtigte hat sich 
ebenfalls entsprechend auszuweisen. Als Nachweis über die zu haltende Fläche ist der 
Grundbuchauszug bei der Registrierung der Anwesenheit und der Ausgabe der Stimm-
zettel vorzulegen. 


Bei gemeinschaftlichem Eigentum  (z. B. Miteigentum, Gesamthandeigentum, Erben-
gemeinschaft) kann das Stimmrecht nur einheitlich ausgeübt werden. Deshalb ist einer 
der Eigentümer von den übrigen Miteigentümern zur Stimmabgabe zu bevollmächti-
gen, sofern diese nicht selbst an der Versammlung teilnehmen können. Dies gilt auch 
für Ehepaare.


Die Stimmabgabe in der Jagdgenossenschaftsversammlung erfolgt öffentlich. Da die 
Beschlüsse der Jagdgenossenschaft sowohl der Mehrheit der bei der Versammlung 
anwesenden und vertretenden Jagdgenossen, als auch der Mehrheit der bei der Be-
schlussfassung vertretenen Grundflächen bedürfen, erhalten die Teilnehmer vor Be-
ginn der Versammlung ihren Stimmzettel mit ihrer bejagbaren Grundfläche entspre-
chend des nachgewiesenem Grundbuchauszug.


Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Sicherheits- und Ordnungsamt der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) unter der Rufnummer 03928/710 390 zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen


Haase
Oberbürgermeister


Beschränkte Ausschreibung
nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb VOB/A


Bauvorhaben:    Ausbau der Straße „Salztor“ in Schönebeck 
(Elbe)


a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck(Elbe)
    Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt
    Breiteweg 12 a, 39218 Schönebeck(Elbe)
    Tel. (03928) 710 430, Fax (03928) 710 499


b) Vergabeverfahren:    Beschränkte Ausschreibung nach Öffent-
lichem Teilnahmewettbewerb VOB/A


c) Art des Auftrages:   Ausführung von Straßen- und Tiefbauleis-
tungen


d) Ort der Ausführung:  Schönebeck(Elbe), Salztor


e) Art und Umfang der Leistung: 800 m² Straßenbelag aufbrechen und entsorgen
 270 m Granitborde aufbrechen und entsorgen


350 m³ Boden aufnehmen und entsorgen
10   m³ Beton abbrechen und entsorgen
1    St. Kellerlichtschacht erneuern
6    St. Straßenabläufe einschl. Anschlußleitungen
225 m³ Frostschutzmaterial liefern und einbauen
800 m² Dränasphalttragschicht liefern und einbauen
120 m²  Granitsteinplatten liefern, in Mörtel verlegen 


und verfugen
 680 m²  Granitsteinkleinpflaster liefern, in Mörtel 


verlegen und verfugen
10   St. Granitreliefplatten liefern, in Mörtel verlegen
4     St.   Granitrillensteine zur Fahrradaufstellung lie-


fern und einbauen
1     St. Sitzbank liefern und ortsfest einbauen


 4     St. Pflanzkübel liefern und ortsfest einbauen 
 2     St. Papierkörbe liefern und ortsfest einbauen


2     St. Lichtstelen liefern und montieren
2     St. Fundamente Stelen herstellen
4     St. Hängeleuchten liefern und montieren


 1  Psch Lichtfasertechnik (ca. 120 St. Lichtpunkte)  
liefern und einbauen


200 m Freileitungsseile (Stahl) liefern und montieren
12   St.  Befestigungsanker an vorh. Fassaden inkl. 


Anpassungsarbeiten
1     St. Kabelzugschacht liefern und einbauen


420 m Kabelschutzrohr liefern und einbauen
140 m Trassenkabel 5x16 qmm liefern und verlegen


 130 m  Freileitungskabel 3x4 qmm liefern und mon-
tieren


f) Art und Umfang der einzelnen Lose:  keine Lose


h) Frist für die Ausführung:   Juni 2009 – August 2009


i) Rechtsform bei Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend mit 
bevollmächtigtem Vertreter


j) Frist für die Einreichung von Teilnahmeanträgen
   endet am:      17.04.2009


k) Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind: wie a)


l) Sprache, in der die Anträge abgefasst sein müssen: deutsch


m) Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe spätestens am: 22.04.2009      
  Mit dem Antrag auf Teilnahme besteht kein Anspruch auf Beteiligung am Wettbe-


werb.
      Es werden bei entsprechender Eignung maximal 5 Bewerber zur Angebotsabgabe 


aufgefordert.
     Absagen an unberücksichtigte Bewerber werden nicht erteilt.


n) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft: 5 % der Auftragssumme
  Sicherheit für Mängelanspüche: 3 % der Abrechnungssumme


o) Zahlungsbedingungen: gem. VOB und den Vertragsbedingungen


p) geforderte Eignungsnachweise:
     Der Bewerber hat mit dem Teilnahmeantrag zum Nachweis seiner Fachkunde, Leis-


tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben zu machen gemäß VOB/A § 8 Nr. 3 (1) 
Buchstabe (a-f). 


    Weiterhin sind Referenzen der geplanten gebundenen Pflasterbauweise anzugeben.
•   Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBl. Nr. 38/2006 vom 18.09.2006 
    Der Bewerber hat eine Erklärung vorzulegen, dass er in den letzten 2 Jahren nicht
    - gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz oder
    - gem. § 6 Satz 1 oder 2 Arbeitnehmerentsendegesetz
     mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 


90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden ist.
•   Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zu-


verlässigkeit kann mit dem Antrag eine gültige Positiv-Bescheinigung durch den 
Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (www.pq-verein.de) oder 
der Eintragung in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungs-
stelle ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das 
Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden.


• Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in beglaubigter Kopie 
vorzulegen:


mit dem Antrag 


 - Handelsregisterauszug,
 - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
 - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
 - Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,


und auf Verlangen


 -  Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personenschaden, 
Vermögensschaden, sonstige Schäden).


q) Nichtzulassung von Änderungsvorschlägen  Wertung von Nebenangeboten
oder Nebenangeboten:     nur bei gleichzeitiger Abgabe des 


Hauptangebotes
r) sonstige Angaben:
    •  Auskünfte zum Verfahren erteilt :   Anschrift siehe a)
       Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt:  pbf Planungsbüro Franke
     Klausenerstr. 47
     39112 Magdeburg
     Tel. 0391-73 29 664
    •  Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A:  Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 
     06406 Bernburg


Haase
Oberbürgermeister


Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 26.03.2009


Beschluss-Nummer 0553/2009
Beschlussfassung über die 3 Schiedsstellenbezirke der Stadt Schönebeck (Elbe)
Für die Stadt Schönebeck (Elbe) werden ab 01.05.2009 drei Schiedsstellenbezirke ge-
bildet. Die Schiedsstellen werden mit einer/m Vorsitzenden und einer/m Stellvertreter/
in besetzt. Die Schiedsstellen I – III vertreten sich im Verhinderungsfalle gegenseitig. 
Die einzelnen Schiedsstellenbezirke werden auf der Karte gemäß der Anlage darge-
stellt.  Dabei wird die Grenze zwischen der Schiedsstelle I und der Schiedsstelle II 
jeweils durch die Straßenmitte nachfolgender Straßen gebildet: Elbenauer Straße, Ni-
colaistraße, Markt, Salzer Straße, Friedrichstraße, Boeltzigstraße, Eggersdorfer Straße. 
Die Schiedsstelle III wird durch die Ortsteile Plötzky, Pretzien, Ranies, Elbenau und 
Grünewalde gebildet. Die Abgrenzung der Schiedsstellen I und II von der Schiedsstelle 
III erfolgt durch die Elbe.


Haase
Oberbürgermeister


Anlage: Schiedsstellenbezirke


Beschluss-Nummer 0554/2009
Wiederwahl  von Schiedsfrauen und Schiedsmännern
Der Stadtrat wählt folgende Schiedspersonen als Vorsitzende bzw. Stellvertreter für 
eine Amtszeit von 5 Jahren:


Schiedsstelle I 


Vorsitzender  - Herr Pohland, Hans-Joachim
  Trappensteig 1, 39218 Schönebeck (Elbe)
Stellvertreterin  - Frau Willberg, Sandy
  Alt Frohse 17, 39218 Schönebeck (Elbe)
Schiedsstelle II 


Vorsitzende - Frau Barby, Christina
  An der Käuzchenkuhle 10, 39218 Schönebeck  (Elbe)
Stellvertreterin - Frau Reiter, Bärbel 
  Chausseestraße 34, 39218 Schönebeck (Elbe)


Schiedsstelle III
Vorsitzender - Herrn Apelt, Stefan
  Zordelstraße 3b, 39218 Schönebeck (Elbe)
Stellvertreterin - Frau Hoppe, Manuela
  OT Pretzien
  Dornburger Straße 26a, 39218 Schönebeck (Elbe)


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0555/2009
Erfrischungsgeld für Wahlvorstände
Zur Unterstützung der Gewinnung von Wahlhelfern für die am 07. Juni 2009 durch-
zuführende Europa- und Kommunalwahl beschließt der Stadtrat, das Erfrischungs-
geld für die Mitglieder der Wahlvorstände einschließlich der Briefwahlvorstände auf     
25,00 €/Mitglied festzusetzen.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0556/2009
Stellungnahme der Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe) zum Sonderprüfungsbe-
richt des Rechnungsprüfungsamtes 
Der Stadtrat beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-An-
halt (GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) in der derzeit gültigen Fas-
sung i.V.m. § 2 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und 
Rechnungswesens für die Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt (NKHREG LSA) 
vom 22. März 2006 (GVBl. LSA S. 128) die nachfolgend aufgeführte Stellungnahme 
der Stadtverwaltung zum RPA-Sonderprüfungsbericht vom 01.09.2008.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0561/2009
Fortführen der vorhandenen Dorfentwicklungsplanungen 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt  für die Stadtteile Elbenau, Frohse, 
Felgeleben und für die Ortsteile Plötzky, Pretzien, Ranies die Fortführung der vorhan-
denen Dorfentwicklungsplanungen für den Zeitraum 2008 bis 2015.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0563/2009
4. Änderungssatzung zur Straßenreinigungs- und -gebührensatzung 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die gemäß Anlage 1 aufgeführte  
4. Änderungssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 06. Dezember 2001 
(veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 11. Dezember 2001).


Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1


4. Änderungssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung  
von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schönebeck (Elbe)


Auf Grund der §§ 2, 4, 6, 8, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), in der derzeit gültigen 
Fassung und der §§ 47 und 50 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG 
LSA) vom 06. Juli 1993, in der derzeit gültigen Fassung sowie der §§ 2 und 5 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) vom 11. Juni 1991  (GVBl. LSA S. 105) in 
der derzeit gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner 
Sitzung am 26.03.2009 folgende Satzung beschlossen:


Artikel 1


1.  Die Anlage 1 gemäß § 1 Absatz 1 der Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der   Stadt Schönebeck (Elbe) wird wie 
folgt geändert:


  Die Söker Straße wird von der Reinigungsklasse D2 in die Reinigungsklasse 1  
eingestuft.


2. Der § 9 Absatz 2 der Satzung erhält folgende Fassung:
 „(2) Die Gebühren betragen je Meter Straßenfrontlänge jährlich in der


Reinigungsklasse              Betrag (€/m)   
             1  1,37
             2  0,69
             3                       0,32.“


3. Der § 9 Absatz 3 der Satzung erhält folgende Fassung:
   „(3) Zusätzlich wird eine Grundgebühr in Höhe von 17,26 € jährlich je Grundstück  


erhoben.“
Artikel 2


In-Kraft-Treten


Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2009 in Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 31.03.2009


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0564/2009
Erhalt des Berufsschulstandortes in der Stadt Schönebeck (Elbe) und Weiterfüh-
rung des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums an dem jetzt bestehenden Standort
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt, einer eventuellen Schließung der 
Berufsschule Schönebeck nicht zuzustimmen und fordert, das im Bestand gesicherte 
Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium am jetzigen Standort zu belassen. Ein Umzug in das 
Gebäude der Berufsschule wird abgelehnt.


Haase
Oberbürgermeister
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6. Jahrgang     Sonntag, 05.04.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 15/2


Kandidaten zur Kommunalwahl 
Wahlvorschläge bis spätestens 13. April 2009 abgeben


Schönebecks stellvertretender Gemeindewahlleiter Dieter Krüger weist
darauf hin, dass die Wahlunterlagen der Stadtratskandidaten und Ort-
schaftsratskandidaten bis zum 13. April 2009 als letzten Abgabetermin
(Ostermontag) im Rathaus vorliegen müssen. Das Rathaus ist dazu am
13.04.2009 (Ostermontag) von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Es wird jedoch
darum gebeten, die Unterlagen schon bis zum 8. April 2009 einzurei-
chen.


Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


2-spaltig, 67 mm








6. Jahrgang      Sonntag, 12.04.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 16


BEKANNTMACHUNG


der 31. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses
am 23.04.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Ratskeller Schönebeck
   Markt 1


    39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0569/2009


Richtlinie für die Vergabe des Rathauspreises der Stadt Schönebeck (Elbe)
7.    Diskussion und Bestätigung der Anträge und Zuschusshöhen laut Kulturförde-


rungsrichtlinie
8. Festlegung der Prioritätenliste zum Konjunkturprogramm


- Anträge aus der Stadtratssitzung vom 26.03.2009
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Informationen der Verwaltung
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


i. V. Krüger
Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Ortschaftsrates Pretzien


am 23.04.2009


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
   Ortsteil Pretzien


    August-Bebel-Straße 24
  39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe des Beschlusses aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Berichterstattung zur Entwicklung des Sportvereins
6. Beratung zur Lückenbebauung im Bereich Magdeburger Straße
7. Beratung zur Aufstellung eines Grüngutcontainers
8. Vorlagen-Nummer: 0579/2009
  Neufassung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder 


des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe), der Ortsbürgermeister und Ortschafts-
räte der Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies sowie der sachkundigen Einwoh-
ner der Stadt Schönebeck (Elbe) (Entschädigungssatzung)


Nichtöffentlicher Teil
9. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
10.   Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; Anfragen der Ort-


schaftsratsmitglieder


i. V. Thesenvitz
Harwig
Ortsbürgermeister


BEKANNTMACHUNG


der 33. Sitzung des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses
am 22.04.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
    Markt 1
    39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6.    Entscheidungsvorschlag über die Gewährung von freiwilligen Zuwendungen zur 


Förderung der Behinderten-, Familien- und Seniorenbetreuung und -hilfe sowie 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit 2009


7. Vorlagen-Nummer: 0569/2009
Richtlinie für die Vergabe des Rathauspreises der Stadt Schönebeck (Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0579/2009
Neufassung der Satzung


  über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des Stadtrates der Stadt 
Schönebeck (Elbe), der Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte der Ortschaften 
Plötzky, Pretzien und Ranies sowie der sachkundigen Einwohner der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) (Entschädigungssatzung)


9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Vorlagen-Nummer: 0578/2009


Personalangelegenheit
11. Vorlagen-Nummer: 0580/2009


Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
1. Änderung des Beschlusses Nr. 0466/2008 vom 26.06.2008


12. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


i. V. Krüger
Haase
Oberbürgermeister


Wahlbekanntmachung Nr. 07
2. Sitzung des Gemeindewahlausschusses


der Stadt Schönebeck (Elbe) am 21.04.2009 um 17:00 Uhr
im Rathaus, Markt 1, Großer Sitzungssaal


Tagesordnung:


TOP 01  Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge und 
Wahlvorschlagsverbindungen nach den Vorschriften des § 28  
Abs. 1 bis 6 KWG LSA


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


i. V. Krüger
Haase
Gemeindewahlleiter


N A C H R U F


Tief bewegt mussten wir erfahren, dass unser langjähriger Mitarbeiter


Thomas Musche
am 4. April 2009 im Alter von 41 Jahren verstorben ist.


Mit ihm verlieren wir einen zuverlässigen Mitarbeiter, der sich als Hal-
lenwart der Sporthalle „Franz Vollbring“ und als Platzwart des SSC-Sta-
dions bleibende Verdienste um die sportliche Entwicklung Schönebecks 
erworben hat.
Wir werden ihn immer in ehrender Erinnerung behalten.


Haase, Oberbürgermeister  -  Reimer, Personalratsvorsitzende


N A C H R U F


Tief bewegt haben wir die Nachricht vernommen, dass unser langjähriger Mit-
arbeiter


Karl-Heinz Tenz
am 7. April 2009 im Alter von 52 Jahren verstorben ist.


Mit ihm verliert die Stadt einen zuverlässigen Mitarbeiter, der für das Amt 
für Kultur und Sport auf dem Bierer Berg tätig war und sich bleibende 
Verdienste um die kulturelle Entwicklung Schönebecks erworben hat.
Wir werden ihn immer in ehrender Erinnerung behalten.


Haase, Oberbürgermeister  -  Reimer, Personalratsvorsitzende


STADT Schönebeck (Elbe)


BEKANNTMACHUNG


der 38. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschusses
am 20.04.2009


Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsort: Oskar-Kämmer-Schule
    Magdeburger Straße 241, Haus 2
    39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Vor Beginn der Sitzung findet um 17:00 Uhr eine Begehung des Geländes „Röttgers
Kiesgrube“ unter Führung eines Mitgliedes des NABU-Ortsverbandes Schönebeck 
e. V. statt.
Treffpunkt: Vor den Garagen an der Magdeburger Straße gegenüber des Gebäudes 


mit Haus-Nr. 247 b


Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung


6.   Diskussion zur Schutzwürdigkeit des Geländes „Röttgers Kiesgrube“, Entwicklungs-
möglichkeiten und Perspektiven mit Rederecht für das Mitglied des NABA-Ortsver-
bandes Schönebeck e. V., Herrn Schuppe


7.  Diskussionsbeitrag von Herrn Stadtrat Lehmann unter dem Motto „30.000 km durch 
Schönebecks Grünanlagen und Straßen“


8. Vorlagen-Nummer: 0571/2009
Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“
Beschluss zur Quartiersentwicklung Salzer Straße/Tischlerstraße


9. Vorlagen-Nummer: 0574/2009
  Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ 2. Änderung, zu-


gleich Teilaufhebung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
11.  Informationen der BauBeCon, vertreten durch Frau Stolle, über vorliegende Förderan-


träge aus dem Bereich der privaten Wohnsubstanz im Sanierungsgebiet „Altstadt“
12. Informationen der Verwaltung
13. Vorlagen-Nummer: 0573/2009


Verkauf einer Ergänzungsfläche im Ortsteil Ranies
14. Vorlagen-Nummer: 0575/2009


Erwerb von Verwaltungsobjekten der Kreisverkehrsgesellschaft
15. Vorlagen-Nummer: 0576/2009


Verkauf eines Grundstückes an der Edelmannstraße
16. Vorlagen-Nummer: 0577/2009


Verkauf eines Grundstückes in der Steinstraße
17. Vorlagen-Nummer: 0578/2009


Personalangelegenheit
18. Vorlagen-Nummer: 0580/2009


Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
1. Änderung des Beschlusses Nr. 0466/2008 vom 26.06.2008


19. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister


STADT Schönebeck (Elbe)


BEKANNTMACHUNG


der 33. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses
am 21.04.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
    Markt 1
    39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Abarbeitungsstand Haushalt
7. Vorlagen-Nummer: 0539/2009
  7. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck 


(Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0579/2009
  Neufassung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des 


Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe), der Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte der 
Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies sowie der sachkundigen Einwohner der Stadt 
Schönebeck (Elbe) (Entschädigungssatzung)


9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Informationen der Verwaltung
11. Vorlagen-Nummer: 0572/2009
  Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck 


(Elbe) zum Ehrenbeamten
12. Vorlagen-Nummer: 0573/2009


Verkauf einer Ergänzungsfläche im Ortsteil Ranies
13. Vorlagen-Nummer: 0575/2009


Erwerb von Verwaltungsobjekten der Kreisverkehrsgesellschaft
14. Vorlagen-Nummer: 0576/2009


Verkauf eines Grundstückes an der Edelmannstraße
15. Vorlagen-Nummer: 0577/2009


Verkauf eines Grundstückes in der Steinstraße
16. Vorlagen-Nummer: 0578/2009


Personalangelegenheit
17. Vorlagen-Nummer: 0580/2009


Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
1. Änderung des Beschlusses Nr. 0466/2008 vom 26.06.2008


18. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister
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6. Jahrgang      Sonntag, 19.04.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 17


BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Ortschaftsrates Plötzky


am 29.04.2009


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
  Ortsteil Plötzky
  Albert-Schweitzer-Straße 6
  39218  Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Beratung zur Problematik Straßennamen
6. Vorlagen-Nummer: 0579/2009


  Neufassung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder 
des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe), der Ortsbürgermeister und Ortschafts-
räte der Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies sowie der sachkundigen Einwoh-
ner der Stadt Schönebeck (Elbe) 
(Entschädigungssatzung)


7. Berichterstattung zum Stand der Bautätigkeiten 
8. Beratung zum Heimatfest 2009


Nichtöffentlicher Teil:
9. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat


10. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; Anfragen der Ort-
schaftsratsmitglieder


Schmeißer
Ortsbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Ortschaftsrates Ranies


am 28.04.2009
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Ortschaftsbüro
  Ortsteil Ranies
  Dorfstraße 1
  39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung


5. Vorlagen-Nummer: 0579/2009
  Neufassung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder 


des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe), der Ortsbürgermeister und Ortschafts-
räte der Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies sowie der sachkundigen Einwoh-
ner der Stadt Schönebeck (Elbe) 
(Entschädigungssatzung)


Nichtöffentlicher Teil:
6. Vorlagen-Nummer: 0573/2009


Verkauf einer Ergänzungsfläche im Ortsteil Ranies
7. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
8. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; 


Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


Maser
Ortsbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 32. Sitzung des 


Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung
am 29.04.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“
  Badepark 4
  39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0581/2009


Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Solequell
6. Plan-Ist-Auswertung zum 31.03.2009
7. Aktueller Stand zur Attraktivierung Solequell
8. Informationen der Verwaltung
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Vorlagen-Nummer: 0582/2009


Vergabe Auftrag zur Baumaßnahme Attraktivierung und Erweiterung Solequell 
2009/2010


11. Informationen der Verwaltung
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 32. Sitzung des Wirtschaftsausschusses


am 27.04.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1
  39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0539/2009


  7. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


6. Vorlagen-Nummer: 0569/2009
Richtlinie für die Vergabe des Rathauspreises der Stadt Schönebeck (Elbe)


7. Vorlagen-Nummer: 0571/2009
Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“ 
Beschluss zur Quartiersentwicklung Salzer Straße/Tischlerstraße


8. Vorlagen-Nummer: 0574/2009
  Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ 2. Änderung, 


zugleich Teilaufhebung
9. Vorlagen-Nummer: 0579/2009


  Neufassung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder
des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe), der Ortsbürgermeister und Ortschafts-
räte der Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies sowie der sachkundigen Einwoh-
ner der Stadt Schönebeck (Elbe) 
(Entschädigungssatzung)


10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
11. Vorlagen-Nummer: 0575/2009


Erwerb von Verwaltungsobjekten der Kreisverkehrsgesellschaft
12. Vorlagen-Nummer: 0578/2009


Personalangelegenheit
13. Vorlagen-Nummer: 0580/2009


Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
1. Änderung des Beschlusses Nr. 0466/2008 vom 26.06.2008


14. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister
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6. Jahrgang      Sonntag, 26.04.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 18


Beschluss-Nummer: 0552/2009
Erste Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß Anlage 1 die Erste Ände-
rungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 30. Oktober 2008.


Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1 


Erste Änderungssatzung
der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


Auf Grund der §§ 6, 7 und  44 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) in der zur Zeit gel-
tenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 
26.03.2009 folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen:


Artikel 1


Die Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 30. Oktober 2008, veröffentlicht 
im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 31. Dezember 2008 wird wie folgt ge-
ändert:


1. Änderung der Bezeichnung der Satzung


In der Bezeichnung der Satzung wird das Wort „Achte“ gestrichen. 


2. Der § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
        
         Satz 2 wird aufgehoben und durch folgenden Satz ersetzt:
     


  „Die Blasonierung des Wappens lautet: 
  Geteilt und halb gespalten, oben in Silber eine gemauerte rote Burg, die gezinnte 


Burgmauer besetzt mit zwei spitzbedachten Seitentürmen und einem niedrigeren 
Mittelturm mit linkshin weisender goldener Wetterfahne auf der Kuppel, im of-
fenen Burgtor mit goldenen Torflügeln und hochgezogenem Fallgatter der gol-
dene Buchstabe S; vorn unten in Rot ein mit drei goldenen Zierbändern umwun-
denes silbernes Stück Salz in einem goldenen Stutzkorb; hinten unten in Silber 
auf grünem Dreiberg ein rot gekleideter und golden gekrönter König, mit einem 
goldenen Zepter in der Rechten auf einem goldenen Thron sitzend, beidseits des 
Thrones wachsend je eine grüne Rautenpflanze.“


3.  Der § 11 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
   


a) In Satz 1 wird nach der Angabe § 48 Abs. 2 GO LSA das Wort „jeweils“ einge-
fügt.


b) Es wird folgender Satz 2 eingefügt: 


„In den Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschuss kann ein sachkundiger 
Einwohner mit beratender Stimme berufen werden.“


c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.


4. Der § 18 wird wie folgt geändert:


Der Absatz 3 wird gestrichen.  
                                                       


Artikel 2


Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.


Schönebeck (Elbe), 21.04.2009


Haase
Oberbürgermeister                    


Genehmigungsvermerk: Die Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde des 
Salzlandkreises gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz GO LSA vom 05.10.1993 in der 
derzeit gültigen Fassung, erfolgte am 09.04.2009 (Aktenzeichen 30.15.1.05.01-II-Ki).


BEKANNTMACHUNG
der 42. Sitzung des Hauptausschusses


am 04.05.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1
  39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0539/2009
  7. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schöne-


beck (Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0569/2009


Richtlinie für die Vergabe des Rathauspreises der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0571/2009


Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“ 
Beschluss zur Quartiersentwicklung Salzer Straße/Tischlerstraße


9. Vorlagen-Nummer: 0574/2009
  Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ 2. Änderung, 


zugleich Teilaufhebung
10. Vorlagen-Nummer: 0579/2009
  Neufassung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder 


des Stadtrates der Stadt  Schönebeck (Elbe), der Ortsbürgermeister und Ort-
schaftsräte der Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies sowie der sachkundigen 
Einwohner der Stadt Schönebeck (Elbe) 
(Entschädigungssatzung)


11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
12. Vorlagen-Nummer: 0570/2009


Beförderung einer Beamtin
13. Vorlagen-Nummer: 0572/2009
  Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-


beck (Elbe) zum Ehrenbeamten
14. Vorlagen-Nummer: 0578/2009


Personalangelegenheit
15. Vorlagen-Nummer: 0580/2009


Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
1. Änderung des Beschlusses Nr. 0466/2008 vom 26.06.2008


16. Vorlagen-Nummer: 0573/2009
Verkauf einer Ergänzungsfläche im Ortsteil Ranies


17. Vorlagen-Nummer: 0575/2009
Erwerb von Verwaltungsobjekten der Kreisverkehrsgesellschaft


18. Vorlagen-Nummer: 0576/2009
Verkauf eines Grundstückes an der Edelmannstraße


19. Vorlagen-Nummer: 0577/2009
Verkauf eines Grundstückes in der Steinstraße


20. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters
über die zugelassenen Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahl in der 


Stadt Schönebeck (Elbe) am 7. Juni 2009
(gem. § 28 Abs. 7 KWG LSA i.V.m. § 36 Abs. 1 KWO LSA)


Für die Gemeinderatswahl werden folgende Wahlvorschläge zugelassen:


1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
1. Fricke, Hans-Jürgen 2. Schröder, Wolfgang


Geburtsjahr 1943   Geburtsjahr 1959
Elektromonteur   Geschäftsführer
Tulpenweg 39   Dorfstraße 58
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) OT Ranies


3. Müller, Christine 4. Schulz, Michael
Geburtsjahr 1955   Geburtsjahr 1959
Dipl.-Ing. für Ökonomie   Steinmetzmeister
Streckenweg 24   Barbarastraße 18 a
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


5. Pillat, Torsten 6. Jurzig, Janine
Geburtsjahr 1974   Geburtsjahr 1980
Handelsfachwirt   Verwaltungsfachangestellte
Magazinstraße 3   Ernst-Thälmann-Straße 5
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


7. Huppertz, Helmut 8. Schall, Wolfram
Geburtsjahr 1953   Geburtsjahr 1971
Bürokaufmann   Bankfachwirt
Berliner Straße 5   Königssee 21
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) OT Plötzky


9. Baudisch, Markus 10. Fricke, Sven 
Geburtsjahr 1973   Geburtsjahr 1968
Rechtsanwalt   Kernbohrer
Müllerstraße 23 a   Erich-Weinert-Straße 28
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


11. Menzel, Matthias 12. Herrmann, Jörg
Geburtsjahr 1967   Geburtsjahr 1964


 Krankenpfleger   Assessor Vermessungswesen
Immermannstraße 11   Kunstanger 32
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


13. Ekrutt, Marlis 14. Krummel, Rainer
Geburtsjahr 1952   Geburtsjahr 1957
Kaufmännische Angestellte   Elektromeister
Zordelstraße 5   Friedrichstraße 108
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


15. Schuer, Arno 16. Krüger, Bernd
Geburtsjahr 1948   Geburtsjahr 1959
Dipl.-Volkswirt   Industriemeister
Alt Felgeleben 12 a   Schornsteinfegerstraße 4
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


17. Goebel, Olaf 18. Engmann, Hartmut
Geburtsjahr 1966   Geburtsjahr 1952
Dipl.-Ing. Gießereitechnik   Angestellter Bundespolizei
Immermannstraße 2   Dr.-Martin-Luther-Straße 61
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


19. Krob, Ivonne 20. Eichholz, Mike
Geburtsjahr 1973   Geburtsjahr 1966
Personaldisponentin   Kraftfahrzeugmeister
Felgeleber Straße 34 a   Am Gradierwerk 4
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


21. Hochhertz, Carsten 22. Renner, Jürgen
Geburtsjahr 1976   Geburtsjahr 1961
Handelsfachwirt   Versicherungsmakler
Rosa-Luxemburg-Straße 3   Braunlager Straße 4
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


23. Dr. Petersohn, Karin 24. Krause, Sabine
Geburtsjahr 1955   Geburtsjahr 1958
Zahnärztin   Kindergärtnerin
Salzburger Straße 25   Schulzenstraße 12 b
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


25. Pinkernelle, Helmut 26. Winkler, Anneliese
Geburtsjahr 1950   Geburtsjahr 1934
Gastronom   Rentnerin
Lange Straße 6   Am Stadtfeld 9
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


27. Schüler, Thomas 28. Sommer, Marco
Geburtsjahr 1978   Geburtsjahr 1977
Bauingenieur   Versicherungsfachmann
Lessingstraße 46   Baderstraße 7
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


29. Schulze, Dirk 30. Siegfeld, Franz-Jürgen
Geburtsjahr 1974   Geburtsjahr 1949
Angestellter   Verwaltungsangestellter
Streckenweg 76   Karl-Liebknecht-Straße 19
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


31. Köhler, Christian
Geburtsjahr 1983
Bundesbeamter
Annastraße 9
Schönebeck (Elbe) 


2      Die LINKE (DIE LINKE)
1. Dirlich, Sabine 2. Bühring, Ina


Geburtsjahr 1954   Geburtsjahr 1960
Lehrerin   Sozialpädagoge
Heinrich-Heine-Straße 9   Chausseestraße 42
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


3. Hildebrand, Gerhard 4. König, Ernst
Geburtsjahr 1948   Geburtsjahr 1937
Schlosser   Ingenieur i. R.
Lessingstraße 10   Straße der Jugend 32
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


5. Harwig, Friedrich 6. Schönemann, Anne
Geburtsjahr 1940   Geburtsjahr 1983
Rentner   Sozialpädagoge
August-Bebel-Straße 3   Straße der Jugend 125
Schönebeck (Elbe) OT Pretzien   Schönebeck (Elbe) 


7. Lehmann, Martin 8. Gehricke, Jens-Uwe
Geburtsjahr 1933   Geburtsjahr 1968
Lehrer i. R.   Sozialpädagoge
Karl-Jänecke-Straße 10   Karl-Jänecke-Straße 17
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


9. Müller, Angelika 10. Jaluschka, Reiner
Geburtsjahr 1962   Geburtsjahr 1965
Dipl.-Agrarökonom   Polizeibeamter
Erich-Weinert-Straße 16   Karl-Marx-Straße 26
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


11. Wiswede. Rolf 12. Mielke, Benjamin
Geburtsjahr 1943   Geburtsjahr 1987
Dipl.-Ing. i. R.   Zivildienstleistender
Wüstenhoffstraße 16   Baderstraße 40
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


13. Simon, Udo 14. Schmerse, Reinhard
Geburtsjahr 1960   Geburtsjahr 1950
Geschäftsführer   Dipl.-Ing.
Wüstenhoffstraße 26   Otto-Kohle-Straße 7
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


15. Mielke, Götz-Olaf 16. Schneckenhaus, Ralf
Geburtsjahr 1953   Geburtsjahr 1957
Selbständig   Kaufmann
Baderstraße 40   Große Sorge 15
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) OT Pretzien


3      Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
1. Grimm-Benne, Petra 2. Wölfer, René


Geburtsjahr 1962   Geburtsjahr 1982
Juristin   Buchhändler
Leipziger Straße 10   Pfännerstraße 17
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


3. Stange, Annemarie 4. Dobisch, Peter
Geburtsjahr 1936   Geburtsjahr 1960
Rentnerin   Handwerksmeister
Am Randel 42   Luisenstraße 3
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


5. Wünsche, Heidemarie 6. Grundmann, Werner
Geburtsjahr 1947   Geburtsjahr 1943
Rentnerin   Rentner
Moskauer Straße 19   Lange Straße 1 b
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


7. Jeromin-Sandau, Christina  8. Schiwek, Frank
Geburtsjahr 1955   Geburtsjahr 1971
Dipl.-Wirtschaftsingenieur   Förderschullehrer
Am Stadtfeld 18   Lessingstraße 3
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


9. Koch, Susan 10. Wedekind, Frank
Geburtsjahr 1971   Geburtsjahr 1947
Selbständig   Dipl.-Ing.
Luisenstraße 9   Moskauer Straße 20
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


11. Meinhard, Petra 12. Heieck, Thomas
Geburtsjahr 1964   Geburtsjahr 1964
Heilpädagogin   Selbständig
Eggersdorfer Straße 12   Bahnhofstraße 10
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


13. Ribbentrop, Cornelia 14. Richter, Steffen
Geburtsjahr 1973   Geburtsjahr 1967
Kaufmännische Angestellte   CNC-Programmierer
Rosmarienstraße 5   Am Anger 25
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


15. Schürmann, Daniel 16. Tempke, Dirk
Geburtsjahr 1979   Geburtsjahr 1959
Angestellter   Dipl.-Ing.
Paul-Illhardt-Straße 56   Baderstraße 44
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


17. Unglaub, Reinhard 18. Behm, Steffen
Geburtsjahr 1962   Geburtsjahr 1984
Geschäftsführer   Student
Berliner Straße 23   Magdeburger Straße 71
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


19. Reichert, Andreas 20. Richter, Torsten
Geburtsjahr 1964   Geburtsjahr 1971
Dipl.-Ing. (FH)   Postfacharbeiter
Streckenweg 28   Cantorstieg 8
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


21. Wagner, Heinz
Geburtsjahr 1943
Rentner
Otto-Kohle-Straße 2
Schönebeck (Elbe) 


4      Freie Demokratische Partei (FDP)
1. Banse, Reinhard 2. Mogge, Thomas


Geburtsjahr 1948   Geburtsjahr 1966
Lehrer   Vermögensberater
Paul-Illhardt-Straße 15   Luisenstraße 14
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


3. Budtke, Ursula 4. Böttcher, Stefan
Geburtsjahr 1951   Geburtsjahr 1949
Steuerberater   Lehrer
Waldstraße 18 a   Joachimstraße 24
Schönebeck (Elbe) OT Plötzky   Schönebeck (Elbe) 


5. Schulle, Wolfgang 6. Walsch, Matthias
Geburtsjahr 1954   Geburtsjahr 1962
Kaufmann   Privatlehrer
Kleiner Waldsee 1   Johannes-R.-Becher-Straße 60
Schönebeck (Elbe) OT Plötzky   Schönebeck (Elbe) 


7. Nestler, Olaf 8. Gehlhaus, Rainer
Geburtsjahr 1967   Geburtsjahr 1973
Geschäftsführer   Hotelkaufmann
Paul-Illhardt-Straße 48   Friedrichstraße 13 a
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


9. Goldschmidt, Holger 10. Beyen, Werner
Geburtsjahr 1960   Geburtsjahr 1958
Amtsleiter   Küchenmeister
Elbenauer Straße 13   Margeritenweg 13
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


11. Franz, Norbert 12. Dänicke, Sven
Geburtsjahr 1942   Geburtsjahr 1963
Dipl.-Ing.   Selbst. Fleischermeister
Sorgestraße 12   Salzer Straße 24
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


13. Krüger, Gunter 14. Jahn, Anna
Geburtsjahr 1968   Geburtsjahr 1952
Immobilienfachwirt   Erzieherin
Otto-Hahn-Straße 2 a   Akazienstraße 2
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


15. Georgi, Manfred
Geburtsjahr 1945
Verwaltungsfachangestellter
Magdeburger Straße 91
Schönebeck (Elbe) 


5      Unabhängige Wählergemeinschaft Schönebeck (UWG)
1. Krüger, Arnold 2. Hornich, Reiner


Geburtsjahr 1936   Geburtsjahr 1943
Dipl.-Ing.-Ök.   Dipl.-Ing.
Karl-Jänecke-Straße 2   Müllerstraße 23
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


3. Prof. Dr. Brucksch, Regina  4. Dr.  Winkler, Thoralf
Geburtsjahr 1953   Geburtsjahr 1965
Professorin   Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Streckenweg 44   Neue Straße 8
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 
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5. Thesenvitz, Anne 6. Arndt, Ralf
Geburtsjahr 1989   Geburtsjahr 1964
Studentin   Elektromonteur
Große Sorge 32   Buschweg 5
Schönebeck (Elbe) OT Pretzien   Schönebeck (Elbe) 


7. Ladebeck, Joachim 8. Blässing, Otto
Geburtsjahr 1944   Geburtsjahr 1947
Polizeibeamter i. R.   Angestellter
Breiteweg 58   Deichstraße 16
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


6      BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
1. Meyer, Erich 2. Lucas, Günter


Geburtsjahr 1951   Geburtsjahr 1949
Dipl.-Lehrer   Elektromonteur
Ballenstedter Straße 34   Heinrich-Rau-Straße 5
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


3. Klühe, Elke
Geburtsjahr 1955
Gemeindepädagogin
Dammweg 5
Schönebeck (Elbe) 


7      Einzelbewerberin Schall
1. Schall, Ursula


Geburtsjahr 1940
Dipl.-Finanzwirtin
Am Malzmühlenfeld 42
Schönebeck (Elbe) 


9      Wählergemeinschaft Bürgerinitiative „Rettet die Altstadt“ Schönebeck (Elbe)
1. Jung, Christian 2. Pöschke, Manfred


Geburtsjahr 1950   Geburtsjahr 1942
Dipl.-Ing. Wasserbau   Rentner
Elbweg 9   Leipziger Straße 37
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


3. Deicke, Eckhard 4. Nowoitnik, Helmut
Geburtsjahr 1943   Geburtsjahr 1937
Rentner   Rentner
Breiteweg 20   Leipziger Straße 61
Schönbeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


5. Tyrock, Hans-Dieter 6. Rolle, Liane
Geburtsjahr 1951   Geburtsjahr 1950


 Meliorationsmeister   Freiberuflerin
Neue Gasse 16   Breiteweg 17
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


7. Manzke, Eberhard 8. Schmidt, Hans-Jürgen
Geburtsjahr 1942   Geburtsjahr 1949
Rentner   Selbständig
Lessingstraße 2   Elbstraße 23
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


9. Müller, Karlheinz 10. Jacob, Wolfgang 
Geburtsjahr 1941   Geburtsjahr 1940
Rentner   Konditormeister
Breiteweg 42   Markt 20
Schönebeck (Elbe)   Schönebeck (Elbe) 


11. Manzke, Norbert
Geburtsjahr 1944
Rentner
Breiteweg 54
Schönebeck (Elbe) 


10    Einzelbewerber Melcher
1. Melcher, Horst


Geburtsjahr 1950
Dipl.-Bauing. (FH)
Paul-Illhardt-Straße 94
Schönebeck (Elbe) 


Haase
Gemeindewahlleiter


Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters
über die zugelassenen Wahlvorschläge für die Ortschaftsratswahl Ranies in der 


Stadt Schönebeck (Elbe) am 7. Juni 2009
(gem. § 28 Abs. 7 KWG LSA i.V.m. § 36 Abs. 1 KWO LSA)


Für die Ortschaftsratswahl werden folgende Wahlvorschläge zugelassen:


6    Einzelbewerber Crackau
1. Crackau, Karl-Heinz


Geburtsjahr 1953
Heizungsmonteur
Dorfstraße 59


7    Einzelbewerber Höpfner
1. Höpfner, Horst


Geburtsjahr 1951
Dipl.-Elektro-Ing.
Dorfstraße 61


8    Einzelbewerber Kunze
1. Kunze, Rüdiger


Geburtsjahr 1966
Landwirt
Dorfstraße 52 a


9    Einzelbewerber Pfanne
1. Pfanne, Werner


Geburtsjahr 1959
Landwirt
Dorfstraße 14


10   Einzelbewerber Schulz
1. Schulz, Detlef


Geburtsjahr 1960
Heizungsmonteur
Dorfstraße 7


Haase
Gemeindewahlleiter


Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters
über die zugelassenen Wahlvorschläge für die Ortschaftsratswahl Plötzky in der 


Stadt Schönebeck (Elbe) am 7. Juni 2009
(gem. § 28 Abs. 7 KWG LSA i.V.m. § 36 Abs. 1 KWO LSA)


Für die Ortschaftsratswahl werden folgende Wahlvorschläge zugelassen:


1    Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
1. Wetzel, Erhard 2. Richter, Thomas


Geburtsjahr 1953   Geburtsjahr 1962
Dipl.-Ing.   Dipl.-Ing.
Salzstr. 13   Magdeburger Str. 24


2    DIE LINKE (DIE LINKE)
1. Rösler, Günter


Geburtsjahr 1950
Geschäftsführer
Magdeburger Str. 37


5    Einzelbewerber Ferchland
1. Ferchland, Reinhard


Geburtsjahr 1951
Maurer
Karl-Marx-Straße 8


6    Einzelbewerberin Rösler
1. Rösler, Heidrun


Geburtsjahr 1954
Kosmetikerin
Magdeburger Straße 37


Haase
Gemeindewahlleiter


Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters
über die zugelassenen Wahlvorschläge für die Ortschaftsratswahl Pretzien in der 


Stadt Schönebeck (Elbe) am 7. Juni 2009
(gem. § 28 Abs. 7 KWG LSA i.V.m. § 36 Abs. 1 KWO LSA)


Für die Ortschaftsratswahl werden folgende Wahlvorschläge zugelassen:


1    Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
1. Franke, Gundhelm 2. Mazanec, Rudolf


Geburtsjahr 1963   Geburtsjahr 1959
Dipl.-Ing. f. Energietechnik   Lehrer
Hafenstraße 6   Magdeburger Straße 6


3. Meussling, Frithjof 4. Meyer, Frank
Geburtsjahr 1964   Geburtsjahr 1971
Steinmetzmeister   Beamter
Große Sorge 1 a   Gartenweg 23


5    Unabhängige Wählergemeinschaft Pretzien (UWP)
1. Ballerstedt, Uwe 2. Meyer, Erhard


Geburtsjahr 1948   Geburtsjahr 1952
Schlosser   Meister
Magdeburger Straße 3   Am Park 24


3. Thesenvitz, Jens 4. Stein, Fred
Geburtsjahr 1964   Geburtsjahr 1939
Hochbaupolier   Rentner
Große Sorge 32   Große Sorge 23


5. Heinrichs, Tino
Geburtsjahr 1968
Koch
Am Park 18


6    Einzelbewerber Schneckenhaus
1. Schneckenhaus, Ralf


Geburtsjahr 1957
Instandhaltungsmechaniker
Große Sorge 15


7    Einzelbewerber Grohe
1. Grohe, Steffen


Geburtsjahr 1962
Ing. für Landtechnik
Gartenweg 15


Haase
Gemeindewahlleiter
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B E K A N N T M A C H U N G
der 32. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses


am 05.05.2009


Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr


Sitzungsort: Ratskeller Schönebeck
  Markt 1
  39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0569/2009


Richtlinie für die Vergabe des Rathauspreises der Stadt Schönebeck
(Elbe)


7. Diskussion und Bestätigung der Anträge und Zuschusshöhen laut
Kulturförderungsrichtlinie


8. Festlegung der Prioritätenliste zum Konjunkturprogramm
 – Anträge aus der Stadtratssitzung vom 26.03.2009
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Informationen der Verwaltung
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


6. Jahrgang     Mittwoch, 29.04.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 19/1







6. Jahrgang     Mittwoch, 29.04.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 19


Redaktionelle Änderung der Bekannmachung des Gemeindewahllei-
ters über die zugelassenen Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahl 
in der Stadt Schönebeck (Elbe) am 7. Juni 2009 (gem. § 28 Abs. 7 
KWG LSA i.V.m. § 36 Abs. 1 KWO LSA) auf Grund eines Schreib-
fehlers des Einreichenden des Wahlvorschlages der CDU:


1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
17. Goebel, Olaf


Geburtsjahr 1963
Dipl.-Ing. Gießereitechnik
Immermannstraße 2
Schönebeck (Elbe) 


Haase
Gemeindewahlleiter
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BEKANNTMACHUNG
der 33. Sitzung 


des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung
am 13.05.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“
  Badepark 4
  39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Aktueller Stand zur Attraktivierung Solequell
6. Informationen der Verwaltung
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Informationen der Verwaltung
9. Vorlagen-Nummer: 0583/2009


VergabeAuftrag zur Baumaßnahme Attraktivierung und Erweiterung Solequell
2009/ 2010


 (Los H 102/09)
10. Vorlagen-Nummer: 0584/2009


VergabeAuftrag zur Baumaßnahme Attraktivierung und Erweiterung Solequell
2009/ 2010


 (Los H 103/09)
11. Vorlagen-Nummer: 0585/2009


VergabeAuftrag zur Baumaßnahme Attraktivierung und Erweiterung Solequell
2009/ 2010


 (Los H 104/09)
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss Nummer 0581/2009
des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung 


vom 29.04.2009


Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Solequell 
Der Betriebsausschuss beschließt auf der Grundlage des § 5 der Betriebssatzung für
den Eigenbetrieb SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen die Entnahme aus der, mit
Beschluss Nr. 0582/2002, gebildeten zweckgebundenen Kapitalrücklage für unvorher-
sehbare Ersatzbeschaffungen für das Solebad „Solequell“ für Planungsleistungen zur
Erweiterung und Attraktivierung des Solequells in 2008 in Höhe von 126.874,57 Euro
netto.


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,
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6. Jahrgang         Sonntag, 10.05.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 21


BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und 


die Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen
 am 07. Juni 2009


1. Das Wählerverzeichnis für die Stadt Schönebeck (Elbe) kann in der Zeit 
vom 18. Mai bis 23. Mai 2009 - während der Dienststunden -


 Montag, Dienstag von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr
 Mittwoch von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
 Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
 Samstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr    
im Bürgerbüro (Stadtwerke Schönebeck), Friedrichstraße 117, zur Überprüfung der im 
Wählerverzeichnis eingetragenen personenbezogenen Daten eingesehen werden (§ 18 Abs. 
2 KWG LSA). Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
Wählen kann nur, wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat.
2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann spätestens bis 


zum 23. Mai 2009, 12:00 Uhr, im Bürgerbüro (Stadtwerke Schönebeck), Friedrichstra-
ße 117, einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen.


  Der Einspruch kann schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift, persön-
lich oder durch einen Bevollmächtigten eingelegt werden. Soweit die behaupteten Tat-
sachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen Beweismittel beizubringen. 


  Für das Berichtigungsverfahren gelten die Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes 
sowie der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt.


 Nach dem 23. Mai 2009, 12:00 Uhr, ist ein Einspruch nicht mehr zulässig. 
3.   Wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält bis spätestens zum 13. Mai 2009 


eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag auf Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses stellen, um nicht Gefahr zu laufen, dass das Wahlrecht nicht ausgeübt 
werden kann.


4.  Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
 4.1 die in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten, 
 4.2 die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten, 
  a)   wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist für die 


Berichtigung des Wählerverzeichnisses versäumt haben,
  b)   wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 


entstanden ist,
  c)   wenn ihr Wahlrecht im Antragsverfahren festgestellt worden ist und die Ge-


meinde von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses er-
fahren hat. 


 4.3   Wahlscheinanträge können im Bürgerbüro (Stadtwerke Schönebeck), Friedrich-
straße 117, schriftlich oder mündlich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch 
durch Telegramm, Fernschreiben, Fernkopie oder E-Mail als gewahrt. Eine fern-
mündliche Antragstellung ist unzulässig. Antragstellende Personen müssen den 
Grund für die Erteilung eines Wahlscheines glaubhaft machen. Wer den Antrag 
für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Bei verbundenen Wahlen gilt der Antrag 
für alle Wahlen, für die der Antragsteller wahlberechtigt ist.  


 4.4  Wahlscheine können beantragt werden:
  –  von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten Personen bis zum 


05. Juni 2009, 18:00 Uhr;
  –  von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Personen unter den unter Nr. 


4.2 Buchstaben a) bis b) angegebenen Voraussetzungen bzw. von Personen, die 
bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter 
unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen können, bis zum Wahltage, 15:00 
Uhr, bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus, Markt 1, Zimmer 203.


5.   Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, ob die Wahlberechtigten vor einem Wahl-
vorstand wählen wollen, so erhalten sie mit dem Wahlschein zugleich


 – den/die amtlichen Stimmzettel, 
 – den amtlichen Wahlumschlag,
 –   den amtlichen, mit der vollständigen Anschrift des Gemeindewahlleiters versehenen 


und freigemachten Wahlbriefumschlag sowie
 – das Merkblatt zur Briefwahl.
  Wahlberechtigte Personen können diese Unterlagen nachträglich bis spätestens am 


Wahltage, 15:00 Uhr, bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus, Markt 1, Zimmer 203, 
anfordern.


6.  Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe (bei persönlicher Abholung der 
Wahlunterlagen an Ort und Stelle) oder durch Briefwahl wählen.


  Wer durch Briefwahl wählt, muss den Wahlbriefumschlag mit den Briefwahlunterlagen 
so rechtzeitig an die jeweils darauf angegebene Anschrift abgeben oder versenden, dass 
er dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht.


  Nähere Hinweise sind dem Merkblatt zur Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen 
übergeben wird, zu entnehmen. 


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnisses und 


die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 
Europäischen Parlament am 07. Juni 2009


1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Wahlbezirke der 


Stadt Schönebeck (Elbe)


liegt in der Zeit vom 18. Mai 2009 bis 22. Mai 2009 wie folgt zur Einsichtnahme aus:


Tag Datum Uhrzeit
Montag 18. Mai 2009 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Dienstag 19. Mai 2009 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Mittwoch 20. Mai 2009 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr


Freitag 22. Mai 2009 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr


Ort der Auslegung


Bürgerbüro (Stadtwerke Schönebeck), Friedrichstraße 117


  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät möglich. Der Wahlberechtigte kann verlangen, dass in 
dem Wählerverzeichnis während der Auslegungsfrist der Tag seiner Geburt unkenntlich 
gemacht wird.


  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat.


2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der 
Auslegungsfrist, spätestens am 22. Mai 2009 bis 16:00 Uhr, im


Bürgerbüro (Stadtwerke Schönebeck), Friedrichstraße 117
 Einspruch einlegen.


Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.
3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 


zum 17. Mai 2009 eine Wahlbenachrichtigung. 
  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, muss 


Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er  sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 


  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.


4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem 


089 - Salzlandkreis
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises 
 oder 
 durch Briefwahl
teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 a)    wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 


das Wählerverzeichnis
       aa)  bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung (bis zum 17. Mai 2009),
       bb)  bei Unionsbürgern nach § 17 a  Abs. 2 der Europawahlordnung (bis zum 17. Mai   2009),


oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europa-
wahlordnung (bis zum 22. Mai 2009) versäumt hat,


 b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17 a 
Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Euro-
pawahlordnung  entstanden ist,


 c)  wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebe-
hörde gelangt ist. 


  Wahlscheine (Briefwahlunterlagen) können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 05. Juni 2009, 18:00 Uhr, im Bürgerbüro (Stadtwer-
ke Schönebeck), Friedrichstraße 117, mündlich oder schriftlich beantragt werden. Die 
Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax und E-Mail. 


  Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus, Markt 1, ge-
stellt werden. 


  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl (06. Juni 2009), 12:00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden.


  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 
5.2. Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheines   noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen.


  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.


  Der Antragsteller muss den Grund für die Erteilung eines Wahlscheines glaubhaft ma-
chen.


6.  Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlberechtigte vor einem Wahl-
vorstand wählen will, so erhält er mit dem Wahlschein zugleich


 – einen amtlichen Stimmzettel, 
 – einen amtlichen blauen Wahlumschlag, 
 –  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, verse-


henen roten Wahlbriefumschlag und
 – ein Merkblatt für die Briefwahl.
  Diese Wahlunterlagen werden ihm von der Gemeindebehörde auf Verlangen auch noch 


nachträglich ausgehändigt. Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Emp-
fangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen 
dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich 
überbracht werden können.


  Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht.


  Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG als Standardbrief ohne beson-
dere Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 


Haase
Oberbürgermeister


STADT SCHÖNEBECK (ELBE)       


Stellenausschreibung
Bei der Stadt Schönebeck (Elbe) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines


Dezernentin III / Dezernenten III 
neu zu besetzen.
Die Stadt Schönebeck (Elbe) mit ca. 35.000 Einwohnern liegt im neugebildeten Salzland-
kreis, ca. 20 km von der Landeshauptstadt Magdeburg entfernt. Sie ist Mittelzentrum im 
Land Sachsen-Anhalt.
Zum Dezernat III gehören folgende Ämter, Sachgebiete und Bereiche
– das Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt,
– das Sachgebiet Bauverwaltung,
– die Sachgebiete Hochbau, Tiefbau und Grünfl ächen,
– die Koordinierungsstelle Umweltschutz,
– der Bereich Fördermittel und Grundsatzangelegenheiten.
Die Stelle umfasst schwerpunktmäßig folgende Aufgabengebiete:
– Wahrnehmung allgemeiner Leitungsaufgaben,
– Koordinierung der mittel- und langfristigen Investitionsplanung,
– Erarbeitung und Abstimmung der städtischen Bauvorhaben,
– Sicherung der Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln,
–  verantwortlich bei der Vertragsgestaltung von Erschließungsverträgen für Bebauungsge-


biete,
– Aufgaben nach Straßenrecht,


– Aufgaben zur Natur- und Landschaftspfl ege,
– Sicherung der hoheitlichen Aufgaben im Friedhofs- und Bestattungswesen,
–   Organisation der Planung und Abrechnung der Mittel für die städtischen Baumaßnahmen,
– Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für sämtliche Baumaßnahmen,
–  Sicherstellung der Aufgaben in den Bereichen der Ingenieurbauten und des Wasserbaus,
– Überwachung des Haushaltsplanes des Dezernates
Weiterhin sind im Auftrag des Oberbürgermeisters koordinierende Aufgaben in Angelegen-
heiten des Eigenbetriebes „Städtischer Bauhof Schönebeck“ wahrzunehmen.
Es handelt sich um eine gemäß § 31 TVöD (Führung auf Probe) auf 2 Jahre befristete Voll-
zeitstelle. Eine Festanstellung nach Ablauf der Befristung wird bei Bewährung angestrebt. 
Während der Bewährungszeit wird die Tätigkeit mit der Entgeltgruppe 13 TVöD vergütet.
Die Bereitschaft, den Wohnsitz in Schönebeck (Elbe) zu nehmen, wird vorausgesetzt.
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit einer dem Aufgabenbereich 
entsprechenden fachlichen Ausrichtung (vorzugsweise Bauwesen Fachrichtung Architektur 
und Stadtplanung). 
Gesucht wird eine verantwortbewusste, fachlich qualifi zierte Persönlichkeit mit umfas-
senden Kenntnissen im Bauwesen, Vergaberecht sowie verwaltungsrechtlichen Kenntnis-
sen. Von den Bewerberinnen/Bewerbern werden Engagement, Entscheidungsfreudigkeit, 
Führungs- und Organisationsfähigkeiten erwartet. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Befähigung, Eignung und fachlicher Leistung  bevorzugt.
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen sind bis einschließlich 08.06.2009 erbeten an die
 Stadt Schönebeck
 Personalamt
 Markt 1
 39218 Schönebeck.
Entstehende Kosten für die Bewerbungen werden nicht erstattet.


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 41. Sitzung des Stadtrates am 14.05.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
  39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen


Die Einwohnerfragestunde fi ndet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6.  Berichterstattung zur Abwasserentsorgung in der Stadt Schönebeck (Elbe) des Jahres 


2008
 BE: Herr Dannemann, MA OEWA und Prokurist AbS GmbH
7. Vorlagen-Nummer: 0569/2009
 Richtlinie für die Vergabe des Rathauspreises der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0539/2009
 7. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
9. Vorlagen-Nummer: 0571/2009
 Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“ 
 Beschluss zur Quartiersentwicklung Salzer Straße/Tischlerstraße
10. Vorlagen-Nummer: 0574/2009
  Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ 2. Änderung, zu-


gleich Teilaufhebung
11. Vorlagen-Nummer: 0579/2009
 Neufassung der Satzung
  über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des Stadtrates der Stadt Schöne-


beck (Elbe), der Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte der Ortschaften Plötzky, Pretzien 
und Ranies sowie der sachkundigen Einwohner der Stadt Schönebeck (Elbe) 


 (Entschädigungssatzung)
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
Nichtöffentlicher Teil 
13. Vorlagen-Nummer: 0572/2009
  Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck 


(Elbe) zum Ehrenbeamten
14. Vorlagen-Nummer: 0578/2009
 Personalangelegenheit
15. Vorlagen-Nummer: 0580/2009
 Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
 1. Änderung des Beschlusses Nr. 0466/2008 vom 26.06.2008
16. Vorlagen-Nummer: 0573/2009
 Verkauf einer Ergänzungsfl äche im Ortsteil Ranies
17. Vorlagen-Nummer: 0575/2009
 Erwerb von Verwaltungsobjekten der Kreisverkehrsgesellschaft
18. Vorlagen-Nummer: 0576/2009
 Verkauf eines Grundstückes an der Edelmannstraße
19. Vorlagen-Nummer: 0577/2009
 Verkauf eines Grundstückes in der Steinstraße
20. Informationen der Verwaltung
21. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister
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Der Kreiswahlleiter des Wahlkreises 70


Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen


6. Jahrgang     Sonntag, 10.05.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 21/1


Gemäß § 32 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) forde-
re ich hiermit auf, Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 
70 - Magdeburg - zur Bundestagswahl am 27. September 
2009 möglichst frühzeitig einzureichen. Der Wahlkreis 
umfasst das Gebiet der kreisfreien Stadt Magdeburg, der 
Stadt Schönebeck/Elbe, der Stadt Calbe/Saale, der Ge-
meinde Bördeland, der Verwaltungsgemeinschaft Elbe-
Saale sowie das zur Stadt Staßfurt gehörende Gebiet der 
ehemaligen Gemeinde Förderstedt.
Kreiswahlvorschläge sind bei mir, Kreiswahlleiter Wahl-
kreis 70, 39090 Magdeburg, bzw. bei meiner Geschäfts-
stelle, dem Amt für Statistik (Wahlamt) der Landeshaupt-
stadt Magdeburg, Julius-Bremer-Str. 10, Zimmer 562, 
spätestens bis zum


23. Juli 2009, 18.00 Uhr,
einzureichen.


Kreiswahlvorschläge können von Parteien und von Wahl-
berechtigten eingereicht werden.
Parteien, die nicht im Deutschen Bundestag oder in einem 
Landtag seit deren letzter Wahl auf Grund eigener Wahlvor-
schläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten 
vertreten waren, können als solche einen Kreiswahlvor-
schlag nur einreichen, wenn der Bundeswahlausschuss ihre 
Parteieigenschaft festgestellt hat. Zu diesem Zweck müssen 
diese Parteien spätestens am 29. Juni 2009 dem Bundes-
wahlleiter, Gustav-Stresemann-Ring 11, 65180 Wiesba-
den, ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt ha-
ben. In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen 
sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Die Anzeige 
muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvor-
standes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellver-
treter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so ist die Anzeige 
von dem Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation 
zu erstatten.  Der Anzeige sind die schriftliche Satzung, 
das schriftliche Programm und der Nachweis über die sat-
zungsgemäße Bestellung des Vorstandes beizufügen.
Die Kreiswahlvorschläge und die erforderlichen Anlagen 
sind auf amtlichen Formblättern einzureichen. Diese kön-
nen bei meiner Geschäftsstelle angefordert werden und 
werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Ein Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewer-
bers enthalten. Jeder Bewerber kann nur in einem Wahl-
kreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt 
werden.
Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von mindes-
tens drei Mitgliedern des Vorstands des Landesverbandes, 
darunter vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter, 
oder wenn Landesverbände nicht bestehen, von den Vor-
ständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren 
Bereich der Wahlkreis liegt, persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein.
Kreiswahlvorschläge von Parteien, die nicht im Bundes-
tag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl auf Grund 
eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens 
fünf Abgeordneten vertreten waren, sowie von wahlbe-
rechtigten Personen eingereichte Kreiswahlvorschläge 
müssen außerdem von mindestens 200 Wahlberechtigten 
des Wahlkreises 70 persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein. Hierzu werden ebenfalls kostenfrei amt-
liche Formblätter ausgegeben. Die Wahlberechtigung 
muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. 
Dieses ist durch die Meldebehörde zu bescheinigen. Je-
der Wahlberechtigte darf nur einen Kreiswahlvorschlag 
unterzeichnen. Hat jemand mehrere Kreiswahlvorschläge 
unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Kreis-
wahlvorschlägen ungültig.
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach der 
Aufstellung des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder 


Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher ge-
leistete Unterschriften sind ungültig.
Als  Bewerber einer Partei  kann  im  Kreiswahlvorschlag 
nur benannt werden,  wer wählbar, nicht Mitglied einer 
anderen Partei und  in einer Mitgliederversammlung oder 
in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversamm-
lung in geheimer Abstimmung gewählt worden ist.
Der Kreiswahlvorschlag soll  nach  dem  Muster der An-
lage  13 zur Bundeswahlordnung im Original eingereicht 
werden.  Er muss enthalten:
1.  den Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Ge-


burtsdatum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) 
der Bewerberin oder des Bewerbers,


2.  den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei ande-
ren Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort,


3.  der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und An-
schriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson enthalten.


Dem Kreiswahlvorschlag sind folgende Unterlagen im 
Original beizufügen:
1.  die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerberin oder 


des vorgeschlagenen Bewerbers, dass sie oder er der 
Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahl-
kreis ihre oder seine Zustimmung zur Benennung als 
Bewerberin oder Bewerber gegeben hat,


2.  eine Bescheinigung der Einwohnermeldebehörde, dass 
die vorgeschlagene Bewerberin oder der vorgeschla-
gene Bewerber wählbar ist,


3.  bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausferti-
gung der Niederschrift über die Beschlussfassung der 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der die Be-
werberin oder der Bewerber aufgestellt worden ist, im 
Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 Bundeswahl-
gesetz auch eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die wiederholte Abstimmung mit den nach § 21 Abs. 6 
BWO vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt,


4.  eine Versicherung an Eides statt der vorgeschlagenen 
Bewerberin oder des vorgeschlagenen Bewerbers ge-
genüber dem Kreiswahlleiter, dass sie/er nicht Mitglied 
einer anderen als der einreichenden Partei ist,


5.  die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften 
nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der unterzeich-
nenden Personen, sofern der Kreiswahlvorschlag von 
mindestens 200 wahlberechtigten Personen des Wahl-
kreises unterzeichnet sein muss.


Im Übrigen verweise ich auf die Bestimmungen des Bun-
deswahlgesetzes (§§ 18-26) und der Bundeswahlordnung 
(§§ 33-35) über Form und Inhalt der Kreiswahlvorschlä-
ge.
In Zweifelsfragen kann Auskunft beim Wahlamt der Lan-
deshauptstadt an der oben angegebenen Adresse oder te-
lefonisch unter 0391/540 2285 oder 540 2808 eingeholt 
werden.


gez.
Holger Platz
Kreiswahlleiter


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Pres-
se und Präsentation, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der 
General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert 
werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechts-
anspruch an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Ein-
zelne Ausgaben des Amtsblattes werden kostenlos im o. g. 
Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der 
Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.







Die Stadt Schönebeck (Elbe) beabsichtigt das nachfolgend aufgeführte Fahrzeug zu
veräußern.


p: euerwehrfahrzeug  mit Wassertank ber 1000 l
 abrikat: agirus Deutz Diesel
 Erstzulassung: 23.02.1978
 K Stand: 13 .991
 : Januar 2009 abgelaufen
 AU: Januar 2009 abgelaufen
 indestangebot: 1.000,00 Euro


Hinweis bzw. Bemerkungen:
Der Verkauf erfolgt ohne Martinshorn, Blaulicht und Funkgerät


Bei Interesse unterbreiten Sie bitte ein verbindliches Angebot bis zum 12.06.2009 im
verschlossenen Briefumschlag an die Anschrift


Angebot
Stadt Sch nebeck Elbe
Sicherheits  und rdnungsamt
z. Hd. Herr iedicke


rabenstra e 9
39218 Sch nebeck


Nach Auswertung der Angebote werden Sie umgehend informiert.


Liedicke
Amtsleiter


Die Stadt Schönebeck (Elbe) beabsichtigt das nachfolgend aufgeführte Fahrzeug zu
veräußern.


p: euerwehrfahrzeug  A  710  geschl. Kasten
 abrikat: Daimler Benz Diesel
 Erstzulassung: 02.09.1970
 K   Stand: 0.988  
 : abgelaufen
 AU: abgelaufen
 indestangebot: 1.000,00  Euro
 bekannte ängel: enkgetriebe Spiel zu gro
  Differenzial vorne leicht ver lt
  otor leicht ver lt
  Aufbau kleine Durchrostung 


Hinweis bzw. Bemerkungen:
Der Verkauf erfolgt ohne Martinshorn, Blaulicht und Funkgerät


Bei Interesse unterbreiten Sie bitte ein verbindliches Angebot bis zum 12.06.2009 im
verschlossenen Briefumschlag an die Anschrift


Angebot
Stadt Sch nebeck Elbe
Sicherheits  und rdnungsamt
z. Hd. Herr iedicke


rabenstra e 9
39218 Sch nebeck


Nach Auswertung der Angebote werden Sie umgehend informiert.


Liedicke
Amtsleiter


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags und kann gegen die Versandkosten
beim Verlag abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsan-
spruch an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes
werden kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der
Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.
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Beschluss-Nummer: 0557/2009


Haushaltssatzung und Haushaltsplan
 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
für das Haushaltsjahr 2009


Der Stadtrat berät und beschließt gemäß § 94 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) in der derzeitig 
gültigen Fassung i.V.m. § 2 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen 
Haushalts- und Rechnungswesens für die Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt 
(NKHREG LSA) vom 22. März 2006 (GVBl. LSA S.128) die in der Anlage 1 beige-
fügte Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das 
Haushaltsjahr 2009 einschließlich der Wirtschaftspläne für den Eigenbetrieb Städ-
tischer Bauhof Schönebeck, den Eigenbetrieb Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen 
für das Wirtschaftsjahr 2009 und der weiteren Anlagen und Bestandteile gemäß § 2 
Abs. 1 und 2 GemHVO.


Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1


H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2 0 0 9 


und Bekanntmachung der Haushaltssatzung     


1.   Haushaltssatzung


Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
vom 05.Oktober 1993 (GVBl. S. 568) in der derzeitig gültigen Fassung i.V.m. § 2 des 
Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 
des Landes Sachsen-Anhalt (NKHREG LSA) vom 22.03.2006 (GVBl. LSA S. 128) 
hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) am 26.03.2009 folgende Haushaltssat-
zung und den Haushaltsplan 2009 beraten und beschlossen:


§ 1


Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird


im Verwaltungshaushalt


in der Einnahme auf 46.831.300
in der Ausgabe auf 46.831.300


im Vermögenshaushalt


in der Einnahme auf 10.633.200
in der Ausgabe auf 10.633.200


festgesetzt.
§ 2


Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veran-
schlagt.


§ 3


Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 17.222.800  festge-
setzt.


§ 4


Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf


6.000.000
festgesetzt.


§ 5


Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 
wie folgt festgesetzt:


Stadt Schönebeck (Elbe)
1. Grundsteuer


a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  290 v.H.    
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v.H.    


2. Gewerbesteuer 350 v.H.


Für die Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies gelten entsprechend den beschlos-
senen und durch die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises genehmigten Gebietsän-
derungsverträgen folgende Hebesätze:  


Ortschaft Plötzky
1. Grundsteuer


a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 235 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 335 v.H.


2. Gewerbesteuer 300 v.H.


Ortschaft Pretzien
1.   Grundsteuer 


a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 255 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 355 v.H.


2. Gewerbesteuer 300 v.H.


Ortschaft Ranies
1.    Grundsteuer


a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 255 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 355 v.H.


2. Gewerbesteuer 300 v.H.  
§ 6


Entsprechend dem § 95 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) ist 
eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn


1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag ent-
stehen wird (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. des Gesamthaushaltsvolu-
mens des Haushaltsjahres),


2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben den einzelnen Haushaltsstel-
len in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erheblichen 
Umfang geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr als 1 
v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),


3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen 
oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden müssen (Erheblichkeits-
grenze: 1 v.H. des Vermögenshaushaltes).


Ferner sind als nicht erheblich anzusehen Beträge (unbegrenzt),


– die auf Grund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen Umsetzungen zwi-
schen den Unterabschnitten führen,


– die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.


Schönebeck (Elbe), den 15.05.2009 


Haase
Oberbürgermeister


2.  Bekanntmachung der Haushaltssatzung


Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich      
bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der 
Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt vom 22.05.2009 bis 02.06.2009 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 108, 
zu den bekannten Dienstzeiten öffentlich aus.


Schönebeck (Elbe), den 15.05.2009


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags und kann gegen die Versandkosten 
beim Verlag abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsan-
spruch an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes 
werden kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der 
Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.
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6. Jahrgang      Sonntag, 24.05.2009       Amtliche Bekanntmachungen Seite 1  /  Nr. 23


Öffentliche Bekanntmachung 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 26.03.2009 den 
nachstehenden Beschluss „Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof 
Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2009“ gefasst.


Beschluss-Nummer 0562/2009 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das  
Wirtschaftsjahr 2009
Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof 
Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2009 mit folgenden Grunddaten:


1. Erfolgsplan
Die Aufwendungen und Erträge werden festgesetzt auf je 2.867.300 .
Der Zuschuss der Stadt beträgt 0 .


2. Vermögensplan
Die Einnahmen und Ausgaben werden festgesetzt auf je 268.700 .


3. Kreditaufnahmen
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 
100.000   veranschlagt.


4. Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


5. Kassenkredit
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2009 zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 
festgesetzt.


6. Stellenübersicht
Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes weist 49,896 Vollzeitstellen aus.


Haase
Oberbürgermeister


Der Wirtschaftsplan des Städtischen Bauhofes Schönebeck wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Der Wirtschaftplan 2009 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof 
Schönebeck liegt gemäß Eigenbetriebsgesetz – EigBG im Land Sachsen-Anhalt  vom 
25.05.2009 bis 03.06.2009 zur Einsichtnahme im Dammweg 22, Zimmer 207, zu den 
Dienstzeiten Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 
15:00 Uhr sowie Freitag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr öffentlich aus. 


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 34. Sitzung des Betriebsausschusses 


Kur- und Gesundheitsverwaltung am 28.05.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“
  Badepark 4
  39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Aktueller Stand zur Attraktivierung Solequell
6. Informationen der Verwaltung
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Vorlagen-Nummer: 0586/2009
  Aufnahme eines Kommunalkredites für die Investitionsmaßnahme „Attraktivie-


rung und Erweiterungsinvestition des Gesundheits- und Erholungsbades Sole-
quell“ aus dem Wirtschaftsjahr 2008


9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Wahlbekanntmachung
Briefwahlvorstand der Stadt Schönebeck (Elbe)


für die Kommunalwahlen am 07. Juni 2009


Für die Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Kommunalwahlen wurden entsprechend  
§ 62 Abs. 4 Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) zwei 
Briefwahlvorstände gebildet. 


Vor diesen Briefwahlvorständen finden keine Wahlhandlungen statt.


Die Aufgabe der Briefwahlvorstände besteht darin, die zugeteilten Briefwahlunterla-
gen zu prüfen und auszuzählen sowie das Ergebnis zu ermitteln.


Für diesen Zweck wird am Sonntag, dem 07. Juni 2009, um 17:00 Uhr


der Briefwahlvorstand 1 in das Rathaus, Markt 1, Zimmer 305
und


der Briefwahlvorstand 2 in das Stadthaus, Breiteweg 11, Zimmer 124


einberufen.


Die Briefwahlvorstände verhandeln und entscheiden in öffentlicher Sitzung.


Haase
Gemeindewahlleiter


Wahlbekanntmachung
1.  Am 07. Juni 2009 finden die Wahlen zum Gemeinderat und zu den Ortschafts-


räten in der Stadt Schönebeck (Elbe) statt. 
Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.


2.  Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist in 23 - allgemeine - Wahlbezirke eingeteilt. In 
den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit bis zum 13. 
Mai 2009 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann.                                 


  
3.  In der Gemeinde werden die Vertreter nach den Grundsätzen der Verhältniswahl


von den Wahlberechtigten in freier, allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittel-
barer Wahl gewählt. 


4.  Jeder Wähler hat bei der Gemeinderatswahl  und Ortschaftsratswahl drei Stim-
men. Der Wähler kann alle drei Stimmen einem einzigen Bewerber geben. Er kann 
seine drei Stimmen aber auch auf mehrere Bewerber desselben Wahlvorschlags 
oder verschiedener Wahlvorschläge verteilen, ohne an die Reihenfolge innerhalb 
des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge gebunden zu sein. Die Stimmzettel ent-


halten die im Wahlbereich zugelassenen Wahlvorschläge und die zugelassenen 
Listenverbindungen. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahllo-
kal bereitgehalten. Der Stimmzettel für die Gemeinderatswahl ist von gelber Far-
be, der Stimmzettel für die Ortschaftsratswahl ist rosa.


         
  Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er durch ein in einen Kreis 


gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahl-
vorschlag sie gelten soll.


  Der Stimmzettel muss vom Wähler hinter einem im Wahllokal befindlichen Wahl-
schirm gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. 


5.  Jeder Wahlberechtigte, der keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahllokal 
seines Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 


  Auf Verlangen des Wahlvorstandes hat sich der Wähler über seine Person auszu-
weisen.   Aus diesem Grunde wird empfohlen, die Wahlbenachrichtigung und den 
Personalausweis, Unionsbürger: einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen.


6.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Er-
mittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Je-
dermann hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.


7.  Wähler, die einen Wahlschein besitzen, können an der Wahl im Wahlbereich, für 
den der Wahlschein gilt,


a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlbereiches
oder
b) durch Briefwahl


teilnehmen.


  Wer durch Briefwahl wählen will, muss bei der Gemeinde einen amtlichen Stimm-
zettel für jede Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Wahlumschlag und einen 
Wahlbriefumschlag anfordern.


  Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln (im verschlossenen Wahlumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein ist so rechtzeitig dem Gemeindewahlleiter zu über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der auf dem Wahlbrief  angegebenen Stelle abgegeben werden.


8.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht, wird nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches 
bestraft.


Haase
Oberbürgermeister


Wahlbekanntmachung
1. Am 07. Juni 2009 findet in der Bundesrepublik Deutschland die


Wahl zum Europäischen Parlament


statt.


Die Wahl dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.


2.  Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist in 23 - allgemeine - Wahlbezirke eingeteilt. In 
den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit bis zum 17. 
Mai 2009 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte wählen kann.


3.  Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses im Land-
ratsamt des Salzlandkreises, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg (Saale), zusammen.


4.  Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in des-
sen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.


  Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalaus-
weis - Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen.


Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 


  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des 
Wahlraums einen Stimmzettel  ausgehändigt.


Jeder Wähler hat eine Stimme.


  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der 
Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen 
Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zuge-
lassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsbe-
rechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.


  Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.


  Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, 
dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.


5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Er-
mittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Je-
dermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist.


6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist,


a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises
oder
b) durch Briefwahl


teilnehmen.


  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in ver-
schlossenem Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzei-
tig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden.


7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausü-
ben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind  
(§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).


  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).
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Beschluss-Nummer: 0539/2009


7. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schö-
nebeck (Elbe)


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die nachfolgend aufgeführte 7. 
Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck 
(Elbe).
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7. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung
der Stadt Schönebeck (Elbe)


Präambel


Aufgrund der §§ 2, 4, 6 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) in der zur Zeit geltenden Fassung, der 
§§ 1 und 5 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert 
durch den Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (GVBl. LSA S. 452) und des 
§ 151 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 12. April 2006 
(GVBl. LSA S. 248), hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 
14.05.2009 folgendes beschlossen:


Artikel 1


Die 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 
20.06.2002 (Beschluss Nr. 650/2002), veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schöne-
beck (Elbe) am 16.07.2002, zuletzt geändert durch die 6. Änderung vom 28.08.2008 
(Beschluss Nr. 0489/2008), veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) 
am 07.09.2008, wird wie folgt geändert:


Der § 8 (1) Abwasserabgabensatzung wird wie folgt ergänzt. Die bestehende Regelung 
lautet:


(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der tatsächlichen Nut-
zung vorwiegend Wohnzwecken dienenden Grundstücke im Entsorgungs-
gebiet der Stadt mit 878 m² gelten derartige Wohngrundstücke als i.S. von 
§ 6 c Abs. 2 Satz 1 KAG-LSA übergroß, wenn die nach § 4 Abs. 3 zu be-
rechnende Vorteilsfläche die vorgenannte Durchschnittsgröße um 30 v.H. 
(Begrenzungsfläche) oder mehr überschreitet. Derartige in diesem Sinne 
übergroße Wohngrundstücke werden in Größe der Begrenzungsfläche in 
vollem Umfang, hinsichtlich der die Begrenzungsfläche bis um 50 v.H. 
übersteigenden Vorteilsfläche zu 50 v.H. und wegen einer darüber hinaus 
bestehenden Vorteilsfläche zu 30 v.H. des sich nach § 4 i.V. mit § 5 zu 
berechnenden Schmutzwasserbeitrages herangezogen.


Die neue Regelung lautet wie folgt (Ergänzung kursiv gesetzt):


(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der tatsächlichen Nut-
zung vorwiegend Wohnzwecken dienenden Grundstücke im Entsorgungs-
gebiet der Stadt mit 878 m² gelten derartige Wohngrundstücke als i.S. von 
§ 6 c Abs. 2 Satz 1 KAG-LSA übergroß, wenn die nach § 4 Abs. 3 zu be-
rechnende Vorteilsfläche die vorgenannte Durchschnittsgröße um 30 v.H. 
(Begrenzungsfläche) oder mehr überschreitet. Derartige in diesem Sinne 
übergroße Wohngrundstücke werden in Größe der Begrenzungsfläche in 
vollem Umfang, hinsichtlich der die Begrenzungsfläche bis um 50 v.H. 
übersteigenden Vorteilsfläche zu 50 v.H. und wegen einer darüber hinaus 
bestehenden Vorteilsfläche zu 30 v.H. des sich nach § 4 i.V. mit § 5 zu 
berechnenden Schmutzwasserbeitrages herangezogen, sofern sie über ma-
ximal fünf Wohneinheiten verfügen.


Der § 12 (1b) Abwasserabgabensatzung wird wie folgt ergänzt. Die bestehende Rege-
lung lautet:


(b) Die Klärgebühr für die Behandlung des Inhaltes aus einer Kleinkläranlage 
mit Verrieselung, direkter Anbindung über einen privaten Kanal an ein Ge-
wässer oder mit Anbindung an die öffentliche Abwasserkanalisation wird 
nach der Menge des angelieferten Anlageninhaltes bemessen. Grundlage 
der Gebührenfestsetzung bildet die im Auftragsformular des jeweiligen 
Abfuhrunternehmens bestätigte Menge des Anlageninhaltes.


Die neue Regelung lautet wie folgt (Ergänzung kursiv gesetzt):


(b) Die Klärgebühr für die Behandlung des Inhaltes aus einer Kleinkläran-
lage mit Verrieselung, direkter Anbindung über einen privaten Kanal an 
ein Gewässer oder mit Anbindung an die öffentliche Abwasserkanalisati-
on, sofern diese technisch in der Lage ist das nichtvorgeklärte Abwasser 
aufzunehmen, wird nach der Menge des angelieferten Anlageninhaltes 
bemessen. Grundlage der Gebührenfestsetzung bildet die im Auftragsfor-
mular des jeweiligen Abfuhrunternehmens bestätigte Menge des Anlagen-
inhaltes.


Artikel 2


Der § 24 wird wie folgt ergänzt:


Die 7. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung tritt am Tage nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.


Schönebeck (Elbe), 15.05.2009
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Beschluss-Nummer: 0569/2009


Richtlinie für die Vergabe des Rathauspreises der Stadt Schönebeck (Elbe)


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die nachfolgend aufgeführte Richt-
linie für die Vergabe des Rathauspreises der Stadt Schönebeck (Elbe).
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Richtlinie für die Vergabe des 
Rathauspreises der STADT SCHÖNEBECK (ELBE)


Die Stadt Schönebeck (Elbe) verleiht als Dank und Anerkennung für herausragende 
Verdienste an Einzelpersonen oder Personengruppen jährlich bis zu drei Rathaus-
preise.


Der Rathauspreis wird an Einzelpersonen oder Personengruppen vergeben, die sich 
insbesondere durch ihr Verhalten, durch hervorragende Leistungen, durch gemeinnüt-
zige Tätigkeiten einmalig oder über einen längeren Zeitraum um das Wohl und das 
Ansehen der Stadt Schönebeck (Elbe) und seiner Einwohner verdient gemacht haben.


1. Vorgaben für die Verleihung des Rathauspreises


1.1. Voraussetzung für die Vergabe des Preises ist, dass


– die in Frage kommende(n) Person(en) in der Stadt Schönebeck (Elbe) wohnt  
(wohnen),


– die in Frage kommende(n) Person(en) eine besondere enge Beziehung zu Schö-
nebeck (Elbe) hat (haben) oder
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Öffentliche Bekanntmachung
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 14.05.2009 den 
nachstehenden  Beschluss-Nummer 0571/2009, Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle 
Altstadt Süd-West“  Beschluss zur Quartiersentwicklung Salzer Straße/Tischlerstraße  
gefasst, der hiermit bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer 0571/2009 
Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“ 
Beschluss zur Quartiersentwicklung Salzer Straße/Tischlerstraße 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat die beiliegenden Planunterlagen zur Quar-
tiersentwicklung Salzer Straße/Tischlerstraße, Konzept „Treffpunkt Mitte“ geprüft. 
Im Ergebnis wird dem Entwurfsansatz Variante 2 (Anlage 1und 2 der vorgenannten 
Planunterlagen) sowie der Vorentwurfszeichnung Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle 
Altstadt Süd-West“ (Anlage 3 der vorgenannten Planunterlagen) zugestimmt. 


Auf der Grundlage dieser Entwürfe ist eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belan-
ge sowie eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen. Die Ergeb-
nisse aus den Beteiligungen sind im Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 25 „Schnitt-
stelle Altstadt Süd-West“ zu berücksichtigen. Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a 
Baugesetzbuch als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt. Dieser Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.


Haase
Oberbürgermeister


Anlage: Quartiersentwicklung Salzer Straße/Tischlerstraße, Konzept „Treffpunkt Mit-
te“ (Fassung vom 24.03.2009)


Öffentliche Bekanntmachung
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 14.05.2009 den 
nachstehenden  Beschluss-Nummer 0574/2009, Auslegungsbeschluss Bebauungsplan 
Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ 2. Änderung, zugleich Teilaufhebung, gefasst, der hier-
mit bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer 0574/2009
Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ 2. Änderung, 
zugleich Teilaufhebung 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) stimmt dem Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr.11 „Zentrumsumgehung“ 2. Änderung, zugleich Teilaufhebung, der Begründung 
und dem Umweltbericht unter Berücksichtigung der Stellungnahmen aus der frühzei-
tigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden ge-
mäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB zu und  beschließt, dass diese Planunterlagen gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 1 BauGB öffentlich ausgelegt werden.
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Anlage: Entwurf Bebauungsplan und Begründung mit Umweltbericht (Stand 
30.03.2009)


Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung
Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ 2. Änderung, zugleich Teilaufhe-
bung (gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch i. V. m. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch)


Die Stadt Schönebeck (Elbe) bereitet die Realisierung der „Anbindungsstraße östliche 
Gewerbegebiete“ vor. Im Ergebnis der Überarbeitung des Straßenentwurfes konnte der 
Trassenverlauf gegenüber der bereits zu Beginn der 90er Jahre geplanten Linienfüh-
rung, die auch Grundlage des am 14.04.1999 in Kraft getretenen Bebauungsplanes Nr. 
11 „Zentrumsumgehung“ ist, optimiert werden.
Die Trasse verläuft beginnend an der Tischlerstraße über den Busbahnhof parallel zu 
den Bahnanlagen bis zur Salzer Straße.
Das Teilstück von der Salzer Straße bis zur Rudolf-Breitscheid-Straße (Söker Straße) 
wurde bereits im Rahmen der Realisierung des Einkaufszentrums gebaut.
Im Abschnitt zwischen der Rudolf-Breitscheid-Straße, Felgeleber Straße und der Sa-
linenkolonie wurde die Trasse in Richtung Anlagen der Deutschen Bahn AG verscho-
ben. Die neu zu bauende Straße soll jetzt über die zwischenzeitlich durch Abbruch 
der Gleisanlagen des Anschlussgleises sowie auch baulicher Anlagen des ehemaligen 
Dieselmotorenwerkes frei gewordenen Flächen bis zum Hohen Weg verlaufen. Die 
ursprünglich geplante Verbindung zwischen dem Hohen Weg und der Barbyer Straße 
entfällt. Im Ergebnis verringert sich der Eingriff in den bestehenden Garagenkomplex 
an der Felgeleber Straße und der Abstand zu der im Bereich der Salinenkolonie vor-
handenen Wohnbebauung vergrößert sich. 
Durch die Trassenverschiebung ergibt sich die Möglichkeit aktive Lärmschutzmaß-
nahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Errichtung einer Lärm-
schutzwand im Bereich der Salinenkolonie) vorzusehen.


Resultierend aus der Überarbeitung des neuen Straßenentwurfes ist zur Schaffung des 
Baurechtes für den geänderten Trassenverlauf auch der Ursprungsbebauungsplan Nr. 
11 „Zentrumsumgehung“ zu ändern.


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck hat am 14.05.2009 den Entwurf des Bebauungs-
planes Nr.11 „Zentrumsumgehung“ 2. Änderung – zugleich Teilaufhebung gebilligt 
und beschlossen, dass diese Planunterlagen gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch öffentlich 
ausgelegt werden. 


In den nachfolgend beschriebenen Bereichen wird der Bebauungsplan geändert:
Der Änderungsbereich wird begrenzt:
- im Westen durch die Rudolf-Breitscheid-Straße;
- im Norden durch Bau- und Frei ächenstrukturen der Randbebauungen der Karl-


Marx-Straße sowie den als Sackgasse zulaufenden Straßenräumen der Peterstraße 
und Thiemannstraße, dem anschließenden Straßenraum der Felgeleber Straße wie 
auch der eng gestaffelten Siedlungsbebauung zwischen Felgeleber Straße und Hoher 
Weg, unterbrochen durch die Anliegerstraße der Salinenkolonie;


- im Osten durch die nördlich des Hohen Weges gelegenen baulichen und sonstigen 
Anlagen sowie


- im Süden durch potentielle als auch bereits in Nutzung be ndliche Gewerbe ächen, 
zulaufend auf die Anlagen der Deutschen Bahn AG im Südwesten des Änderungs-
bereiches.


Der Bereich der Teilaufhebung wird begrenzt:
- im Norden durch den Übergang (Brücke über den Salinenkanal) zur Salineinsel und 


die nördlich der Barbyer Straße be ndliche Gemengelagenstruktur
- im Osten durch einen teilweise aufgelassenen Gewerbestandort mit randlich aufkom-


menden Ruderalstrukturen und Robinienaufwuchs,
- im Süden durch den Straßenzug Hoher Weg sowie
- im Westen durch einen Einzelhandelsstandort und die historische Villa Karlshall mit 


ruinösen Nebengebäuden bzw. abgebrochenen Produktionsstätten, Robinien und 
Ahornaufwuchs sowie dem aufgelassenen Parkareal,


Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ 2. Änderung, zu-
gleich Teilaufhebung und die Begründung einschließlich Umweltbericht werden in der 
Zeit vom


03. Juni 2009 bis einschließlich 03. Juli 2009


im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Breiteweg 12, zu den Dienstzeiten


montags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
dienstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
mittwochs von 08:00 - 12:00 Uhr
donnerstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
freitags von 08:00 - 12:00 Uhr


zur Einsichtnahme für jedermann öffentlich ausgelegt.
Die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen sind in der 
Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes, im Umweltbericht, dargestellt.


Innerhalb der vorgenannten Auslegungsfrist können die Planunterlagen mit den Mitar-
beitern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes erörtert und Anregungen/Stel-
lungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift dort abgegeben werden.


Nicht fristgerecht abgegebene Anregungen/Stellungnahmen können gemäß § 4a (6) 
Baugesetzbuch bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben.


Die vorgenannten Planunterlagen sind im Zeitraum der öffentlichen Auslegung gemäß 
§ 4a (4) Baugesetzbuch auch in das Internet eingestellt und können unter der Internet-
adresse: http:/www.schoenebeck-elbe.de eingesehen werden. 


Anregungen/Stellungnahmen können auch per E-Mail an:
stadtplanungsamt@schoenebeck-elbe.de. abgegeben werden.


Schönebeck (Elbe), 24.05.2009
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– das Werk bzw. die Arbeit in einem Bezug zu Schönebeck (Elbe) steht.


        Preisträger können natürliche und juristische Personen sein.


1.2.  Vorschlagsberechtigt sind alle Fraktionen des Stadtrates und der Oberbürgermeis-
ter. Die Vorschläge sind mit eingehender Begründung bis zum 31.07. eines Jahres 
dem Oberbürgermeister zuzuleiten. Aus diesen Vorschlägen empfiehlt der Stadtrat 
in nichtöffentlicher Beratung Personen zur abschließenden Entscheidung. Eigen-
bewerbungen für den Rathauspreis sind nicht zulässig.


1.3.  Über die Vergabe des Rathauspreises beschließt der Stadtrat in nichtöffentlicher 
Sitzung.


1.4.  Der Rathauspreis besteht aus einer Urkunde und einer Ehrengabe. In der Urkunde 
sind die den Anlass der Verleihung bildenden Verdienste des (der) Auszuzeich-
nenden darzulegen.


2. Verleihung des Rathauspreises


2.1.  Der Rathauspreis wird im Rahmen des Neujahrsempfangs durch den Oberbürger-
meister verliehen. 


2.2.  Die Vergabe des Preises an eine Person oder Personengruppe ist maximal dreimal 
in Folge möglich.


2.3. Ein Rechtsanspruch auf die Verleihung des Rathauspreises besteht nicht.


3. In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten


Die Richtlinie tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


Gleichzeitig tritt die Richtlinie für die Vergabe des Rathauspreises der Stadt Schöne-
beck (Elbe) vom 24.08.1995 außer Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 15.05.2009
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Beschluss-Nummer: 0579/2009


Neufassung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder 
des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe), der Ortsbürgermeister und Ort-
schaftsräte der Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies sowie der sachkundigen 
Einwohner der Stadt Schönebeck (Elbe) (Entschädigungssatzung)


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die nachfolgend aufgeführte 
Neufassung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des 
Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe), der Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte der 
Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies sowie der sachkundigen Einwohner der Stadt 
Schönebeck (Elbe).
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Neufassung der Satzung
über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des 


Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe), der Ortsbürgermeister und 
Ortschaftsräte der Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies sowie 


der sachkundigen Einwohner der Stadt Schönebeck (Elbe) 
(Entschädigungssatzung)


Auf Grund der §§ 6 und 33 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) in der zurzeit geltenden Fassung hat 
der Stadtrat der Stadt  Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 14.05.2009 folgende 
Satzung beschlossen:


§ 1
Allgemeines


Diese Satzung regelt die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder 
des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe), der Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte 
der Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies sowie der sachkundigen Einwohner ge-
mäß dem Erlass des Ministeriums des Innern vom 17. Dezember 2008 Aufwandsent-
schädigung für ehrenamtlich tätige Bürger und ehrenamtliche Bürgermeister (MBl. 
LSA Nr. 47/2008 vom 29. Dezember 2008).


Den ehrenamtlichen Mitgliedern des Stadtrates und den ehrenamtlichen Mitgliedern 
der Ortschaftsräte werden nach Maßgabe dieser Satzung eine pauschale Aufwandsent-
schädigung und ein Sitzungsgeld gewährt. Die Ortsbürgermeister erhalten eine pau-
schale Aufwandsentschädigung. 


Mit der Gewährung der Aufwandsentschädigung ist der Anspruch auf Ersatz von Aus-
lagen mit Ausnahme der Kosten für Dienstreisen sowie der zusätzlichen Kosten für die 
Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen abgegolten.


Sachkundigen Einwohnern wird eine Aufwandsentschädigung in Form von Sitzungs-
geld gewährt.


§ 2
Aufwandsentschädigung


(1) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Stadtrates erhalten als Aufwandsentschädigung 


einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 100,00  und ein Sitzungsgeld in Höhe 
von 10,00  je Sitzung. 


(2)  Die ehrenamtlichen Mitglieder der Ortschaftsräte erhalten als Aufwandsentschädi-
gung einen monatlichen Pauschalbetrag und Sitzungsgeld in Höhe von 


a) Ortschaftsrat Plötzky 19,00  Pauschalbetrag und 10,00 Sitzungsgeld 
     je Sitzung


b) Ortschaftsrat Pretzien 13,00  Pauschalbetrag und 10,00 Sitzungsgeld 
     je Sitzung


c) Ortschaftsrat Ranies   7,00  Pauschalbetrag und 10,00 Sitzungsgeld 
    je Sitzung.


(3)  Der Ortsbürgermeister erhält als Aufwandsentschädigung einen monatlichen Pau-
schalbetrag, dessen Höhe sich nach der  Einwohnerzahl der jeweiligen Ortschaft 
bestimmt. Danach wird der monatliche Pauschalbetrag für den jeweiligen Ortsbür-
germeister wie folgt festgesetzt:


a) Einwohnerzahl bis 500 Einwohner
    monatlicher Pauschalbetrag Ortsbürgermeister 100,00


                                                     
b) Einwohnerzahl von 501 bis 1 000 Einwohner
    monatlicher Pauschalbetrag Ortsbürgermeister 150,00


       
c) Einwohner von 1 001 bis 2 000 Einwohner
    monatlicher Pauschalbetrag Ortsbürgermeister 200,00


(4)  Sitzungsgeld wird für die Teilnahme an Sitzungen des Stadtrates und seiner Aus-
schüsse, an Fraktionssitzungen sowie an Sitzungen der Ortschaftsräte gewährt. 


Für Fraktionssitzungen beschränkt sich das Sitzungsgeld auf 24 Sitzungen pro 
Jahr. 


(5)  Für die Teilnahme eines ehrenamtlichen Mitgliedes des Stadtrates/der Ortschafts-
räte an einer der in Abs. 4 bezeichneten Sitzung wird ein Sitzungsgeld nur gezahlt, 
wenn das ehrenamtliche Mitglied mindestens zwei Drittel der Sitzungszeit anwe-
send ist. 


(6)  Die Teilnahme an einer Sitzung wird dadurch nachgewiesen, dass sich das eh-
renamtliche Mitglied in ein Teilnehmerverzeichnis einträgt. Die Teilnehmerver-
zeichnisse sind dem Ratsbüro spätestens bis zum 2. Werktag des Folgemonats zur 
Abrechnung zu übergeben. Nachträglich eingehende Teilnehmerverzeichnisse 
werden nicht berücksichtigt. Die Dauer der Teilnahme wird im Protokoll der Sit-
zung dokumentiert. 


(7)  Neben dem monatlichen Pauschalbetrag nach Absatz 1 erhalten einen zusätzlichen 
monatlichen Pauschalbetrag:


1. der Vorsitzende des Stadtrates                                                            = 100,00
2. die Vorsitzenden der Fraktionen und Ausschüsse des Stadtrates = 50,00


(8)  Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden des Stadtrates, der Verhinderung 
eines Vorsitzenden einer Fraktion oder eines Ausschusses für einen zusammenhän-
genden Zeitraum von mehr als 3 Monaten wird dem jeweiligen Stellvertreter ab 
diesem Zeitpunkt ein zusätzlicher monatlicher Pauschalbetrag in Höhe desjenigen 
des Vertretenden gewährt. 


(9)  Der monatliche Pauschalbetrag, der zusätzliche monatliche Pauschalbetrag und 
das Sitzungsgeld werden zum 30. des Folgemonats gezahlt. 


(10) Wird die ehrenamtliche Tätigkeit länger als 3 Monate ununterbrochen nicht aus-
geübt, entfällt die Zahlung des monatlichen Pauschalbetrages und die Zahlung des 
zusätzlichen monatlichen Pauschalbetrages.


(11) Entsteht oder entfällt der Anspruch  während eines Kalendermonats, so wird der 
monatliche Pauschalbetrag für jeden Tag, an dem kein Anspruch besteht, um ein                 
Dreißigstel gekürzt.


(12) Den ehrenamtlich tätigen sachkundigen Einwohnern wird für die Teilnahme an 
den Sitzungen der beratenden Ausschüsse ein Sitzungsgeld in Höhe von 10,00 
je Sitzung gewährt. Die Teilnahme wird durch Eintragung in das Teilnehmerver-
zeichnis nachgewiesen. 


§ 2 a
Übergangsregelung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte


(1)  Abweichend von den Regelungen des § 2 Absatz 3 erhalten die bisherigen ehren-
amtlichen Bürgermeister, nun Ortsbürgermeister der Ortschaften Plötzky, Pretzien 
und Ranies, bis zum Ende der ersten Wahlperiode des Ortschaftsrates nach der 
Eingemeindung (§ 58 Abs. 1b GO LSA) folgende Beträge:


a)   der Ortsbürgermeister der Ortschaft Plötzky als Aufwandsentschädigung einen 
monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 665,00 ,


b)   der Ortsbürgermeister der Ortschaft Pretzien als Aufwandsentschädigung einen  
monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 600,00 ,


c) der Ortsbürgermeister der Ortschaft Ranies als Aufwandsentschädigung einen  
monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 511,00 .


(2)  Abweichend von den Regelungen des § 2 Absätze 2, 4 und 7 erhalten die bis-
herigen Gemeinderäte, nun Ortschaftsräte der Ortschaften Plötzky, Pretzien und 
Ranies, bis zur Neuwahl der Ortschaftsräte nach der Eingemeindung folgende Be-
träge:


a) die Mitglieder des Ortschaftsrates Plötzky einen monatlichen Pauschalbetrag in 
Höhe von 36,00 ,


b) die Mitglieder des Ortschaftsrates Pretzien einen monatlichen Pauschalbetrag in 
Höhe von 36,00 ,


c) die Mitglieder des Ortschaftsrates Ranies einen monatlichen Pauschalbetrag in 
Höhe von 26,00 ,


d) die Vorsitzenden der Ausschüsse und der Fraktionen des Ortschaftsrates Plötzky 
eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 36,00 ,


e) die Vorsitzenden der Ausschüsse und der Fraktionen des Ortschaftsrates Pretzien
eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 36,00 ,


f) die Vorsitzenden der Ausschüsse und der Fraktionen des Ortschaftsrates Ranies 
eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 26,00 .


§ 3
Verdienstausfall


(1)  Die ehrenamtlichen Mitglieder des Stadtrates/der Ortschaftsräte sowie die sach-
kundigen Einwohner erhalten auf Antrag Ersatz des Verdienstausfalls, dem jede 
Stunde der versäumten Arbeitszeit zu Grunde gelegt wird.


(2) Der Verdienstausfall berechnet sich:


a) für Nichtselbständige nach der entstandenen und nachgewiesenen Einkommens-
minderung,


b) für Selbständige (selbständige Gewerbetreibende, Angehörige freier Berufe) 
nach dem Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis im Rahmen der regelmä-
ßigen Arbeitszeit ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist, nach einem pau-
schalierten Satz in Höhe von 12,50  pro Stunde,


c) für Hausfrauen/Hausmänner nach einem pauschalierten Satz in Höhe von 7,50 
 pro Stunde.


(3)  Als regelmäßige Arbeit gilt die Zeit von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr (mit Ausnahme 
einer einstündigen Pause von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr) an den Tagen von Montag 
bis Freitag.


Ein geltend gemachter Verdienstausfall an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 
sowie an Werktagen nach 18:00 Uhr wird nur in begründeten Ausnahmefällen      
(z. B. Schichtarbeit) erstattet.


Der Verdienstausfall wird für jede angefangene Stunde der regelmäßigen Arbeits-
zeit berechnet. Die letzte angefangene Stunde ist dabei voll zu rechnen.


(4)  Der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozi-
alversicherung wird erstattet, soweit dieser zu Lasten des Entschädigungsberech-
tigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird.


(5)  Der Erlass des Ministeriums der Finanzen über die steuerliche Behandlung von 
Entschädigungen, die den ehrenamtlichen Mitgliedern kommunaler Volksvertre-
tungen gewährt werden (Erl. des MF vom 11.12.2001 MBl. LSA 2002 S. 230, 
geändert durch Erl. vom 18.02.2008, MBl. LSA S. 184), findet in der jeweils gel-
tenden Fassung Anwendung.


§ 4
Ersatz von Dienstreisekosten


(1)  Ehrenamtlich Tätigen wird Reisekostenvergütung nach den für hauptamtliche Be-
amte des Landes geltenden Grundsätzen der Stufe B gewährt. Aufwendungen für 
Dienstreisen am Dienst- oder Wohnort sind nach § 33 Abs. 2 GO LSA mit der 
Zahlung der Aufwandsentschädigung abgegolten.


(2)  Über die Genehmigung von Dienstreisen von besonderer Bedeutung (z. B. Aus-
landsbesuche, Städtepartnerschaften, Veranstaltungen auf Bundesebene) entschei-
det der Stadtrat. 


Sonstige Dienstreisen genehmigt der Vorsitzende des Stadtrates.


§ 5
In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten


(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft.


(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mit-
glieder des  Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe) und der sachkundigen Ein-
wohner der Stadt Schönebeck (Elbe) (Entschädigungssatzung), Beschluss Nr. 
0533/2001 vom 30. Oktober 2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schöne-
beck (Elbe) am 20. November 2001, mit ihren Änderungen außer Kraft.


Schönebeck (Elbe) den, 15.05.2009


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags und kann gegen die Versandkosten 
beim Verlag abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch 
an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden 
kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der Internet-
adresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.


Achtung!  Höhe ist 365 mm








        


6. Jahrgang      Sonntag, 31.05.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 24


BEKANNTMACHUNG


der 42. Sitzung des Stadtrates am 04.06.2009


Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal


Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde ndet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Vorlagen-Nummer: 0587/2009


Verwendung der Investitionsmittel des Konjunkturpaketes II
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 


8. Vorlagen-Nummer: 0588/2009
Abschluss eines gerichtlichen Vergleiches


9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


BEKANNTMACHUNG


der 43. Sitzung des Hauptausschusses am 04.06.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bekanntgabe des Beschlusses aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Informationen der Verwaltung
7. Vorlagen-Nummer: 0587/2009


Verwendung der Investitionsmittel des Konjunkturpaketes II
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil


9. Vorlagen-Nummer: 0588/2009
Abschluss eines gerichtlichen Vergleiches


10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Wahlbekanntmachung Nr. 07


3. Sitzung des Gemeindewahlausschusses
der Stadt Schönebeck (Elbe) am 09.06.2009 um 17:00 Uhr


im Rathaus, Markt 1, Kleiner Sitzungssaal


Tagesordnung:


TOP 01 Feststellung der endgültigen Wahlergebnisse der Gemeinde-
ratswahl und der Ortschaftsratswahlen in der Stadt Schönebeck 
(Elbe) vom 7. Juni 2009


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Haase
Gemeindewahlleiter


BEKANNTMACHUNG


Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A


Baumaßnahme Attraktivierung Solequell Schönebeck-Bad Salzelmen
Teilobjekt 1 – Umbau Solebad; Behälterauskleidung
Angebot für 2 Betonbehälter H 1,9 m, 810 m2 best. Beschichtung entfernen,  
880 m2 Beschichtung Epoxid


a)  Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Stadt Schönebeck (Elbe, Eigenbetrieb Solepark
Markt 1 
39218 Schönebeck
Telefon: (0 39 28) 7 10-4 65, Fax: (0 39 28) 7 10-4 99


b)  Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer H 107/09 Behälterauskleidung


c)  Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen


d)  Ort der Ausführung
Schönbeck (Elbe)


e)  Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage
 Zwei Schlammwasserbehälter aus Stahlbeton, Grund äche 300 m2, Höhe 1,9 m


810 m2 bestehende Beschichtung entfernen und entsorgen
  880 m2 2-Komponenten-Beschichtung auf Epoxidharzbasis einschließlich Ober-


ächenvorbereitung


f)  Aufteilung in Lose nein


g)  Erbringen von Planungsleistungen nein
Zweck der baulichen Anlage Steigerung der Besucherzahlen
Zweck der Bauleistung   Attraktivierung des Solebades


h)  Ausführungsfrist
Beginn der Ausführungsfrist 29. 07. 2009
Ende der Ausführungsfrist   30. 09. 2009


i)  Anforderung der Vergabeunterlagen
Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat III, Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a, 
39218 Schönebeck


Online-Plattform nicht ausgeführt


j)  Entgelt für die Vergabeunterlagen


Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabe-
plattform wird kein Entgelt erhoben.
Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:


Höhe des Entgeltes 51,00
Zahlungsweise   Banküberweisung
Empfänger    Vergabestelle, siehe a)
Kontonummer    370 102 240
BLZ, Geldinstitut 800 555 00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck Verdingungsunterlagen für H 107-09, 


    Behälterauskleidung
  Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht 


zuordbar und Sie erhalten keine Unterlagen.


IBAN
BIC-Code


Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
– auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
– gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail 


(unter Angabe Ihrer vollständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genann-
ten Stelle angefordert wurden,


– das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l)  Anschrift, an die die Angebote zu richten sind,  Vergabestelle s. a)


n)  Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen, Bieter und ihre 
       Bevollmächtigten


o)  Angebotseröffnung am 24.06.2009 um 10.00 Uhr
Ort
Vergabestelle, siehe a)


p) Sicherheiten     s. Vergabeunterlagen


r)  Rechtsform der Bietergemeinschaften   selbstschuldnerisch haftend mit 
bevollmächtigtem Vertreter


s)  Nachweise zur Eignung   siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:
  Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, Unbedenk-


lichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft, Bescheinigung über die Zah-
lung von Beiträgen an die Krankenkassen


t)  Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 24.07.2009


u)  Nebenangebote   nicht zugelassen


v)  Sonstige Angaben:
Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt
Vergabestelle, siehe a) und Ingenieurbüro Wach, Ingelsberger Weg 3, 
85598 Baldham, Tel. 0 81 06/3 86-0
Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


  Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite 
Vergabeverfahren (§ 2 Nr. 7 VgV)


Vergabekammer (§ 104 GWB)


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.








        


6. Jahrgang      Sonntag, 07.06.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 25/Seite 1


Stadt Schönebeck (Elbe)      


Öffentliche Ausschreibung
nach VOB


Bauvorhaben:    Ausbau der Freiligrathstraße in 
     Schönebeck (Elbe)


a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck (Elbe) 
   Markt 1


     39218 Schönebeck
     Tel. (0 39 28) 710 430
     Fax 0 39 28/710 499 
     für Straßenbau und 
     Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH
     W.-Hellge-Str. 338
     39218 Schönebeck
     Tel. (0 39 28) 70 81-0 
     Fax 0 39 28/70 81 39
     für Kanalbau


b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung


c) Art des Auftrages:  Bauvertrag


d) Ort der Ausführung:  Schönebeck(Elbe),
     Freiligrathstraße, Altstadt


e) Art und Umfang der Leistung:


Gewerk:  Straßenbau, Straßenentwässerung, Elektroinstallation – Beleuch-
tung


   360 m2 bit. Befestigung aufnehmen
     100 m2 Großp aster aufnehmen
     710 m2 bit. Befestigung auf P aster aufnehmen
  1.200 m2  div. Befestigungen im Gehwegbereich aufnehmen 


(überwiegend Betonplatten)
   797 m Bordsteine aufnehmen (Naturbord/Betonbord)


  2.384 t  Erdaushub (Fahrbahn u. Nebenanlagen, davon ca. 770 t 
Z2-belastet)


  1.305 m2 Einbau einer Magerbetonschicht C 8/10
     925 m2 Schottertragschicht einbauen, Fahrbahn
     340 m3 Frostschutzschicht einbauen, Fahrbahn


     905 m2 je Asphaltbeton/Asphalttragschicht Bkl. IV, Fahrbahn
  1.240 m2  Verlegen von Betonsteinp aster, Gehweg, Zufahrten, 


Parkbuchten
   520 m Bordanlage Betonhoch- bzw. -rundbord einbauen


     340 m Bordanlage Rasenbord/Betontiefbord einbauen
     400 m Bordrinne, 2-reihig, herstellen
   12 Stck Straßenabläufe setzen, incl. Anschlussleitung
    u. Anschluss an neu verlegten Regenwasserkanal
  7 Stck. Beleuchtungsmasten installieren, LPH 6 m
  2 Stck. Verkehrsschilder liefern u. neu setzen
  3 Stck. Zusatzschilder umsetzen, neu anbringen
  6 Stück Verkehrsschilder ausbauen
    25 m Fahrbahnmarkierung


Gewerk: Erneuerung Regenwasserkanal:


  12,00 m DN 400, Tiefe bis 1,50 m,
  160,00 m DN 500, Tiefe bis 1,50 m,
    Rohre und Formteile aus PVC-U, wandverstärkt,


  5 Stck. Schächte als Sonderschächte in gemauerter Bauweise, 
     Ø 1000 mm, lichte Tiefe über 1,00 bis 1,50 m 
  ca. 6 Stck.  Anschlussleitungen für Regenfallrohre, DN 150 aus 


PVC-U, wandverstärkt, Ø-Länge 7,00 m,
ca. 175,00 m Rückbau vorhandener Kanäle DN 400–450 mm, 


    einschl. Abbruch vorhandener Schächte (7 Stck.),
    alle Leistungen einschl. Erdbau, 
  5 Stck.  Erneuerung vorhandener Schachtabdeckungen ein-


schl. Rahmen am vorhandenen Schmutzwasserkanal


f) Art und Umfang der einzelnen Lose:
keine Lose


g) Zweck der Bauleistung: Ausführung von Straßen- und Kanalbauarbeiten


h) Frist für die Ausführung: 27.07.09 bis 27.11.09 


i)   Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden 
können:


 Stadt Schönebeck (Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grün ächenamt 
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe), Tel. 03928 / 710 4..
Termin von Anforderungen:  ab 10.06.2009
Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen.


j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
  70,00 EUR (Diskette mit GAEB DA 83 einbegriffen) per Verrechnungsscheck 


oder Banküberweisung an die unter Pkt. a) genannte Stelle an:
Vergabenummer: T 02/2009/623
Kontonummer:    370 102 240
BLZ, Geldinstitut: 800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
Kostenentgelt wird nicht erstattet.


  Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die Ein-
zahlung vorliegt.


k) Frist für das Einreichen der Angebote: 25.06.2009, 13.00 Uhr


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: 
Stadt Schönebeck(Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck (Elbe)
Tel. 0 39 28/710 138


m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:    
Bieter oder ihre Bevollmächtigten


o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 25.06.2009, 13.00 Uhr
Kleiner Sitzungssaal,
Schönebeck(Elbe), Markt 1 (Rathaus)


p) Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme


q) Zahlungsbedingungen:
Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und Ergänzenden 
Vertragsbedingungen


r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend 


s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:
• Bewerbererklärung(-en) gem. RdErl. MBl. Nr. 38/2006 vom 18.09.2006 
•  Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 


Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-Bescheinigung der 
Eintragung in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungs-
stelle ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de <http://www.sachsen-
anhalt.abst.de/> „Rubrik ULV“) oder das Präquali kationsverzeichnis vorgelegt 
werden.


• Alternativ sind folgende Einzelnachweise vorzulegen:


mit dem Angebot
- Angaben gemäß VOB/A § 8 Nr. 3 (1) Buchstabe (a-f)
- Handelsregisterauszug,
- Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
- Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,


und auf Verlangen
 -  Bescheinigung einer Betriebshaftp ichtversicherung (Personenschaden, Vermö-


gensschaden, sonstige Schäden).


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 24.07.2009


u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:  
Wertung von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes.


vw) sonstige Angaben:
• Auskünfte zum Verfahren erteilt: Anschrift siehe a)


Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: 
SKP Ingenieurbüro für Straßen-, Kanal-, Freiraumplanung und Bauleitung
Johannes-R.-Becher-Str. 11, 39218 Schönebeck
Tel. (03928) 422 879


1 Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A:
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 12.02.2009 
nachfolgenden Beschluss gefasst, der hiermit bekannt gemacht wird.


Beschluss-Nummer 0537/2008-1
Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-
men“
Gemäß § 4 der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den Eigenbetrieb 
„SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“ vom 13.12.1999 in der derzeit gültigen 
Fassung beschließt der Stadtrat auf seiner Sitzung am 12.02.2009 den Wirtschaftsplan 
2009 mit folgenden Grunddaten:


§ 1 Erfolgsplan
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wird im Erfolgsplan festgesetzt:


in den Erträgen auf     4.322.600 Euro 
in den Aufwendungen auf  5.334.000 Euro
in dem Jahresverlust auf  1.011.400 Euro 


Der Zuschuss der Stadt Schönebeck beträgt:


zum Ausgleich des Jahresverlustes 2009 1.011.400 Euro
zum Ausgleich des erwarteten Verlustes
für das Wirtschaftsjahr 2008      250.000 Euro
somit insgesamt     1.261.400 Euro.


In den Erträgen ist zur Deckung der Einnahmeverluste im Zuge der Baumaßnahme 
Solequell eine Entnahme aus Rücklagen
in Höhe von     1.132.900 Euro enthalten.


§ 2 Vermögensplan
Die Einnahmen und Ausgaben werden festgesetzt auf je 9.519.700 Euro. Darin ent-
halten sind 2.390.100 Euro Einnahmen aus Fördermitteln für die Attraktivierung des 
Gesundheits- und Erholungsbades Solequell.


§ 3 Kreditaufnahmen
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in 2009 wird festgesetzt auf 2.923.000 Euro. 
Davon wurden bereits für 2.625.200 Euro die aufsichtsbehördliche Genehmigung 
durch die Kommunalaufsicht am 23.07.2008 erteilt.


§ 4 Verp ichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verp ichtungsermächtigungen wird auf 1.319.800 festgesetzt.


§ 5 Kassenkredit
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2009 zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro 
festgesetzt.


§ 6 Stellenübersicht
Die Stellenübersicht wird mit 46,5 Stellen festgesetzt.


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung


Gemäß § 94 der GO LSA wird der vorstehende Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes 
„SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“ hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
Genehmigung ist am 22.05.2009. unter dem Aktenzeichen 30.15.2.01.00-I-S  durch die 
Aufsichtbehörde erteilt worden. Der Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes „SOLE-
PARK Schönebeck/Bad Salzelmen“ liegt nach § 94 Abs. 3 GO LSA vom 08.06.2009 
bis zum 12.06.2009 von Mo.-Do. 9.00-16.00 Uhr und Fr. 9.00-12.00 im 


SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen
Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe)
Badepark 1
Sekretariat
39218 Schönebeck (Elbe)


zur Einsichtnahme öffentlich aus.


Schönebeck (Elbe), 07.06.2009


Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Ausschreibung
nach VOB


Bauvorhaben:   Instandsetzung Randelgraben


a) Name und Anschrift des Auftraggebers:
    Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 
    39218 Schönebeck (Elbe)
    Tel. 0 39 28/710 429


b) Vergabeverfahren: öffentlich


c) Art des Auftrages:  Ausführung von Erdbau, Tiefbau, Rohrleitungsbau, 
Straßenbau


d) Ort der Ausführung: Schönebeck (Elbe), Ortsteil Felgeleben


e) Art und Umfang der Leistung:
    Titel 01 (Durchlässe, Pro l)
     Erneuerung von 5 Durchlässen verschiedener Länge 


(DN 800) 60 m
    Aushub 200 m3


    Grabenpro lierung an Durchlässen 25 m3


    Grabenpro lierung durch Bodeneinbau 260 m3


    Aufnehmen/Herstellen P aster ächen 170 m2


    Betonplatten als Abdeckung (Fertigteile) 18 m2


    Stirnwände aus Ortbeton 10 m3


    Titel 02 (Öffnung Illhardt-Straße) 42 m
    Abbruch von Einfriedungen 50 m
    Abbruch einer Grabenverrohrung 1 St.
    Anpassung an einen gemauerten Schacht 50 m
    Ausbau des Grabens mit Beton-U-Pro len 50 m
    Geländer 125 m2


    Deckschicht ohne Bindemittel


f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose


g) Zweck des Bauwerkes (Auftrages): -----


h) Frist der Ausführung: 17.08.2008 bis 15.11.2009


i)  Ort, wo die Verdingungsunterlagen 
angefordert bzw. eingesehen 
werden können:  Stadt Schönebeck (Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grün-


ächenamt, Sachgebiet Tiefbau, Breiteweg 12a, 39218 
Schönebeck (Elbe), Tel. 0 39 28/710 429.


Termin von Anforderungen:    
     Schriftliche Abforderung der Unterlagen ab sofort, 


keine digitale Anforderung und Abgabe von Unterla-
gen.


j) Entschädigung für die 
Verdingungsunterlagen:  25,00 EUR (Diskette mit GAEB DA 83 einbegriffen) 


per Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die 
unter Pkt. a) genannte Stelle:


  Vergabenummer: 09 622 005
     Kontonummer: 370 102 240
     BLZ, Geldinstitut: 800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
    Das Kostenentgelt wird nicht rückerstattet.
    Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, 


wenn der Nachweis über die Einzahlung vorliegt.


k) Frist für die Einreichung 
der Angebote:   08.07.2009, 10 00 Uhr


l) Anschrift, an die die 
Angebote zu richten sind:wie a)


m) Sprache, in der die Angebote 
abgefaßt sein müssen: deutsch


n) Personen, die bei der Eröffnung 
anwesend sein dürfen: Bieter und/oder deren Bevollmächtigte


o) Submissionsort und -termin:
wie a), Kleiner Sitzungssaal, 08.07.2009, 10.00 Uhr


p) Sicherheiten:  - Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5,0 % der 
Auftragssumme,


  - Sicherheit für die Mängelansprüche in Höhe von
3,0 % der Abrechnungssumme.


q) Zahlungsbedingungen:  Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen 
und Ergänzenden Vertragsbedingungen


r) Bietergemeinschaften: Keine besondere Rechtsform verlangt.


s) Nachweise für die Beurteilung 
der Eignung des Bieters: - Bewerbererklärung(-en) gem. RdErl. des MW vom 


09.08.2006 (MBl. LSA Nr. 38/2006)
  - Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fach-


kunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit kann 
mit dem Angebot eine gültige Positiv-Bescheinigung 
der Eintragung in das Unternehmer-Lieferantenver-
zeichnis der Auftragsberatungstelle ABSt Sachsen-
Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) 
oder das Präquali kationsverzeichnis vorgelegt wer-
den.


  - Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Origi-
nal oder in beglaubigter Kopie vorzulegen:


  mit dem Angebot
  - Handelsregisterauszug,


    - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes,
    - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen 


Berufsgenossenschaft,
  - Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an 


die Krankenkassen,
  und auf Verlangen
    -  Bescheinigung einer Betriebshaftp ichtversicherung 


(Personenschaden, Vermögensschaden, sonstige 
Schäden).


t) Zuschlags- und Bindefrist: 31.07.2009


u) Nichtzulassung von Änderungsvorschlägen 
und Nebenangeboten:  Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger 


Abgabe des Hauptangebotes


v) Sonstige Angaben: - Auskünfte zum Verfahren erteilt: Anschrift siehe a)
    - Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: 


Ingenieurbüro Wetzel und Fiedler GmbH,  
Tel. 03 92 00/5 00 15


  - Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A:
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A


Baußmaßnahme:
Attraktivierung Solequell Schönebeck-Bad Salzelmen
Teilobjekt 1 – Umbau Solebad; Trennwände und Türen (spritzwasserfeste 


Ausführung)
Angebot für:   4 St. Schiebetür, 2 St. Tür, 7 St. WC-Trennwände einschl.  


7 Türen, 16 St. Duschtrennwände


a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark
Markt 1
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39218 Schönebeck
Tel. (0 39 28) 710-465
Fax (0 39 28) 710-499


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A:
Vergabenummer H 108/09


c) Art des Auftrags:
Ausführung von Bauleistungen


d) Ort der Ausführung:
Schönebeck (Elbe)


e) Art und Lieferung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
  Lieferung und Montage von 4 Stück Schiebetür, selbsttätig schließend, behinder-


tengerechte Ausführung
Zwei  Stück Tür in Normalausführung
Sieben Stück WC-Trennwände einschließlich WC-Türen
Sechszehn Stück Duschtrennwände frei hängend
Sämtliche Objekte in spritzwasserfester Ausführung


   
Ausführung der Arbeiten zeitversetzt:
Fertigstellung der Dusch- und WC-Räume der Badehalle zum 31.10.2009
Fertigstellung WC-Räume der Bestandssauna zum 31.03.2010


Die Arbeiten sind unter Mitschnitt von Webcam auszuführen.
  Für den Bereich der Bestandssauna ist aus förderrechtlichen Gründen getrennte 


Rechnungslegung erforderlich. Die Jahresanalyse 2008 der Solebeschaffenheit 
wird Vertragsbestandteil.


f) Aufteilung in Lose: nein


g) Erbringen von 
Planleistungen: nein
Zweck der baulichen Anlage: Steigerung der Besucherzahlen
Zweck der Bauleistung: Attraktivierung des Solebades


h) Ausführungsfrist: 05.08.2009–31.03.2010


i) Anforderung der Vergabeunterlagen:
  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat III, 


    Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a, 
    39218 Schönebeck


j) Entgelt für die Vergabeunterlagen:
  Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabeplattform wird kein Entgelt 


erhoben.
Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:
Höhe des Entgeltes: 50,00
Zahlungsweise:   Banküberweisung
Empfänger:   Vergabestelle, siehe a)
Kontonummer:    370 102 240
BLZ, Geldinstitut: 800 555 00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck:   Verdingungsunterlagen für H 108-09, 


    Trennwände und Türen
  Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten 


keine Unterlagen.
IBAN
BIC-Code


  Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
– auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
– gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe Ihrer voll-


ständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden,
– das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote 
zu richten sind: Vergabestelle s. a)


n) Personen, die bei der Eröffnung 
anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten


o) Angebotseröffnung: am 01.07.2009 um 10.00 Uhr
Ort:    Vergabestelle, siehe a)


p) Sicherheiten:    s. Vergabeunterlagen


r) Rechtsform der 
Bietergemeinschaften:   selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 


Vertreter


s) Nachweise zur Eignung: siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:
  Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, Unbedenk-


lichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft, Bescheinigung über die Zah-
lung von Beiträgen an die Krankenkassen


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 31.07.2009


u) Nebenangebote: nicht zugelassen


v) Sonstige Angaben:   
  Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt
  Vergabestelle, siehe a) und Ingenieurbüro Wach, Ingelsberger Weg 3, 85598 Bald-


ham, Tel. 0 81 06/3 86-0
Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


  Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Verga-
beverfahren (§ 2 Nr. 7 VgV)


Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A


Baußmaßnahme:
Attraktivierung Solequell Schönebeck-Bad Salzelmen
Teilobjekt 1 – Umbau Solebad; Trockenbauarbeiten – abgehängte De-


cken
Angebot für:   100 m2 Alu-Cassettendecke pulverbesch., korrosionsbest., in 


Dusch- und WC-Räumen


a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark
Markt 1
39218 Schönebeck
Tel. (0 39 28) 710-465
Fax (0 39 28) 710-499


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A:
Vergabenummer H 109/09


c) Art des Auftrags:
Ausführung von Bauleistungen


d) Ort der Ausführung:
Schönebeck (Elbe)


e) Art und Lieferung, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
  Lieferung und Montage von ca. 100 m2 Alu-Cassettendecke pulverbeschichtet und 


korrosionsbeständig in Dusch- und WC- Räumen einschließlich eingearbeiteten 
Be- und Entlüftungsöffnungen.                           


  Die Arbeiten sind unter Mittschnitt von Webcam auszuführen.
  Für den Bereich der Bestandssauna ist aus förderrechtlichen Gründen getrennte 


Rechnungslegung erforderlich. Die Jahresanalyse 2008 der Solebeschaffenheit 
wird Vertragsbestandteil.


f) Aufteilung in Lose: nein


g) Erbringen von 
Planleistungen: nein
Zweck der baulichen Anlage: Steigerung der Besucherzahlen


Zweck der Bauleistung: Attraktivierung des Solebades


h) Ausführungsfrist: 05.08.2009–15.10.2009


i) Anforderung der Vergabeunterlagen:
  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat III, 


    Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a, 
    39218 Schönebeck


Online-Plattform nicht ausgeführt.


j) Entgelt für die Vergabeunterlagen:
  Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabeplattform wird kein Entgelt 


erhoben.
Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:
Höhe des Entgeltes: 45,00
Zahlungsweise:   Banküberweisung
Empfänger:   Vergabestelle, siehe a)
Kontonummer:    370 102 240
BLZ, Geldinstitut: 800 555 00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck:   Verdingungsunterlagen für H 109-09, 


    abgehängte Decken
  Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten 


keine Unterlagen.
IBAN
BIC-Code


  Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
– auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
– gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe Ihrer voll-


ständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden,
– das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote 
zu richten sind: Vergabestelle s. a)


n) Personen, die bei der Eröffnung 
anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten


o) Angebotseröffnung: am 01.07.2009 um 11.00 Uhr
Ort:    Vergabestelle, siehe a)


p) Sicherheiten:    s. Vergabeunterlagen


r) Rechtsform der 
Bietergemeinschaften:   selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 


Vertreter


s) Nachweise zur Eignung: siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:
  Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, Unbedenk-


lichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft, Bescheinigung über die Zah-
lung von Beiträgen an die Krankenkassen


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 31.07.2009


u) Nebenangebote: nicht zugelassen


v) Sonstige Angaben:   
  Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt
  Vergabestelle, siehe a) und Ingenieurbüro Wach, Ingelsberger Weg 3, 85598 Bald-


ham, Tel. 0 81 06/3 86-0
Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


  Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Verga-
beverfahren (§ 2 Nr. 7 VgV)


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.


eine ganze Seite + 7-spaltig/273 mm
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B e k a n n t m a c h u n g


Anhörungsverfahren im Rahmen des 1. Änderungs- und Ergänzungsverfahrens 
zum Planfeststellungsverfahren für den geplanten Neubau der B6 n, PA 13.3 
in den Gemarkungen Ilberstedt, Bernburg, Salzelmen und Magdeburgerforth, 
Landkreise Salzlandkreis und Jerichower Land


Für das o. g. Bauvorhaben wird auf Antrag des Landesbetriebes Bau Sachsen-Anhalt, 
Hauptniederlassung, das Planfeststellungsverfahren gem. § 17 und 24 Abs. 1 Satz 2 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i. d. F. vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206)   sowie 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) 
vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698, 699) i.V.m. den §§ 72 bis 75 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.01.2003 (BGBl. 
I S. 102), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.12.2008 (BGBl. I S. 2418)   
durchgeführt. Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen sowie die entscheidungser-
heblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen) liegt in der Zeit   vom  18.06.09  
bis  17.07.09 während der Dienststunden 
      montags von 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
      dienstags von 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
      mittwochs von 08:00 – 12:00 Uhr
      donnerstags von 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
      freitags von 08:00 – 12:00 Uhr 
im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 
12, zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
1.  Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann bis spätestens 


zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 31.07.09, bei der  
Stadt Schönebeck (Elbe), Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt, Breiteweg 
12, 39218 Schönebeck (Elbe), Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift 
erheben. Die Einwendungen können auch beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Ka-
mieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale), schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
werden. Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß der 
Beeinträchtigung erkennen lassen. Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen 
von Privaten sowie Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen ausge-
schlossen (§ 17a Nr. 7 Satz 1 u. 2 FStrG).


2.  Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unter-
zeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden 
(gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als 
Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf 
und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Be-
vollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. 
Gleichförmige Eingaben, die die vorgenannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf 
jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unberücksichtigt 
bleiben (§ 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 17 Abs. 1 und 2 sowie § 72 Abs. 2 
VwVfG). Endet die Vertretungsmacht des Vertreters, so kann die Behörde die nicht 
mehr Vertretenen auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist einen gemein-
samen Vertreter zu bestellen.  Sind mehr als 50 Personen aufzufordern, so kann 
die Behörde die Aufforderung ortsüblich bekanntmachen. Wird der Aufforderung 
nicht fristgemäß entsprochen, so kann die Behörde von Amts wegen einen gemein-
samen Vertreter bestellen (§ 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 17 Abs. 4 VwVfG).


3.  Rechtzeitig erhobene Einwendungen können in einem Termin erörtert werden, der  
dann ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen 
erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, werden 
von dem Termin gesondert benachrichtigt.  Sind mehr als 50 Benachrichtigungen 
vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
Beim Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn 


verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungster-
mins beendet. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.


4.  Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen,  Teil-
nahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden 
nicht erstattet. 


5.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grun-
de nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in 
einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 


6.  Über Einwendungen wird ggf. im Planfeststellungsbeschluss entschieden. Die 
Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind. 


7.  Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach § 9 
FStrG und die Veränderungssperre nach § 9 a Abs. 1 Satz 1 FStrG in Kraft. 


8.  An den von der geplanten Baumaßnahme betroffenen Flächen steht dem Träger 
des Vorhabens gemäß § 9 a Abs. 6 FStrG ein Vorkaufsrecht zu. 


9.  Die vorgenannten Punkte gelten für die Anhörung der Öffentlichkeit zu den Um-
weltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 9 Abs. 1 UVPG entsprechend.


Schönebeck, 14.06.2009


Haase
Oberbürgermeister


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 04.06.2009 
den Beschluss 0587/2009 gefasst, der hiermit bekannt gemacht wird.


Beschluss-Nummer 0587/2009
Verwendung der Investitionsmittel des Konjunkturpaketes II 
Auf der Grundlage des § 44 Abs. 3 Punkt 4 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568) in der derzeit gültigen 
Fassung, beschließt der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) die Verwendung der In-
vestitionsmittel des Konjunkturpakets II für die folgenden zusätzlichen Investitions-
maßnahmen der Stadt Schönebeck (Elbe):


Kommunale Investitionspauschale


  718,0 T Sekundarschule Maxim Gorki – Turnhalle
    –  Heizung, Vollwärmeschutz, Brandschutztüren, 


Maler- und Fußbodenarbeiten
 
  718,0 T   Gesamtausgaben


Schulinfrastrukturpauschale


  50,5 T Grundschule Plötzky
   – Erneuerung der Heizungsanlage
   
  720,0 T Sekundarschule Maxim Gorki - Schulgebäude
   –  Rekonstruktion des Gebäudes unter Einbeziehung 


von Solartechnik zur Warmwasseraufbereitung


  770,5 T Gesamtausgaben


Förderprogramme der Fachministerien


  65,0 T Ausbau und Unterhaltung von Gewässern
   – mobile Hochwasserschutzwand
  
  65,0 T Gesamtausgaben


Die Investitionsmaßnahmen entsprechen den Voraussetzungen gemäß § 104 b Grund-
gesetz in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG).


Haase
Oberbürgermeister


Amtliche Bekanntmachung – Pretzien


Beschluss-Nummer: 017/2008-PR (Beschlussfassung am 04.12.2008)
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), in der derzeitig  gültigen Fas-
sung, die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2007 und erteilt gleichzeitig dem Bür-
germeister für den Vollzug der Haushaltsführung 2007 die Entlastung.


Harwig
Bürgermeister
der Gemeinde Pretzien


Bekanntmachung der Jahresrechnung 2007 – Pretzien 


Die Jahresrechnung (gemäß Beschluss-Nummer: 017/2008-PR) liegt in der Zeit vom
15.06.2009 – 13.07.2009 zur Einsichtnahme im Ortschaftsbüro Pretzien, A.-Bebel-Str. 
24, während der Sprechzeiten sowie in der Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe), Käm-
merei, Rathaus, Markt 1, Zimmer 105, öffentlich aus. Auskünfte zur Jahresrechnung 
2007 erteilt die Kämmerei der Stadt Schönebeck (Elbe).


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.


7-spaltig/225 mm







        


6. Jahrgang         Sonntag, 14.06.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 26/Teil 2


Wahlbekanntmachung 


Endgültiges Wahlergebnis und die Namen der gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber sowie Ersatzpersonen der Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Ranies 
vom 7. Juni 2009


1.   Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 9. Juni 2009 das endgül-
tige Gesamtergebnis der  Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Ranies ermittelt und 
folgende Feststellung getroffen:


 1. Zahl der Wahlberechtigten    333
 2. Zahl der Wähler/innen   136
 3. Zahl der gültigen Stimmen   400
 4. Zahl der gültigen Stimmzettel   135
 5. Zahl der ungültigen Stimmzettel       1


2.   Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge einschließlich der Wahlvorschlagsver-
bindungen sowie Einzelbewerber/innen:


 Lfd. Name d. Partei, Wählergruppe Kurzbezeichnung Stimmen Sitze
 Nr. oder Einzelbewerber/in /Kennwort
  (Familienname, Vorname der Bewerberin/des Bewerbers)
 1. Einzelbewerber Crackau  128    1
 2. Einzelbewerber Höpfner    40    0
 3. Einzelbewerber Kunze    65    1
 4. Einzelbewerber Pfanne  100    1
 5. Einzelbewerber Schulz    67    1


3.  Es sind folgende Bewerberinnen/Bewerber gewählt:


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Crackau, Karl-Heinz


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Kunze, Rüdiger


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Pfanne, Werner


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Schulz, Detlef


5.  Wahleinspruch                                                      


a)  Jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, jede Partei oder Wählergruppe, die einen 
Wahlvorschlag eingereicht hat, und der für das Wahlgebiet zuständige Wahlleiter 
sowie die für das Wahlgebiet zuständige Kommunalaufsichtsbehörde können ge-
gen die Gültigkeit der Wahl Einspruch erheben (Wahleinspruch) mit der Begrün-
dung, dass die Wahl nicht den Wahlrechtsvorschriften entsprechend vorbereitet 
oder durchgeführt oder in anderer unzulässiger Weise in ihrem Ergebnis beein-
flusst worden ist.


b)  Der Wahleinspruch ist bei mir binnen zwei Wochen nach der Bekanntgabe des 
Ergebnisses     (Sitzung des Gemeindewahlausschusses am 9. Juni 2009) mit  Be-
gründung schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.                    


       
Haase
Gemeindewahlleiter        


Wahlbekanntmachung 


Endgültiges Wahlergebnis und die Namen der gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber sowie Ersatzpersonen der Gemeinderatswahl in der Stadt Schönebeck 
(Elbe) vom 7. Juni 2009


1.  Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 9. Juni 2009 das endgül-
tige Gesamtergebnis der  Gemeinderatswahl in der Stadt Schönebeck (Elbe) ermittelt 
und folgende Feststellung getroffen:


 1. Zahl der Wahlberechtigten    29.788
 2. Zahl der Wähler/innen   9.344
 3. Zahl der gültigen Stimmen   26.636
 4. Zahl der gültigen Stimmzettel   9.015
 5. Zahl der ungültigen Stimmzettel       329


2.   Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge einschließlich der Wahlvorschlagsver-
bindungen sowie Einzelbewerber/innen:         


 Lfd. Name d. Partei, Wählergruppe Kurzbezeichnung Stimmen Sitze
 Nr. oder Einzelbewerber/in /Kennwort
  (Familienname, Vorname der Bewerberin/des Bewerbers)
 1. Christlich Demokratische Union 
  Deutschlands CDU 6.654    10
 2. DIE LINKE DIE LINKE   6.021    9
 3. Sozialdemokratische Partei   5.950 9
  Deutschlands SPD    
 4. Freie Demokratische Partei FDP 2.835    4
 5. Unabhängige Wählergemeinschaft   1.935 3
  Schönebeck UWG    
 6. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE   686    1
 7. Einzelbewerberin Schall    471    1
 8. Wählergemeinschaft Bürgerinitiative Wählergemeinschaft BI  1.749 3
  „Rettet die Altstadt“ „Rettet die Altstadt“ 
  Schönebeck (Elbe) Schönebeck (Elbe)    
 9. Einzelbewerber Melcher       335 0


3.  Es sind folgende Bewerberinnen/Bewerber gewählt:


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Fricke, Hans-Jürgen CDU
 2. Schröder, Wolfgang CDU
 3. Pillat, Torsten CDU
 4. Krause, Sabine CDU
 5. Menzel, Matthias CDU
 6. Schulz, Michael CDU
 7. Huppertz, Helmut CDU
 8. Krummel, Rainer CDU
 9. Baudisch, Markus CDU
 10. Jurzig, Janine CDU


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Dirlich, Sabine DIE LINKE
 2. Harwig, Friedrich DIE LINKE
 3. König, Ernst DIE LINKE
 4. Wiswede, Rolf DIE LINKE
 5. Schönemann, Anne DIE LINKE
 6. Hildebrand, Gerhard DIE LINKE
 7. Schneckenhaus, Ralf DIE LINKE
 8. Bühring, Ina DIE LINKE
 9. Simon, Udo DIE LINKE


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Grimm-Benne, Petra SPD
 2. Grundmann, Werner SPD
 3. Wölfer, René SPD
 4. Schiwek, Frank SPD
 5. Stange, Annemarie SPD
 6. Wedekind, Frank SPD
 7. Heieck, Thomas SPD
 8. Wünsche, Heidemarie SPD
 9. Schürmann, Daniel SPD


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Banse, Reinhard FDP
 2. Mogge, Thomas FDP


 3. Dänicke, Sven FDP
 4. Frank, Norbert FDP


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Krüger, Arnold UWG
 2. Hornich, Reiner UWG
 3. Thesenvitz, Anne UWG


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Klühe, Elke GRÜNE


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Schall, Ursula


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Jung, Christian Wählergemeinschaft BI „Rettet die
    Altstadt“ Schönebeck (Elbe)
 2. Jacob, Wolfgang Wählergemeinschaft BI „Rettet die
    Altstadt“ Schönebeck (Elbe)
 3. Pöschke, Manfred Wählergemeinschaft BI „Rettet die
    Altstadt“ Schönebeck (Elbe)


4. Namen der nächst festgestellten Bewerber/innen in der festgestellten Reihenfolge:             


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Müller, Christine CDU
 2. Eichholz, Mike CDU
 3. Hochhertz, Carsten CDU
 4. Renner, Jürgen CDU
 5. Schuer, Arno CDU
 6. Schall, Wolfram CDU
 7. Ekrutt, Marlis CDU
 8. Goebel, Olaf CDU
 9. Hermann, Jörg CDU
 10. Pinkernelle, Helmut CDU
 11. Krüger, Bernd CDU
 12. Fricke, Sven CDU
 13. Dr. Petersohn, Karin CDU
 14. Köhler, Christian CDU
 15. Schüler, Thomas CDU
 16. Schulze, Dirk CDU
 17. Engmann, Hartmut CDU
 18. Sommer, Marco CDU
 19. Siegfeld, Franz-Jürgen CDU
 20. Krob, Ivonne CDU
 21. Winkler, Annelise CDU


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Jaluschka, Reiner DIE LINKE
 2. Müller, Angelika DIE LINKE
 3. Gehricke, Jens-Uwe DIE LINKE
 4. Schmerse, Reinhard DIE LINKE
 5. Lehmann, Martin DIE LINKE
 6. Mielke, Benjamin DIE LINKE
 7. Mielke, Götz-Olaf DIE LINKE


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Behm, Steffen SPD
 2. Ribbentrop, Cornelia SPD
 3. Dobisch, Peter SPD
 4. Tempke, Dirk SPD
 5. Jeromin-Sandau, Christina SPD
 6. Meinhard, Petra SPD
 7. Koch, Susan SPD
 8. Reichert, Andreas SPD
 9. Wagner, Heinz SPD
 10. Richter, Steffen SPD
 11. Richter, Torsten SPD


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Budtke Ursula FDP
 2. Böttcher, Stefan FDP
 3. Krüger, Gunter FDP
 4. Schulle, Wolfgang FDP
 5. Goldschmidt, Holger FDP
 6. Georgi, Manfred FDP
 7. Jahn, Anna FDP
 8. Nestler, Olaf FDP
 9. Walsch, Matthias FDP
 10. Beyen, Werner FDP
 11. Gehlhaus, Rainer FDP


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Prof. Dr. Brucksch, Regina UWG
 2. Arndt, Ralf UWG
 3. Dr. Winkler, Thoralf UWG
 4. Ladebeck, Joachim UWG
 5. Blässing, Otto UWG


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Meyer, Erich GRÜNE
 2. Lucas, Günter GRÜNE


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Deicke, Eckhardt Wählergemeinschaft BI „Rettet die
    Altstadt“ Schönebeck (Elbe)
 2. Rolle, Liane Wählergemeinschaft BI „Rettet die
    Altstadt“ Schönebeck (Elbe)
 3. Manzke, Eberhard Wählergemeinschaft BI „Rettet die
    Altstadt“ Schönebeck (Elbe)
 4. Manzke, Norbert Wählergemeinschaft BI „Rettet die
    Altstadt“ Schönebeck (Elbe)
 5. Tyrock, Hans-Dieter Wählergemeinschaft BI „Rettet die
    Altstadt“ Schönebeck (Elbe)
 6. Nowoitnik, Helmut Wählergemeinschaft BI „Rettet die
    Altstadt“ Schönebeck (Elbe)
 7. Schmidt, Hans-Jürgen Wählergemeinschaft BI „Rettet die
    Altstadt“ Schönebeck (Elbe)
 8. Müller, Karlheinz Wählergemeinschaft BI „Rettet die
    Altstadt“ Schönebeck (Elbe)


5.  Wahleinspruch                                                      


a)  Jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, jede Partei oder Wählergruppe, die einen 
Wahlvorschlag eingereicht hat, und der für das Wahlgebiet zuständige Wahlleiter 
sowie die für das Wahlgebiet zuständige Kommunalaufsichtsbehörde können ge-
gen die Gültigkeit der Wahl Einspruch erheben (Wahleinspruch) mit der Begrün-
dung, dass die Wahl nicht den Wahlrechtsvorschriften entsprechend vorbereitet 
oder durchgeführt oder in anderer unzulässiger Weise in ihrem Ergebnis beein-
flusst worden ist.


b)  Der Wahleinspruch ist bei mir binnen zwei Wochen nach der Bekanntgabe des 
Ergebnisses     (Sitzung des Gemeindewahlausschusses am 9. Juni 2009) mit  Be-
gründung schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.                    


       
Haase
Gemeindewahlleiter        


Wahlbekanntmachung 
Endgültiges Wahlergebnis und die Namen der gewählten Bewerberinnen und Be-
werber sowie Ersatzpersonen der Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Plötzky 
vom 7. Juni 2009


1.   Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 9. Juni 2009 das endgül-
tige Gesamtergebnis der  Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Plötzky ermittelt und 
folgende Feststellung getroffen:   


 1. Zahl der Wahlberechtigten    969
 2. Zahl der Wähler/innen   445
 3. Zahl der gültigen Stimmen   1.136
 4. Zahl der gültigen Stimmzettel   413
 5. Zahl der ungültigen Stimmzettel       32


2.   Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge einschließlich der Wahlvorschlagsver-
bindungen sowie Einzelbewerber/innen:                                      


 Lfd. Name d. Partei, Wählergruppe Kurzbezeichnung Stimmen Sitze
 Nr. oder Einzelbewerber/in /Kennwort
  (Familienname, Vorname der Bewerberin/des Bewerbers)


 1. Christlich Demokratische Union 
  Deutschlands CDU 472    2
 2. DIE LINKE DIE LINKE   163    1
 3. Einzelbewerber Ferchland    128    1
 4. Einzelbewerberin Rösler    373    1              


3.  Es sind folgende Bewerberinnen/Bewerber gewählt:


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Wetzel, Erhard CDU
 2. Richter, Thomas CDU


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Rösler, Günter DIE LINKE


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Ferchland, Reinhard


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Rösler, Heidrun


5.  Wahleinspruch                                                      


a)  Jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, jede Partei oder Wählergruppe, die einen 
Wahlvorschlag eingereicht hat, und der für das Wahlgebiet zuständige Wahlleiter 
sowie die für das Wahlgebiet zuständige Kommunalaufsichtsbehörde können ge-
gen die Gültigkeit der Wahl Einspruch erheben (Wahleinspruch) mit der Begrün-
dung, dass die Wahl nicht den Wahlrechtsvorschriften entsprechend vorbereitet 
oder durchgeführt oder in anderer unzulässiger Weise in ihrem Ergebnis beein-
flusst worden ist.


b)  Der Wahleinspruch ist bei mir binnen zwei Wochen nach der Bekanntgabe des 
Ergebnisses     (Sitzung des Gemeindewahlausschusses am 9. Juni 2009) mit  Be-
gründung schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.                    


       
Haase
Gemeindewahlleiter        


Wahlbekanntmachung 


Endgültiges Wahlergebnis und die Namen der gewählten Bewerberinnen und Be-
werber sowie Ersatzpersonen der Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Pretzien 
vom 7. Juni 2009


1.   Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 9. Juni 2009 das endgül-
tige Gesamtergebnis der  Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Pretzien ermittelt und 
folgende Feststellung getroffen:   


 1. Zahl der Wahlberechtigten    842
 2. Zahl der Wähler/innen   392
 3. Zahl der gültigen Stimmen   1.123
 4. Zahl der gültigen Stimmzettel   377
 5. Zahl der ungültigen Stimmzettel       15


2.   Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge einschließlich der Wahlvorschlagsver-
bindungen sowie Einzelbewerber/innen:        


 Lfd. Name d. Partei, Wählergruppe Kurzbezeichnung Stimmen Sitze
 Nr. oder Einzelbewerber/in /Kennwort
  (Familienname, Vorname der Bewerberin/des Bewerbers)


 1. Christlich Demokratische Union 
  Deutschlands CDU 398    3
 2. Unabhängige Wählergemeinschaft    UWP 550    3
  Pretzien 
 3. Einzelbewerber Schneckenhaus    107    1
 4. Einzelbewerber Grohe  68   0


3.  Es sind folgende Bewerberinnen/Bewerber gewählt:


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Meussling, Frithjof CDU
 2. Franke, Gundhelm CDU
 3. Meyer, Frank CDU


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Ballerstedt, Uwe UWP
 2. Heinrichs, Tino UWP
 3. Thesenvitz, Jens UWP


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Schneckenhaus, Ralf


4. Namen der nächst festgestellten Bewerber/innen in der festgestellten Reihenfolge:             


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Mazanec, Rudolf CDU


 Lfd. Familienname, Vorname Partei/Wählergruppe/Einzelbe-
 Nr.   werber/innen (Kurzbezeichnung)
 1. Meyer, Erhard UWP
 2. Stein, Fred UWP


5.  Wahleinspruch                                                      


a)  Jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, jede Partei oder Wählergruppe, die einen 
Wahlvorschlag eingereicht hat, und der für das Wahlgebiet zuständige Wahlleiter 
sowie die für das Wahlgebiet zuständige Kommunalaufsichtsbehörde können ge-
gen die Gültigkeit der Wahl Einspruch erheben (Wahleinspruch) mit der Begrün-
dung, dass die Wahl nicht den Wahlrechtsvorschriften entsprechend vorbereitet 
oder durchgeführt oder in anderer unzulässiger Weise in ihrem Ergebnis beein-
flusst worden ist.


b)  Der Wahleinspruch ist bei mir binnen zwei Wochen nach der Bekanntgabe des 
Ergebnisses     (Sitzung des Gemeindewahlausschusses am 9. Juni 2009) mit  Be-
gründung schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.                    


       
Haase
Gemeindewahlleiter        







        


6. Jahrgang         Sonntag, 14.06.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 26/Teil 3


Stadt Schönebeck (Elbe)     


Öffentliche Ausschreibung
nach VOB


Bauvorhaben: Hochwasserschutzmauer Müllerstraße/Wächterhäuser
   in Schönebeck (Elbe)


a)  Name, Anschrift der Auftraggeber: Stadt Schönebeck (Elbe)
    Markt 1
    Tel. (03928) 710 430, Fax. (03928) 710 499


b)  Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung


c)  Art des Auftrages: Bauleistung


d)  Ort der Ausführung: Schönebeck (Elbe), Altstadt, 
   Müllerstraße/Wächterhäuser


e)  Art und Umfang der Leistung:
  Hochwasserschutzmauer:
  Hochwasserschutzmauer Länge: ca. 245 m, Höhe: 0,52–1,0 m über GOK,
  Breite: 0,4 m aus Stahlbeton C 30/37 ca. 80 m³
  Stahlbetonfundamente C 30/37 ca. 320 m³
  Betonstahl BSt 500 s 8–10 mm 17 to
  Dammbalkenverschlüsse Breite: 3,0 m  2 St.
  Dammbalkenverschlüsse Breite: 6,0 m  2 St.


  Erdarbeiten:
  Anpassen Umfeld, Wege, Bänke, Schautafeln
  Ersatzpflanzungen Quercus robus 4 St.


f)  Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose


g)  Zweck der Bauleistung:  Errichten einer Hochwasserschutzmauer aus 
Stahlbeton


h)  Frist für die Ausführung: 10.8.2009 – 30.10.2009


i)   Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden kön-
nen:


  Stadt Schönebeck (Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt 
  Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe), Tel. 03928 / 710 429
  Termin von Anforderungen: ab sofort
  Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen.


j)  Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
   30,00 EUR (Diskette mit GAEB DA 83 einbegriffen) per Verrechnungsscheck 


oder Banküberweisung an die unter Pkt. a) genannte Stelle an:
  Vergabenummer: 09 622 007
  Kontonummer:   370 102 240
  BLZ, Geldinstitut:   800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
  Das Kostenentgelt wird nicht erstattet.
   Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über 


die Einzahlung vorliegt.


k)  Frist für das Einreichen der Angebote:  08.07.2009


l)  Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:  
  Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck (Elbe)
  Tel. 03928/710 138, Fax 03928/710 199


m)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:  Deutsch


n)  Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:    
  Bieter oder ihre Bevollmächtigten


o)  Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 08.07.2009, 10:30 Uhr
  Kleiner Sitzungssaal, Markt 1 (Rathaus), Schönebeck (Elbe)


p)  Sicherheiten: 
  Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
  Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme


q)  Zahlungsbedingungen: 
   Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und Ergänzenden Ver-


tragsbedingungen;


r)  Rechtsform für Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend 


s)  Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:
• Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBL Nr.16/2009 vom 11.5.2009; 


•  Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-Bescheinigung der Eintra-
gung in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle ABSt 
Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das Präqualifi-
kationsverzeichnis vorgelegt werden;


• Alternativ sind folgende Einzelnachweise vorzulegen:
 mit dem Angebot  
  - Angaben gemäß VOB/A § 8 Nr. 3 (1) Buchstabe (a-f)
  - Handelsregisterauszug,
  - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
  - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
  - Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,
 und auf Verlangen 
  -  Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personenschaden,  


Vermögensschaden, sonstige Schäden).


t)  Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:  08.08.2009


u)  Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:  
   Wertung von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptange-


botes.


vw) sonstige Angaben: 
• Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a)
 Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: 
  igt Ingenieurgemeinschaft Thiel GmbH
  Elbeuer Straße 17
  39126 Magdeburg
 Tel. 0391-5089720


• Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A:
 Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Haase
Oberbürgermeister


7-spaltig/180 mm







6. Jahrgang   Sonntag, 14.06.2009   Amtliche Bekanntmachungen   Nr. 26/Teil 4


BEKANNTMACHUNG
der 44. Sitzung des Hauptausschusses am 22.06.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort:  Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
     Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4.  Genehmigung der Niederschrift über die 43. Sitzung des Hauptausschus-


ses vom 04.06.09
5.  Genehmigung der Niederschrift über die 42. Sitzung des Stadtrates vom 


04.06.09
6.  Bekanntgabe des Beschlusses aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 


des Stadtrates
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
Nichtöffentlicher Teil
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. Das o. g. 
Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch an alle erreichbaren Haushalte 
zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden kostenlos im o. g. Amt 
zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der Internetadresse www.
schoenebeck.de eingesehen werden.








        


6. Jahrgang      Sonntag, 21.06.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 27


BEKANNTMACHUNG
der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates Ranies am 30.06.2009


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Ortschaftsbüro
  OT Ranies


   Dorfstraße 1
   39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil:


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3.  Verp ichtung der Ortschaftsräte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amts-


p ichten durch das älteste Mitglied des Ortschaftsrates
4.  Verp ichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Ortschaftsrates durch den Vor-


sitzenden
5. Vorlagen-Nummer: 001/2009-RA


Geschäftsordnung für den Ortschaftsrat
6. Vorlagen-Nummer: 002/2009-RA


Wahl des 1. allgemeinen Stellvertreters des Ortsbürgermeisters
7. Vorlagen-Nummer: 003/2009-RA


Bestimmung des 2. allgemeinen Stellvertreters des Ortsbürgermeisters
8. Vorlagen-Nummer: 004/2009-RA
  Bestimmung des 1. Vertreters des Ortsbürgermeisters in seiner Funktion als Vorsit-


zender des Ortschaftsrates 
9. Vorlagen-Nummer: 005/2009-RA
  Bestimmung des 2. Vertreters des Ortsbürgermeisters in seiner Funktion als Vorsit-


zender des Ortschaftsrates 
10. Mitteilung des Vorsitzenden über die gebildeten Fraktionen und deren Vorsitzende


Nichtöffentlicher Teil:


11. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; 
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


Maser
Ortsbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates Plötzky am 01.07.2009


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
   OT Plötzky
   Albert-Schweitzer-Straße 6
   39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil:


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3.  Verp ichtung der Ortschaftsräte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amts-


p ichten durch das älteste Mitglied des Ortschaftsrates
4.  Verp ichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Ortschaftsrates durch den Vor-


sitzenden
5. Vorlagen-Nummer: 001/2009-PL


Geschäftsordnung für den Ortschaftsrat
6. Vorlagen-Nummer: 002/2009-PL


Wahl des 1. allgemeinen Stellvertreters des Ortsbürgermeisters


7. Vorlagen-Nummer: 003/2009-PL
Bestimmung des 2. allgemeinen Stellvertreters des Ortsbürgermeisters


8. Vorlagen-Nummer: 004/2009-PL
  Bestimmung des 1. Vertreters des Ortsbürgermeisters in seiner Funktion als Vorsit-


zender des Ortschaftsrates 
9. Vorlagen-Nummer: 005/2009-PL
  Bestimmung des 2. Vertreters des Ortsbürgermeisters in seiner Funktion als Vorsit-


zender des Ortschaftsrates 
10. Mitteilung des Vorsitzenden über die gebildeten Fraktionen und deren Vorsitzende


Nichtöffentlicher Teil:


11. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; 
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


Schmeißer
Ortsbürgermeister


Veröffentlichung einer Bekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A


Baumaßnahme
Attraktivierung Solequell Schönebeck-Bad Salzelmen
Teilobjekt 2 - Umbau Ruhe- und Umkleidebereich; Estrich- und Fliesenlegerar-
beiten
Angebot für 500 m2 Estrich, 650 m2 Epoxidharzdichtung, 540 m2 Fliesen, 110 m2


Mosaik ., div. Hartschaum


a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark                                         
Straße Markt 1                                                                                                          
PLZ, Ort 39218 Schönebeck                                                                                         
Telefon (03928) 710-465   Fax (03928) 710-499


 E-Mail g.einbrodt@schoenebeck-elbe.de Internet


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer  H 203/09 Estrich- und Fliesenlegerarbeiten               


c) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
Planung u. Ausführung von Bauleistungen
Bauleistungen durch Dritte


d) Ort der Ausführung
Schönebeck (Elbe)                                                                                                     


e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage


220 m2 Gefälleestrich
280 m2 Estrich
650 m2 Epoxid-Polyurethan-Harz-Dichtung
540 m2 Fliesen, 110 m2 Mosaik iesen
div. Hartschaumträgerelemente aus Säulen-Dach-Wandkonstruktion zur Be iesung


f) Aufteilung in Lose nein
 Ja, Angebote können nur für ein Los
 abgegeben werden für ein oder mehrere Lose für alle Lose


g) Erbringen von Planungsleistungen nein  ja
 Zweck der baulichen Anlage  Steigerung der Besucherzahlen                     
 Zweck der Bauleistung   Attraktivierung des Solebades, Wohlfühl- 


und Umkleidebereich                                    
h) Ausführungsfrist
 Monate                                                                           


Kalendertage   
 Beginn der Ausführungsfrist  24.08.2009


 Ende der Ausführungsfrist  30.10.2009                                                     


i) Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabestelle, siehe a)          


          
Online-Plattform         


j) Entgelt für die Vergabeunterlagen
  Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabeplattform wird kein Entgelt 


erhoben.
Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:


Höhe des Entgeltes  41,00
 Zahlungsweise  Banküberweisung


Empfänger  Vergabestelle, siehe a)        
Kontonummer  370 102 240
BLZ, Geldinstitut 800 555 00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck Verdingungsunterlagen für H 203-09 Estrich- und Fliesenlegerarbeiten


  Fehlt der Verwendungszweck auf Iher Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten 
keine Unterlagen.


 IBAN
BIC-Code
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn


– auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
 –  gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe Ihrer voll-


ständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden,
– das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.


 Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, Vergabestelle s. a)     


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen, Bieter und ihre Bevollmächtigten        


o) Angebotseröffnung am 16.07.2009 um 13:00 Uhr  
Ort
Vergabestelle, siehe a), Sitzungssaal        


          
          


p) Sicherheiten  s. Vergabeunterlagen


r) Rechtsform der Bietergemeinschaften  selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter         


s) Nachweise zur Eignung siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:      
  Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, Unbedenk-


lichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft, Bescheinigung über die Zahlung 
von Beiträgen an die Krankenkassen          


          


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 17.08.2009      


u) Nebenangebote   zugelassen nicht zugelassen


v) Sonstige Angaben
Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt
Vergabestelle, siehe a) und Ingenieurbüro Schmidt, Böttcherstraße 13, 39218 Schönebeck
  Tel. 03928-401152, E-Mail bp-schmidt@t-online.de     


          
Nachprüfung behaupteter Verstöße


 Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg       


  Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Vergabe-
verfahren (§ 2 Nr. 7 VgV)


Vergabekammer (§ 104 GWB)
  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabekammer, Ernst-Kamith-Str. 2, 06112 


Halle


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.








6. Jahrgang     Mittwoch, 24.06.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 28


Öffentliche Bekanntmachung
zur IV. Änderungsanordnung Flurbereinigung 


„Ortsumgehung Schönebeck B 246a, Landkreis Schönebeck 013“


Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstel-
le Wanzleben, hat mit Datum vom 15.06.2009 die IV. Änderungsanordnung 
Flurbereinigung „Ortsumgehung Schönebeck B 246a, Landkreis Schönebeck 
013“ erlassen. 


Aus dem Flurneuordnungsverfahren werden folgende Flurstücke ausge-
schlossen:
1). Gemarkung: Schönebeck-Salzelmen


Flur: 4
Flurstücke: 216/3; 10008; 10010; 10012; 10006
Fläche der oben genannten Flurstücke: 2,4169 ha


2). Gemarkung: Schönebeck-Salzelmen
Flur: 18
Flurstück: 108/60
Fläche des oben genannten Flurstücks: 1,6190 ha


3). Gemarkung: Eggersdorf
Flur: 2
Flurstücke: 61; 62; 63
Fläche der oben genannten Flurstücke: 1,2920 ha


4). Gemarkung: Eggersdorf
Flur: 1
Flurstücke: 13/6; 13/7; 10021; 10022; 10023; 10024;


  10025; 10026; 10027
Fläche der oben genannten Flurstücke: 0,6331 ha


Die IV. Änderungsanordnung  gilt mit dieser Veröffentlichung als bekannt 
gegeben und kann im Schaukasten der Stadt Schönebeck Elbe),  Breiteweg 
11, bzw. auf der Homepage der Stadt Schönebeck (Elbe) unter  der Rubrik 
Bekanntmachungen eingesehen werden.
Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. Das o. g. 
Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch an alle erreichbaren Haushalte 
zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden kostenlos im o. g. Amt 
zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der Internetadresse www.
schoenebeck.de eingesehen werden.








BEKANNTMACHUNG
der 43. Sitzung des Stadtrates am 30.06.2009


Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde ndet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bericht des Oberbürgermeisters
4.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5. Anträge (öffentliche)
5.1. Antrag der SPD-Fraktion vom 09.06.09


– Beschlussfassung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 64.000,– zur
Ko nanzierung der Sanierung der „KITA Knirpsenland“ aus Mitteln des Kon-
junkturpakets II


6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
Nichtöffentlicher Teil 
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates Pretzien


am 06.07.2009


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“


OT Pretzien
August-Bebel-Straße 24
39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Verp ichtung der Ortschaftsräte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amts-


p ichten durch das älteste Mitglied des Ortschaftsrates
4. Verp ichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Ortschaftsrates durch den


Vorsitzenden
5. Vorlagen-Nummer: 001/2009-PR
 Geschäftsordnung für den Ortschaftsrat
6. Vorlagen-Nummer: 002/2009-PR
 Wahl des 1. allgemeinen Stellvertreters des Ortsbürgermeisters
7. Vorlagen-Nummer: 003/2009-PR
 Bestimmung des 2. allgemeinen Stellvertreters des Ortsbürgermeisters
8. Vorlagen-Nummer: 004/2009-PR


Bestimmungdes 1. Vertreters des Ortsbürgermeisters in seiner Funktion als Vor-
sitzender des Ortschaftsrates


9. Vorlagen-Nummer: 005/2009-PR
Bestimmungdes 2. Vertreters des Ortsbürgermeisters in seiner Funktion als Vor-
sitzender des Ortschaftsrates


10. Mitteilung des Vorsitzenden über die gebildeten Fraktionen und deren Vorsitzende
Nichtöffentlicher Teil:
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


Harwig
Ortsbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags und kann gegen die Versandkosten
beim Verlag abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsan-
spruch an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes
werden kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der
Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.


6. Jahrgang     Sonntag, 28.06.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 29







6. Jahrgang     Sonntag, 28.06.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 29


Öffentliche Bekanntmachung von vorläu gen Anordnungen 
zum Flurneuordnungsverfahren Flurbereinigung 


„Ortsumgehung Schönebeck B 246a, Landkreis Schönebeck 013“


Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstel-
le Wanzleben, hat mit Datum vom 24.06.2009 zwei vorläu ge Anordnungen 
zum Flurneuordnungsverfahren Flurbereinigung „Ortsumgehung Schönebeck 
B 246a, Landkreis Schönebeck 013“ erlassen. Den Beteiligten (Eigentümer, 
Pächter und sonstige Berechtigte) werden Besitz und Nutzung der für den im 
Plan nach § 41 FlurbG vorgesehenen Wirtschaftswegebau in dem Verfahrens-
gebiet Ortsumgehung Schönebeck, 1. Planungsabschnitt benötigten Flächen 
zum 01.09.2009 zugunsten der „Teilnehmergemeinschaft der Ortsumgehung 
Schönebeck“ entzogen. Des Weiteren werden den vorgenannten Beteiligten 
Besitz und Nutzung der für den im Plan nach § 41 FlurbG vorgesehenen 
Maßnahmen im selbigen Verfahrensgebiet Ortsumgehung Schönebeck, 1. 
Planungsabschnitt benötigten Flächen zum 01.10.2009 zugunsten der „Teil-
nehmergemeinschaft der Ortsumgehung Schönebeck“ entzogen.  Die benö-
tigten Flächen werden durch Markierungspfähle in der Örtlichkeit kenntlich 
gemacht. Auf Verlangen werden die Grenzen den Beteiligten in der Örtlich-
keit angezeigt. Die vorläu gen Anordnungen gelten mit dieser Veröffentli-
chung als bekannt gegeben und können im Schaukasten der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Breiteweg 11,  sowie auf der Homepage der Stadt Schönebeck (Elbe) 
unter www.schoenebeck.de Rubrik Bekanntmachungen eingesehen werden. 


B E K A N N T M A C H U N G
der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates Ranies


am 07.07.2009


Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr


Sitzungsort: Ortschaftsbüro
  OT Ranies
  Dorfstraße 1
  39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Verp ichtung der Ortschaftsräte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 


Amtsp ichten durch das älteste Mitglied des Ortschaftsrates
4. Verp ichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Ortschaftsrates durch 


den Vorsitzenden
5. Vorlagen-Nummer: 001/2009-RA


Geschäftsordnung für den Ortschaftsrat
6. Vorlagen-Nummer: 002/2009-RA


Wahl des 1. allgemeinen Stellvertreters des Ortsbürgermeisters
7. Vorlagen-Nummer: 003/2009-RA


Bestimmung des 2. allgemeinen Stellvertreters des Ortsbürgermeisters
8. Vorlagen-Nummer: 004/2009-RA
  Bestimmung des 1. Vertreters des Ortsbürgermeisters in seiner Funktion 


als Vorsitzender des Ortschaftsrates 
9. Vorlagen-Nummer: 005/2009-RA
  Bestimmung des 2. Vertreters des Ortsbürgermeisters in seiner Funktion 


als Vorsitzender des Ortschaftsrates 
10.  Mitteilung des Vorsitzenden über die gebildeten Fraktionen und deren 


Vorsitzende


Nichtöffentlicher Teil:
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; 


Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


Maser
Ortsbürgermeister


N A C H R U F


Tief bewegt haben wir die Nachricht vernommen, dass das Mitglied 
der Ortsfeuerwehr Pretzien der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Schönebeck (Elbe)


Oberbrandinspektor a. D.


Martin Braun
im Alter von 75 Jahren verstorben ist.


Mit ihm verliert die Freiwillige Feuerwehr einen engagierten Kame-
raden, der in 48-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit in der Freiwilligen 
Feuerwehr durch sein Fachwissen und seine Einsatz- und Hilfsbe-
reitschaft hohes Ansehen erworben hat.
Wir verlieren mit ihm einen p ichtbewussten, sich stets für das All-
gemeinwohl einsetzenden Menschen, der mehrere Führungsaufga-
ben in der Freiwilligen Feuerwehr ausübte.
Sein Andenken zu ehren ist für uns Bedürfnis und Verp ichtung.


Stadt Schönebeck (Elbe)
Hans-Jürgen Haase Ronald Mühlsiegel Uwe Ballerstedt
Oberbürgermeister Stadtwehrleiter Ortswehrleiter


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. Das o. g. 
Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch an alle erreichbaren Haushalte 
zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden kostenlos im o. g. Amt 
zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der Internetadresse www.
schoenebeck.de eingesehen werden.








6. Jahrgang     Mittwoch, 01.07.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 30


BEKANNTMACHUNG
der Konstituierenden Sitzung des Stadtrates


am 06.07.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort Rathaus, Großer Sitzungssaal
  Markt 1
  39218 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bericht des Oberbürgermeisters
4.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5. Pflichtenbelehrung nach § 32 der Gemeindeordnung für das Land Sach-


sen-Anhalt
6. Wahl der/des Vorsitzenden des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
7. Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Stadtrates Schöne-


beck (Elbe)
8. Mitteilung der/des Vorsitzenden des Stadtrates über die gebildeten 


Fraktionen und deren Vorsitzende
9. Vorlagen-Nummer: 0001/2009


Entscheidung über die Gültigkeit der  Wahl zum 
– Stadtrat in der Stadt Schönebeck (Elbe)
– Ortschaftsrat in der Ortschaft Plötzky
– Ortschaftsrat in der Ortschaft Pretzien
– Ortschaftsrat in der Ortschaft Ranies


10. Vorlagen-Nummer: 0002/2009
  Geschäftsordnung für den Stadtrat und seine Ausschüsse der Stadt 


Schönebeck (Elbe)
11. Vorlagen-Nummer: 0003/2009
  Bestimmung der 1. Stellvertreterin/des 1. Stellvertreters der/des Vorsit-


zenden des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
12. Vorlagen-Nummer: 0004/2009
  Bestimmung der 2. Stellvertreterin/des 2. Stellvertreters der/des Vorsit-


zenden des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
13. Vorlagen-Nummer: 0005/2009
  Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe)
14. Vorlagen-Nummer: 0006/2009


Verteilung der Ausschussvorsitze
15. Vorlagen-Nummer: 0007/2009
  Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schöne-


beck (Elbe)
16. Anträge (öffentliche)
16.1. Antrag der SPD-Fraktion vom 24.06.2009


– Änderung der Hauptsatzung
17. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
18. Informationen der Verwaltung
19. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 26.03.2009 die Hebesätze 
der Grundsteuer für das Jahr 2009 wie folgt festgesetzt:


Stadt Schönebeck (Elbe) 
Grundsteuer A 290 v.H.
Grundsteuer B 390 v.H.


Diese Hebesätze sind im Rahmen der Haushaltssatzung im Generalanzeiger, 
dem Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe), am 20.05.2009 öffentlich be-
kannt gemacht worden. Gegenüber dem Kalenderjahr 2008 sind die Hebe-
sätze unverändert geblieben. Daher wird auf die Erteilung von schriftlichen 
Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2009 verzichtet. Für alle diejeni-
gen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen (Steuermessbeträge) sich seit 
der letzten Festsetzung nicht geändert haben, wird durch diese öffentliche Be-
kanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 
(Bundesgesetzblatt 73, Teil I, S. 965) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2009 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2008 veranlagten Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer 2009 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundbesitzab-
gabebescheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November fällig. Für Steuerpflichtige, die von 
der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht 
haben, wird die Grundsteuer 2009 in einem Betrag am 01. Juli des Jahres 
fällig.
Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuerbescheide für das 
Kalenderjahr 2009 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu entrich-
ten. Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die 
Steuermessbeträge, werden Änderungsbescheide erteilt. Mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steu-
erbescheid zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb von einer 
Frist von einem Monat, die mit Ablauf des Tages dieser Bekanntmachung zu 
laufen beginnt, durch schriftlichen Widerspruch oder mündlich zur Nieder-
schrift bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Steueramt, Markt 1, 39218 Schöne-
beck (Elbe), angefochten werden.
Für die Ortschaften Ranies, Plötzky und Pretzien trifft diese Bekanntmachung 
nicht zu, da an alle Steuerpflichtigen bereits Grundsteuerbescheide für das 
Jahr 2009 ergangen sind.


Schönebeck (Elbe), den 01.07.2009


STADT SCHÖNEBECK (ELBE)
i.A. Warnke
- STEUERAMT -


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. Das o. g. 
Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch an alle erreichbaren Haushalte 
zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden kostenlos im o. g. Amt 
zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der Internetadresse www.
schoenebeck.de eingesehen werden.
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6. Jahrgang     Sonntag, 05.07.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 31


Amtliche Bekanntmachung


Beschluss Nr. 0589/2009 vom 30.06.2009


Der Stadtrat beschloss eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von  
64.000 € zur Ko nanzierung der Sanierung der „KITA Knirpsenland“
aus Mitteln des Konjunkturpaktes II, unter der Voraussetzung, dass eine 
Grundschuld in Höhe von 64.000 € zu Lasten des Erbbaurechtes in das 
Erbbaugrundbuchblatt eingetragen wird. Die Verwaltung wurde beauf-
tragt, dazu eine vertragliche Vereinbarung mit der AWO abzuschließen. 
Die außerplanmäßige Ausgabe wird gedeckt durch eine Entnahme aus der 
allgemeinen Rücklage (HHST 91000.31000).


Haase
Oberbürgermeister
Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. Das o. g. 
Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch an alle erreichbaren Haushalte 
zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden kostenlos im o. g. Amt 
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6. Jahrgang      Sonntag, 12.07.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 32/Seite 1


Veröffentlichung einer Bekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A


a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark                                         
Straße Markt 1                                                                                                          
PLZ, Ort 39218 Schönebeck                                                                                         
Telefon (03928) 710-465   Fax (03928) 710-499         
E-Mail g.einbrodt@schoenebeck-elbe.de Internet                                     


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer  H 209/09 Maler-, Anstrich-, Fassadenarbeiten              


c) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
Planung u. Ausführung von Bauleistungen
Bauleistungen durch Dritte


d) Ort der Ausführung
Schönebeck (Elbe)                                                                                                     


e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage


850 m2 Wandfläche Wickeltechnik in zwei Arbeitsgängen mit Wandvorbereitungs-
arbeiten
400 m2 Trockenbaudecke, geschlossenes System, spachteln und Anstrichbearbei-
tung
180 m2 Wärme-Verbundystem
50 m2 Bodenbeschichtung auf Harzbasis


f) Aufteilung in Lose nein
Ja, Angebote können nur für ein Los
abgegeben werden für ein oder mehrere Lose für alle Lose


g) Erbringen von Planungsleistungen nein  ja
Zweck der baulichen Anlage  Steigerung der Besucherzahlen                     
Zweck der Bauleistung   Attraktivierung des Solebades, Wohlfühl- 


und Umkleidebereich                                    
h) Ausführungsfrist


Monate                                                                           
Kalendertage   


Beginn der Ausführungsfrist  14.09.2009                                                    
Ende der Ausführungsfrist  30.10.2009


  


i) Anforderung der Vergabeunterlagen
  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat III, Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a,  


39218 Schönebeck          
          


Online-Plattform nicht ausgeführt     
       
j) Entgelt für die Vergabeunterlagen
  Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabeplattform wird kein Entgelt 


erhoben.
Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:


Höhe des Entgeltes 46,00
Zahlungsweise  Banküberweisung
Empfänger  Vergabestelle, siehe a)        
Kontonummer  370 102 240
BLZ, Geldinstitut 800 555 00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck Verdingungsunterlagen für H 209-09 Maler-, Anstricharbeiten


  Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten 
keine Unterlagen.
IBAN
BIC-Code
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
– auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
– gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe Ihrer voll-


ständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden,
– das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, Vergabestelle s. a)     


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen, Bieter und ihre Bevollmächtigten        


o) Angebotseröffnung am 13.08.2009 um 10:00 Uhr 
Ort
Vergabestelle, siehe a), Sitzungssaal        


          
          


p) Sicherheiten  s. Vergabeunterlagen
r) Rechtsform der Bietergemeinschaften  selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter


s) Nachweise zur Eignung siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:      
  Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes,                                   


Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft,                                    
Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen     


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 11.09.2009      


u) Nebenangebote   zugelassen nicht zugelassen


v) Sonstige Angaben
Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt
Vergabestelle, siehe a) und Ingenieurbüro Schmidt, Böttcherstraße 13, 39218 Schönebeck
  Tel. 03928-401152, E-Mail bp-schmidt@t-online.de     


          
Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg       


  Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Vergabe-
verfahren (§ 2 Nr. 7 VgV)


Vergabekammer (§ 104 GWB)
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabeka., Ernst-Kamith-Str. 2, 06112 Halle


Veröffentlichung einer Bekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A


a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark                                         
Straße Markt 1                                                                                                          
PLZ, Ort 39218 Schönebeck                                                                                         
Telefon (03928) 710-465   Fax (03928) 710-499         
E-Mail g.einbrodt@schoenebeck-elbe.de Internet                                     


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer  H 210/09                                                                    


c) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
Planung u. Ausführung von Bauleistungen
Bauleistungen durch Dritte


d) Ort der Ausführung
Schönebeck (Elbe)                                                                                                     


e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage


  400 m2 abgehängtes geschlossenes Deckensystem mit aufliegendem Schallschutz, 
geeignet für Feuchträume,
Deckenfläche aus zementgebundener glasfaserbewehrter Sandwichplatte mit 
Leichtzuschlagstoffen, Baustoffklasse A1, 30 m aufgelagerte Laufstege mit beid-
seitigem Geländer zur Wartung der Zwischendeckenüberwachung mittels Rauch-
melder,
Einarbeitung von Revisionsklappen für Wartung und Einarbeitung von Öffnungen 
für Lüftung und Beleuchtung


f) Aufteilung in Lose nein
Ja, Angebote können nur für ein Los
abgegeben werden für ein oder mehrere Lose für alle Lose


g) Erbringen von Planungsleistungen nein  ja
Zweck der baulichen Anlage  Steigerung der Besucherzahlen                     
Zweck der Bauleistung   Attraktivierung des Solebades, Wohlfühl- 


und Umkleidebereich                                    
h) Ausführungsfrist


Monate                                                                           
Kalendertage   


Beginn der Ausführungsfrist  14.09.2009                                                    
Ende der Ausführungsfrist  30.10.2009


  


i) Anforderung der Vergabeunterlagen
  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat III, Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a,  


39218 Schönebeck          
          


Online-Plattform nicht ausgeführt     
       
j) Entgelt für die Vergabeunterlagen
  Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabeplattform wird kein Entgelt 


erhoben.
Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:
Höhe des Entgeltes 40,00
Zahlungsweise  Banküberweisung
Empfänger  Vergabestelle, siehe a)        
Kontonummer  370 102 240
BLZ, Geldinstitut 800 555 00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck Verdingungsunterlagen für H 209-09 Maler-, Anstricharbeiten


  Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten 
keine Unterlagen.
IBAN
BIC-Code
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
– auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
– gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe Ihrer voll-


ständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden,
– das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, Vergabestelle s. a)     


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen, Bieter und ihre Bevollmächtigten        


o) Angebotseröffnung am 13.08.2009 um 10:30 Uhr 
Ort
Vergabestelle, siehe a), Sitzungssaal        


          
          


p) Sicherheiten  s. Vergabeunterlagen


r) Rechtsform der Bietergemeinschaften  selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter


s) Nachweise zur Eignung siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:      
  Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes,                                   


Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft,                                    
Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen     


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 11.09.2009      


u) Nebenangebote   zugelassen nicht zugelassen


v) Sonstige Angaben
Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt
Vergabestelle, siehe a) und Ingenieurbüro Schmidt, Böttcherstraße 13, 39218 Schönebeck
  Tel. 03928-401152, E-Mail bp-schmidt@t-online.de     


          
Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg       


  Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Vergabe-
verfahren (§ 2 Nr. 7 VgV)


Vergabekammer (§ 104 GWB)
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabeka., Ernst-Kamith-Str. 2, 06112 Halle


N a c h r u f
Tief bewegt haben wir die Nachricht vernommen, dass das Mitglied der Stadtteil-
feuerwehr Frohse der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Schönebeck (Elbe),


Oberlöschmeister


Günter Franke
im Alter von 62 Jahren verstorben ist.
Mit ihm verliert die Freiwillige Feuerwehr einen engagierten Kameraden, der 
sich in 46-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr durch 
seine Einsatz- und Hilfsbereitschaft ein hohes Ansehen erworben hat.
Sein Andenken zu ehren ist für uns Bedürfnis und Verpflichtung.


Schönebeck (Elbe), im Juli 2009


Hans-Jürgen Haase Ronald Mühlsiegel Ralf Zimmermann
Oberbürgermeister Stadtwehrleiter Stadtteilwehrleiter


Konstituierende Sitzung des Stadtrates am 06.07.2009
Beschluss Nr. 0001/2009
Der Stadtrat beschließt entsprechend § 51 des Kommunalwahlgesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) die Gültigkeit der Wahl zum 
– Stadtrat in der Stadt Schönebeck (Elbe)
– Ortschaftsrat in der Ortschaft Plötzky
– Ortschaftsrat in der Ortschaft Pretzien
– Ortschaftsrat in der Ortschaft Ranies.


Haase
Oberbürgermeister 


Beschluss Nr. 0002/2009
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die nachfolgend aufgeführte 
Geschäftsordnung (GeschO) für den Stadtrat und seiner Ausschüsse der Stadt Schö-
nebeck (Elbe).


Haase
Oberbürgermeister 


Beschluss Nr. 0003/2009
Der Stadtrat bestimmt entsprechend § 6 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Schöne-
beck (Elbe), Beschluss-Nr. 0518/2008 vom 30. Oktober 2008, zuletzt geändert mit 
Beschluss-Nr.  0552/2009 vom 26. März 2009


Herrn Stadtrat Helmut Huppertz 


zur/zum 1. Stellvertreter(in) der/des Vorsitzenden des Stadtrates Schönebeck (Elbe).


Haase
Oberbürgermeister 


Beschluss Nr. 0004/2009
Der Stadtrat bestimmt entsprechend § 6 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Schöne-
beck (Elbe), Beschluss-Nr. 0518/2008 vom 30. Oktober 2008, zuletzt geändert mit 
Beschluss-Nr. 0552/2009 vom 26. März 2009


Herrn Stadtrat Manfred Pöschke


zur/zum 2. Stellvertreter(in) der/des Vorsitzenden des Stadtrates Schönebeck (Elbe).


Haase
Oberbürgermeister 


Beschluss Nr. 0005/2009
Der Stadtrat beschließt folgende Sitzverteilung und namentliche Zusammensetzung 
der beschließenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe):


     Beschließenders
Fraktion


           Ausschuss CDU DIE LINKE SPD UWG/ FDP BI
  Grüne/ „Rettet die
  Schall  Altstadt“


Sitze     Sitze Sitze Sitze Sitze Sitze
Hauptausschuss 2 1 1 1 1 0
Betriebsausschuss
Städtischer Bauhof


2 1 1 1 1 0


Betriebsausschuss Kur- u.
Gesundheitsverwaltung 2 1 1 1 1 0


Hauptausschuss:   Vorsitzender Oberbürgermeister 
Herr Hans-Jürgen Haase


  Mitglied Herr Torsten Pillat
  Mitglied Herr Helmut Huppertz  
  Mitglied Frau Sabine Dirlich
  Mitglied Herr René Wölfer
  Mitglied Herr Arnold Krüger
  Mitglied Herr Reinhard Banse


Betriebsausschuss Vorsitzender Oberbürgermeister
„Städtischer Bauhof“ Herr Hans-Jürgen Haase


  Mitglied Herr Markus Baudisch
  Mitglied Herr Reiner Krummel
  Mitglied Herr Ernst König
  Mitglied Herr Werner Grundmann
  Mitglied Frau Ursula Schall
  Mitglied Herr Reinhard Banse


Betriebsausschuss Vorsitzender Oberbürgermeister
„Kur- und Herr Hans-Jürgen Haase
Gesundheits-   Mitglied Herr Matthias Menzel
verwaltung“   Mitglied Her Michael Schulz


  Mitglied Herr Rolf Wiswede
  Mitglied Herr René Wölfer
  Mitglied Frau Elke Klühe
  Mitglied Herr Norbert Franz


gez. i. V. Krüger
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss Nr. 0006/2009
Unter Beachtung des § 11 Abs. 3 und 4 der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
werden die Ausschussvorsitze wie folgt verteilt:


CDU DIE LINKE SPD
1. und 5. 2. 3.
UWG/Grüne/Schall FDP BI „Rettet die Altstadt“
4.


gez. i.V. Krüger
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss Nr. 0007/2009
Der Stadtrat beschließt folgende Sitzverteilung und namentliche Zusammensetzung 
der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe):


Beratender
Fraktion


Ausschuss CDU DIE LINKE SPD UWG/ FDP BI
  Grüne/ „Rettet die
  Schall  Altstadt“


Sitze     Sitze Sitze Sitze Sitze Sitze
Finanz- und Rechnungs-
prüfungsausschuss 2 1 2 1 1 0
Kultur- u. Schulausschuss 2 1 2 1 1 0
Jugend-, Frauen- und 
Sozialausschuss 2 2 1 1 1 0


Stadtentwicklungs-, Bau- 
und Umweltausschuss 2 1 2 1 1 0


Wirtschaftsausschuss 2 2 1 1 1 0


Finanz- und   Vorsitzender: Herr Friedrich Harwig
Rechnungsprüfungsausschuss   Mitglied: Herr Torsten Pillat


  Mitglied: Frau Janine Jurzig
  Mitglied: Herr Frank Wedekind
  Mitglied: Herr Thomas Heieck
  Mitglied: Frau Ursula Schall
  Mitglied: Herr Thomas Mogge
  beratendes Mitglied: Herr Manfred Pöschke


Kultur- und Schulausschuss   Vorsitzender: Herr Frank Schiwek
  Mitglied: Frau Sabine Krause
  Mitglied: Herr Markus Baudisch
  Mitglied: Herr Ernst König
  Mitglied: Frau Anne Thesenvitz
  Mitglied: Herr Reinhard Banse
  Mitglied: Herr Frank Wedekind
  beratendes Mitglied: Herr Wolfgang Jacob







Jugend-, Frauen-   Vorsitzender: Herr Matthias Menzel
und Sozialausschuss   Mitglied: Frau Sabine Krause


  Mitglied: Frau Ina Bühring
  Mitglied: Frau Anne Schönemann
  Mitglied: Frau Heidemarie Wünsche
  Mitglied: Frau Elke Klühe
  Mitglied: Herr Norbert Franz
  beratendes Mitglied: Herr Wolfgang Jacob


Stadtentwicklungs-,   Vorsitzender: Herr Michael Schulz
Bau- und Umweltausschuss   Mitglied: Frau Janine Jurzig


  Mitglied: Herr Udo Simon
  Mitglied: Frau Annemarie Stange
  Mitglied: Herr Frank Schiwek
  Mitglied: Herr Reiner Hornich
  Mitglied: Herr Sven Dänicke
  beratendes Mitglied: Herr Christian Jung 


Wirtschaftsausschuss   Vorsitzender: Herr Reiner Hornich
  Mitglied: Herr Wolfgang Schröder
  Mitglied: Herr Hans-Jürgen Fricke
  Mitglied: Herr Ralf Schneckenhaus
  Mitglied: Herr Udo Simon
  Mitglied:Herr Werner Grundmann
  Mitglied: Herr Thomas Mogge                         
  beratendes Mitglied: Herr Manfred Pöschke


gez. i.V. Krüger
Haase, Oberbürgermeister


G E S C H Ä F T S O R D N U N G (GeschO)
für den Stadtrat und seine Ausschüsse


der Stadt Schönebeck (Elbe)


Aufgrund des § 51 a der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) in der zurzeit geltenden Fassung, hat der 
Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am  06.07.2009 folgende Ge-
schäftsordnung beschlossen:


§ 1
Einberufung und Ladung des Stadtrates


(1)   Der Stadtrat ist im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister vom Vorsitzenden 
des Stadtrates mindestens einmal im Vierteljahr zu einer Sitzung einzuberufen, es 
sei denn, die Geschäftslage erfordert einen früheren Zeitpunkt. Eine Sitzung muss 
unverzüglich einberufen werden, wenn ein Viertel der Mitglieder des Stadtrates 
dies unter Angabe eines Verhandlungsgegenstandes beantragt. Der Beratungsge-
genstand muss zum Aufgabengebiet des Stadtrates gehören.


(2)   Der Stadtrat ist unter Einhaltung einer Frist von mindestens einer Woche vor der 
Sitzung und unter Mitteilung der Verhandlungsgegenstände schriftlich einzuberu-
fen. In Notfällen kann der Stadtrat ohne Frist formlos und unter Angabe der Ver-
handlungsgegenstände einberufen werden. Auf die Verkürzung der Ladungsfrist 
ist in der Einladung hinzuweisen.


(3)   In der Einladung sind Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung anzuge-
ben. Die Beratungsunterlagen sind beizufügen. Von der Übersendung ist abzuse-
hen, wenn das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner dem entge-
genstehen.


(4)   Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind mindestens am dritten Tag vor der 
Sitzung ortsüblich bekanntzugeben. Die Bekanntmachung von Tagesordnungs-
punkten von nichtöffentlichen Sitzungen hat so zu erfolgen, dass der Zweck der 
Nichtöffentlichkeit nicht gefährdet wird.


§ 2
Teilnahme an Sitzungen


(1)   Die Mitglieder des Stadtrates sind verpflichtet, an den Sitzungen und Abstimmun-
gen teilzunehmen und die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu übernehmen.


(2)   Über eine Nichtteilnahme an Sitzungen ist der Vorsitzende bzw. das Ratsbüro vor-
ab rechtzeitig zu benachrichtigen. Die Anwesenden tragen sich in das ausliegende 
Teilnehmerverzeichnis ein. Will ein Mitglied die Sitzung vor Beendigung verlas-
sen, muss diese Absicht dem Vorsitzenden vorher angezeigt werden.


(3) Die Dezernenten, im Verhinderungsfall ihre Vertreter sowie die Amtsleiter/innen 
des Rechnungsprüfungsamtes und des Rechtsamtes nehmen an den Sitzungen 
teil.


(4)   Darüber hinaus können Bedienstete der Verwaltung an nichtöffentlichen Tagesord-
nungspunkten teilnehmen, wenn die Angelegenheit ihren Zuständigkeitsbereich 
betrifft.


§ 3
Öffentlichkeit der Sitzungen


(1) Die Sitzungen des Stadtrates sind grundsätzlich öffentlich.
(2) In nichtöffentlicher Sitzung sind zu erledigen:


a) Personalangelegenheiten
b) Grundstücksangelegenheiten
c) Planungsvorhaben vor Offenlegung
d) Angelegenheiten der Rechnungsprüfung
e) Vergabeangelegenheiten
f) Rechtsstreitigkeiten
g) Einzelfälle in Abgabeangelegenheiten sowie Petitionen
h) sonstige Angelegenheiten, die sich nicht zur öffentlichen Verhandlung eignen.


  Die Ergebnisse der Beratung sind unter Beachtung des § 50 Absatz (2) der Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt mindestens unter Nennung des Be-
schlussgegenstandes bekanntzugeben.


(3)   Die Öffentlichkeit ist im Einzelfall auszuschließen, wenn die vertrauliche Behand-
lung eines Tagesordnungspunktes im Interesse der Stadt, aus Gründen des öffent-
lichen Wohls oder zur Wahrung schutzwürdiger Interessen Einzelner geboten er-
scheint oder wenn sie besonders vorgeschrieben ist. 


(4)   Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit und Anträge auf Überweisung eines 
nichtöffentlichen Tagesordnungspunktes in die öffentliche Sitzung werden in 
nichtöffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Die Entscheidung ist in öffent-
licher Sitzung bekanntzugeben.


§ 4
Pflicht zur Verschwiegenheit


(1)   Die Mitglieder des Stadtrates sind zur Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten, 
deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben oder ihrer Natur nach erforderlich 
ist, verpflichtet. 


(2)   Die Verschwiegenheitspflicht gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem Ehren-
amt.


(3)   Der Vorsitzende des Stadtrates prüft, ob ein Verstoß gegen die Verschwiegenheits-
pflicht vorliegt und welche Maßnahmen dem Stadtrat zu empfehlen sind (gemäß  
§ 30 Abs. 4 GO LSA).


§ 5
Mitwirkungsverbot


(1)   Die Mitglieder des Stadtrates, die wegen persönlicher Beteiligung gemäß § 31 GO 
LSA von der Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tages-
ordnung ausgeschlossen sein könnten, haben dies dem Vorsitzenden vor Beginn 
der Beratung unaufgefordert mitzuteilen. Der Vorsitzende gibt die Mitteilung zur 
Niederschrift.


(2)   Über das Mitwirkungsverbot entscheidet in Zweifelsfällen, in Abwesenheit des 
Betroffenen, der Stadtrat.


(3)   Vom Mitwirkungsverbot betroffene Mitglieder des Stadtrates dürfen an der Be-
ratung und Beschlussfassung nicht teilnehmen. Bei nichtöffentlichen Sitzungen 


müssen sie den Sitzungsraum verlassen; bei öffentlichen Sitzungen können sie der 
Beratung im Zuschauerraum folgen.


(4)   Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Mit-
gliedes hat die Unwirksamkeit des Beschlusses gemäß § 31 Abs. 6 GO LSA zur 
Folge.


§ 6
Anträge


(1)   Anträge gemäß § 51 Abs. 5, 2. Satz GO LSA müssen von einem Viertel der Mit-
glieder oder muss von einer Fraktion zur Aufnahme in die Tagesordnung schrift-
lich gestellt, unterschrieben und spätestens entsprechend dem Sitzungsplan beim 
Vorsitzenden per Adresse Rathaus (Ratsbüro) mit Begründung eingehen.


(2)   Anträge können in der Stadtratssitzung beraten und beschlossen bzw. in die Aus-
schüsse verwiesen werden.


(3)   Änderungs- und Zusatzanträge zu einer Beschlussvorlage eines Tagesordnungs-
punktes (§ 42 Abs. 3 GO LSA) können in der Sitzung gestellt werden. Vor der 
Abstimmung auf der Sitzung des Stadtrates müssen diese Anträge allen Mitglie-
dern des Stadtrates schriftlich vorliegen. Eine schriftliche Vorlage von Änderungs-
anträgen ist in den beratenden Ausschusssitzungen nicht erforderlich. Jeder Antrag 
kann zurückgezogen werden.


§ 7
Fraktionen


(1)   Mindestens zwei Mitglieder des Stadtrates (§ 43 GO LSA) können sich zu einer 
Fraktion zusammenschließen. Ein Stadtratsmitglied kann nicht mehreren Frakti-
onen angehören. 


(2)   Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, der Name des Vorsitzenden und des 
Stellvertreters sowie der Mitglieder sind dem Vorsitzenden des Stadtrates schrift-
lich mitzuteilen. Dies gilt auch für Änderungen.


§ 8
Beschlussfähigkeit


(1)   Der Stadtrat ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung die 
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist oder wenn alle stimmbe-
rechtigten Mitglieder anwesend sind und keiner eine Verletzung der Vorschriften 
über die Einberufung rügt. Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit zu Beginn 
der Sitzung fest.


(2)   Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und 
werden der Stadtrat und die Ausschüsse zur Verhandlung über den gleichen Ge-
genstand zum zweiten Mal einberufen, so sind sie ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig, wenn in der Ladung zur zweiten Sitzung 
ausdrücklich darauf hingewiesen worden ist.


§ 9
Sitzungsleitung


(1)   Die Sitzung des Stadtrates wird durch den Vorsitzenden geleitet. Im Verhinde-
rungsfall führt der Stellvertreter den Vorsitz.


(2)   Der Vorsitzende eröffnet und beendet die Sitzung entsprechend § 55 der GO 
LSA.


(3)   Will der Vorsitzende zur Sache sprechen, so gibt er den Vorsitz an seinen Stellver-
treter ab.


§ 10
Tagesordnung


(1)   Der Vorsitzende des Stadtrates setzt im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister 
gemäß § 51 Abs. 4 GO LSA die Tagesordnung fest.


(2)   Vor Beginn des öffentlichen Teils der Sitzung des Stadtrates ist die „Einwohner-
fragestunde“ vorzusehen. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt 
sein. Der Vorsitzende kann die Zeitdauer bei Bedarf auf 60 Minuten festlegen. 
Jeder Einwohner ist berechtigt, eine Frage und zwei Zusatzfragen zu stellen. Dabei 
müssen sich die Fragen auf den örtlichen Wirkungskreis der Stadt Schönebeck 
(Elbe) beziehen und von allgemeinem Interesse sein.
Wird eine Frage schriftlich beantwortet, sind die Antworten allen Mitgliedern des 
Stadtrates zur Kenntnis zu geben.


(3)   Der Stadtrat kann beschließen, Tagesordnungspunkte abzusetzen, in anderer Rei-
henfolge zu behandeln oder die Beratung verwandter Gegenstände zu verbinden.


§ 11
Sitzungsablauf


(1)   Sitzungen des Stadtrates sollen in der Regel nicht länger als 4 Stunden dauern.
(2)   Ein Antrag auf Verlängerung wird vom Vorsitzenden rechtzeitig gestellt und von 


den anwesenden Mitgliedern des Stadtrates mit 2/3 Mehrheit entschieden. 


§ 12
Anfragen


(1)   Jedes Mitglied des Stadtrates hat das Recht, Anfragen über Angelegenheiten des 
örtlichen Wirkungskreises mündlich oder schriftlich zu stellen. Der Fragesteller 
erhält auf Verlangen in der Sitzung zur Begründung das Wort.


(2)   In der Sitzung sind dem Fragesteller zwei Ergänzungsfragen erlaubt. Eine Aus-
sprache findet nicht statt. Beschlüsse können nicht gefasst werden.


(3)   Die Beantwortung einer Anfrage hat innerhalb eines Zeitraumes von maximal 4 
Wochen zu erfolgen. Wird eine Frage schriftlich beantwortet, sind die Antworten 
allen Mitgliedern des Stadtrates zur Kenntnis zu geben.


§ 13
Beratungsverfahren


(1)   Nach der Erläuterung und Begründung des Oberbürgermeisters oder seines beauf-
tragten Bediensteten zu einem Verhandlungsgegenstand, gegebenenfalls nach Vor-
trag von Sachverständigen, eröffnet der Vorsitzende die Beratung zum jeweiligen 
Tagesordnungspunkt.


(2)   Wortmeldungen erfolgen durch Handhebung. Sie sind zum jeweiligen Punkt der 
Tagesordnung und jederzeit vom Vorsitzenden entgegenzunehmen.


(3)   Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Meldungen. Melden sich 
mehrere Mitglieder des Stadtrates gleichzeitig zu Wort, so entscheidet der Vorsit-
zende über die Reihenfolge. Die Redner sprechen grundsätzlich vom Rednerpult.


(4)   Zur Klarstellung tatsächlicher und rechtlicher Verhältnisse ist dem Oberbürger-
meister, unabhängig von der Reihenfolge der Meldungen, das Wort zu erteilen. Zur 
Klärung von Sachfragen bzw. zur Ausräumung rechtlicher Unklarheiten kann der 
Vorsitzende des Stadtrates auf Verlangen des Oberbürgermeisters  grundsätzlich 
den Dezernenten oder deren Vertretern das  Wort erteilen.


(5)   Mit Zustimmung des Stadtrates kann der Vorsitzende die Rededauer auf eine be-
stimmte Zeit beschränken.


(6)   Der Vorsitzende des Stadtrates kann die Sitzung unterbrechen. Auf Antrag von der 
Hälfte der anwesenden Mitglieder des Stadtrates oder einer Fraktion ist die Sitzung 
zu unterbrechen. Die Unterbrechung soll nicht länger als 15 Minuten andauern.


§ 14
Anträge zur Geschäftsordnung


(1)   Anträge zur Geschäftsordnung sollen in der Regel durch Heben beider Hände 
angezeigt werden. Ein Geschäftsordnungsantrag kann jederzeit gestellt werden 
und unterbricht die Sachberatung nach Abschluss des laufenden Redebeitrages. 
Der Vorsitzende des Stadtrates erteilt das Wort außerhalb der Rednerliste, jedoch 
höchstens zweimal an denselben Redner zu dem gleichen Gegenstand. Über Aus-
nahmen beschließt der Stadtrat.


(2)   Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf die verfahrensmäßige Be-
handlung der Beratungsgegenstände, nicht aber auf die Sache selbst beziehen.


(3)   Über Anträge zur Geschäftsordnung wird abgestimmt, wenn in der Regel minde-
stens ein Mitglied des Stadtrates für oder gegen den Antrag gesprochen hat. Wird 
ein Antrag abgelehnt, so darf dieser zum selben Gegenstand nicht wiederholt wer-
den. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.


(4)   Anträge in diesem Sinne sind insbesondere solche auf
a) Unterbrechung und Aufhebung der Sitzung;


b) Schluss der Rednerliste;
c) Schluss der Aussprache;
d) Vertagung eines Tagesordnungspunktes;
e) Verweisung oder Zurückverweisung eines Beratungs- bzw. Tagesordnungs-


punktes  an einen Ausschuss;
f) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit;
g) Abweichung von der Geschäftsordnung im Einzelfall;
h) Feststellung der Beschlussfähigkeit.


§ 15
Vertagung und Schluss der Aussprache


(1)   Eine Vertagung kann jederzeit beantragt werden.
(2)   Der Antrag auf Abschluss der Rednerliste oder Schluss der Aussprache ist erst 


zulässig, wenn ein Redner jeder Fraktion Gelegenheit gehabt hat, zur Sache zu 
sprechen. Den entsprechenden Geschäftsordnungsantrag kann nur ein Mitglied des 
Stadtrates stellen, der nicht zur Sache gesprochen hat.


§ 16
Abstimmungsverfahren


(1)   Ist die Aussprache über eine Vorlage oder einen Antrag beendet, so ist darüber 
abzustimmen. Der Vorsitzende leitet die Beschlussfassung damit ein, dass er die 
Vorlage oder den Antrag im endgültigen Beschlusswortlaut verliest und die Rei-
henfolge der Abstimmung bekannt gegeben wird. Wortmeldungen sind während 
des Abstimmungsverfahrens unzulässig.


(2)   Der Vorsitzende stellt die zur Abstimmung gestellten Fragen so, dass diese sich mit 
„Ja“ oder „Nein“ beantworten lassen.


(3)   Abgestimmt wird offen durch Handzeichen. Der Vorsitzende des Stadtrates hat 
das Ergebnis der Abstimmung festzustellen und dem Stadtrat bekannt zu geben. 
Wird das Ergebnis von einem Mitglied des Stadtrates angezweifelt, so ist die Ab-
stimmung zu wiederholen und das Ergebnis mit der Zahl der Ja-Stimmen, Nein-
Stimmen und Enthaltungen anzugeben. Enthaltungen zählen bei der Feststellung 
der Stimmenmehrheit nicht mit. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.


(4)   Auf Verlangen eines Fünftels der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder wird nament-
lich abgestimmt. Eine namentliche Abstimmung geschieht durch Namensaufruf 
der Stimmberechtigten in alphabetischer Reihenfolge. Auch nach dem Namensauf-
ruf können nachträglich in den Sitzungsraum getretene Mitglieder ihre Stimme 
abgeben. Dabei ist die Entscheidung eines jeden Mitgliedes des Stadtrates in der 
Niederschrift zu vermerken. Danach erklärt der Vorsitzende die Abstimmung für 
beendet.


(5)   Bei mehreren Anträgen, die denselben Gegenstand betreffen, ist zunächst über den 
weitestgehenden Antrag abzustimmen. Der Vorsitzende entscheidet, welcher An-
trag der weitestgehende ist.


§ 17
Wahlen


(1) Wahlen werden entsprechend § 54 Abs. 3 GO LSA durchgeführt.
(2)   Die Stimmzettel enthalten dabei nur den Namen der Bewerber und maximal einen 


Kreis für das anzubringende Kreuz. Bei mehreren Bewerbern werden diese in al-
phabetischer Reihenfolge aufgeführt.


(3)   Gewählt ist die Person, für die die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder gestimmt hat. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so findet ein zweiter 
Wahlgang statt. Im zweiten Wahlgang ist die Person mit den meisten abgegebenen 
Stimmen gewählt. Ergibt sich im zweiten Wahlgang Stimmengleichheit, so ent-
scheidet das Los, welches vom Vorsitzenden gezogen wird. 


(4) Ungültige Stimmen sind, wenn der Stimmzettel
1. keinen Stimmabgabenvermerk enthält
2. den Willen des Wählers nicht zweifelfrei erkennen lässt
3. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.


(5)   Das Wahlergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung durch den Vorsitzenden 
des Stadtrates bekanntzugeben.


§ 18
Persönliche Bemerkungen


Persönliche Bemerkungen von Stadträten und vom Oberbürgermeister sind erst nach 
Schluss oder Vertagung der Beratung des Gegenstandes, mit dem diese im Zusammen-
hang stehen, zulässig. Der Redner darf nicht zur Sache sprechen, sondern nur Ausfüh-
rungen, die seine Person betreffen, oder missverstandene eigene Ausführungen richtig- 
stellen. Die Redezeit darf drei Minuten nicht überschreiten. Eine Aussprache darüber 
ist nicht zulässig.


§ 19
Ordnung in den Sitzungen


(1)   Bei Störung der Ruhe im Sitzungsraum kann der Vorsitzende die Sitzung auf be-
stimmte Zeit unterbrechen oder aufheben. Kann der Vorsitzende sich kein Gehör 
verschaffen, so verlässt er seinen Platz; damit ist die Sitzung für 15 Minuten unter-
brochen.


(2)   Der Vorsitzende kann einen Redner, der vom Gegenstand der Beratung abweicht, 
auf die Sache verweisen.


(3)   Der Vorsitzende kann einen Redner, der trotz seines Aufrufes von der Sache ab-
weicht, oder Mitglieder, die sich beleidigend oder ungebührlich äußern, zur Ord-
nung rufen.


(4)   Ist ein Mitglied des Stadtrates in derselben Sitzung wiederholt „zur Ordnung“ ge-
rufen worden, so kann der Vorsitzende diesem Mitglied für den Beratungspunkt 
oder für die Dauer der Sitzung das Wort entziehen.


(5)   Ein Mitglied des Stadtrates, das in derselben Sitzung dreimal „zur Ordnung“ ge-
rufen worden ist, kann vom Vorsitzenden des Stadtrates von der Sitzung ausge-
schlossen werden. Beim zweiten Ordnungsruf weist der Vorsitzende das Mitglied 
auf diese Möglichkeit hin.


(6)   Der Vorsitzende kann ein Mitglied sofort von der Sitzung ausschließen, wenn es 
die Ordnung gröblich verletzt oder seine Anordnungen nicht befolgt. Der Stadtrat 
kann den Ausschluss auf mehrere Sitzungen ausdehnen, höchstens jedoch auf vier 
Sitzungen.


(7)   Das ausgeschlossene Mitglied hat den Sitzungsraum sofort zu verlassen. Wird der 
Aufforderung des Vorsitzenden zum Verlassen des Sitzungsraumes keine Folge 
geleistet, so kann der Vorsitzende die Sitzung auf bestimmte Zeit unterbrechen 
und das Mitglied aus dem Sitzungsraum entfernen lassen (gemäß § 55 Abs. 2 GO 
LSA).


§ 20
Ordnung im Zuhörerraum


(1)   Wer im Zuschauerraum Beifall oder Missbilligung äußert und damit Ordnung oder 
Anstand verletzt, hat auf Anordnung des Vorsitzenden des Stadtrates den Raum 
zu verlassen. Der Vorsitzende kann bei Störung der Ruhe im Zuschauerraum die 
Sitzung aussetzen und diesen räumen lassen.


(2)   Zuhörern ist es nicht gestattet, sich während der Sitzung in den Sitzreihen der 
Stadträte, der Dezernenten sowie des Vorsitzes aufzuhalten. Sollten Stadträte so-
wie Dezernenten Kontakt mit Zuhörern während der Sitzung benötigen, so müssen 
die Stadträte bzw. Dezernenten sich in den Zuschauerraum begeben.


§ 21
Niederschrift


(1)   Der Oberbürgermeister ist für das Führen der Niederschrift verantwortlich und 
bestimmt den Protokollführer.


(2)   Der Protokollführer fertigt über die Sitzung des Stadtrates eine Ergebnisnieder-
schrift an.
Darin muss enthalten sein:


- Ort, Tag, Beginn und Schluss der Sitzung,
  - die Namen der Teilnehmer,
  - die Tagesordnung,
  - der Wortlaut der Anträge und Beschlüsse,
  - die Wahl- und Abstimmungsergebnisse,
  - die von den Mitgliedern auf Verlangen zu Protokoll gegebenen Erklä-


rungen,
- weitere wesentliche Vermerke zum Sitzungsablauf (z. B. Ordnungsmaß-
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nahmen).
  - die Namen der Mitglieder im Falle eines Mitwirkungsverbots bei einzel-


nen Verhandlungsgegenständen.
(3) Die Niederschrift ist zu unterzeichnen vom
  - Vorsitzenden
  - Protokollführer
(4) Die Niederschrift ist allen Mitgliedern des Stadtrates zu übersenden.
(5)   Auf Antrag eines Mitgliedes kann der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung beschlie-


ßen, ob eine beanstandete Niederschrift zu berichtigen oder zu ergänzen ist. Die 
Berichtigung oder Ergänzung wird in die laufende Niederschrift aufgenommen.


(6)   Einwände gegen die Niederschrift können sich nur auf Fassung und Richtigkeit 
der Wiedergabe beziehen.  Eine erneute Beratung in sachlicher Hinsicht ist ausge-
schlossen.


(7)   Zur Erleichterung der Anfertigung einer Niederschrift, sind dem Protokollführer 
Tonbandaufzeichnungen gestattet. Nach Fertigstellung, Unterzeichnung und Ge-
nehmigung der Niederschrift, sind die Tonbandaufnahmen zu löschen.


§ 22
Ausschüsse des Stadtrates


(1)   Die für den Stadtrat geltenden Vorschriften finden auf das Verfahren in den Aus-
schüssen entsprechende Anwendung, sofern in dieser Geschäftsordnung keine ab-


weichende Regelung getroffen worden ist.
(2)   Die Ausschüsse können zu einzelnen Tagesordnungspunkten in ihrer Sitzung 


Sachverständige anhören.


§ 23
Unterrichtung der Öffentlichkeit


Für die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Tagesordnung der Sitzung sowie über 
den wesentlichen Inhalt der vom Stadtrat gefassten Beschlüsse ist der Oberbürgermeis-
ter zuständig.


§ 24
Auslegungen und Abweichungen von der Geschäftsordnung


(1)   Bei Zweifel über die Anwendung oder Auslegung der Geschäftsordnung entschei-
det der Stadtrat.


(2)   Von der Geschäftsordnung kann, soweit gesetzliche Vorschriften nicht entgegen-
stehen, im Einzelfall abgewichen werden, wenn die Mehrheit der Mitglieder des 
Stadtrates damit einverstanden ist.


§ 25
Sprachliche Gleichstellung


Personen - und Funktionsbezeichnungen in dieser Geschäftsordnung gelten jeweils in 
männlicher und  weiblicher Form.


§ 26
In-Kraft-Treten


Diese Geschäftsordnung tritt mit der Beschlussfassung durch den Stadtrat in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 09.09.2004 außer Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 09.07.2009


Haase
Oberbürgermeister 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.
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6. Jahrgang      Sonntag, 19.07.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 33


Stadt Schönebeck (Elbe)


B E K A N N T M A C H U N G


der 1. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung
am 30. 07. 2009


Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr


Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“
   Badepark 5
   39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Vor der Sitzung findet um 17:00 Uhr eine Baustellenführung im Solequell statt.
Treffpunkt ist das Foyer.


Öffentlicher Teil


  1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung


  2. Feststellung der Beschlussfähigkeit


  3. Feststellung der Tagesordnung


  4. Vorlagen-Nummer: 0024/2009
  Jahresabschluss 2008 für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-


men“


  5. Vorlagen-Nummer: 0025/2009
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schöne-


beck/Bad Salzelmen“


  6. Aktueller Stand zur Attraktivierung Solequell


  7.   Bestimmung eines Vertreters für den Vorsitzenden des Ausschusses im Verhinde-
rungsfall entsprechend § 49 Abs. 2 GO LSA


  8. Informationen der Verwaltung


  9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil


10. Informationen der Verwaltung


11. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Stadt Schönebeck (Elbe)


B E K A N N T M A C H U N G


der 1. Sitzung des Betriebsausschusses Städtischer Bauhof
am 12. 08. 2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck
   Dammweg 22
   39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil


  1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung


  2. Feststellung der Beschlussfähigkeit


  3. Feststellung der Tagesordnung


  4. Einwendungen gegen die Niederschrift vom 11.03.2009 


  5.   Bestimmung eines Vertreters für den Vorsitzenden des Ausschusses im Verhinde-
rungsfall entsprechend § 49 Abs. 2 GO LSA


  6. Vorlagen-Nummer: 0023/2009
  Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Entlastung des 


Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das Wirt-
schaftsjahr 2008 einschließlich der Behandlung des Gewinns aus dem Wirtschafts-
jahr 2008


  7.   Vorlagen-Nummer: 0030/2009
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof 


Schönebeck


  8. Informationen zum Lagebericht I. Quartal 2009


  9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil


10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Einladung
zur Versammlung der Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes entlang dem 
linken Ufer der Elbe der Stadt Schönebeck (Elbe) der „Jagdgenossenschaft Schöne-
beck“


Als Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck (Elbe) in der rechtlichen Funktion als 
Notjagdvorstand des Jagdbezirkes Schönebeck (Elbe) lade ich ordnungsgemäß laut be-
kannt gegebener Tagesordnung zur Durchführung der Jagdgenossenschaftsversamm-
lung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes entlang dem linken Elbufer zur Gründungs-
versammlung der „Jagdgenossenschaft Schönebeck“ ein. 


Zu ladende Jagdgenossen sind die Grundeigentümer der zum gemeinschaftlichen Jagd-
bezirk gehörenden Grundstücke der linken Elbuferseite, einschließlich angegliederter 
Flächen mit Ausnahme der Grundstücke, die nach § 7 Abs. 1 und 2 des Landesjagdge-
setzes für Sachsen-Anhalt vom 23. Juli 1991 (GVBl. LSA S. 186) befriedet sind, die 
zu einem Eigenjagdbezirk gehören oder auf denen ein dauerhaftes vollständiges Jagd-
ausübungsverbot besteht, auf denen die Jagd ausgeübt wird.


Die Versammlung findet am 


Mittwoch, d. 05.08.2009 
im Sitzungszimmer Maxim Restaurant und Tanzbar
Maxim-Gorki-Str. 1A in 39218 Schönebeck (Elbe) 


statt. Damit die Versammlung um 18.00 Uhr beginnen kann, werden die Jagdgenossen 
gebeten, sich frühestens ab 17.00 Uhr zur Registrierung und Ausgabe der Stimmzettel 
einzufinden.


Tagesordnung:


  1.   Begrüßung


  2.   Feststellung der form- und fristgerechten Einladung


  3.   Feststellung der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen und der durch diese   
       gehaltenen Flächen


  4.   Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung 


  5.   Wahl der Wahlkommission 


  6. Beschlussfassung zur Anzahl der Mitglieder des Jagdvorstandes


  7. Vorschlagsunterbreitung und Aussprache über die Wahlvorschläge zum Jagdvor-
stand


  8.   Durchführung der Wahl des Jagdvorstandes


  9.   Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch die Wahlkommission


10.  Konstituierung des neuen Jagdvorstandes


11.  Bekanntgabe des Ergebnisses der Konstituierung und Schlusswort des neuen 
       Vorstandsvorsitzenden


Eingeladen sind hiermit alle Jagdgenossen. Jagdgenosse ist jeder Grundeigentümer der 
Flächen, auf denen Jagd in dem Gemeindegebiet des linken Ufers der Elbe der Stadt 
Schönebeck (Elbe) stattfinden könnte.


Von der Einladung sind die Grundeigentümer der jagdbaren Grundflächen der ehema-
ligen Gemeinden und heutigen Ortschaften Ranies, Pretzien, Plötzky und der rechten 
Elbuferseite der Stadt Schönebeck (Elbe) nicht betroffen.
Die Sitzung ist nichtöffentlich. Zur sachdienlichen Unterstützung können vom Ver-
sammlungsleiter jedoch Nichtjagdgenossen zugelassen werden.


Zur Prüfung der Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft hat jeder Jagdgenosse bei 
der Versammlung entsprechende Ausweispapiere (Personalausweis, Reisepass) vorzu-
legen. Jeder Jagdgenosse, der nicht selbst an der Versammlung teilnimmt, kann ei-
nen Vertreter durch schriftliche Vollmacht bestimmen. Der Bevollmächtigte hat sich 
ebenfalls entsprechend auszuweisen. Als Nachweis über die zu haltende Fläche ist der 
Grundbuchauszug bei der Registrierung der Anwesenheit und der Ausgabe der Stimm-
zettel vorzulegen. 


Bei gemeinschaftlichem Eigentum  (z. B. Miteigentum, Gesamthandeigentum, Erben-
gemeinschaft) kann das Stimmrecht nur einheitlich ausgeübt werden. Deshalb ist einer 
der Eigentümer von den übrigen Miteigentümern zur Stimmabgabe zu bevollmächti-
gen, sofern diese nicht selbst an der Versammlung teilnehmen können. Dies gilt auch 
für Ehepaare.


Die Stimmabgabe in der Jagdgenossenschaftsversammlung erfolgt öffentlich. Da die 
Beschlüsse der Jagdgenossenschaft sowohl der Mehrheit der bei der Versammlung an-
wesenden und vertretenden Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei der Beschluss-
fassung vertretenen Grundflächen bedürfen, erhalten die Teilnehmer vor Beginn der 
Versammlung ihren Stimmzettel mit ihrer bejagbaren Grundfläche entsprechend dem 
nachgewiesenen Grundbuchauszug.


Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Sicherheits- und Ordnungsamt der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) unter der Rufnummer 03928/710 390 zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen


Haase
Oberbürgermeister 


Beschlüsse von der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates Plötzky am 
01.07.2009


Beschluss-Nummer: 001/2009-PL 
Der Ortschaftsrat beschließt die weitere Gültigkeit der Geschäftsordnung in der als 
Anlage beigefügten Form. 


Schmeißer
Ortsbürgermeister 


Die Anlage kann zu den bekannten Öffnungszeiten der Stadtverwaltung im Amt für 
Presse und Präsentation, Zimmer 211, Markt 1, 39218 Schönebeck, eingesehen wer-
den.


Beschluss-Nummer: 002/2009-PL 
Der Ortschaftsrat wählt für die Dauer der Wahlperiode 
Frau Ortschaftsrätin Heidrun Rösler
mit   4 Ja-Stimmen
mit   0 Nein-Stimmen
als 1. allgemeine Stellvertreterin des Ortsbürgermeisters für den Verhinderungsfall.


Schmeißer
Ortsbürgermeister 


Beschluss-Nummer: 003/2009-PL 
Der Ortschaftsrat bestimmt für die Dauer der Wahlperiode 
Herrn Ortschaftsrat Erhard Wetzel
mit   4 Ja-Stimmen
mit   0 Nein-Stimmen
als 2. allgemeinen Stellvertreter des Ortsbürgermeisters für den Verhinderungsfall.


Schmeißer
Ortsbürgermeister 


Beschluss-Nummer: 004/2009-PL 
Der Ortschaftsrat bestimmt für die Dauer der Wahlperiode 
Frau Ortschaftsrätin Heidrun Rösler
mit   4 Ja-Stimmen
mit   0 Nein-Stimmen
als 1. Stellvertreterin des Ortsbürgermeisters in seiner Funktion als Vorsitzender des 
Ortschaftsrates für den Verhinderungsfall.


Schmeißer
Ortsbürgermeister 


Beschluss-Nummer: 005/2009-PL 
Der Ortschaftsrat bestimmt für die Dauer der Wahlperiode 
Herrn Ortschaftsrat Erhard Wetzel
mit   4 Ja-Stimmen
mit   0 Nein-Stimmen
als 2. Stellvertreter des Ortsbürgermeisters in seiner Funktion als Vorsitzender des Ort-
schaftsrates für den Verhinderungsfall.


Schmeißer
Ortsbürgermeister 


Beschlüsse von der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates Pretzien am 
06.07.2009


Beschluss-Nummer: 001/2009-PR 
Der Ortschaftsrat beschließt die weitere Gültigkeit der Geschäftsordnung in der als 
Anlage beigefügten Form. 


Harwig
Ortsbürgermeister 


Die Anlage kann zu den bekannten Öffnungszeiten der Stadtverwaltung im Amt für 
Presse und Präsentation, Zimmer 211, Markt 1, 39218 Schönebeck, eingesehen wer-
den.


Beschluss-Nummer: 002/2009-PR 
Der Ortschaftsrat wählt für die Dauer der Wahlperiode 
Herrn Ortschaftsrat Jens Thesenvitz
mit  6 Ja-Stimmen
mit  0 Nein-Stimmen
als 1. allgemeinen Stellvertreter des Ortsbürgermeisters für den Verhinderungsfall.


Harwig
Ortsbürgermeister 


Beschluss-Nummer: 003/2009-PR 
Der Ortschaftsrat bestimmt für die Dauer der Wahlperiode 
Herrn Ortschaftsrat Gundhelm Franke
mit  6 Ja-Stimmen
mit  0 Nein-Stimmen
als 2. allgemeinen Stellvertreter des Ortsbürgermeisters für den Verhinderungsfall.


Harwig
Ortsbürgermeister 


Beschluss-Nummer: 004/2009-PR 
Der Ortschaftsrat bestimmt für die Dauer der Wahlperiode 
Herrn Ortschaftsrat Ralf Schneckenhaus
mit  6 Ja-Stimmen
mit  0 Nein-Stimmen
als 1. Stellvertreter des Ortsbürgermeisters in seiner Funktion als Vorsitzender des Ort-
schaftsrates für den Verhinderungsfall.


Harwig
Ortsbürgermeister 


Beschluss-Nummer: 005/2009-PR 
Der Ortschaftsrat bestimmt für die Dauer der Wahlperiode 
Herrn Ortschaftsrat Gundhelm Franke
mit  6 Ja-Stimmen
mit  0 Nein-Stimmen
als 2. Stellvertreter
des Ortsbürgermeisters in seiner Funktion als Vorsitzender des Ortschaftsrates für den 
Verhinderungsfall.


Harwig
Ortsbürgermeister 


Beschlüsse von der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates Ranies am 
07.07.2009


Beschluss-Nummer: 001/2009-RA 
Der Ortschaftsrat beschließt die weitere Gültigkeit der Geschäftsordnung in der als 
Anlage beigefügten Form. 


Maser
Ortsbürgermeister 


Die Anlage kann zu den bekannten Öffnungszeiten der Stadtverwaltung im Amt für 
Presse und Präsentation, Zimmer 211, Markt 1, 39218 Schönebeck, eingesehen wer-
den.


Beschluss-Nummer: 002/2009-RA 
Der Ortschaftsrat wählt für die Dauer der Wahlperiode 
Herrn Ortschaftsrat Karl-Heinz Crackau
mit  5 Ja-Stimmen
mit  0 Nein-Stimmen
als 1. allgemeinen Stellvertreter des Ortsbürgermeisters für den Verhinderungsfall.


Maser
Ortsbürgermeister 


Beschluss-Nummer: 003/2009-RA 
Der Ortschaftsrat bestimmt für die Dauer der Wahlperiode 
Herrn Ortschaftsrat Werner Pfanne
mit  5 Ja-Stimmen
mit  0 Nein-Stimmen
als 2. allgemeinen Stellvertreter des Ortsbürgermeisters für den Verhinderungsfall.


Maser
Ortsbürgermeister 


Beschluss-Nummer: 004/2009-RA 
Der Ortschaftsrat bestimmt für die Dauer der Wahlperiode 
Herrn Ortschaftsrat Karl-Heinz Crackau
mit  5 Ja-Stimmen
mit  0 Nein-Stimmen
als 1. Stellvertreter des Ortsbürgermeisters in seiner Funktion als Vorsitzender des Ort-
schaftsrates für den Verhinderungsfall.


Maser
Ortsbürgermeister 


Beschluss-Nummer: 005/2009-RA 
Der Ortschaftsrat bestimmt für die Dauer der Wahlperiode 
Herrn Ortschaftsrat Werner Pfanne
mit  5 Ja-Stimmen
mit  0 Nein-Stimmen
als 2. Stellvertreter des Ortsbürgermeisters in seiner Funktion als Vorsitzender des Ort-
schaftsrates für den Verhinderungsfall.


Maser
Ortsbürgermeister 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.
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BEKANNTMACHUNG
der 1. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses am 06.08.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Ratskeller Schönebeck
  Markt 1


   39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Informationen der Verwaltung
5. Benennung einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters des Vorsitzenden
6. Vorlagen-Nummer: 0008/2009
  Änderung der Anlage 1 der Benutzungssatzung des Stadtarchivs Schönebeck 


(Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0027/2009


Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
- 1. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009


8. Vorlagen-Nummer: 0048/2009
  Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunkturpaketes 


II Landesprogramm 2009
9. Vorlagen-Nummer: 0044/2009
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 


2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
10. Vorlagen-Nummer: 0050/2009


Straßenumbenennung in der Ortschaft Pretzien
11. Diskussion zu Arbeitsaufgaben des Kultur- und Schulausschusses
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
13. Informationen der Verwaltung
14. Vorlagen-Nummer: 0043/2009


Personalangelegenheit
15. Vorlagen-Nummer: 0051/2009


Einstellung einer Führungskraft auf Probe
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


BEKANNTMACHUNG
der 1. Sitzung des Hauptausschusses am 13.08.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1


   39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Informationen der Verwaltung
5.  Bestimmung eines Vertreters für den Vorsitzenden des Ausschusses im Verhinde-


rungsfall entsprechend § 49 Abs. 2 GO LSA
6. Vorlagen-Nummer: 0008/2009
  Änderung der Anlage 1 der Benutzungssatzung des Stadtarchivs Schönebeck 


(Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0009/2009
  Stromkonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe), OT Plötzky, Pretzien 


und Ranies
8. Vorlagen-Nummer: 0023/2009
  Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Entlastung des 


Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das Wirt-
schaftsjahr 2008 einschließlich der Behandlung des Gewinns aus dem Wirtschafts-
jahr 2008


9. Vorlagen-Nummer: 0024/2009
  Jahresabschluss 2008 für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-


men“
10. Vorlagen-Nummer: 0017/2009
  Jahresrechnung 2008 und Entlastung des ehemaligen Leiters des gemeinsamen 


Verwaltungsamtes für die Haushaltsdurchführung der Verwaltungsgemeinschaft 
Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2008


11. Vorlagen-Nummer: 0025/2009
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schöne-


beck/Bad Salzelmen“
12. Vorlagen-Nummer: 0030/2009
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof 


Schönebeck
13. Vorlagen-Nummer: 0048/2009
  Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunkturpaketes 


II Landesprogramm 2009
14. Vorlagen-Nummer: 0044/2009
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 


2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
15. Vorlagen-Nummer: 0026/2009
  Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck 


(Elbe)
- 1. Änderung zum Beschluss Nr. 0005/2009 vom 06.07.2009


16. Vorlagen-Nummer: 0027/2009
  Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
  - 1. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009
17. Vorlagen-Nummer: 0031/2009


Zweite Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
18. Vorlagen-Nummer: 0037/2009
  Bestätigung der 1. stellvertretenden Ortsbürgermeisterin und des 2. stellvertreten-


den Ortsbürgermeisters der Ortschaft Plötzky
19. Vorlagen-Nummer: 0038/2009
  Bestätigung des 1. stellvertretenden Ortsbürgermeisters und des 2. stellvertreten-


den Ortsbürgermeisters der Ortschaft Pretzien
20. Vorlagen-Nummer: 0039/2009
  Bestätigung des 1. stellvertretenden Ortsbürgermeisters und des 2. stellvertreten-


den Ortsbürgermeisters der Ortschaft Ranies
21. Vorlagen-Nummer: 0045/2009
  1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil 


Plötzky
22. Vorlagen-Nummer: 0046/2009
  1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil 


Ranies
23. Vorlagen-Nummer: 0047/2009
  1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
24. Vorlagen-Nummer: 0049/2009


Einleitungsbeschluss
  6. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbe-


gebiet Geschwister-Scholl-Straße“
25. Vorlagen-Nummer: 0050/2009


Straßenumbenennung in der Ortschaft Pretzien
26. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
27. Vorlagen-Nummer: 0043/2009


Personalangelegenheit
28. Vorlagen-Nummer: 0051/2009


Einstellung einer Führungskraft auf Probe
29. Vorlagen-Nummer: 0010/2009
  Abberufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-


beck (Elbe) zum Ehrenbeamten
30. Vorlagen-Nummer: 0011/2009
  Abberufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-


beck (Elbe) zum Ehrenbeamten
31. Vorlagen-Nummer: 0012/2009


  Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-
beck (Elbe) zum Ehrenbeamten


32. Vorlagen-Nummer: 0013/2009
  Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-


beck (Elbe) zum Ehrenbeamten
33. Vorlagen-Nummer: 0014/2009
  Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-


beck (Elbe) zum Ehrenbeamten
34. Vorlagen-Nummer: 0015/2009
  Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-


beck (Elbe), Ortsfeuerwehr Ranies zum Ehrenbeamten
35. Vorlagen-Nummer: 0016/2009
  Abberufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-


beck (Elbe) aus dem Ehrenbeamtenverhältnis
36. Vorlagen-Nummer: 0018/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in die Gesellschafter-


versammlung der SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck
37. Vorlagen-Nummer: 0019/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in den Aufsichtsrat der 


SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck (4. Änderung zum Beschluss 
Nr. 0780/2003)


38. Vorlagen-Nummer: 0020/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in die Gesellschafter-


versammlung der Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS -
39. Vorlagen-Nummer: 0021/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in den Aufsichtsrat der 


Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS - (3. Änderung Beschluss-Nr. 0167/2005)
40. Vorlagen-Nummer: 0022/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in den Aufsichtsrat der 


Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH
41. Vorlagen-Nummer: 0028/2009


Aufhebungsbeschluss
42. Vorlagen-Nummer: 0029/2009
  Aufhebung des Beschlusses Nr. 0580/2009 vom 14.05.2009
  - Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters, 1. Änderung des Beschlusses Nr. 


0466/2008 vom 26.06.2008
43. Vorlagen-Nummer: 0040/2009


Verleihung einer Ehrenbezeichnung
44. Vorlagen-Nummer: 0041/2009


Verleihung einer Ehrenbezeichnung
45. Vorlagen-Nummer: 0042/2009


Verleihung einer Ehrenbezeichnung
46. Vorlagen-Nummer: 0032/2009


Tausch von Grundstücksflächen am Kuckucksweg
47. Vorlagen-Nummer: 0033/2009


Verkauf von Grundstücksergänzungsflächen
48. Vorlagen-Nummer: 0034/2009


Verkauf einer Fläche an der Esebeckstraße
49. Vorlagen-Nummer: 0035/2009


Flächentausch in Salzelmen
50. Vorlagen-Nummer: 0036/2009


Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche in der Alleestraße
51. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


BEKANNTMACHUNG
der 1. Sitzung des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses


am 05.08.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1


   39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Informationen der Verwaltung
5.  Vorstellung der Mitglieder des Ausschusses und Meinungsaustausch über die zu-


künftige Arbeit des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses
6. Benennung einer/eines 1. und 2. Stellvertreterin/Stellvertreters des Vorsitzenden
7. Vorlagen-Nummer: 0008/2009
  Änderung der Anlage 1 der Benutzungssatzung des Stadtarchivs Schönebeck 


(Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0009/2009
  Stromkonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe), OT Plötzky, Pretzien 


und Ranies
9. Vorlagen-Nummer: 0031/2009


Zweite Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
10. Vorlagen-Nummer: 0044/2009
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 


2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
11. Vorlagen-Nummer: 0045/2009
  1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil 


Plötzky
12. Vorlagen-Nummer: 0046/2009
  1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil 


Ranies
13. Vorlagen-Nummer: 0047/2009


1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
14. Vorlagen-Nummer: 0048/2009
  Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunkturpaketes 


II Landesprogramm 2009
15. Vorlagen-Nummer: 0050/2009


Straßenumbenennung in der Ortschaft Pretzien
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
17. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


BEKANNTMACHUNG
der 1. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschusses


am 03.08.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
  Markt 1


   39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Informationen der Verwaltung
5. Benennung einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters des Vorsitzenden
6. Vorlagen-Nummer: 0025/2009
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schöne-


beck/Bad Salzelmen“
7. Vorlagen-Nummer: 0026/2009
  Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck 


(Elbe)
- 1. Änderung zum Beschluss Nr. 0005/2009 vom 06.07.2009


8. Vorlagen-Nummer: 0027/2009
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
- 1. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009


9. Vorlagen-Nummer: 0030/2009
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof 


Schönebeck
10. Vorlagen-Nummer: 0048/2009
  Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunkturpaketes 


II Landesprogramm 2009
11. Vorlagen-Nummer: 0044/2009
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 


2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
12. Vorlagen-Nummer: 0045/2009
  1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil 


Plötzky
13. Vorlagen-Nummer: 0046/2009
  1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil 


Ranies
14. Vorlagen-Nummer: 0047/2009


1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
15. Vorlagen-Nummer: 0049/2009


Einleitungsbeschluss
  6. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbe-


gebiet Geschwister-Scholl-Straße“
16. Vorlagen-Nummer: 0050/2009
  Straßenumbenennung in der Ortschaft Pretzien
17. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
18.  Informationen der BauBeCon, vertreten durch Frau Klein, über vorliegende För-


deranträge aus dem Bereich der privaten Wohnsubstanz im Sanierungsgebiet „Alt-
stadt“


19. Informationen der Verwaltung
20. Vorlagen-Nummer: 0032/2009


Tausch von Grundstücksflächen am Kuckucksweg
21. Vorlagen-Nummer: 0033/2009


Verkauf von Grundstücksergänzungsflächen
22. Vorlagen-Nummer: 0034/2009


Verkauf einer Fläche an der Esebeckstraße
23. Vorlagen-Nummer: 0035/2009


Flächentausch in Salzelmen
24. Vorlagen-Nummer: 0036/2009


Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche in der Alleestraße
25. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


BEKANNTMACHUNG
der 1. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses


am 04.08.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1


   39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Informationen der Verwaltung
5. Abarbeitungsstand Haushalt
6. Benennung einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters des Vorsitzenden
7. Vorlagen-Nummer: 0008/2009
  Änderung der Anlage 1 der Benutzungssatzung des Stadtarchivs Schönebeck 


(Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0009/2009
  Stromkonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe), OT Plötzky, Pretzien 


und Ranies
9. Vorlagen-Nummer: 0017/2009
  Jahresrechnung 2008 und Entlastung des ehemaligen Leiters des gemeinsamen 


Verwaltungsamtes für die Haushaltsdurchführung der Verwaltungsgemeinschaft 
Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2008


10. Vorlagen-Nummer: 0023/2009
  Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Entlastung des 


Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das Wirt-
schaftsjahr 2008 einschließlich der Behandlung des Gewinns aus dem Wirtschafts-
jahr 2008


11. Vorlagen-Nummer: 0024/2009
  Jahresabschluss 2008 für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-


men“
12. Vorlagen-Nummer: 0025/2009
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schöne-


beck/Bad Salzelmen“
13. Vorlagen-Nummer: 0030/2009
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof 


Schönebeck
14. Vorlagen-Nummer: 0048/2009
  Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunkturpaketes 


II Landesprogramm 2009
15. Vorlagen-Nummer: 0044/2009
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 


2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
16. Vorlagen-Nummer: 0049/2009


Einleitungsbeschluss
  6. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbe-


gebiet Geschwister-Scholl-Straße“
17. Vorlagen-Nummer: 0050/2009


Straßenumbenennung in der Ortschaft Pretzien
18. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
19. Informationen der Verwaltung
20. Vorlagen-Nummer: 0032/2009


Tausch von Grundstücksflächen am Kuckucksweg
21. Vorlagen-Nummer: 0033/2009


Verkauf von Grundstücksergänzungsflächen
22. Vorlagen-Nummer: 0034/2009


Verkauf einer Fläche an der Esebeckstraße
23. Vorlagen-Nummer: 0035/2009


Flächentausch in Salzelmen
24. Vorlagen-Nummer: 0036/2009


Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche in der Alleestraße
25. Vorlagen-Nummer: 0040/2009


Verleihung einer Ehrenbezeichnung
26. Vorlagen-Nummer: 0041/2009


Verleihung einer Ehrenbezeichnung
27. Vorlagen-Nummer: 0042/2009


Verleihung einer Ehrenbezeichnung
28. Vorlagen-Nummer: 0043/2009


Personalangelegenheit
29. Vorlagen-Nummer: 0051/2009


Einstellung einer Führungskraft auf Probe
30. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.







 


6. Jahrgang     Sonntag, 26.07.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 34


Einladung


zur Versammlung der Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbezir-
kes entlang dem linken Ufer der Elbe der Stadt Schönebeck (Elbe) der 
„Jagdgenossenschaft Schönebeck“ 


Als Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck (Elbe) in der rechtlichen Funk-
tion als Notjagdvorstand des Jagdbezirkes Schönebeck (Elbe) lade ich ord-
nungsgemäß laut bekannt gegebener Tagesordnung zur Durchführung der 
Jagdgenossenschaftsversammlung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes 
entlang dem linken Elbufer zur Gründungsversammlung der „Jagdgenossen-
schaft Schönebeck“ ein.  


Zu ladende Jagdgenossen sind die Grundeigentümer der zum gemeinschaftli-
chen Jagdbezirk gehörenden Grundstücke der linken Elbuferseite einschließ-
lich angegliederter Flächen, mit Ausnahme der Grundstücke, die nach § 7 
Abs. 1 und 2 des Landesjagdgesetzes für Sachsen-Anhalt vom 23. Juli 1991 
(GVBl. LSA S. 186) befriedet sind, die zu einem Eigenjagdbezirk gehören 
oder auf denen ein dauerhaftes vollständiges Jagdausübungsverbot besteht, 
auf denen die Jagd ausgeübt wird.


Die Versammlung findet am 


Mittwoch, d. 05.08.2009, 
in den Räumen des  Restaurant und Tanzbar „Maxim“
Maxim-Gorki-Str. 1A in 39218 Schönebeck (Elbe) 


statt. Damit die Versammlung um 18.00 Uhr beginnen kann, werden die Jagd-
genossen gebeten, sich frühestens ab 17.00 Uhr zur Registrierung und Ausga-
be der Stimmzettel einzufinden.


Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
3.  Feststellung der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen und der 


durch diese gehaltenen Flächen
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
5. Wahl zweier Kassenprüfer
6. Kassenbericht
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Abstimmung zur Entlastung des Jagdnotvorstandes 
9. Wahl der Wahlkommission 
10. Beschlussfassung zur Anzahl der Mitglieder des Jagdvorstandes
11.  Vorschlagsunterbreitung und Aussprache über die Wahlvorschläge zum 


Jagdvorstand
12. Durchführung der Wahl des Jagdvorstandes
13. Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch die Wahlkommission
14. Konstituierung des neuen Jagdvorstandes
15.  Bekanntgabe des Ergebnisses der Konstituierung  


und Schlusswort des neuen Vorstandsvorsitzenden


Eingeladen sind hiermit alle Jagdgenossen. Jagdgenosse ist jeder Grundeigen-
tümer der Flächen, auf denen Jagd in dem Gemeindegebiet des linken Ufers 
der Elbe der Stadt Schönebeck (Elbe) stattfinden könnte.


Von der Einladung sind die Grundeigentümer der jagdbaren Grundflächen der 
ehemaligen Gemeinden und heutigen Ortschaften Ranies, Pretzien, Plötzky 
und der rechten Elbuferseite der Stadt Schönebeck (Elbe) nicht betroffen.
Die Sitzung ist nichtöffentlich. Zur sachdienlichen Unterstützung können 
vom Versammlungsleiter jedoch Nichtjagdgenossen zugelassen werden.


Zur Prüfung der Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft hat jeder Jagdge-
nosse bei der Versammlung entsprechende Ausweispapiere (Personalausweis, 
Reisepass) vorzulegen. Jeder Jagdgenosse, der nicht selbst an der Versamm-
lung teilnimmt, kann einen Vertreter durch schriftliche Vollmacht bestimmen. 
Der Bevollmächtigte hat sich ebenfalls entsprechend auszuweisen. Als Nach-
weis über die zu haltende Fläche ist der Grundbuchauszug bei der Registrie-
rung der Anwesenheit und der Ausgabe der Stimmzettel vorzulegen. 


Bei gemeinschaftlichem Eigentum  (z. B. Miteigentum, Gesamthandeigen-
tum, Erbengemeinschaft) kann das Stimmrecht nur einheitlich ausgeübt wer-
den. Deshalb ist einer der Eigentümer von den übrigen Miteigentümern zur 
Stimmabgabe zu bevollmächtigen, sofern diese nicht selbst an der Versamm-
lung teilnehmen können. Dies gilt auch für Ehepaare.


Die Stimmabgabe in der Jagdgenossenschaftsversammlung erfolgt öffentlich. 
Da die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft sowohl der Mehrheit der bei der 
Versammlung anwesenden und vertretenden Jagdgenossen als auch der Mehr-
heit der bei der Beschlussfassung vertretenen Grundflächen bedürfen, erhalten 
die Teilnehmer vor Beginn der Versammlung ihren Stimmzettel mit ihrer be-
jagbaren Grundfläche entsprechend dem nachgewiesenen Grundbuchauszug.  


Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Sicherheits- und Ordnungsamt der Stadt 
Schönebeck (Elbe) unter der Rufnummer 03928/710 390 zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. Das o. g. 
Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch an alle erreichbaren Haushalte 
zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden kostenlos im o. g. Amt 
zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der Internetadresse www.
schoenebeck.de eingesehen werden.








 


6. Jahrgang     Mittwoch, 29.07.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 35


Veröffentlichung einer Bekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A


Baumaßnahme
Attraktivierung Solequell Schönebeck-Bad Salzelmen
Teilobjekt 1 – Umbau Solebad, Malerarbeiten Badeebene
Angebot für 1340 m2 Wand . Wischtechnik, 100 m2 Isolation, 140 m2 Spachte-
lung, 250 m2 Stucco Spacht


a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark
Straße Markt 1
PLZ, Ort 39218 Schönebeck
Telefon (03928) 710-465 Fax (03928) 710-499
E-Mail g.einbrodt@schoenebeck-elbe.de Internet


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer H 112-09 Malerarbeiten Badeebene


c) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
Planung u. Ausführung von Bauleistungen
Bauleistungen durch Dritte


d) Ort der Ausführung
Schönebeck (Elbe)


e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage


1340 m2  Wand äche Wischtechnik in Arbeitsgängen mit Wandvorbereitungsar-
beiten


  100 m2 zusätzliche Isolieranstriche
  140 m2 Spachtelung von Schadstellen
  250 m2 Wandspachtelung in Struckturtechnik einschließlich Wandvorberei-


tungsarbeiten
    88 m2 Dekorgestaltung nach Schablonentechnik
   25 m2 Betonstützenbeschichtung Metalleffekt einschließlich Vorbereitung und 


Korrosionsschutz
 175 m2 Metallanstrich


f) Aufteilung in Lose  nein
Ja, Angebote können  nur für ein Los  für ein oder mehrere Lose
abgegeben werden  für alle Lose


g) Erbringen von Planungs- nein ja
leistungen
Zweck der baulichen
Anlage   Steigerung der Besucherzahlen
Zweck der Bauleistung  Attraktivierung des Solebades, Wohlfühl- und Umklei-


debereich
h) Ausführungsfrist


Monate
Kalendertage
Beginn der Ausführungs-
frist   14.09.2009
Ende der Ausführungs-
frist   30.10.2009


i) Anforderung der Vergabeunterlagen
  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat III, Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a, 


39218 Schönebeck


Online-Plattform nicht ausgeführt


j) Entgelt für die Vergabeunterlagen
  Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabeplattform 


wird kein Entgelt erhoben.
Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:


Höhe des Entgeltes  35,00
Zahlungsweise   Banküberweisung


 Empfänger   Vergabestelle, siehe a)
Kontonummer  370 102 240
BLZ, Geldinstitut  800 555 00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck Verdingungsunterlagen für H 112-09, Maler Badeebene
Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar 
und Sie erhalten keine Unterlagen.
IBAN
BIC-Code
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
– auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
– gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter An-


gabe Ihrer vollständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefor-
dert wurden,


 – das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, Vergabestelle s. a)


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend
sein dürfen,   Bieter und ihre Bevollmächtigten


o) Angebotseröffnung am 19.08.2009 um 10:00 Uhr
Ort
Vergabestelle, siehe a), Sitzungssaal


p) Sicherheiten   s. Vergabeunterlagen


r) Rechtsform der Bietergemeinschaften  selbstschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter


s) Nachweise zur Eignung siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:
Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung Finanzamt,
Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft,


 Bescheinigung der Zahlung von Beiträgenn an die Krankenkassen


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 14.09.2009


u) Nebenangebote zugelassen nicht zugelassen


v) Sonstige Angaben:
Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt


  Vergabestelle, siehe a) und Ingenieurbüro Schmidt, Böttcherstraße 13, 39218 
Schönebeck
  Tel. 03928-401152, E-Mail bp-schmidt@t-online.de


Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Ver-
gabeverfahren (§ 2 Nr. 7 VgV)


Vergabekammen (§ 104 GWB)
  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabekammer, Ernst-Kamieth-


Str. 2, 06112 Halle


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemä-
ßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags und kann gegen 
die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird ko-
stenlos ohne Rechtsanspruch an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne 
Ausgaben des Amtsblattes werden kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. 
Das Amtsblatt kann unter der Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen 
werden.


2-spaltig/450 mm








6. Jahrgang      Sonntag, 02.08.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 36


BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Ortschaftsrates Ranies


am 11.08.2009


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Ortschaftsbüro
  OT Ranies


   Dorfstraße 1
   39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0009/2009
  Stromkonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe), OT Plötzky, Pretzien und Ra-


nies
6. Vorlagen-Nummer: 0017/2009
  Jahresrechnung 2008 und Entlastung des ehemaligen Leiters des gemeinsamen Verwaltungs-


amtes für die Haushaltsdurchführung der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) für 
das Haushaltsjahr 2008


7. Vorlagen-Nummer: 0031/2009
Zweite Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0044/2009
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 der 


Stadt Schönebeck (Elbe)
9. Vorlagen-Nummer: 0046/2009


1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil Ranies


Nichtöffentlicher Teil:
10. Vorlagen-Nummer: 0015/2009
  Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe), 


Ortsfeuerwehr Ranies zum Ehrenbeamten
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; 


Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


Maser
Ortsbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Ortschaftsrates Plötzky


am 12.08.2009


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
   OT Plötzky
   Albert-Schweitzer-Straße 6
   39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5.   Verpflichtung der Ortschaftsräte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten durch 


den Vorsitzenden
6. Berichterstattung zum Hochwasserschutzdokument
7. Vorlagen-Nummer: 0009/2009
  Stromkonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe), OT Plötzky, Pretzien und Ra-


nies
8. Vorlagen-Nummer: 0017/2009
  Jahresrechnung 2008 und Entlastung des ehemaligen Leiters des gemeinsamen Verwaltungs-


amtes für die Haushaltsdurchführung der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) für 
das Haushaltsjahr 2008


9. Vorlagen-Nummer: 0031/2009
Zweite Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


10. Vorlagen-Nummer: 0044/2009
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 der 


Stadt Schönebeck (Elbe)
11. Vorlagen-Nummer: 0045/2009


1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil Plötzky
12. Berichterstattung zu Hoch- und Tiefbaumaßnahmen


Nichtöffentlicher Teil:
13. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
14. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; 


Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


Schmeißer
Ortsbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Ortschaftsrates Pretzien


am 13.08.2009
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  OT Pretzien


   August-Bebel-Straße 24
   39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe des Beschlusses aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5.  Verpflichtung der Ortschaftsräte auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten durch 


den Vorsitzenden
6.  Information über die Notwendigkeit der Errichtung einer Absperrung im Bereich Straße 


„Am Steinhafen“
7. Vorlagen-Nummer: 0009/2009


Stromkonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe), OT Plötzky, Pretzien und Ranies
8. Vorlagen-Nummer: 0017/2009
  Jahresrechnung 2008 und Entlastung des ehemaligen Leiters des gemeinsamen Verwaltungs-


amtes für die Haushaltsdurchführung der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) für 
das Haushaltsjahr 2008


9. Vorlagen-Nummer: 0031/2009
Zweite Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


10. Vorlagen-Nummer: 0044/2009
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 der 


Stadt Schönebeck (Elbe)
11. Vorlagen-Nummer: 0050/2009


Straßenumbenennung in der Ortschaft Pretzien


Nichtöffentlicher Teil:
12. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
13. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; 


Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


Harwig
Ortsbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 1. Sitzung des Wirtschaftsausschusses


am 10.08.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
Markt 1


  39218 Schönebeck (Elbe)


  T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Informationen der Verwaltung
5. Benennung einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters des Vorsitzenden
6. Vorlagen-Nummer: 0009/2009


Stromkonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe), OT Plötzky, Pretzien und Ranies
7. Vorlagen-Nummer: 0025/2009
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad 


Salzelmen“
8. Vorlagen-Nummer: 0026/2009


Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
- 1. Änderung zum Beschluss Nr. 0005/2009 vom 06.07.2009


9. Vorlagen-Nummer: 0027/2009
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
- 1. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009


10. Vorlagen-Nummer: 0030/2009
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schönebeck


11. Vorlagen-Nummer: 0031/2009
Zweite Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


12. Vorlagen-Nummer: 0044/2009
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 


der Stadt Schönebeck (Elbe)
13. Vorlagen-Nummer: 0045/2009


1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil Plötzky
14. Vorlagen-Nummer: 0046/2009


1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil Ranies
15. Vorlagen-Nummer: 0047/2009


1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
16. Vorlagen-Nummer: 0049/2009


Einleitungsbeschluss
  6. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-Industrie- und Gewerbegebiet Ge-


schwister-Scholl-Straße“
17. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
18. Vorlagen-Nummer: 0018/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in die Gesellschafterversamm-


lung der SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck
19. Vorlagen-Nummer: 0019/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in den Aufsichtsrat der 


SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck (4. Änderung zum Beschluss-Nr. 
0780/2003)


20. Vorlagen-Nummer: 0020/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in die Gesellschafterversamm-


lung der Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS -
21. Vorlagen-Nummer: 0021/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in den Aufsichtsrat der Stadt-


werke Schönebeck GmbH - SWS - (3. Änderung Beschluss-Nr. 0167/2005)
22. Vorlagen-Nummer: 0022/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in den Aufsichtsrat der Abwas-


serentsorgung Schönebeck GmbH
23. Vorlagen-Nummer: 0028/2009


Aufhebungsbeschluss
24. Vorlagen-Nummer: 0029/2009


Aufhebung des Beschlusses Nr. 0580/2009 vom 14.05.2009
  - Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters, 1. Änderung des Beschlusses Nr. 


0466/2008 vom 26.06.2008
25. Vorlagen-Nummer: 0043/2009


Personalangelegenheit
26. Vorlagen-Nummer: 0051/2009


Einstellung einer Führungskraft auf Probe
27. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten
beim Verlag abonniert werden.







Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Vorentwurf Bebauungsplan Nr. 48 „Wohngebiet Gnadauer Straße“
(gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch)


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck hat am 13.12.2007 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 48 „Wohngebiet Gnadauer Straße“ beschlossen.
Das Planungsgebiet liegt im Süden des Stadtteiles Felgeleben, unmittel-
bar an der Westseite der Gnadauer Straße. Im Westen und Süden grenzt es 
an die vorhandenen Kleingärten und an das letzte an der Gnadauer Straße 
stehende Wohn- und Geschäftshaus.
Im Norden wird es durch das vorhandene Wohngebiet mit den freistehen-
den Einfamilienhäusern begrenzt.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll für das ehemals von einer 
LPG genutzte Gelände das Baurecht für die Errichtung von Wohnbauten 
geschaffen werden.
Die Öffentlichkeit bekommt im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung die 
Gelegenheit zur Einsichtnahme in den Planvorentwurf und der dazugehö-
rigen Begründung in der Zeit vom 


12.08.2009 bis einschließlich 15.09.2009


im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck 
(Elbe) Breiteweg 12, 39218 Schönebeck (Elbe) zu den Dienstzeiten


montags von 08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr
dienstags von 08:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
mittwochs von 08:00 - 12:00 
donnerstags von 08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr
freitags von 08:00 - 12:00 Uhr


Die wesentlichen vorliegenden umweltbezogenen Informationen sind in 
der Begründung zum Bebauungsplan, im Umweltbericht, dargestellt. 


Innerhalb der vorgenannten Auslegungsfrist können die Planunterlagen 
mit den Mitarbeitern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes er-
örtert und Anregungen/Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift 
dort abgegeben werden.


Die vorgenannten Planunterlagen sind im Zeitraum der öffentlichen Aus-
legung gemäß § 4a (4) Baugesetzbuch auch in das Internet eingestellt 
und können unter der Internetadresse: http:/www.schoenebeck-elbe.de.
eingesehen werden. 


Anregungen/Stellungnahmen können auch per E-Mail an: stadtplanungs-
amt@schoenebeck-elbe.de. abgegeben werden.


Schönebeck (Elbe), 02.08.2009


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsenta-
tion, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch 
und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert 
werden.
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6. Jahrgang      Sonntag, 09.08.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 37
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit


Vorentwurf Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“


Die Stadt Schönebeck (Elbe) beabsichtigt für die südlich der Tischlerstraße, westlich der 
Salzer Straße, nördlich und östlich der zurzeit in Planung befindlichen „Anbindungsstraße 
östliche Gewerbegebiete“ liegende Fläche den Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Alt-
stadt Süd-West“ aufzustellen. 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck hat am 14.05.2009 den Vorentwurf des Bebauungsplanes 
und die Begründung gebilligt und diese Unterlagen zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbetei-
ligung bestimmt. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 13 a Baugesetzbuch als Bebauungsplan der Innen-
entwicklung im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung                                        
nach § 2 Abs. (4) Baugesetzbuch aufgestellt.
Gemäß § 3 Abs. (1) Baugesetzbuch liegt der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 25 
„Schnittstelle Altstadt Süd-West“ und die Begründung ohne Umweltbericht in der Zeit 
vom


18.08.2009 bis einschließlich 22.09.2009


im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe)
Breiteweg 12, 39218 Schönebeck (Elbe), während der Dienstzeiten
                                             


montags  von 08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr
dienstags  von 08:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
mittwochs  von 08:00 - 12:00 
donnerstags von 08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr
freitags  von 08:00 - 12:00 Uhr


zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Innerhalb der vorgenannten Auslegungsfrist können die Planunterlagen mit den Mitarbei-
tern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes erörtert und Anregungen/Stellung-
nahmen schriftlich oder zur Niederschrift dort abgegeben werden.
Die vorgenannten Planunterlagen sind im Zeitraum der öffentlichen Auslegung                                
gemäß § 4a Abs. (4) Baugesetzbuch auch in das Internet eingestellt und können unter der 
Internetadressse: http:/www.schoenebeck-elbe.de eingesehen werden. 


Anregungen/Stellungnahmen können auch per E-Mail an:
stadtplanungsamt@schoenebeck-elbe.de abgegeben werden.


Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“ unberücksichtigt bleiben, sofern 
die Stadt Schönebeck (Elbe) deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt 
Süd-West“ nicht von Bedeutung ist.


Schönebeck (Elbe),  09.08.2009


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung 


am 20.08.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“
  Badepark 4
  39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 


  1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
  2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
  3. Feststellung der Tagesordnung
  4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
  5. Plan-Ist-Auswertung zum 30.06.2009
  6. Aktueller Stand zur Attraktivierung Solequell
  7. Informationen der Verwaltung
  8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil


  9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung
Bundestagswahl am 27.09.2009


Zugelassene Kreiswahlvorschläge im Wahlkreis 70 (Magdeburg)


Der Kreiswahlausschuss hat in öffentlicher Sitzung am 31.07.2009 für den Wahlkreis 70 
(Magdeburg) folgende Kreiswahlvorschläge für die Bundestagswahl am 27. September 
2009 zugelassen:


                  Partei   Name  Vorname  Beruf/  Geburts-  Geburts-  Hauptwohnung
Name Kurzbe-   Stand jahr ort Straße, PLZ, Ort


zeichnung


Sozialdemokratische SPD Lischka Burkhard Jurist 1965 Marsberg Harsdorfer Str. 104i
Partei Deutschlands       39110 Magdeburg


DIE LINKE DIE Dr. Hein Rosemarie, Lehrerin 1953 Leipzig Bandwirkerstr. 7b
 LINKE  Anna, Kunstwissen-   39114 Magdeburg


  Gertrud schaftlerin


Christlich CDU Heyne- Bernd Dipl.- 1954 Magdeburg Rautenbreite 14
Demokratische  mann  Betriebswirt   39116 Magdeburg
Union Deutschlands


Freie Demokratische FDP Koehler Ulrich- Rechtsanwalt 1954 Meersburg Gartenstr.13 d
Partei   Günther    39326 Glindenberg


   Dipl.-Ing.
BÜNDNIS 90/ GRÜNE Freder- Dorothea Lebensmittel- 1964 Rothenuffeln Schenkendorfstr. 12
DIE GRÜNEN  king  technologin   39108 Magdeburg


Nationaldemo- NPD Gärtner Matthias Student 1984 Magdeburg Erzbergerstr. 20
kratische Partei       39104 Magdeburg
Deutschlands


Marxistisch- MLPD Wiegen- Daniel Anlagenfahrer 1958 Köln Schönebecker Str. 99
Leninistische Partei  stein     39104 Magdeburg
Deutschlands


Eva-Maria Godau „Willi- Godau Eva-Maria Biotechno- 1947 Biendorf Friesenstraße 49
 Weise-   login (Dipl.)   39108 Magdeburg


Projekt“


gez.
Holger Platz
Kreiswahlleiter


Veröffentlichung einer Bekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A


Baumaßnahme
Attraktivierung Solequell Schönebeck-Bad Salzelmen
Teilobjekt 2 – Umbau Ruhe- und Umkleidebereich, Erstausstattung Einbaumöbel
Angebot für 5x Arbeitsplatte Waschtischunterb., 1x Empfangstresen, 4x Föhnplatz, 
div. Ablagen


a)  Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark


 Straße Markt 1
 PLZ, Ort 39218 Schönebeck
 Telefon (03928) 710-465 Fax (03928) 710-499
 E-Mail g.einbrodt@schoenebeck-elbe.de Internet


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer H 212-09 Einbaumöbel


c) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
Planung u. Ausführung von Bauleistungen
Bauleistungen durch Dritte


d) Ort der Ausführung
Schönebeck (Elbe)


e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage


 5x Arbeitsplatte als Waschtischunterbau mit Ausschnitt, davon 3x in Eckausführung
 1x Arbeitsplatte für Empfangstresen mit Aufsatz,
 4x Arbeitsplatte für Föhnplatz mit Wand- und Spiegelanordnung sowie Beleuchtung
 diverse Ablageplätze für Brille, Handtuch u. ä.
 alle Gegenstände in abwaschbarer und wasserfester Ausführung


f) Aufteilung in Lose  nein
 Ja, Angebote können  nur für ein Los  für ein oder mehrere Lose


abgegeben werden  für alle Lose


g) Erbringen von Planungs- nein ja
leistungen


 Zweck der baulichen
 Anlage   Steigerung der Besucherzahlen
 Zweck der Bauleistung  Attraktivierung des Solebades, Wohlfühl- und Umkleidebereich
h) Ausführungsfrist
 Monate


Kalendertage
 Beginn der Ausführungs-


frist   21.09.2009
 Ende der Ausführungs-


frist   30.10.2009


i) Anforderung der Vergabeunterlagen
Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat III, Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck


Online-Plattform nicht ausgeführt


j) Entgelt für die Vergabeunterlagen
Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabeplattform wird kein Ent-
gelt erhoben. Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:


Höhe des Entgeltes  44,00
 Zahlungsweise   Banküberweisung


Empfänger  Vergabestelle, siehe a)
Kontonummer  370 102 240


 BLZ, Geldinstitut  800 555 00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck Verdingungsunterlagen für H 212-09, Einbaumöbel
Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten 
keine Unterlagen.


 IBAN
BIC-Code
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
– auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,


 –  gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe Ihrer 
vollständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden,


– das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, Vergabestelle s. a)


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend
sein dürfen,   Bieter und ihre Bevollmächtigten


o) Angebotseröffnung  am 27.08.2009 um 10:00 Uhr
Ort
Vergabestelle, siehe a), Sitzungssaal


p) Sicherheiten   s. Vergabeunterlagen


r) Rechtsform der Bietergemeinschaften  selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter


s) Nachweise zur Eignung siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:
Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung Finanzamt,
Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft,


 Bescheinigung der Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 21.09.2009


u) Nebenangebote zugelassen nicht zugelassen


v) Sonstige Angaben:
 Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt


Vergabestelle, siehe a) und Ingenieurbüro Schmidt, Böttcherstraße 13, 39218 Schönebeck
   Tel. 03928-401152, E-Mail bp-schmidt@t-online.de


Nachprüfung behaupteter Verstöße
 Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)
 Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


 Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Vergabever-
fahren (§ 2 Nr. 7 VgV)


Vergabekammer (§ 104 GWB)
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabekammer, Ernst-Kamieth-Str. 2, 
06112 Halle


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim 
Verlag abonniert werden.







6. Jahrgang      Sonntag, 09.08.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 37/2


Öffentliche Bekanntmachung des Unterhaltungsverbandes „Elbaue“


Aufgrund § 58 Abs. 1 Wasserverbandsgesetz, § 8 Abs. 1 Nr. 2 Verbandsatzung hat der 
Ausschuss des Unterhaltungsverbandes Elbaue am 08.06.2009 folgende 1. Änderungs-
satzung beschlossen:


§ 1 erhält folgende Fassung
§ 1 Name, Sitz, Verbandsgebiet
Der Verband führt den Namen „Elbaue“.


Er hat seinen Sitz in 39218 Schönebeck (Elbe), Landkreis Salzlandkreis


Das Verbandsgebiet umfasst die Niederschlagsgebiete der Elbe und Saale. Elbe links-
seitig von der Saalemündung (Elb-km 291) bis Magdeburg (Elb-km 326) und Saale 
linksseitig ab Wedlitz (Saale-km 25).


Er ist auf Grundlage des § 5 Abs. 2 Vorschaltgesetz zum Wassergesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt gegründeter Unterhaltungsverband. Er ist ein Wasser- und Bodenver-
band im Sinne des Wasserverbandsgesetzes, Bundesgesetzblatt Teil I 1991, Nr. 11 vom 
20.02.1991, S. 405ff, geändert durch das Gesetz vom 15.05.2002 (BGBl. S. 1578).


Der Verband dient dem öffentlichen Interesse und dem Nutzen seiner Mitglieder. Er 
verwaltet sich im Rahmen der Gesetze selbst. Er kann nach Maßgabe landesrechtlicher 
Vorschriften Beamte im Sinne des Beamtenrechtsrahmengesetzes haben.


§ 2 erhält folgende Fassung:
§ 2 Aufgaben
Der Verband hat die Aufgabe
1. Die Gewässer II. Ordnung in seinem Verbandsgebiet zu unterhalten. Der Umfang 


der Unterhaltung ergibt sich aus § 102 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt.


2.  Schutz von Grundstücken vor Sturmflut und Hochwasser einschließlich notwendi-
ger Maßnahmen im Deichvorland, soweit das Land Sachsen-Anhalt die Durchfüh-
rung dieser Aufgaben dem Verband überträgt und der Ausschuss die Durchführung 
der Maßnahmen beschließt.


§ 3 erhält folgende Fassung:
§ 3 Mitglieder
Mitglieder des Verbandes sind:
1. Für die Aufgabe nach § 2 Nr. 1 der Satzung, Städte und Gemeinden für die der 


Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen sowie Eigentümer von Grundstücken 
oder falls diese nicht zu ermitteln sind, die unmittelbaren Besitzer von Flächen, die 
der Grundsteuerpflicht nicht unterliegen.


2. Für die Aufgabe nach § 2 Nr. 2 der Satzung das Land Sachsen-Anhalt.


§ 4 erhält folgende Fassung:
§ 4 Unternehmen, Plan
(1) Zur Durchführung der Aufgabe nach § 2 Nr. 1 der Satzung hat der Verband die zur 


Unterhaltung und Betreibung notwendigen Arbeiten an den Gewässern und Anla-
gen vorzunehmen (Unternehmen). Das Unternehmen ergibt sich aus dem Plan vom 
April 1992 und seinen Fortschreibungen und Veränderungen.  Der Plan besteht 
aus einem Erläuterungsbericht, Karten, Zeichnungen und einem Kostenanschlag. 
Jeweils eine Ausfertigung wird bei der Aufsichtsbehörde und beim Verband aufbe-
wahrt. Der Verband führt ein Verzeichnis der von ihm zu unterhaltenden Gewässer 
und zu betreibenden Anlagen.


(2) Zur Durchführung der Aufgabe nach § 2 Nr. 2 der Satzung hat der Verband die 
vom Ausschuss beschlossenen Maßnahmen für das Land Sachsen-Anhalt durch-
zuführen, soweit das Land Sachsen-Anhalt die Durchführung dieser dem Verband 
übertragen hat. Das jeweilige Unternehmen ergibt sich aus dem Plan und den ihn 
ergänzenden Plänen. Die Pläne sollten aus einem Erläuterungsbericht, Karten und 
Zeichnungen bestehen. Jeweils eine Ausfertigung wird bei der Aufsichtsbehörde 
und beim Verband aufbewahrt.


§ 28 erhält folgende Fassung:
§ 28 Beitragsverhältnis
(1) Die Beitragslast für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung verteilt sich auf die 


Mitglieder nach dem Verhältnis, in dem die Mitglieder am Beitragsgebiet beteiligt 
sind.


(2) Für die nicht unter Abs. 1 fallenden Aufgaben des Verbandes bemisst sich die Bei-
tragslast der vorteilhabenden Mitglieder und Nutznießer nach dem Vorteil, den sie 
von der Durchführung dieser Aufgaben des Verbandes haben, sowie nach den Ko-
sten, die der Verband auf sich nimmt, um diese Aufgaben zu erbringen oder den von 
ihnen ausgehenden nachteiligen Einwirkungen zu begegnen. Auf Grundlage dieses 
Vorteilsprinzips verteilt sich die Beitragslast auf das Land Sachsen-Anhalt für die 
Aufgabe nach § 2 Nr. 2 der Satzung für die durchgeführten Maßnahmen nach den 
tatsächlich entstehenden Kosten.


Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 1.1.2009 in Kraft.


Schönebeck, 08.06.2009


gez. Christian Jung
Verbandsvorsteher


BEKANNTMACHUNG
der 1. Sitzung des Hauptausschusses


am 13.08.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1


   39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Informationen der Verwaltung
5.  Bestimmung eines Vertreters für den Vorsitzenden des Ausschusses im Verhinde-


rungsfall entsprechend § 49 Abs. 2 GO LSA
6. Vorlagen-Nummer: 0008/2009


Änderung der Anlage 1 der Benutzungssatzung des Stadtarchivs Schönebeck 
(Elbe)


7. Vorlagen-Nummer: 0009/2009
Stromkonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe), OT Plötzky, Pretzien 
und Ranies


8. Vorlagen-Nummer: 0023/2009
Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Entlastung des 
Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das Wirt-
schaftsjahr 2008 einschließlich der Behandlung des Gewinns aus dem Wirtschafts-
jahr 2008


9. Vorlagen-Nummer: 0024/2009
Jahresabschluss 2008 für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-
men“


10. Vorlagen-Nummer: 0017/2009
Jahresrechnung 2008 und Entlastung des ehemaligen Leiters des gemeinsamen 
Verwaltungsamtes für die Haushaltsdurchführung der Verwaltungsgemeinschaft 
Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2008


11. Vorlagen-Nummer: 0025/2009
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schöne-
beck/Bad Salzelmen“


12. Vorlagen-Nummer: 0030/2009
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof 
Schönebeck


13. Vorlagen-Nummer: 0589/2009-1
Außerplanmäßige Ausgabe


14. Vorlagen-Nummer: 0048/2009
Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunkturpaketes 
II Landesprogramm 2009


15. Vorlagen-Nummer: 0044/2009
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)


16. Vorlagen-Nummer: 0026/2009
Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck 
(Elbe)
- 1. Änderung zum Beschluss Nr. 0005/2009 vom 06.07.2009


17. Vorlagen-Nummer: 0027/2009
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
- 1. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009


18. Vorlagen-Nummer: 0031/2009
 Zweite Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
19. Vorlagen-Nummer: 0037/2009


Bestätigung der 1. stellvertretenden Ortsbürgermeisterin und des 2. stellvertreten-
den Ortsbürgermeisters der Ortschaft Plötzky


20. Vorlagen-Nummer: 0038/2009
Bestätigung des 1. stellvertretenden Ortsbürgermeisters und des 2. stellvertreten-
den Ortsbürgermeisters der Ortschaft Pretzien


21. Vorlagen-Nummer: 0039/2009
Bestätigung des 1. stellvertretenden Ortsbürgermeisters und des 2. stellvertreten-
den Ortsbürgermeisters der Ortschaft Ranies


22. Vorlagen-Nummer: 0045/2009
1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil 
Plötzky


23. Vorlagen-Nummer: 0046/2009
1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil 
Ranies


24. Vorlagen-Nummer: 0047/2009
1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


25. Vorlagen-Nummer: 0049/2009
Einleitungsbeschluss
6. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-Industrie- und Gewerbege-
biet Geschwister-Scholl-Straße“


26. Vorlagen-Nummer: 0050/2009
Straßenumbenennung in der Ortschaft Pretzien


27. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
28. Vorlagen-Nummer: 0043/2009


Personalangelegenheit
29. Vorlagen-Nummer: 0051/2009


Einstellung einer Führungskraft auf Probe
30. Vorlagen-Nummer: 0010/2009


Abberufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-
beck (Elbe) zum Ehrenbeamten


31. Vorlagen-Nummer: 0011/2009
  Abberufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-


beck (Elbe) zum Ehrenbeamten
32. Vorlagen-Nummer: 0012/2009
  Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-


beck (Elbe) zum Ehrenbeamten
33. Vorlagen-Nummer: 0013/2009
  Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-


beck (Elbe) zum Ehrenbeamten
34. Vorlagen-Nummer: 0014/2009
  Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-


beck (Elbe) zum Ehrenbeamten
35. Vorlagen-Nummer: 0015/2009
  Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-


beck (Elbe), Ortsfeuerwehr Ranies zum Ehrenbeamten
36. Vorlagen-Nummer: 0016/2009
  Abberufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-


beck (Elbe) aus dem Ehrenbeamtenverhältnis
37. Vorlagen-Nummer: 0018/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in die Gesellschafter-


versammlung der SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck
38. Vorlagen-Nummer: 0019/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in den Aufsichtsrat der 


SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck (4. Änderung zum Beschluss 
Nr. 0780/2003)


39. Vorlagen-Nummer: 0020/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in die Gesellschafter-


versammlung der Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS -
40. Vorlagen-Nummer: 0021/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in den Aufsichtsrat der 


Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS - (3. Änderung Beschluss-Nr. 0167/2005)
41. Vorlagen-Nummer: 0022/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in den Aufsichtsrat der 


Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH
42. Vorlagen-Nummer: 0028/2009
  Aufhebungsbeschluss
43. Vorlagen-Nummer: 0029/2009
  Aufhebung des Beschlusses Nr. 0580/2009 vom 14.05.2009
  - Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters, 1. Änderung des Beschlusses Nr. 


0466/2008 vom 26.06.2008
44. Vorlagen-Nummer: 0040/2009
  Verleihung einer Ehrenbezeichnung
45. Vorlagen-Nummer: 0041/2009
  Verleihung einer Ehrenbezeichnung
46. Vorlagen-Nummer: 0042/2009


Verleihung einer Ehrenbezeichnung
47. Vorlagen-Nummer: 0032/2009
 Tausch von Grundstücksflächen am Kuckucksweg
48. Vorlagen-Nummer: 0033/2009
 Verkauf von Grundstücksergänzungsflächen
49. Vorlagen-Nummer: 0034/2009


Verkauf einer Fläche an der Esebeckstraße
50. Vorlagen-Nummer: 0035/2009


Flächentausch in Salzelmen
51. Vorlagen-Nummer: 0036/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche in der Alleestraße
52. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.








6. Jahrgang      Sonntag, 16.08.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 38


Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis


und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009


1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der Stadt


Schönebeck (Elbe)


wird in der Zeit  vom 07.09.2009 bis 11.09.2009 während der Dienststunden


Montag, Dienstag von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Mittwoch von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Donnerstag von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Freitag  von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr


    im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117, 39218 Schönebeck (Elbe)


für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Da-
ten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 21 
Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der Landesmeldege-
setze eingetragen ist.


Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich.


Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.


2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. 
Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 11.09.2009 bis 16:00 Uhr, im Bürgerbüro 
(Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117, 39218 Schönebeck (Elbe), Einspruch einlegen.


Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.


3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
06.09.2009 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann.


Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.


4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 


70 Magdeburg 


durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises
oder
durch Briefwahl


teilnehmen.


5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 


5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 


5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,


a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnah-
me in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
06.09.2009) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 
der Bundeswahlordnung (bis zum 11.09.2009) versäumt hat, 


b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach 
§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist, 


c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Stadt Schönebeck 
(Elbe) gelangt ist. 


Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 25.09.2009, 18:00 Uhr, im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117, münd-
lich oder schriftlich oder elektronisch beantragt werden.


Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.


  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstaben a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen.


Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.


6. Mit dem Wahlscheinantrag erhält der Wahlberechtigte 


– einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
– einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
– einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 


roten Wahlbriefumschlag und
– ein Merkblatt für die Briefwahl.


Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.


Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle übersenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht.


Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.


Schönebeck (Elbe), den  03.08.2009


Haase
Oberbürgermeister
Stadt Schönebeck (Elbe)


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten
beim Verlag abonniert werden.
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6. Jahrgang      Sonntag, 23.08.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 39/1


Veröffentlichung einer Bekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A


Baumaßnahme
Attraktivierung Solequell Schönebeck-Bad Salzelmen
Teilobjekt 2 – Umbau Ruhe- und Umkleidebereich, Erstausstattung mobiles Inventar
Angebot für 3 St. elt. Massageliege, 16 St. Badliege, 8 St. Beistelltisch, 5 St. Hocker, 
  1 St. Schrank, Techn. Geräte


a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark
Straße Markt 1
PLZ, Ort 39218 Schönebeck
Telefon (03928) 710-465 Fax (03928) 710-499
E-Mail g.einbrodt@schoenebeck-elbe.de Internet


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer H 213-09 Erstausstattung mobiles Inventar


c) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
Planung u. Ausführung von Bauleistungen
Bauleistungen durch Dritte


d) Ort der Ausführung
Schönebeck (Elbe)


e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage


Lieferung und Montage sowie Medienanschluss von:
3 St. Massageliege, elektrisch höhenverstellbar
16 St. Badliege
8 St. Beistelltisch zur Badliege
2 St. Sitzgruppe, bestehend aus Tisch, Bank und Sessel
3 St. Therapiehocker höhenverstellbar
1 St. Stehhocker
1 St. Hocker für Föntisch
1 St. Schrank B 2,5 m, H 2,25 m
10 St. Rollcontainer in desinfektionsfester Ausführung
1 St. Waschmaschine
1 St. Kondenstrockner
1 St. Kühlschrank


f) Aufteilung in Lose  nein
Ja, Angebote können nur für ein Los  für ein oder mehrere Lose
abgegeben werden  für alle Lose


g) Erbringen von   nein ja
Planungsleistungen
Zweck der baulichen
Anlage   Steigerung der Besucherzahlen
Zweck der Bauleistung  Attraktivierung des Solebades, Wohlfühl- und Umkleidebereich


h) Ausführungsfrist
Monate
Kalendertage
Beginn der Ausführungs-
frist   05.10.2009
Ende der Ausführungs-
frist   30.10.2009


i) Anforderung der Vergabeunterlagen
  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat III, Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a, 39218 


Schönebeck


Online-Plattform nicht ausgeführt


j) Entgelt für die Vergabeunterlagen
  Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabeplattform wird kein 


Entgelt erhoben. Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:


Höhe des Entgeltes  40,00
Zahlungsweise   Banküberweisung
Empfänger  Vergabestelle, siehe a)
Kontonummer  370 102 240
BLZ, Geldinstitut  800 555 00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck  Verdingungsunterlagen für H 213-09, mobiles Inventar


  Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie 
erhalten keine Unterlagen.


IBAN
BIC-Code
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
– auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
– gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe Ihrer 


vollständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden,
– das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, Vergabestelle s. a)


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend
sein dürfen,   Bieter und ihre Bevollmächtigten


o) Angebotseröffnung am 10.09.2009 um 13:00 Uhr
Ort
Vergabestelle, siehe a), Sitzungssaal


p) Sicherheiten   s. Vergabeunterlagen


r) Rechtsform der Bietergemeinschaften selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem
     Vertreter


s) Nachweise zur Eignung siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:
Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung Finanzamt,
Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft,
Bescheinigung der Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 05.10.2009


u) Nebenangebote   zugelassen  nicht zugelassen


v) Sonstige Angaben:
Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt
Vergabestelle, siehe a) und Ingenieurbüro Schmidt, Böttcherstraße 13, 39218 Schönebeck


   Tel. 03928-401152, E-Mail bp-schmidt@t-online.de


Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


  Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Vergabever-
fahren (§ 2 Nr. 7 VgV)


Vergabekammer (§ 104 GWB)
  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabek., Ernst-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle


Veröffentlichung einer Bekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A


Baumaßnahme
Attraktivierung Solequell Schönebeck-Bad Salzelmen
Teilobjekt 3 – Neubau Saunagebäude, Zimmererarbeiten
Angebot für 6 St. Binder BS 14, L bis 17 m; 775 lfd. m Pfette 12/16; 
  715 lfd. m. Sparren 14/26; 1050 m2 Sichtschalung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)


Name Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark
Straße Markt 1


PLZ, Ort 39218 Schönebeck
Telefon (03928) 710-465 Fax (03928) 710-499
E-Mail g.einbrodt@schoenebeck-elbe.de Internet


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer H 306-09 Zimmererarbeiten


c) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
Planung u. Ausführung von Bauleistungen
Bauleistungen durch Dritte


d) Ort der Ausführung
Schönebeck (Elbe)


e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage


Lieferung und Montage von:
5 St. Brettschichtholzbinder BS 14, L bis 17 m, 18/34 cm, Holzimprägnierung farblos
1 St. Brettschichtholzbinder BS 14, L bis 17 m, 18/50 cm, Holzimprägnierung farblos
775 lfd. Meter Pfette, KVH GK II - S 10/MS 10, 12/16 cm
715 lfd. Meter Sparren, KVH GK II - S 10/MS 10, 14/26 cm


  1050 m2 Sichtschalung Hobeldiele D 30 mm, einseitig gehobelt, Nut und Feder, Holzim-
prägnierung farblos


f) Aufteilung in Lose  nein
Ja, Angebote können nur für ein Los  für ein oder mehrere Lose
abgegeben werden  für alle Lose


g) Erbringen von   nein ja
Planungsleistungen
Zweck der baulichen
Anlage   Steigerung der Besucherzahlen
Zweck der Bauleistung  Attraktivierung des Solebades, Wohlfühl- und Umkleidebereich


h) Ausführungsfrist
Monate
Kalendertage
Beginn der Ausführungs-
frist   05.10.2009
Ende der Ausführungs-
frist   30.11.2009


i) Anforderung der Vergabeunterlagen
  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat III, Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a, 39218 


Schönebeck


Online-Plattform nicht ausgeführt


j) Entgelt für die Vergabeunterlagen
  Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabeplattform wird kein 


Entgelt erhoben. Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:


Höhe des Entgeltes  48,00
Zahlungsweise   Banküberweisung
Empfänger  Vergabestelle, siehe a)
Kontonummer  370 102 240
BLZ, Geldinstitut  800 555 00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck  Verdingungsunterlagen für H 306-09, Zimmererarbeiten


  Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie 
erhalten keine Unterlagen.


IBAN
BIC-Code
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
– auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
– gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe Ihrer 


vollständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden,
– das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, Vergabestelle s. a)


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend
sein dürfen,   Bieter und ihre Bevollmächtigten


o) Angebotseröffnung am 10.09.2009 um 13:30 Uhr
Ort
Vergabestelle, siehe a), Sitzungssaal


p) Sicherheiten   s. Vergabeunterlagen


r) Rechtsform der Bietergemeinschaften  selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
     Vertreter


s) Nachweise zur Eignung siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:
Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung Finanzamt,
Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft,
Bescheinigung der Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 05.10.2009


u) Nebenangebote   zugelassen  nicht zugelassen


v) Sonstige Angaben:
Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt


  Vergabestelle, siehe a) und Ingenieurbüro Schmidt, Böttcherstraße 13, 39218 Schönebeck
   Tel. 03928-401152, E-Mail bp-schmidt@t-online.de


Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


  Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Vergabever-
fahren (§ 2 Nr. 7 VgV)


Vergabekammer (§ 104 GWB)
  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabek., Ernst-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle


E i n l a d u n g 


zur Versammlung der Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes entlang 
dem rechten Ufer der Elbe der Stadt Schönebeck (Elbe) „Jagdgenossenschaft Elbe-
nau-Grünewalde“


Als Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck (Elbe) in der rechtlichen Funktion als Not-
jagdvorstand des Jagdbezirkes Schönebeck (Elbe) lade ich ordnungsgemäß laut bekannt 
gegebener Tagesordnung zur Durchführung der Jagdgenossenschaftsversammlung des ge-
meinschaftlichen Jagdbezirkes entlang dem rechten Elbufer zur Gründung der „Jagdgenos-
senschaft Elbenau-Grünewalde“ ein.


Zu ladende Jagdgenossen sind die Grundeigentümer der zum gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirk gehörenden Grundstücke der rechten Elbuferseite, einschließlich angegliederter Flä-
chen mit Ausnahme der Grundstücke, die nach § 7 Abs. 1 und 2 des Landesjagdgesetzes für 
Sachsen-Anhalt vom 23. Juli 1991 (GVBl. LSA S. 186) befriedet sind, die zu einem Eigen-
jagdbezirk gehören oder auf denen ein dauerhaftes vollständiges Jagdausübungsverbot be-
steht, auf denen die Jagd ausgeübt wird.


Die Versammlung ndet am


Mittwoch, d. 02.09.2009 
im Sitzungszimmer Maxim Restaurant und Tanzbar
Maxim-Gorki-Str. 1A in 39218 Schönebeck (Elbe) 


statt. Damit die Versammlung um 18.00 Uhr beginnen kann, werden die Jagdgenossen gebeten, 
sich frühestens ab 17.00 Uhr zur Registrierung und Ausgabe der Stimmzettel einzu nden.


Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung


3.  Feststellung der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen und der durch diese gehal-
tenen Flächen


4. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
5. Wahl zweier Kassenprüfer
6. Kassenbericht
7. Stellungnahme Kassenprüfer
8. Abstimmung zur Entlastung des Jagdnotvorstandes
9. Wahl der Wahlkommission
10. Beschluss zur Anzahl der Mitglieder des Jagdvorstandes
11. Vorschlagsunterbreitung und Aussprache über die Wahlvorschläge zum Jagdvorstand
12. Durchführung der Wahl des Jagdvorstandes
13. Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch die Wahlkommission
14. Konstituierung des neuen Jagdvorstandes
15.  Bekanntgabe des Ergebnisses der Konstituierung und Schlusswort des neuen Vor-


standsvorsitzenden


Eingeladen sind hiermit alle Jagdgenossen. Jagdgenosse ist jeder Grundeigentümer der Flä-
chen, auf denen Jagd in dem Gemeindegebiet des rechten Elbufers der Stadt Schönebeck 
(Elbe) statt nden könnte.


Von der Einladung sind die Grundeigentümer der jagdbaren Grund ächen der ehemaligen 
Gemeinden und heutigen Ortschaften Ranies, Pretzien, Plötzky und des linken Elbufers der 
Stadt Schönebeck (Elbe) nicht betroffen.
Die Sitzung ist nichtöffentlich. Zur sachdienlichen Unterstützung können vom Versamm-
lungsleiter jedoch Nichtjagdgenossen zugelassen werden.


Zur Prüfung der Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft hat jeder Jagdgenosse bei der 
Versammlung entsprechende Ausweispapiere (Personalausweis, Reisepass) vorzulegen. 
Jeder Jagdgenosse, der nicht selbst an der Versammlung teilnimmt, kann einen Vertreter 
durch schriftliche Vollmacht bestimmen. Der Bevollmächtigte hat sich ebenfalls entspre-
chend auszuweisen. Als Nachweis über die zu haltende Fläche ist der Grundbuchauszug bei 
der Registrierung der Anwesenheit und der Ausgabe der Stimmzettel vorzulegen. 


Bei gemeinschaftlichem Eigentum (z. B. Miteigentum, Gesamthandeigentum, Erbenge-
meinschaft) kann das Stimmrecht nur einheitlich ausgeübt werden. Deshalb ist einer der 
Eigentümer von den übrigen Miteigentümern zur Stimmabgabe zu bevollmächtigen, sofern 
diese nicht selbst an der Versammlung teilnehmen können. Dies gilt auch für Ehepaare.


Die Stimmabgabe in der Jagdgenossenschaftsversammlung erfolgt öffentlich. Da die Be-
schlüsse der Jagdgenossenschaft sowohl der Mehrheit der bei der Versammlung anwesen-
den und vertretenden Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grund ächen bedürfen, erhalten die Teilnehmer vor Beginn der Versammlung 
ihren Stimmzettel mit ihrer bejagbaren Grund äche entsprechend dem nachgewiesenen 
Grundbuchauszug.


Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Sicherheits- und Ordnungsamt der Stadt Schönebeck 
(Elbe) unter der Rufnummer 03928/710 390 zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Stadtrates Schönebeck (Elbe)


am 27.08.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort:  Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
    39218 Schönebeck (Elbe)-Bad Salzelmen


Die Einwohnerfragestunde ndet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
6. P ichtenbelehrung nach § 32 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
7. Vorlagen-Nummer: 0008/2009


Änderung der Anlage 1 der Benutzungssatzung des Stadtarchivs Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0009/2009
  Stromkonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe), OT Plötzky, Pretzien und Ra-


nies
9. Vorlagen-Nummer: 0017/2009
  Jahresrechnung 2008 und Entlastung des ehemaligen Leiters des gemeinsamen Verwal-


tungsamtes für die Haushaltsdurchführung der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck 
(Elbe) für das Haushaltsjahr 2008


10. Vorlagen-Nummer: 0023/2009
  Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Entlastung des Be-


triebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 
2008 einschließlich der Behandlung des Gewinns aus dem Wirtschaftsjahr 2008


11. Vorlagen-Nummer: 0024/2009
  Jahresabschluss 2008 für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
12. Vorlagen-Nummer: 0025/2009
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad 


Salzelmen“
13. Vorlagen-Nummer: 0030/2009
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schöne-


beck
14. Vorlagen-Nummer: 0048/2009
  Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunkturpaketes II Lan-


desprogramm 2009
15. Vorlagen-Nummer: 0589/2009-1


Außerplanmäßige Ausgabe
16. Vorlagen-Nummer: 0044/2009
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 


der Stadt Schönebeck (Elbe)
17. Vorlagen-Nummer: 0026/2009
  Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)


- 1. Änderung zum Beschluss Nr. 0005/2009 vom 06.07.2009
18. Vorlagen-Nummer: 0027/2009


Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
- 1. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009


19. Vorlagen-Nummer: 0031/2009
Zweite Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


20. Vorlagen-Nummer: 0037/2009
  Bestätigung der 1. stellvertretenden Ortsbürgermeisterin und des 2. stellvertretenden Orts-


bürgermeisters der Ortschaft Plötzky
21. Vorlagen-Nummer: 0038/2009
  Bestätigung des 1. stellvertretenden Ortsbürgermeisters und des 2. stellvertretenden Orts-


bürgermeisters der Ortschaft Pretzien
22. Vorlagen-Nummer: 0039/2009
  Bestätigung des 1. stellvertretenden Ortsbürgermeisters und des 2. stellvertretenden Orts-


bürgermeisters der Ortschaft Ranies
23. Vorlagen-Nummer: 0045/2009
  1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil Plötzky
24. Vorlagen-Nummer: 0046/2009
  1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil Ranies
25. Vorlagen-Nummer: 0047/2009


1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
26. Vorlagen-Nummer: 0049/2009


Einleitungsbeschluss
  6. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiet 


Geschwister-Scholl-Straße“
27. Vorlagen-Nummer: 0050/2009


Straßenumbenennung in der Ortschaft Pretzien
28. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt







6. Jahrgang      Sonntag, 23.08.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 39/2


Nichtöffentlicher Teil 
29. Anträge (nichtöffentliche)
29.1.Antrag der SPD-Fraktion vom 11.08.2009
 – Widmung von Teil ächen von Grundstücken zu einer öffentlichen Straße
30. Vorlagen-Nummer: 0043/2009


Personalangelegenheit
31. Vorlagen-Nummer: 0051/2009


Einstellung einer Führungskraft auf Probe
32. Vorlagen-Nummer: 0010/2009
  Abberufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck 


(Elbe) zum Ehrenbeamten
33. Vorlagen-Nummer: 0011/2009
  Abberufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck 


(Elbe) zum Ehrenbeamten
34. Vorlagen-Nummer: 0012/2009
  Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) 


zum Ehrenbeamten
35. Vorlagen-Nummer: 0013/2009
  Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) 


zum Ehrenbeamten
36. Vorlagen-Nummer: 0014/2009
  Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) 


zum Ehrenbeamten
37. Vorlagen-Nummer: 0015/2009
  Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe), 


Ortsfeuerwehr Ranies, zum Ehrenbeamten
38. Vorlagen-Nummer: 0016/2009


  Abberufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck 
(Elbe) aus dem Ehrenbeamtenverhältnis


39. Vorlagen-Nummer: 0018/2009
Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in die Gesellschafterversamm-
lung der SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck


40. Vorlagen-Nummer: 0019/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in den Aufsichtsrat der SWB 


Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck (4. Änderung zum Beschluss Nr. 
0780/2003)


41. Vorlagen-Nummer: 0020/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in die Gesellschafterversamm-


lung der Stadtwerke Schönebeck GmbH – SWS –
42. Vorlagen-Nummer: 0021/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in den Aufsichtsrat der Stadt-


werke Schönebeck GmbH – SWS – (3. Änderung Beschluss – Nr. 0167/2005)
43. Vorlagen-Nummer: 0022/2009
  Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in den Aufsichtsrat der Ab-


wasserentsorgung Schönebeck GmbH
44. Vorlagen-Nummer: 0028/2009


Aufhebungsbeschluss
45. Vorlagen-Nummer: 0029/2009


Aufhebung des Beschlusses Nr. 0580/2009 vom 14.05.2009
  – Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters, 1. Änderung des Beschlusses Nr. 


0466/2008 vom 26.06.2008
46. Vorlagen-Nummer: 0040/2009


Verleihung einer Ehrenbezeichnung
47. Vorlagen-Nummer: 0041/2009


Verleihung einer Ehrenbezeichnung
48. Vorlagen-Nummer: 0042/2009


Verleihung einer Ehrenbezeichnung
49. Vorlagen-Nummer: 0032/2009
 Tausch von Grundstücks ächen am Kuckucksweg
50. Vorlagen-Nummer: 0033/2009
 Verkauf von Grundstücksergänzungs ächen
51. Vorlagen-Nummer: 0034/2009


Verkauf einer Fläche an der Esebeckstraße
52. Vorlagen-Nummer: 0035/2009


Flächentausch in Salzelmen
53. Vorlagen-Nummer: 0036/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche in der Alleestraße
54. Informationen der Verwaltung
55. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint 
wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abon-
niert werden.








6. Jahrgang     Sonntag, 30.08.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 40


BEKANNTMACHUNG
der 3. Sitzung des Betriebsausschusses  


Kur- und Gesundheitsverwaltung am 08.09.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Kunsthof Bad Salzelmen,Vortragsraum Schausiedehaus
  Badepark 1
  39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Aktueller Stand zur Attraktivierung Solequell
5. Informationen der Verwaltung
6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
7. Vorlagen-Nummer: 0053/2009


Festlegung eines Pächters für die Gastronomie im Solequell ab
01.11.2009


8. Informationen der Verwaltung
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt
1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemä-
ßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen
die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.


2spalten/138 mm







6. Jahrgang     Sonntag, 30.08.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 40/2


Veröffentlichung einer Bekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A


Baumaßnahme
Attraktivierung Solequell Schönebeck-Bad Salzelmen
Teilobjekt 3 – Neubau Saunagebäude, Dachdeckerarbeiten und Gerüstbau
Angebot für  520 m2 Zinkfalzdach auf vorh. Vollschalung, mit Schneefang, Rinne, 


Fallrohr, 180-mm-Dämmung


a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark
Straße Markt 1
PLZ, Ort 39218 Schönebeck
Telefon (03928) 710-465 Fax (03928) 710-499
E-Mail g.einbrodt@schoenebeck-elbe.de Internet


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer H 305-09 Dachdeckerarbeiten und Gerüstbau


c) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
Planung u. Ausführung von Bauleistungen
Bauleistungen durch Dritte


d) Ort der Ausführung
Schönebeck (Elbe)


e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage


Lieferung und Montage von:
  520 m2 Zinkfalzdach auf vorhandener 30-mm-Vollschaltung – Pultdach, einschließ-


lich Systemaufbau
Pultdach mit 68° Schränkungswinkel (Sonderscharausbildung)
30 m Rinne DN 200 mit Fallrohren
400 m2 Mineralwolledämmung 180 mm Dicke
600 m2 Rüstung mit Fangeinrichtung


f) Aufteilung in Lose  nein
Ja, Angebote können  nur für ein Los  für ein oder mehrere Lose
abgegeben werden  für alle Lose


g) Erbringen von   nein ja
Planungsleistungen
Zweck der baulichen
Anlage   Steigerung der Besucherzahlen
Zweck der Bauleistung  Attraktivierung des Solebades, Wohlfühl- und Umkleide-


bereich
h) Ausführungsfrist


Monate
Kalendertage
Beginn der Ausführungs-
frist   19.10.2009
Ende der Ausführungs-
frist   30.11.2009 witterungsabhängig


i) Anforderung der Vergabeunterlagen
  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat III, Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a, 39218 


Schönebeck


Online-Plattform nicht ausgeführt


j) Entgelt für die Vergabeunterlagen
  Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabeplatt-


form wird kein Entgelt erhoben. Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Pa-
pierform gilt:


Höhe des Entgeltes  47,00
Zahlungsweise   Banküberweisung
Empfänger   Vergabestelle, siehe a)
Kontonummer  370 102 240
BLZ, Geldinstitut  800 555 00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck  Verdingungsunterlagen für H 305-09, Dachdeckerarbeiten


  Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuor-
denbar und Sie erhalten keine Unterlagen.
IBAN
BIC-Code
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
– auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
– gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (un-


ter Angabe Ihrer vollständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten 
Stelle angefordert wurden,


– das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, Vergabestelle s. a)


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend
sein dürfen,   Bieter und ihre Bevollmächtigten


o) Angebotseröffnung am 21.09.2009 um 13:00 Uhr
Ort
Vergabestelle, siehe a), Sitzungssaal


p) Sicherheiten   s. Vergabeunterlagen


r) Rechtsform der Bietergemeinschaften  selbstschuldnerisch haftend mit bevoll-
mächtigtem Vertreter


s) Nachweise zur Eignung siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:
Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung Finanzamt,
Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft,
Bescheinigung der Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 19.10.2009


u) Nebenangebote   zugelassen nicht zugelassen


v) Sonstige Angaben:
Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt


  Vergabestelle, siehe a) und Ingenieurbüro Schmidt, Böttcherstraße 13, 
39218 Schönebeck, Tel. 03928-401152, E-Mail bp-schmidt@t-online.de


Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Vergabe-
verfahren (§ 2 Nr. 7 VgV)


Vergabekammer (§ 104 GWB)
  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabek., Ernst-Kamieth-Str. 2, 


06112 Halle


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.
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Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2008 
der SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck


Die  Gesellschafterversammlung hat am 08.07.2009 den Jahresabschluss 2008 festgestellt und 
beschlossen, aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 420.444,14  den Betrag von 200.000,00 


 an die Gesellschafterin, die Stadt Schönebeck, auszuschütten.
Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 220.444,14  wird auf neue Rechnung vor-
getragen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2008 Ent-
lastung erteilt. Das Geschäftsjahr 2008 wurde durch die Wirtschaftsprüferin Ute Könnecker 
geprüft. Nach Prüfung der Buchführung des Geschäftsjahres und des Lageberichtes sowie der 
Prüfung nach § 53 HG-G wurde unserem Unternehmen ein uneingeschränkter Bestätigungs-
vermerk erteilt. Der Jahresabschluss 2008 liegt zur Einsicht in der Zeit vom 28.09.2009 bis 
09.10.2009 montags bis donnerstags, 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr, bei der SWB Städtische 
Wohnungsbau GmbH Schönebeck vor.


Sigrid Meyer
Geschäftsführerin


Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 27.08.2009


Beschluss-Nummer 0008/2009
Änderung der Anlage 1 der Benutzungssatzung des Stadtarchivs Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die Änderung der Anlage 1 der Be-
nutzungssatzung des Stadtarchivs Schönebeck (Elbe), Beschluss-Nr. 0576/2002 vom 
07.02.2002.


Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1 
Gebührenordnung des Stadtarchivs Schönebeck (Elbe)


Lfd. Nr.Gegenstand     Gebühr
      EURO
1. Persönliche Benutzung von Archiv- und Sammlungsgut


im Stadtarchiv Schönebeck
1.1 für Archiv- und Sammlungsgut in normalen Formaten und


Überlieferungsformen pro Tag   5,00
1.2 für Karten, Pläne, Plakate, Bilder u. a. Archiv- und Sammlungsgut, 


deren Formate oder Überlieferungsformen besondere technische 
Vorkehrungen erfordern, pro Tag   10,00


Gebührenfrei sind:
1. einfache mündliche und schriftliche Auskünfte ohne größeren Zeitaufwand
2. wissenschaftliche, landes- oder heimatgeschichtliche Forschungen sowie Forschun-


gen für unterrichtliche Zwecke, soweit sie nicht für gewerbliche oder private Interes-
sen erfolgen


3. Anfragen und Benutzung der abgebenden Behörden und Einrichtungen und ihrer 
Rechts- und Funktionsnachfolger


4. Benutzung, die Sozial-, Dienst-, Arbeits- und Versicherungsangelegenheiten betreffen
5. Benutzung im Rahmen der Amtshilfe


2. Schriftliche Auskünfte, Nachforschungen, Übersetzungen,
Abschriften oder gleichwertige Leistungen
Die Gebührenerhebung erfolgt gemäß der jeweils gültigen Satzung der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 
(Verwaltungskostensatzung).
Gebührenbefreiung erfolgt entsprechend Punkt 1.


3. Für das Recht der Wiedergabe von Archiv- und Sammlungsgut
3.1 in Büchern, Zeitschriften und Zeitungen je Blatt oder Ablichtung in Schwarzweiß
3.1.1 bei einer Auflage bis zu 5.000 Exemplaren   10,00
3.1.2 bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 61,00
3.2 in Farbe: das Doppelte der Gebühr nach 3.1.
3.3 auf Plakaten und Ansichtskarten: das Doppelte der Gebühr nach 3.1.
3.4 Neuauflagen und Nachdrucke: die Hälfte der Gebühr nach 3.1.
3.5 Verwendung für Film und Fernsehen je angefangene Seite oder Bild 26,00


Bei Veröffentlichungen im wissenschaftlichen, stadt- und heimatgeschichtlichen  In-
teresse kann, wenn eine gewerbliche Nutzung ausgeschlossen ist, die Gebühr erlas-
sen oder ermäßigt werden.


4. Vervielfältigungen, Reproduktionen, Druckstücke
Die Gebührenerhebung erfolgt gemäß der jeweils gültigen Satzung der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 
(Verwaltungskostensatzung).


5. Auslagen
Die Gebührenerhebung erfolgt gemäß der jeweils gültigen Satzung der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 
(Verwaltungskostensatzung).


Beschluss-Nummer 0009/2009
Stromkonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe), OT Plötzky, Pretzien und Ranies 
Die Verwaltung wird beauftragt für das Verfahren der Neuvergabe über die Nutzung öffent-
licher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung in Schö-
nebeck (Elbe), OT Plötzky, Pretzien und Ranies einen Konzessionsvertrag auszuhandeln und 
folgende weitere Auswahlkriterien anzuwenden:
- Einsatzfähigkeit vor Ort
- Kommunale Einflussnahme
- Synergieeffekte
- Gewinnausschüttung


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0026/2009
Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) -  
1. Änderung zum Beschluss Nr. 0005/2009 vom 06.07.2009   
Der Stadtrat beschließt entsprechend der Sitzverteilung gemäß Beschluss Nr. 0005/2009 vom 
06.07.2009 folgende Neubesetzung in den beschließenden Ausschüssen:


Hauptausschuss: beratendes Mitglied  Herr Christian Jung


Betriebsausschuss   Mitglied   Herr Daniel Schürmann
„Städtischer Bauhof“ beratendes Mitglied  Herr Christian Jung
    berufenes Mitglied des Eigen-
    betriebes Städtischer Bauhof Herr Lutz Pahlisch


Betriebsausschuss
„Kur- und    beratendes Mitglied  Herr Manfred Pöschke
Gesundheitsver-
waltung“   berufenes Mitglied des


    Eigenbetriebes Solepark Frau Beate Jensch
    Schönebeck/Bad Salzelmen


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0027/2009
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)


- 1. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009
Der Stadtrat beschließt entsprechend der Sitzverteilung gemäß Beschluss Nr. 0007/2009 vom 
06.07.2009 folgende Neubesetzung in den nachfolgend aufgeführten beratenden Ausschüs-
sen des Stadtrates Schönebeck (Elbe):


Kultur- und Schulausschuss sachkundiger Einwohner: 
    Herr Steffen Behm


Jugend-, Frauen- und Sozialausschuss sachkundige Einwohnerin: 
    Frau Gudrun Schedler


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0037/2009
Bestätigung der 1. stellvertretenden Ortsbürgermeisterin und des 2. stellvertretenden 
Ortsbürgermeisters der Ortschaft Plötzky
Der Stadtrat bestätigt die in der Ortschaftsratssitzung Plötzky am 01.07.2009 durchgeführte 
Wahl von 


Frau Heidrun Rösler zur 1. stellvertretenden Ortsbürgermeisterin
und Bestimmung von


Herrn Erhard Wetzel zum 2. stellvertretenden Ortsbürgermeister
der Ortschaft Plötzky.


Haase
Oberbürgermeister 


Beschluss-Nummer 0038/2009
Bestätigung des 1. stellvertretenden Ortsbürgermeisters und des 2. stellvertretenden 
Ortsbürgermeisters der Ortschaft Pretzien
Der Stadtrat bestätigt die in der Ortschaftsratssitzung Pretzien am 06.07.2009 durchgeführte 
Wahl von 


Herrn Jens Thesenvitz zum 1. stellvertretenden Ortsbürgermeister 
und Bestimmung von 


Herrn Gundhelm Franke zum 2. stellvertretenden Ortsbürgermeister 
der Ortschaft Pretzien.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0039/2009
Bestätigung des 1. stellvertretenden Ortsbürgermeisters und des 2. stellvertretenden 
Ortsbürgermeisters der Ortschaft Ranies
Der Stadtrat bestätigt die in der Ortschaftsratssitzung Ranies am 07.07.2009 durchgeführte 
Wahl von 


Herrn Karl-Heinz Crackau zum 1. stellvertretenden Ortsbürgermeister
und Bestimmung von 


Herrn Werner Pfanne zum 2. stellvertretenden Ortsbürgermeister 
der Ortschaft Ranies.
  


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0045/2009
1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil Plötzky
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die gemäß Anlage 1 aufgeführte 1. Än-
derungssatzung zur Friedhofssatzung OT Plötzky vom 15.09.2004 (veröffentlicht im Amts-
blatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 26.09.2004).


Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1
1. Änderungssatzung


zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil Plötzky
Auf  Grund der  §§ 2, 4, 6  und 44  der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom
5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) und des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und 
Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt vom 05.02.2002 (GVBl. LSA 8/2002, S. 46) in 
den jeweils derzeit gültigen Fassungen, hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner 
Sitzung am  27.08.2009  folgende Satzung beschlossen:


Artikel 1
1. Der § 5 Absatz 2 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:


„(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet:
2.1. Die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen Fahrzeuge            


der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof tätigen Gewerbetreiben-
den, Kinderwagen, Rollstühle und Fahrzeuge mit Sondergenehmigung. 
Fahrräder müssen geführt werden. Auf Antrag kann für Gewerbetreiben-
de, die für Nutzungsberechtigte tätig sind, und Bürger mit erheblicher oder 
außergewöhnlicher Gehbehinderung gegen Vorlage des entsprechenden 
Schwerbehindertenausweises eine Sondergenehmigung für das Befahren 
des Friedhofes mit einem KFZ erteilt werden. Für diese Genehmigung wird 
eine Gebühr erhoben.


2.2. An Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe von Bestattungen störende Ar-
beiten auszuführen;


2.3. Druckschriften zu verteilen;
2.4. Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen wegzuwerfen  


oder abzulagern;
2.5. den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verun-


reinigen oder zu beschädigen;
2.6. zu lärmen, zu spielen oder Trinkgelage zu veranstalten.“    


2. Der § 6 Absatz 1 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:


„(1) Der Stadt Schönebeck (Elbe) als Eigentümerin der Friedhöfe steht gemäß 
  §§ 858 ff., 903 und 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuches das Hausrecht zu und 
  sie hat die Ausübung dessen der Friedhofsverwaltung auferlegt.“


3. Der § 6 Absatz 2 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:


„(2) Der Nutzungsberechtigte oder eine von ihm beauftragte Person hat der Fried-
hofsverwaltung die Beauftragung von Bildhauern, Steinmetzen, Gärtnern und 
sonstigen Gewerbetreibenden unter Nennung von Namen und Anschrift des 
betreffenden Gewerbebetriebes sowie den beabsichtigten Termin der geplanten 
Arbeiten bis spätestens 1 Woche vor Beginn anzuzeigen.


  Zutritt zu den Örtlichkeiten haben alle diejenigen Leistungserbringer, die sich 
im Rahmen des auf einem Friedhof üblichen Verhaltens bewegen und den Be-
triebsablauf nicht stören.“


4. Der § 6 Absatz 3 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:
„(3) Bei Verstoß gegen die Friedhofssatzung kann die Friedhofsverwaltung nach ein-


maliger schriftlicher Verwarnung ein Hausverbot erteilen.“


5. Der § 6 Absatz 5 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:
„(5) Für gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen werden Gebühren nach der je-


weils gültigen Friedhofsgebührensatzung erhoben.“


6. Der § 25 Absatz 1 b) der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:
„(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Absatz 7 der Gemeindeordnung des Landes 


  Sachsen-Anhalt handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:
  b) entgegen § 5 Absatz 2 Ziffer 2.1 bis 2.6 und Absatz 4. ohne Ausnahme-


genehmigung die Wege mit Fahrzeugen, ausgenommen Kinderwagen 
und Rollstühle, befährt; an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von 


Bestattungen störende Arbeiten ausführt; Druckschriften verteilt; Ab-
raum und Abfälle außerhalb dafür bestimmter Stellen wegwirft oder 
ablagert; Friedhofseinrichtungen, Anlagen und Grabstätten verunrei-
nigt oder beschädigt; auf den Friedhöfen lärmt, spielt oder Trinkgelage 
veranstaltet; Hunde nicht an der kurzen Leine führt und von Tieren 
verursachte Verschmutzungen nicht sofort beseitigt;“


7. Der § 25 Absatz 1 c) der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:


„c)   entgegen § 5 Absatz 2 Ziffer 2.1 Satz 2 die Friedhöfe ohne eine Son-
dergenehmigung befährt;“


Artikel 2
In-Kraft-Treten


Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 02. 09. 2009 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0046/2009
1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil Ranies
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die gemäß Anlage 1 aufgeführte 1. Än-
derungssatzung zur Friedhofssatzung OT Ranies vom 16.12.2008 (veröffentlicht im Amts-
blatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 21.12.2008).
   


Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1
1. Änderungssatzung


zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe), Ortsteil Ranies
Auf  Grund der  §§ 2, 4, 6  und 44  der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom
5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) und des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und 
Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt vom 05.02.2002 (GVBl. LSA 8/2002, S. 46) in 
den jeweils derzeit gültigen Fassungen, hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner 
Sitzung am  27.08.2009  folgende Satzung beschlossen:


Artikel 1
1. Der § 5 Absatz 2 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:


„(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet:
  2.1. Die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen Fahrzeuge           


der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof tätigen Gewerbetreiben-
den, Kinderwagen, Rollstühle und Fahrzeuge mit Sondergenehmigung. 
Fahrräder müssen geführt werden. Auf Antrag kann für Gewerbetreiben-
de, die für Nutzungsberechtigte tätig sind, und Bürger mit erheblicher oder 
außergewöhnlicher Gehbehinderung gegen Vorlage des entsprechenden 
Schwerbehindertenausweises eine Sondergenehmigung für das Befahren 
des Friedhofes mit einem KFZ erteilt werden. Für diese Genehmigung wird 
eine Gebühr erhoben.


2.2. An Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe von Bestattungen störende Ar-
beiten auszuführen;


2.3. Druckschriften zu verteilen;
2.4. Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen wegzuwerfen 


oder abzulagern;
2.5. den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verun-


reinigen oder zu beschädigen;
2.6. zu lärmen, zu spielen oder Trinkgelage zu veranstalten.“    


2. Der § 6 Absatz 1 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:


„(1) Der Stadt Schönebeck (Elbe) als Eigentümerin der Friedhöfe steht gemäß 
  §§ 858 ff., 903 und 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuches das Hausrecht zu und 
  sie hat die Ausübung dessen der Friedhofsverwaltung auferlegt.“


3. Der § 6 Absatz 2 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:


„(2) Der Nutzungsberechtigte  oder eine von ihm beauftragte Person hat der Fried-
hofsverwaltung die Beauftragung von Bildhauern, Steinmetzen, Gärtnern und 
sonstigen Gewerbetreibenden unter Nennung von Namen und Anschrift des 
betreffenden Gewerbebetriebes sowie den beabsichtigten Termin der geplanten 
Arbeiten bis spätestens 1 Woche vor Beginn anzuzeigen.


  Zutritt zu den Örtlichkeiten haben alle diejenigen Leistungserbringer, die sich 
im Rahmen des auf einem Friedhof üblichen Verhaltens bewegen und den Be-
triebsablauf nicht stören.“


4. Der § 6 Absatz 3 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:
„(3) Bei Verstoß gegen die Friedhofssatzung kann die Friedhofsverwaltung nach ein-


maliger schriftlicher Verwarnung ein Hausverbot erteilen.“


5. Der § 6 Absatz 5 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:


„(5) Für gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen werden Gebühren nach der je-
weils gültigen Friedhofsgebührensatzung erhoben.“


6. Der § 26 Absatz 1 b) der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:
„(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Absatz 7 der Gemeindeordnung des Landes 


  Sachsen-Anhalt handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:
  b) entgegen § 5 Absatz 2 Ziffer 2.1 bis 2.6 und Absatz 4. ohne Ausnahmegeneh-


migung die Wege mit Fahrzeugen, ausgenommen Kinderwagen und Roll-
stühle, befährt; an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungen 
störende Arbeiten ausführt; Druckschriften verteilt; Abraum und Abfälle 
außerhalb dafür bestimmter Stellen wegwirft oder ablagert; Friedhofsein-
richtungen, Anlagen und Grabstätten verunreinigt oder beschädigt; auf den 
Friedhöfen lärmt, spielt oder Trinkgelage veranstaltet; Hunde nicht an der 
kurzen Leine führt und von Tieren verursachte Verschmutzungen nicht sofort 
beseitigt;“


7. Der § 26 Absatz 1 c) der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:


„c) entgegen § 5 Absatz 2 Ziffer 2.1 Satz 2 die Friedhöfe ohne eine Sonderge-
nehmigung befährt;“


Artikel 2
In-Kraft-Treten


Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 02. 09. 2009


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0047/2009
1. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die gemäß Anlage 1 aufgeführte 1. Än-
derungssatzung zur Friedhofssatzung vom 25.09.2003 (veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt 
Schönebeck (Elbe) am 07.10.2003).
   


Haase
Oberbürgermeister
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Öffentliche Ausschreibung
der Stadt Schönebeck (Elbe)


Ausbildung von Nachwuchskräften


Die Stadt Schönebeck (Elbe) schreibt für das Ausbildungsjahr 2010


3 Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte
Fachrichtung Kommunalverwaltung


aus.


Die 3-jährige Ausbildung erfolgt ab 01.08.2010 in der Einstellungsbehör-
de, der zuständigen Berufsschule und am Studieninstitut LSA in Magde-
burg.


An die/den Bewerber/in werden nachfolgende Anforderungen gestellt:


- Erweiterter Realschulabschluss bzw. Abitur mit guten Kenntnissen in 
Deutsch, Mathematik, Sozialkunde sowie eine gute Allgemeinbildung.


Erwartet werden weiterhin:


- Kontakt- und Einsatzfreudigkeit
- Kreativität und Bereitschaft zur selbstständigen und auch kooperativen 


Arbeit
- Verantwortungsbewusstsein.


Die Bewerber/innen müssen sich einem internen Auswahlverfahren unter-
ziehen, bei gleicher Qualifikation und Eignung werden behinderte Bewer-
ber/innen bevorzugt eingestellt.


Bewerbungen (Bewerbungsschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopie 
des letzten Zeugnisses und Passbild) sind zu richten bis spätestens


9. Oktober 2009


an die
Stadt Schönebeck (Elbe)
Personalamt
Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe).


Bewerbungskosten werden nicht erstattet.


Die Rücksendung von Bewerbungsunterlagen erfolgt nur, wenn ein aus-
reichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist.


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonn-
tag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
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Veröffentlichung einer Bekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A


Baumaßnahme
Attraktivierung Sole uell Schönebeck Bad Sal elmen


eilob ekt 3  Neubau Saunagebäude, Elektroarbeiten
Angebot für 1  au tvert. 220 k , 2  ntervert., 10.000 m Kabel, Beleuchtung 


auf 00 m2, Sicherheitsan.


a) ffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
ame Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark


Straße Markt 1
PLZ, Ort 39218 Schönebeck


elefon (03928) 10- a (03928) 10- 99
E-Mail g.einbrodt schoenebeck-elbe.de nternet


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer H 311/09 Elektroarbeiten


c) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
Planung u. Ausführung von Bauleistungen
Bauleistungen durch Dritte


d) Ort der Ausführung
Schönebeck (Elbe)


e) Art und mfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage


1 St. iederspannungshauptverteilung 220 k  mit 2 St. nterverteilung
Zuleitung Gebäudeanbindung mit 2  200 m


  eue Beleuchtungs- und nstallationsanlage auf 00 m2 mit Leuchten gehobener 
Anforderung und dimmbarer Ausstattung
ca. 10.000 m nstallationskabel
Sicherheitsbeleuchtung mit zentraler Batterieanlage und ca. 0 Leuchten
1 St. Elektroakustische Anlage (Gefahrenmeldeanlage)
1 St. Automatische Brandmeldeanlage als Erweiterung zur Bestandsanlage


  1 St. Einbruchmeldeanlage, Außenhautüberwachung mit allensicherung, als Er-
weiterung zur Bestandsanlage
1 St.  Lichtrufanlage als Erweiterung zur Bestandsanlage
1 St. DE -Anlage


f) Aufteilung in Lose  nein
a, Angebote können  nur für ein Los  für ein oder mehrere Lose


abgegeben werden  für alle Lose


g) Erbringen von   nein ja
Planungsleistungen
Zweck der baulichen
Anlage   Steigerung der Besucherzahlen
Zweck der Bauleistung  Attraktivierung des Solebades, eubau Saunagebäude


h) Ausführungsfrist
Monate
Kalendertage
Beginn der Ausführungs-
frist   09.11.2009
Ende der Ausführungs-
frist   31.03.2010


i) Anforderung der Vergabeunterlagen
  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat , Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a, 39218 


Schönebeck


Online-Plattform nicht ausgeführt


j) Entgelt für die Vergabeunterlagen
  ür das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabe-


plattform wird kein Entgelt erhoben. ür die bersendung der Vergabeunterlagen in 
Papierform gilt:


Höhe des Entgeltes  3 ,00
Zahlungsweise Banküberweisung
Empfänger   Vergabestelle, siehe a)
Kontonummer  3 0 102 2 0
BLZ, Geldinstitut  800  00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck  Verdingungsunterlagen für H 311-09, Elektroarbeiten


  ehlt der Verwendungszweck auf hrer berweisung, so ist die Zahlung nicht zuor-
denbar und Sie erhalten keine nterlagen.
BA


B - ode
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
 auf der berweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
gleichzeitig mit der berweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail 
(unter Angabe hrer vollständigen irmenadresse) bei der in Abschnitt i) genann-
ten Stelle angefordert wurden,


 das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, Vergabestelle s. a)


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend
sein dürfen,   Bieter und ihre Bevollmächtigten


o) Angebotseröffnung am 0 .10.2009 um 14 00 hr
Ort
Vergabestelle, siehe a), Sitzungssaal


p) Sicherheiten   s. Vergabeunterlagen


r) Rechtsform der Bietergemeinschaften  selbstschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter


s) achweise zur Eignung siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:
Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung inanzamt,


nbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft,
Bescheinigung der Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 09.11.2009


u) ebenangebote   zugelassen nicht zugelassen


v) Sonstige Angaben:
Auskünfte zum Verfahren und zum technischen nhalt erteilt


  Vergabestelle, siehe a) und ngenieurbüro Rostek  Stolz, Bei der Hauptwache 2, 
3910  Magdeburg, el. 03 91/  8 0 -0, E-Mail nfo Rostek-Stolz.de, 


achprüfung behaupteter Verstöße
achprüfungsstelle (  31 VOB/A)


Salzlandkreis, Karlsplatz 3 , 0 0  Bernburg


Zur berprüfung der Zuordnung zum 20 -Kontingent für nicht E -weite Vergabe-
verfahren (  2 r.  VgV)


Vergabekammer (  10  G B)
andesverwaltungsamt Sachsen Anhalt, Vergabekammer,  


Ernst Kamieth Str. 2, 06112 alle


Veröffentlichung einer Bekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A


Baumaßnahme
Attraktivierung Sole uell Schönebeck Bad Sal elmen


eilob ekt 3  Neubau Saunagebäude, Fenster, üren, ärmedämmfassade und
Sonnenschut
Angebot für 600 m2 ämmfassade, 0 m2 Fensteranlage, 11 üren, 1 or, 1 ind


fang, 22 m2 A . Sonnen.


a) ffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
ame Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark


Straße Markt 1
PLZ, Ort 39218 Schönebeck


elefon (03928) 10- a (03928) 10- 99
E-Mail g.einbrodt schoenebeck-elbe.de nternet


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer H 30 /09 enster, üren


c) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
Planung u. Ausführung von Bauleistungen
Bauleistungen durch Dritte


d) Ort der Ausführung
Schönebeck (Elbe)


e) Art und mfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage


  00 m2 ärmedämmfassade mit 12 cm Mineralwolldämmung, Verkleidung mit
300 m2 Alu-Sinuswelle und 300 m2 Lerchenholzlamellenschalung


   m2 Fensteranlage mit 4 Öffnungsflügeln, verspiegeltes Glas, Pfosten-Riegel-
Holzkonstruktion
18 m2 Fensteranlage mit 1x Drehflügeltür, Pfosten-Riegel-Holzkonstruktion 


  9 m2 Fensteranlage mit seitlichem Windfang in Glas und 2 Drehflügeltür, Pfosten-
Riegel-Holzkonstruktion
9 m2 Glasinnentürelement mit Drehflügeltür, seitliche und obenliegende Verglasung 
in Holzrahmenkonstruktion
11 St. innenliegende assraumtür


 1 St. einflügelige Stahltür mit Dämmung
 1 St. zweiflügelige Stahltür mit Dämmung


Sonnenschutz 1  1,  m als Alu-Konstruktion mit starren Lamellen


f) Aufteilung in Lose  nein
a, Angebote können  nur für ein Los  für ein oder mehrere Lose


abgegeben werden  für alle Lose


g) Erbringen von   nein ja
Planungsleistungen
Zweck der baulichen
Anlage   Steigerung der Besucherzahlen
Zweck der Bauleistung  Attraktivierung des Solebades, eubau Saunagebäude


h) Ausführungsfrist
Monate
Kalendertage
Beginn der Ausführungs-
frist   09.11.2009
Ende der Ausführungs-
frist   18.12.2009


i) Anforderung der Vergabeunterlagen
  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat , Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a, 39218


Schönebeck


Online-Plattform nicht ausgeführt


j) Entgelt für die Vergabeunterlagen
  ür das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabe-


plattform wird kein Entgelt erhoben. ür die bersendung der Vergabeunterlagen in
Papierform gilt:


Höhe des Entgeltes  39,00
Zahlungsweise Banküberweisung
Empfänger   Vergabestelle, siehe a)
Kontonummer  3 0 102 2 0
BLZ, Geldinstitut  800  00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck  Verdingungsunterlagen für H 30 -09, enster, üren


  ehlt der Verwendungszweck auf hrer berweisung, so ist die Zahlung nicht zuor-
denbar und Sie erhalten keine nterlagen.
BA


B - ode
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
 auf der berweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
gleichzeitig mit der berweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail
(unter Angabe hrer vollständigen irmenadresse) bei der in Abschnitt i) genann-
ten Stelle angefordert wurden,
 das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.


Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, Vergabestelle s. a)


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend
sein dürfen,   Bieter und ihre Bevollmächtigten


o) Angebotseröffnung am 0 .10.2009 um 13 00 hr
Ort
Vergabestelle, siehe a), Sitzungssaal


p) Sicherheiten   s. Vergabeunterlagen


r) Rechtsform der Bietergemeinschaften  selbstschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter


s) achweise zur Eignung siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:
Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung inanzamt,


nbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft,
Bescheinigung der Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 09.11.2009


u) ebenangebote   zugelassen nicht zugelassen


v) Sonstige Angaben:
Auskünfte zum Verfahren und zum technischen nhalt erteilt


  Vergabestelle, siehe a) und ngenieurbüro Schmidt, Böttcherstraße 13, 
39218 Schönebeck, el. 0 39 28- 0 11 2, E-Mail E-Mail bp-schmidt t-online.de 


achprüfung behaupteter Verstöße
achprüfungsstelle (  31 VOB/A)


Salzlandkreis, Karlsplatz 3 , 0 0  Bernburg


Zur berprüfung der Zuordnung zum 20 -Kontingent für nicht E -weite Vergabe-
verfahren (  2 r.  VgV)


Vergabekammer (  10  G B)
andesverwaltungsamt Sachsen Anhalt, Vergabekammer,  


Ernst Kamieth Str. 2, 06112 alle
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Anlage 1
1. Änderungssatzung


zur Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
Auf  Grund der  §§ 2, 4, 6  und 44  der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom
5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) und des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und 
Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt vom 05.02.2002 (GVBl. LSA 8/2002, S. 46) in 
den jeweils derzeit gültigen Fassungen, hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner 
Sitzung am 27.08.2009  folgende Satzung beschlossen:


Artikel 1
1. Der § 5 Absatz 2 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:


„(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet:
  2.1. Die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen Fahrzeuge           


der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof tätigen Gewerbetreiben-
den, Kinderwagen, Rollstühle und Fahrzeuge mit Sondergenehmigung. 
Fahrräder müssen geführt werden. Auf Antrag kann für Gewerbetreiben-
de, die für Nutzungsberechtigte tätig sind, und Bürger mit erheblicher oder 
außergewöhnlicher Gehbehinderung gegen Vorlage des entsprechenden 
Schwerbehindertenausweises eine Sondergenehmigung für das Befahren 
des Friedhofes mit einem KFZ erteilt werden. Für diese Genehmigung wird 
eine Gebühr erhoben.


2.2. An Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe von Bestattungen störende Ar-
beiten auszuführen;


2.3. Druckschriften zu verteilen;
2.4. Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen wegzuwerfen 


oder abzulagern;
2.5. den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verun-


reinigen oder zu beschädigen;
2.6. zu lärmen, zu spielen oder Trinkgelage zu veranstalten.“    


2. Der § 6 Absatz 1 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:


„(1) Der Stadt Schönebeck (Elbe) als Eigentümerin der Friedhöfe steht gemäß  
§§ 858 ff., 903 und 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuches das Hausrecht zu und 
sie hat die Ausübung dessen der Friedhofsverwaltung auferlegt.“


3. Der § 6 Absatz 2 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:
„(2) Der Nutzungsberechtigte oder eine von ihm beauftragte Person hat der Fried-


hofsverwaltung die Beauftragung von Bildhauern, Steinmetzen, Gärtnern und 
sonstigen Gewerbetreibenden unter Nennung von Namen und Anschrift des 
betreffenden Gewerbebetriebes sowie den beabsichtigten Termin der geplanten 
Arbeiten bis spätestens 1 Woche vor Beginn anzuzeigen.


  Zutritt zu den Örtlichkeiten haben alle diejenigen Leistungserbringer, die sich 
im Rahmen des auf einem Friedhof üblichen Verhaltens bewegen und den Be-
triebsablauf nicht stören.“


4. Der § 6 Absatz 6 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:
„(6) Bei Verstoß gegen die Friedhofssatzung kann die Friedhofsverwaltung nach 


einmaliger schriftlicher Verwarnung ein Hausverbot erteilen.“


5. Der § 6 Absatz 7 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:


„(7) Für gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen werden Gebühren nach der je-
weils gültigen Friedhofsgebührensatzung erhoben.“


6. Der § 29 Absatz 1 a) der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:
„(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Absatz 7 der Gemeindeordnung des Landes 


  Sachsen-Anhalt handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:
  a) entgegen § 5 Absatz 2 Ziffer 2.1 bis 2.6 und Absatz 4. ohne Ausnahmegeneh-


migung die Wege mit Fahrzeugen, ausgenommen Kinderwagen und Rollstüh-
le, befährt; an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungen stören-
de Arbeiten ausführt; Druckschriften verteilt; Abraum und Abfälle außerhalb 
dafür bestimmter Stellen wegwirft oder ablagert; Friedhofseinrichtungen, An-
lagen und Grabstätten verunreinigt oder beschädigt; auf den Friedhöfen lärmt, 
spielt oder Trinkgelage veranstaltet; Hunde nicht an der kurzen Leine führt 
und von Tieren verursachte Verschmutzungen nicht sofort beseitigt;“


7. Der § 29 Absatz 1 c) der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung:


„c) entgegen § 5 Absatz 2 Ziffer 2.1 Satz 2 die Friedhöfe ohne eine Sonderge-
nehmigung befährt;“


Artikel 2
In-Kraft-Treten


Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 02. 09. 2009


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0048/2009
Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunkturpaketes II 
Landesprogramm 2009
Der Stadtrat beschließt, die Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien in den Haushalts-
jahren 2010 und 2011 mit  27.344  zu bezuschussen.
  


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0049/2009
Einleitungsbeschluss
6. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-Industrie- und Gewerbegebiet 
Geschwister-Scholl-Straße“
Der Stadtrat beschließt die Einleitung des Änderungsverfahrens – 6. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 22 „Gemischtes Wohn-Industrie- und Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-
Straße“ (gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbuch).
  


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0050/2009
Straßenumbenennung in der Ortschaft Pretzien
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß § 44 Abs. 3 Ziffer 14 der Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA 
S. 568) in der zurzeit geltenden Fassung die Umbenennung der „Magdeburger Straße“ in der 
Ortschaft Pretzien. Die Bezeichnung lautet ab dem 01.01.2010 „Magdeburger Chaussee“. 
(Gemarkung: Pretzien, Flur 1, Flurstücke: 800, 15 und Teilfläche aus 10097) 
  


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0589/2009-1
Außerplanmäßige Ausgabe
Der Stadtrat beschließt die Änderung des Beschlusses Nr. 0589/2009 vom 30.06.2009 auf-
grund des Zuwendungsbescheides Nr. 3103537008 der Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
Magdeburg vom 31. Juli 2009 und somit die Reduzierung der außerplanmäßigen Ausgabe 
auf 56.000,00  zur Kofinanzierung der Sanierung der Kita „Knirpsenland“ aus Mitteln des
Konjunkturpaketes II. Eine Grundschuldeintragung zu Lasten des Erbbaurechtes in das Erb-
baugrundbuchblatt wird entbehrlich, da die AWO, Kreisverband Salzland e.V. Schönebeck 
sich gemäß des vorliegendem Bescheid an den Gesamtinvestitionskosten mit einem Eigen-
anteil beteiligen muss.


   


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0017/2009
Jahresrechnung 2008 und Entlastung des ehemaligen Leiters des gemeinsamen Verwal-
tungsamtes für die Haushaltsdurchführung der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck 
(Elbe) für das Haushaltsjahr 2008
Der Stadtrat beschließt gemäß den §§ 81, 85 und 108 Absatz 2 Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), i.V.m. § 2 des Ge-
setzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens im Land 
Sachsen-Anhalt (NKHREG LSA) vom 22.03.2006 (GVBl. LSA S. 128) in der zurzeit gel-
tenden Fassung, die Jahresrechnung 2008 und erteilt gleichzeitig dem ehemaligen Leiter des 
gemeinsamen Verwaltungsamtes der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) für den 
Vollzug der Haushaltsführung die Entlastung.


Haase
Oberbürgermeister


Die Haushaltsrechnung 2008 weist folgendes Ergebnis aus:


Feststellung des Ergebnisses


Bezeichnung Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamt


1 2 3 4 5


1. Soll-Einnahmen 8.207.321,73 1,11 8.207.322,84
davon Globalbereinigung 0,00 0,00 0,00


2. + Neue Haushaltseinnahmereste - 0,00 0,00


3. ./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste - 0,00 0,00
4. ./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste 0,00 0,00 0,00


5. Summe bereinigter Soll-Einnahmen 8.207.321,73 1,11 8.207.322,84


6. Soll-Ausgaben
Darin enthalten Überschuss nach 
§ 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO
VMHH 1,11 8.207.321,73 1,11 8.207.322,84


7. + Neue Haushaltsausgabereste 0,00 0,00 0,00


8. ./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste 0,00 0,00 0,00


9. ./. Abgang Alter Kassenausgabereste 0,00 0,00 0,00


10. Summe bereinigter  Soll-Ausgaben 8.207.321,73 1,11 8.207.322,84


11. Ausgleich 0,00 0,00 0,00


Bekanntmachung
Die vorstehende Jahresrechnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Jahresrechnung 2008 der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) und der Rechen-
schaftsbericht liegen nach § 108 Abs. 5 GO LSA  vom 07.09. 2009 bis 15.09.2009  zu den 
bekannten Dienstzeiten zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 108, öffentlich aus.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0023/2009
Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Entlastung des Be-
triebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 
2008 einschließlich der Behandlung des Gewinns aus dem Wirtschaftsjahr 2008
Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht des Städtischen Bauhofes Schö-
nebeck für das Wirtschaftsjahr 2008 fest und entlastet den Betriebsleiter für das Wirtschafts-
jahr 2008 unter Berücksichtigung des uneingeschränkten Feststellungsvermerkes durch das 
Rechnungsprüfungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe) auf der Grundlage der durchgeführten 
Jahresabschlussprüfung durch die BDO Deutsche Warentreuhand AG. 


Der Stadtrat beschließt den Jahresüberschuss in Höhe von 200.025,27   wie folgt zu ver-
wenden:


1. 100.025,27   werden für den Neubau einer Werkhalle zweckgebunden der allgemei-
nen Rücklage des Bauhofes zugeführt, 


2. 100.000   werden als Verbindlichkeit gegenüber den Aufgabenträger vorgetragen.


Haase
Oberbürgermeister


Anlagen:
- Bericht über die Prüfung des Lageberichts und des Jahresabschlusses für das    


Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2008 bis zum 31.12.2008 des Eigenbetriebes der Stadt       
Schönebeck (Elbe) „Städtischer Bauhof Schönebeck“


- Feststellungsvermerk des RPA’s zum Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtischer       
Bauhof Schönebeck für das Geschäftsjahr 2008


VI. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS
Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Städtischer Bauhof Schönebeck 
- Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), Schönebeck (Elbe), für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 in den diesem Bericht als Anlagen I (Lagebericht) 
und II (Jahresabschluss) beigefügten Fassungen den am 7. Mai 2009 in Magdeburg unter-
zeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:


„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Städtischen Bauhofs 
Schönebeck - Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), Schönebeck (Elbe) für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 geprüft. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. Unse-
re Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben.


Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hin-
reichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsy-
stems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetz-
lichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grund-


lage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigen-
betriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“


Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.


Magdeburg, den 7. Mai 2009
BDO Deutsche Warentreuhand


Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Rätze ppa. Wacha
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer


Feststellungsvermerk des RPA’s zum Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtischer 
Bauhof Schönebeck für das Geschäftsjahr 2008
Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, abgeschlossener Prüfung am 7.5.2009 durch 
die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2008 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft, Sitz Magdeburg die Buchführung und der 
Jahresabschluss 2008 des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck den gesetzlichen 
Vorschriften und der Betriebssatzung entsprechen.
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Wirt-
schaftsführung ein den tatsachlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragssituation des Unternehmens Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass. 
Daher empfiehlt das RPA aufgrund der o. g. durchgeführten Prüfung durch das Wirtschafts-
prüfungsunternehmen BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft eine Entlastung des 
Betriebsleiters zum Jahresabschluss 2008 vom Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schönebeck 
vorzunehmen.


Amtsleiterin RPA


Bekanntmachung
Der Jahresabschluss 2008 einschließlich des Lageberichtes des Städtischen Bauhofes Schö-
nebeck wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss 2008 einschließlich 
Lagebericht liegen vom 07.09.2009 bis 15.09.2009 zur Einsichtnahme im Dammweg 22, 
Zimmer 207, zu den Dienstzeiten Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr sowie Freitag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr öffentlich aus. 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0024/2009
Jahresabschluss 2008 für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
Gemäß § 4 der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den Eigenbetrieb „SOLE-
PARK Schönebeck/Bad Salzelmen“ vom 13.12.1999 in der derzeit gültigen Fassung be-
schließt der Stadtrat auf der Grundlage der Prüfungsergebnisse des Wirtschaftsprüfungsun-
ternehmens Anochin, Roters & Kollegen Magdeburg für das Geschäftsjahr 2008 und des 
Feststellungsvermerkes des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Schönebeck (Elbe) den Jah-
resabschluss des SOLEPARKES Schönebeck/Bad Salzelmen für das Jahr 2008 und erteilt 
gleichzeitig der Betriebsleiterin für den Vollzug des Wirtschaftsjahres 2008 die Entlastung.


Weiterhin beschließt der Stadtrat in Bezugnahme auf die Empfehlung der Kommunalaufsicht 
vom 16.04.2008 in Verbindung mit dem § 12 Abs. 6 der EiGVO den festgestellten Verlust in 
Höhe von 204.989,91  durch Zuführung liquider Mittel aus dem Stadthaushalt auszuglei-
chen.


Haase
Oberbürgermeister


Anlagen:
- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008 und des Lagebe-


richtes des SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck 
(Elbe)


- Feststellungsvermerk des RPA’s zum Jahresabschluss des Eigenbetriebes SOLEPARK 
Schönebeck/Bad Salzelmen Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Geschäftsjahr 
2008


F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung des SOLEPARK Schönebeck/Bad Salz- 
elmen, Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), haben wir mit Datum vom 30.04.2009 den 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:


„An den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen, Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck 
(Elbe)


Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung so-
wie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des SOLEPARK 
Schönebeck/Bad Salzelmen, Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), Schönebeck, für das 
Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 geprüft. Die Buchführung und Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung 
des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzu-
geben.


Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hin-
reichender Sicherheit erkannt werden.


Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt.


Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.


Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden lan-
desrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“
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G. Schlussbemerkung
Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschrif-
ten und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prü-
fungsstandard 450 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.)


Der von uns mit Datum vom 30.04.2009 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist in 
Abschnitt F „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers“ formuliert.


Magdeburg, 30.04.2009 Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Steuerberatungsgesellschaft


Feststellungsvermerk des RPAs zum Jahresabschluss des Eigenbetriebes Solepark 
Schönebeck/Bad Salzelmen Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Ge-
schäftsjahr 2008


Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, abgeschlossener Prüfung am 30.04.2009 durch 
die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2008 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Anochin, Roters & Kollegen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater Magdeburg die Buchführung 
und der Jahresabschluss 2008 des Eigenbetriebes Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen den 
gesetzlichen Vorschriften und der Betriebssatzung entsprechen. Der Jahresabschluss vermit-
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des 
Unternehmens. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass. Daher empfiehlt 
das RPA, aufgrund der o.g. durchgeführten Prüfung durch das Wirtschaftsprüfungsunterneh- 
men Anochin, Roters & Kollegen Magdeburg, eine Entlastung der Betriebsleitung für den Jah-
resabschluss 2008 des Eigenbetriebes Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen vorzunehmen.


Amtsleiterin RPA


Bekanntmachung
Der Jahresabschlussbericht wird vom 07.09. bis 11.09.2009 von Mo.-Do. 9.00-16.00 Uhr und 
Fr. 9.00-12.00 im 


SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen
Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe)
Badepark 1
Sekretariat
39218 Schönebeck (Elbe)


öffentlich ausgelegt.


Schönebeck (Elbe), 06.09.2009


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint 
wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag 
abonniert werden.
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Veröffentlichung einer Bekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A


Baumaßnahme
Attraktivierung Solequell Schönebeck-Bad Salzelmen
Teilobjekt 3 – Neubau Saunagebäude und MSR-Technik
Angebot für  1 St. RLT-Kombi-Gerät 5400 m3/h, 9 St. Abluftanl. bis 330 m3/h,  


150 m2 Kanal, 200 m Rohr, DI


a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark
Straße Markt 1
PLZ, Ort 39218 Schönebeck
Telefon (03928) 710-465 Fax (03928) 710-499
E-Mail g.einbrodt@schoenebeck-elbe.de Internet


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer H 313-09 Lüftung und MSR-Technik


c) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
Planung u. Ausführung von Bauleistungen
Bauleistungen durch Dritte


d) Ort der Ausführung
Schönebeck (Elbe)


e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage


150 m2 Kanäle und Formteile aus Stahl, verzinkt
160 m Wickelfalzrohr DN 100-500
40 m PPs-Rohr DN 100-200
20 St. Lüftungsgitter und Luftauslässe
1 St. RLT-Kombi-Gerät, Zuluft 5400 m3/h, Abluft 400 m3/h
9 St. Abluftanlagen 100-330 m3/h, z. T. PPS
1 St. DDC-Regelung für RLT und Heizung


f) Aufteilung in Lose  nein
Ja, Angebote können  nur für ein Los  für ein oder mehrere Lose
abgegeben werden  für alle Lose


g) Erbringen von   nein ja
Planungsleistungen
Zweck der baulichen
Anlage   Steigerung der Besucherzahlen
Zweck der Bauleistung  Attraktivierung des Solebades, Neubau Saunagebäude


h) Ausführungsfrist
Monate
Kalendertage
Beginn der Ausführungs-
frist   09.11.2009
Ende der Ausführungs-
frist   31.03.2010


i) Anforderung der Vergabeunterlagen
  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat III, Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck


Online-Plattform nicht ausgeführt


j) Entgelt für die Vergabeunterlagen
  Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabeplattform wird kein 


Entgelt erhoben. Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:


Höhe des Entgeltes  20,00
Zahlungsweise   Banküberweisung
Empfänger   Vergabestelle, siehe a)
Kontonummer  370 102 240
BLZ, Geldinstitut  800 555 00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck  Verdingungsunterlagen für H 313-09, Lüftung


  Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie 
erhalten keine Unterlagen.
IBAN
BIC-Code
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
– auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
– gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe Ihrer 


vollständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden,
– das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, Vergabestelle s. a)


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend
sein dürfen,   Bieter und ihre Bevollmächtigten


o) Angebotseröffnung am 12.10.2009 um 14:00 Uhr
Ort
Vergabestelle, siehe a), Sitzungssaal


p) Sicherheiten   s. Vergabeunterlagen


r) Rechtsform der Bietergemeinschaften  selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter


s) Nachweise zur Eignung siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:
Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung Finanzamt,
Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft,
Bescheinigung der Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 09.11.2009


u) Nebenangebote   zugelassen nicht zugelassen


v) Sonstige Angaben:
Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt


  Vergabestelle, siehe a) und Ingenieurbüro Rostek & Stolz, Bei der Hauptwache 2, 
39104 Magdeburg, Tel. 03 91/5 68 04-0, E-Mail Info@Rostek-Stolz.de,


Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Vergabeverfahren (§ 2 
Nr. 7 VgV)


Vergabekammer (§ 104 GWB)
  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabekammer,  


Ernst-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle


Veröffentlichung einer Bekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A


Baumaßnahme
Attraktivierung Solequell Schönebeck-Bad Salzelmen
Teilobjekt 3 – Neubau Saunagebäude, Heizung- und Sanitärarbeiten
Angebot für  23 St. Heizk., 290 m Heiz-, 575 m TW.-, 415 m SW.-Rohrleitungen, 70 m2 Fubo-


Heizung, Warm


a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark
Straße Markt 1
PLZ, Ort 39218 Schönebeck
Telefon (03928) 710-465 Fax (03928) 710-499
E-Mail g.einbrodt@schoenebeck-elbe.de Internet


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer H 312-09 Heizung- und Sanitärarbeiten


c) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
Planung u. Ausführung von Bauleistungen
Bauleistungen durch Dritte


d) Ort der Ausführung
Schönebeck (Elbe)


e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage


  Heizung:
23 St. Heizkörper
290 m Heizungsrohrleitungen einschließlich Isolierung
34 St. Rohrleitungsarmaturen
1 St. Verteiler mit 4 Abgängen
5 St. Pumpen und Regelung
70 m2 Fußbodenheizung


Sanitär:
10 St. Sanitärobjekte und Armaturen
4 St. Rundduschen mit Kopfbrausen Dm 600 mm
43 St. Rohrleitungsarmaturen
575 m Trinkwasserrohrleitungen
1 St. Warmwasserbereitung 1030 Liter Speicherladesystem einschließlich Regelung
415 m Schmutzwasserrohrleitungen


f) Aufteilung in Lose  nein
Ja, Angebote können  nur für ein Los  für ein oder mehrere Lose
abgegeben werden  für alle Lose


g) Erbringen von   nein ja
Planungsleistungen
Zweck der baulichen
Anlage   Steigerung der Besucherzahlen
Zweck der Bauleistung  Attraktivierung des Solebades, Neubau Saunagebäude


h) Ausführungsfrist
Monate
Kalendertage
Beginn der Ausführungs-
frist   09.11.2009
Ende der Ausführungs-
frist   31.03.2010


i) Anforderung der Vergabeunterlagen
  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat III, Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck


Online-Plattform nicht ausgeführt


j) Entgelt für die Vergabeunterlagen
  Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabeplattform wird kein 


Entgelt erhoben. Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:


Höhe des Entgeltes  30,00
Zahlungsweise   Banküberweisung
Empfänger   Vergabestelle, siehe a)
Kontonummer  370 102 240
BLZ, Geldinstitut  800 555 00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck  Verdingungsunterlagen für H 312-09, Heizung – Sanitär


  Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie 
erhalten keine Unterlagen.
IBAN
BIC-Code
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
– auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
– gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe Ihrer 


vollständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden,
– das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, Vergabestelle s. a)


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend
sein dürfen,   Bieter und ihre Bevollmächtigten


o) Angebotseröffnung am 12.10.2009 um 13:00 Uhr
Ort
Vergabestelle, siehe a), Sitzungssaal


p) Sicherheiten   s. Vergabeunterlagen


r) Rechtsform der Bietergemeinschaften  selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter


s) Nachweise zur Eignung siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:
Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung Finanzamt,
Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft,
Bescheinigung der Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 09.11.2009


u) Nebenangebote   zugelassen nicht zugelassen
v) Sonstige Angaben:


Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt
  Vergabestelle, siehe a) und Ingenieurbüro Rostek & Scholz, Bei der Hauptwache 2,


39104 Magdeburg, Tel. 0391/56804-0, E-Mail: Info@rostek-scholz.de 


Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Vergabeverfahren (§ 2 
Nr. 7 VgV)


Vergabekammer (§ 104 GWB)
  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabekammer,  


Ernst-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle


Einleitungsbeschluss
6. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- 


und Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-Straße“


Die Stadt Schönebeck (Elbe) hat die Absicht auf einer zwischen der Geschwister-Scholl-Straße, Zim-
mererstraße und Tischlerstraße liegenden Fläche ein neues Feuerwehrdepot zu errichten. Das Grund-
stück liegt im Geltungsbereich des in der Fassung der 5. Änderung rechtskräftigen Bebauungsplanes 
Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-Straße“ in einem Be-
reich, in dem derzeit Gewerbegebiets ächen (teilweise eingeschränkt), allgemeine Wohngebiets- und 
Mischgebiets ächen sowie Verkehrs- und Grün ächen festgesetzt sind.  Der Neubau des Feuerwehr-
depots ist aufgrund des bestehenden Baurechts derzeit planungsrechtlich unzulässig. Zur Baurecht-
schaffung ist daher die Änderung des Bebauungsplanes erforderlich.  Da die genannten Festsetzungen 
nicht mehr den Planungszielen der Stadt Schönebeck  entsprechen, ist vorgesehen nach Abschluss des 
Änderungsverfahrens Gewerbegebiets ächen, Flächen für den Gemeinbedarf (Feuerwehr), Mischge-
biets ächen, Verkehrs ächen und Grün ächen auszuweisen. Die verkehrliche Erschließung ist neu zu 
ordnen. Der Geltungsbereich der 6. Änderung wird begrenzt durch die Zimmererstraße, Tischlerstraße 
und Geschwister-Scholl-Straße.


Der Einleitungsbeschluss 6. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- und 
Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-Straße“ wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch bekannt 
gemacht.


Ab dem Tag dieser Bekanntmachung können die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung mit den 
Mitarbeitern des


Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes 
Breiteweg 12
39218 Schönebeck (Elbe)


während der allgemeinen Sprechzeiten erörtert werden.


Schönebeck (Elbe), 13.09.2009


Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung
Allgemeinverfügung der Straßenumbenennung in der Stadt Schönebeck (Elbe) –


Ortschaft Pretzien


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 27.08.2009 gem. § 44 Abs. 3 Nr. 14 GO LSA (Gemein-
deordnung Land Sachsen-Anhalt) die Umbenennung der Magdeburger Straße in die „Magdeburger 
Chaussee“ beschlossen (Beschluss-Nr. 0050/2009).


In Vollzug des Beschlusses des Stadtrates ergeht durch die Stadt Schönebeck (Elbe) folgende 


Allgemeinverfügung


I.
Entsprechend dem Ratsbeschluss der Stadt Schönebeck (Elbe) wird die Magdeburger Straße in die 
Magdeburger Chaussee umbenannt.


II.
Der Vollzug dieses Beschlusses erfolgt durch das Aufstellen des neuen Straßennamensschildes und der 
Änderung der Adresse für die Postzustellung und in sonstigen amtlichen Dokumenten.


III.
Eine Umnummerierung der Hausnummern erfolgt nicht.


VI.
Die verfügte Änderung tritt zum 01.01.2010 in Kraft. Bis zum 31.12.2009 behält die Straße ihren 
bisherigen Namen.


V.
Die Allgemeinverfügung wird am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Schönebeck 
(Elbe) wirksam.


Begründung:
Bedingt durch die Eingliederung der Gemeinden Plötzky, Pretzien und Ranies in die Stadt Schönebeck 
(Elbe) zum 01.01.2009 existieren Straßennamen doppelt.
Nach mehrmaligem Schriftverkehr zwischen der Deutschen Post und der Stadt Schönebeck (Elbe) ist 
die Zuordnung einer separaten Postleitzahl für die Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies möglich. 
Aus Gründen der Gefahrenabwehr und der postalischen Erreichbarkeit kommt die Stadt Schönebeck 
(Elbe) nicht mehr umhin, Straßen mit doppelt vorhandenen Namen umzubenennen.
Würden doppelte Straßennamen bestehen bleiben, ist die eindeutige Adressierung nicht mehr gegeben. 
Dieses hätte weiterhin zur Folge, dass zum Beispiel im Notfall der Rettungsdienst oder die Feuerwehr 
den entsprechenden Notfallort nicht nden würde.
Daher ist eine Umbenennung erforderlich.


Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 
Schönebeck (Elbe), einzulegen.


Schönebeck (Elbe), 08.09.2009


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 3. Sitzung des Ortschaftsrates Plötzky


am 23.09.2009
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
  OT Plötzky
  Albert-Schweitzer-Straße 6
  39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0077/2009
  Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 der ehemaligen Gemeinde Plötzky
6. Beratung zu vorgesehenen Investitionen im Haushaltsjahr 2010
7. Vorlagen-Nummer: 0069/2009
  Satzung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 


Schönebeck (Elbe) im Rahmen der Einführung einer privaten Rentenversicherung
– Feuerwehrrentensatzung –


8. Berichterstattung zu Hochbaumaßnahmen


Nichtöffentlicher Teil:
9. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
10. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; 


Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


Schmeißer
Ortsbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 3. Sitzung des Ortschaftsrates Pretzien


am 24.09.2009
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  OT Pretzien
  August-Bebel-Straße 24
  39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe des Beschlusses aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Erörterung des Verfahrens zu Möglichkeiten der Änderung des Flächennutzungsplanes    
6. Berichterstattung zur Thematik Breitbandversorgung 
7. Vorlagen-Nummer: 0069/2009
  Satzung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 


Schönebeck (Elbe) im Rahmen der Einführung einer privaten Rentenversicherung
– Feuerwehrrentensatzung –


Nichtöffentlicher Teil:
8. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
9. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; 


Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


Harwig
Ortsbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.








6. Jahrgang     Mittwoch, 16.09.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 43


W a h l b e k a n n t m a c h u n g 


– Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 – 


1. Am Sonntag, dem 27. September 2009, ndet die 


Wahl zum 17. Deutschen Bundestag statt. 
Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 


2.   Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist in 23 allgemeine Wahlbezirke einge-
teilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 24.08.2009 bis 06.09.2009 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 


  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnis-
ses um 18.00 Uhr in Magdeburg zusammen. 


3.   Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 


  Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-
weis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 


Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 


  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Be-
treten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 


  Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 


Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 


a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 
Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der 
Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kenn-
zeichnung, 


b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Partei-
bezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.
Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab, 
  dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 


durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,


   und seine Zweitstimme in der Weise, 
    dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 


durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.


   Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlrau-
mes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist.


4.   Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung er-
folgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahl-
bezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 


5.  Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahl-
kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 


a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises oder


b) durch Briefwahl 


teilnehmen. 


  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebe-
hörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und 
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzet-
telumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 


6.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur per-
sönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 


Schönebeck (Elbe), den 16.09.2009 


Haase
Oberbürgermeister 
Stadt Schönebeck (Elbe)


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonn-
tag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.








        


6. Jahrgang      Sonntag, 20.09.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 44


Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)


Name Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark
Straße Markt 1
PLZ, Ort 39218 Schönebeck
Telefon (03928) 710-465 Fax (03928) 710-499
E-Mail g.einbrodt@schoenebeck-elbe.de Internet


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer H 207-09 Wechselkabinen, Garderobenschränke


c) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
Planung u. Ausführung von Bauleistungen
Bauleistungen durch Dritte


d) Ort der Ausführung
Schönebeck (Elbe)


e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage


    2 St. Familienwechselkabine mit Ausstattung
  10 St. Einzelwechselkabine mit Ausstattung


  188 St. Garderobenschränk mit Ausstattung und Schließanlage in Anpassung
            an vorhandenes System
            Materialien als Kunststoff in solefester Ausführung


f) Aufteilung in Lose  nein
Ja, Angebote können  nur für ein Los  für ein oder mehrere Lose
abgegeben werden  für alle Lose


g) Erbringen von   nein ja
Planungsleistungen
Zweck der baulichen
Anlage   Steigerung der Besucherzahlen
Zweck der Bauleistung  Attraktivierung des Solebades, Steigerung der Besucherzahlen


h) Ausführungsfrist
Monate
Kalendertage
Beginn der Ausführungs-
frist   30.11.2009
Ende der Ausführungs-
frist   29.01.2010


i) Anforderung der Vergabeunterlagen
  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat III, Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck


Online-Plattform nicht ausgeführt


j) Entgelt für die Vergabeunterlagen
  Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabeplattform wird kein 


Entgelt erhoben. Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:


Höhe des Entgeltes  28,00
Zahlungsweise   Banküberweisung
Empfänger   Vergabestelle, siehe a)
Kontonummer  370 102 240
BLZ, Geldinstitut  800 555 00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck  Verdingungsunterlagen für H 207-09, Wechselkabinen


  Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie 
erhalten keine Unterlagen.
IBAN
BIC-Code
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
– auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
– gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe 


Ihrer vollständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden,
– das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, Vergabestelle s. a)


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend
sein dürfen,   Bieter und ihre Bevollmächtigten


o) Angebotseröffnung am 19.10.2009 um 14:00 Uhr
Ort
Vergabestelle, siehe a), Sitzungssaal


p) Sicherheiten   s. Vergabeunterlagen


r) Rechtsform der Bietergemeinschaften  selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter


s) Nachweise zur Eignung siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:
Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung Finanzamt,
Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft,
Bescheinigung der Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 25.11.2009


u) Nebenangebote   zugelassen nicht zugelassen


v) Sonstige Angaben:
Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt


  Vergabestelle, siehe a) und Ingenieurbüro Schmidt, Böttcherstraße 13, 39218 Schönebeck, 
Tel. 0 39 28-40 11 52, E-Mail bp-schmidt@t-online.de,


Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Vergabeverfahren (§ 2 
Nr. 7 VgV)


Vergabekammer (§ 104 GWB)
  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabekammer,  


Ernst-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle


Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)


Name Stadt Schönebeck (Elbe), Eigenbetrieb Solepark
Straße Markt 1
PLZ, Ort 39218 Schönebeck
Telefon (03928) 710-465 Fax (03928) 710-499
E-Mail g.einbrodt@schoenebeck-elbe.de Internet


b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer H 308-09 Estrich- und Fliesenlegerarbeiten


c) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
Planung u. Ausführung von Bauleistungen
Bauleistungen durch Dritte


d) Ort der Ausführung
Schönebeck (Elbe)


e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage


  580 m2 Gefälleestrich
460 m2 Epoxid-Polyurethan-Harz-Dichtung
460 m2 Boden iesen mit 3 St. Geschosstreppen
150 m2 Mosaik iesen
  75 m2 Boden iesen im Außenbereich
  30 m2 Natursteinbelag
120 m2 Epoxidharzbodenbeschichtung in Technikräumen
    4 St. Duschen und 1 St. Wärmebank aus Hartschaummaterial


f) Aufteilung in Lose  nein
Ja, Angebote können  nur für ein Los  für ein oder mehrere Lose
abgegeben werden  für alle Lose


g) Erbringen von   nein ja
Planungsleistungen
Zweck der baulichen


Anlage   Steigerung der Besucherzahlen
Zweck der Bauleistung  Attraktivierung des Solebades, Neubau Saunagebäude


h) Ausführungsfrist
Monate
Kalendertage
Beginn der Ausführungs-
frist   30.11.2009
Ende der Ausführungs-
frist   26.02.2010


i) Anforderung der Vergabeunterlagen
  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat III, Sachgebiet Hochbau, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck


Online-Plattform nicht ausgeführt


j) Entgelt für die Vergabeunterlagen
  Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer elektronischen Vergabeplattform wird kein 


Entgelt erhoben. Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:


Höhe des Entgeltes  38,00
Zahlungsweise   Banküberweisung
Empfänger   Vergabestelle, siehe a)
Kontonummer  370 102 240
BLZ, Geldinstitut  800 555 00, Salzlandsparkasse
Verwendungszweck  Verdingungsunterlagen für H 308-09, Estrich, Fliesen


  Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie 
erhalten keine Unterlagen.
IBAN
BIC-Code
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
– auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
– gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe 


Ihrer vollständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden,
– das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, Vergabestelle s. a)


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend
sein dürfen,   Bieter und ihre Bevollmächtigten


o) Angebotseröffnung am 19.10.2009 um 13:00 Uhr
Ort
Vergabestelle, siehe a), Sitzungssaal


p) Sicherheiten   s. Vergabeunterlagen


r) Rechtsform der Bietergemeinschaften  selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter


s) Nachweise zur Eignung siehe Vergabeunterlagen und nachstehend:
Handelsregisterauszug, Steuerliche Bescheinigung Finanzamt,
Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft,
Bescheinigung der Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 25.11.2009


u) Nebenangebote   zugelassen nicht zugelassen
v) Sonstige Angaben:


Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt
  Vergabestelle, siehe a) und Ingenieurbüro Schmidt, Böttcherstraße 13, 39218 Schönebeck,


Tel. 0 39 28-40 11 52, E-Mail: bp-schmidt@t-online.de 


Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20%-Kontingent für nicht EU-weite Vergabeverfahren (§ 2 
Nr. 7 VgV)


Vergabekammer (§ 104 GWB)
  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabekammer,  


Ernst-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle


BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses


am 29.09.2009
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
Markt 1


  39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 


  1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
  2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
  3. Feststellung der Tagesordnung
  4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
  5. Informationen der Verwaltung
  6. Abarbeitungsstand Haushalt
  7. Vorlagen-Nummer: 0048/20091
  Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunkturpaketes II Landespro-


gramm 2009
  8. Vorlagen-Nummer: 0052/2009
  Zusammensetzung des zeitweiligen Ausschusses Friedhofswesen des Stadtrates Schönebeck 


(Elbe) zur Überprüfung strategischer Ausrichtung des Friedhofswesens
  9. Vorlagen-Nummer: 0055/2009
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 für den Jugendclub 


„Forest Club“ in Elbenau an den Verein Rückenwind e.V.
10. Vorlagen-Nummer: 0056/2009
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 für den Jugendclub 


„Young Generation“, Straße der Jugend, an den Verein Rückenwind e.V.
11. Vorlagen-Nummer: 0057/2009
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 für das Kinder- und 


Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, an den Verein Rückenwind e.V.
12. Vorlagen-Nummer: 0058/2009
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 für das Spielmobil/


Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.
13. Vorlagen-Nummer: 0059/2009
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 für den Jugendclub 


„Future“, Moskauer Str., an den Verein Rückenwind e.V.
14. Vorlagen-Nummer: 0060/2009
  Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Betreibung des sozio-


kulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2010 bis 31.12.2010
15. Vorlagen-Nummer: 0061/2009
  Änderung der Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe) im Punkt 2.4., Zuschuss 


Kinder- und Jugendarbeit, Beschluss-Nr. 0430/2008
16. Vorlagen-Nummer: 0062/2009


Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 der ehemaligen Gemeinde Ranies
17. Vorlagen-Nummer: 0069/2009
  Satzung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 


Schönebeck (Elbe) im Rahmen der Einführung einer privaten Rentenversicherung
- Feuerwehrrentensatzung -


18. Vorlagen-Nummer: 0077/2009
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 der ehemaligen Gemeinde Plötzky


19. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
Nichtöffentlicher Teil


20. Informationen der Verwaltung
21. Vorlagen-Nummer: 0054/2009


Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
2. Änderung des Beschlusses Nr. 0466/2008 vom 26.06.2008


22. Vorlagen-Nummer: 0063/2009
 Ankauf von Teil ächen des Sportstadions SSV 1861
23. Vorlagen-Nummer: 0064/2009


Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes in der Warschauer Straße
24. Vorlagen-Nummer: 0065/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Innsbrucker Straße


25. Vorlagen-Nummer: 0066/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Calbeschen Straße
26. Vorlagen-Nummer: 0067/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Siedlerstraße
27. Vorlagen-Nummer: 0068/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Schneidewindstraße
28. Vorlagen-Nummer: 0070/2009
 Ankauf von Grundstücks ächen hinter der Salzer Straße „Schnittstelle Altstadt Süd-West“
29. Vorlagen-Nummer: 0071/2009
 Ankauf von öffentlichen Verkehrs ächen an der Magdeburger Straße
30. Vorlagen-Nummer: 0072/2009
 Verkauf von Garten ächen
31. Vorlagen-Nummer: 0073/2009
 Verkauf von Verbindungs ächen im Außenbereich
32. Vorlagen-Nummer: 0074/2009


Änderung des Beschlusses Nr. 0514/2008 vom 30.10.2008
33. Vorlagen-Nummer: 0075/2009


Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes
34. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses


am 30.09.2009
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Verein „Suppe & Seele“
Welsleber Straße 60 a


  39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Vor Beginn des öffentlichen Teils stellt sich der Verein Viigaro e.V. mit dem Projekt Suppe & Seele 
vor.


Öffentlicher Teil 


  1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
  2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
  3. Feststellung der Tagesordnung
  4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
  5. Informationen der Verwaltung
  6. Vorlagen-Nummer: 0048/20091
  Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunkturpaketes II Landespro-


gramm 2009
  7. Vorlagen-Nummer: 0055/2009
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 für den Jugendclub 


„Forest Club“ in Elbenau an den Verein Rückenwind e.V.
8. Vorlagen-Nummer: 0056/2009
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 für den Jugendclub 


„Young Generation“, Straße der Jugend, an den Verein Rückenwind e.V.
9. Vorlagen-Nummer: 0057/2009
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 für das Kinder- und 


Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, an den Verein Rückenwind e.V.
10. Vorlagen-Nummer: 0058/2009
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 für das Spielmobil/


Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.
11. Vorlagen-Nummer: 0059/2009
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 für den Jugendclub 


„Future“, Moskauer Str. an den Verein Rückenwind e.V.
12. Vorlagen-Nummer: 0060/2009
  Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Betreibung des sozio-


kulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2010 bis 31.12.2010
13. Vorlagen-Nummer: 0061/2009
  Änderung der Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe) im Punkt 2.4., Zuschuss 


Kinder- und Jugendarbeit, Beschluss-Nr. 0430/2008
14. Vorlagen-Nummer: 0069/2009
  Satzung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 


Schönebeck (Elbe) im Rahmen der Einführung einer privaten Rentenversicherung
- Feuerwehrrentensatzung -


15. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil


16. Vorlagen-Nummer: 0054/2009
Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
2. Änderung des Beschlusses Nr. 0466/2008 vom 26.06.2008


17. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses


am 01.10.2009
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort:  Grundschule Plötzky 
Schulstraße 7
39218 Schönebeck (Elbe) 


TA G E S O R D N U N G


Zu Beginn der Sitzung ndet eine Besichtigung der Grundschule Plötzky statt. 


Öffentlicher Teil 
  1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
  2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
  3. Feststellung der Tagesordnung
  4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
  5. Informationen der Verwaltung
  6.  Auswertung der Stellungnahme des Landesverwaltungsamtes zum Schulentwicklungsplan des 


Salzlandkreises 2009/10 bis 2013/14 und Festlegung von Maßnahmen 
  7. Vorstellung eines Konzeptes des Salzlandkreises zur Weiterentwicklung des Kreismuseums
  8. Vorlagen-Nummer: 0048/20091
  Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunkturpaketes II Landespro-


gramm 2009
9. Vorlagen-Nummer: 0060/2009
  Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Betreibung des sozio-


kulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2010 bis 31.12.2010
10. Vorlagen-Nummer: 0061/2009
  Änderung der Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe) im Punkt 2.4., Zuschuss 


Kinder- und Jugendarbeit, Beschluss-Nr. 0430/2008
11. Vorlagen-Nummer: 0069/2009
  Satzung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 


Schönebeck (Elbe) im Rahmen der Einführung einer privaten Rentenversicherung
- Feuerwehrrentensatzung -


12. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
13. Informationen der Verwaltung
14. Vorlagen-Nummer: 0063/2009
 Ankauf von Teil ächen des Sportstadions SSV 1861
15. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister







        


BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und 


Umweltausschusses
am 28.09.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort:  Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 


  1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
  2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
  3. Feststellung der Tagesordnung
  4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
  5. Benennung einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters des Vorsitzenden
  6. Informationen der Verwaltung
  7.   Vorstellung der Entwürfe zur Umgestaltung des Marktbrunnens in Schönebeck 


(Elbe) durch einen Vertreter des Ingenieurbüros Bolze
  8. Vorlagen-Nummer: 0048/20091
  Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunkturpaketes 


II Landesprogramm 2009
9.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
Nichtöffentlicher Teil


10.  Informationen der BauBeCon, vertreten durch Frau Klein und Frau Stolle, über 
vorliegende Förderanträge aus dem Bereich der privaten Wohnsubstanz im Sanie-
rungsgebiet „Altstadt“


11. Informationen der Verwaltung
12. Vorlagen-Nummer: 0063/2009
 Ankauf von Teil ächen des Sportstadions SSV 1861
13. Vorlagen-Nummer: 0064/2009


Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes in der Warschauer Straße
14. Vorlagen-Nummer: 0065/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Innsbrucker Straße
15. Vorlagen-Nummer: 0066/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Calbeschen Straße
16. Vorlagen-Nummer: 0067/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Siedlerstraße
17. Vorlagen-Nummer: 0068/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Schneidewindstraße
18. Vorlagen-Nummer: 0070/2009
 Ankauf von Grundstücks ächen hinter der Salzer Straße „Schnittstelle Altstadt 
Süd-West“
19. Vorlagen-Nummer: 0071/2009
 Ankauf von öffentlichen Verkehrs ächen an der Magdeburger Straße
20. Vorlagen-Nummer: 0072/2009
 Verkauf von Garten ächen
21. Vorlagen-Nummer: 0073/2009
 Verkauf von Verbindungs ächen im Außenbereich
22. Vorlagen-Nummer: 0074/2009


Änderung des Beschlusses Nr. 0514/2008 vom 30.10.2008
23. Vorlagen-Nummer: 0075/2009


Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes
24. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonn-
tag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.


Eine Ganzseite 7/480
und 2/240


6. Jahrgang     Sonntag, 20.09.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 44/2












6. Jahrgang     Mittwoch, 23.09.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 45


BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Wirtschaftsausschusses


am 12.10.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
  Markt 1
  39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Benennung einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters des Vorsitzenden
6. Informationen der Verwaltung
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Informationen der Verwaltung
9. Vorlagen-Nummer: 0070/2009


Ankauf von Grundstücks ächen hinter der Salzer Straße „Schnittstel-
le Altstadt Süd-West“


10. Vorlagen-Nummer: 0071/2009
Ankauf von öffentlichen Verkehrs ächen an der Magdeburger Straße


11. Vorlagen-Nummer: 0075/2009
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt
1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemä-
ßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen
die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.


2-spaltig/168 mm








6. Jahrgang     Sonntag, 27.09.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 46


BEKANNTMACHUNG
der 3. Sitzung des Ortschaftsrates Ranies am 06.10.2009


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort:  Ortschaftsbüro
   OT Ranies
   Dorfstraße 1
   39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0062/2009
 Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 der ehemaligen Gemeinde
Ranies
6. Vorlagen-Nummer: 0069/2009


Satzungzur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Freiwilligen
Feuerwehren der Stadt Schönebeck (Elbe) im Rahmen der Einführung
einer privaten Rentenversicherung – Feuerwehrrentensatzung –


Nichtöffentlicher Teil:
7. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
8. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; Anfragen


der Ortschaftsratsmitglieder


Maser
Ortsbürgermeister


Hinweis über die öffentliche Bekanntmachung zur vorläufigen Anordnung 
zum Flurneuordnungsverfahren „Flurbereinigung Ortsumgehung Schöne-
beck B 246a (2. PA), Landkreis Schönebeck 113“
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstel-


le Wanzleben, hat mit Datum vom 16.09.2009 die vorläufige Anordnung zum 
Flurneuordnungsverfahren „Flurbereinigung Ortsumgehung Schönebeck B246a
(2. PA), Landkreis Schönebeck 113“ bezüglich Besitzentzug, Festsetzung der
Entschädigung sowie Sofortige Vollziehung erlassen. Die vorläufige Anordnung 
einschließlich der betroffenen Flurstücksnummern gilt mit dieser Veröffentli-
chung als bekannt gegeben und kann im Schaukasten der Stadt Schönebeck,
Breiteweg 11, sowie auf der Homepage der Stadt Schönebeck unter www.
schoenebeck.de – Rubrik Bekanntmachungen – bzw. im Amt für Presse und
Präsentation der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zimmer 211, in den Dienst-
stunden ab dem 28.09.2009 eingesehen werden.


Hinweisbekanntmachung zu zwei öffentlichen Ausschreibungen  
nach VOB/A 
Die Stadt Schönebeck (Elbe) schreibt für die Baumaßnahme Attraktivierung So-
lequell Schönebeck-Bad Salzelmen, Teilobjekt 3 - Neubau Saunagebäude, die
Bauleistungen Edelstahlarbeiten (H 309-09) sowie Unterhangdecke H 314-09)
aus.
Nähere Informationen sind dem am 25.09.2009 erscheinenden Ausschreibungs-
anzeiger Sachsen-Anhalt sowie der Homepage der Stadt Schönebeck (Elbe)
unter www.schoenebeck.de - Rubrik Bekanntmachungen/Ausschreibungen zu
entnehmen.


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.








6. Jahrgang     Mittwoch, 30.09.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 47


Öffentliche Bekanntmachung
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 
27.08.2009 die Zweite Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt 
Schönebeck (Elbe) beschlossen,  die hiermit einschließlich der aufsichts-
behördlichen Genehmigung bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer: 0031/2009
Zweite Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß Anlage 1 die 
Zweite Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
vom 30. Oktober 2008.


Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1


Zweite Änderungssatzung der Hauptsatzung
der Stadt Schönebeck (Elbe)


Auf Grund der §§ 6, 7 und  44 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 
568) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Schöne-
beck (Elbe) in seiner Sitzung am 27.08.2009 folgende Satzung zur Ände-
rung der Hauptsatzung beschlossen:


Artikel 1
Die Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 30. Oktober 2008, 
veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 31. Dezem-
ber 2008, geändert durch die Erste Änderungssatzung vom  26. März 
2009, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 26. 
April 2009, wird wie folgt geändert:


1. Der § 3 Absatz 2, Satz 1 wird wie folgt geändert:
  Das Wort „Zu“ wird ersetzt durch das Wort „Vor“.


2. Der § 8 Absatz 1 (a), 3. Anstrich wird wie folgt ersetzt:
–   den Betriebsausschuss „Kur- und Gesundheitsverwaltung“ für die 


Angelegenheiten des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad 
Salzelmen“.


3. Der § 10 Absatz 1, 2. Anstrich wird wie folgt ersetzt:
– Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“


Artikel 2
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 23.09.2009


Haase
Oberbürgermeister             


Genehmigungsvermerk: Aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß 
§ 7 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz GO LSA vom 05.10.1993 in der derzeit 
gültigen Fassung erfolgte am 15.09.2009 (Aktenzeichen 30.15.1.05.01-
II-Ki).


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemä-
ßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen 
die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.








Gesamtergebnis der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009
im Wahlkreis 70 – Magdeburg


Der Kreiswahlausschuss hat in öffentlicher Sitzung am 30. September 2009 das Ergebnis im Wahlkreis 
wie folgt festgestellt:


Wahlberechtigte 254.287  
darunter mit Wahlschein 27.846 entspr. 10,95 %
Wähler 152.948  
darunter mit Wahlschein 26.953 entspr. 17,62 %
Wahlbeteiligung in Prozent 60,15  


  
Wahl nach Kreiswahlvorschlägen (Erststimmen):   


ungültige Erststimmen 2.932 entspr.   1,92 %
gültige Erststimmen 150.016 -„- 98,08 %


von den gültigen Erststimmen entfielen auf   
Burkhard Lischka, SPD 32.844 entspr. 21,89 %
Dr. Rosemarie Hein, DIE LINKE 48.069 -„- 32,04 %
Bernd Heynemann, CDU 46.481 -„- 30,98 %
Ulrich Koehler, FDP 9.890 -„-   6,59 %
Dorothea Frederking, GRÜNE 8.637 -„-   5,76 %
Matthias Gärtner, NPD 2.618 -„-   1,75 %
Daniel Wiegenstein, MLPD 626 -„-   0,42 %
Eva-Maria Godau, Einzelbewerberin 851 -„-   0,57 %


  
Gewählte Wahlkreisbewerberin ist Frau Dr. Rosemarie Hein
  
Wahl nach Landeslisten (Zweitstimmen):   


ungültige Zweitstimmen 2.582 entspr.   1,69 %
gültige Zweitstimmen 150.366 -„- 98,31 %


  
von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf   


Sozialdemokratische Partei Deutschlands 28.217 entspr. 18,77 %
DIE LINKE 48.333 -„- 32,14 %
Christlich Demokratische Union Deutschlands 42.150 -„- 28,03 %
Freie Demokratische Partei 13.801 -„-   9,18 %
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 10.281 -„-   6,84 %
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 2.275 -„-   1,51 %
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 410 -„-   0,27 %
DEUTSCHE VOLKSUNION 294 -„-   0,20 %
Piratenpartei Deutschland 4.605 -„-   3,06 %


gez.
L e y
Stellv. Kreiswahlleiter


6. Jahrgang     Sonntag, 11.10.2009     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 48/1







Öffentliche Bekanntmachung 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 
27.08.2009 den Beschluss-Nummer 0030/2009 - 1. Nachtrag zum Wirt-
schaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schönebeck- 
gefasst, der hiermit bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer 0030/2009
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb Städti-
scher Bauhof Schönebeck
Der Stadtrat beschließt den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 des Ei-
genbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck mit folgenden Grunddaten:


1. Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 wird
•  im Erfolgsplan im Aufwand auf 3.008.700


    im Ertrag auf 3.008.700  und
•  im Investitionsplan auf 290.300  festgesetzt. 
2.  Der Gesamtbetrag des Zuschusses durch die Stadt Schönebeck 


(Elbe), der zur Finanzierung des Eigenbetriebes für 2009 benötigt 
wird, beträgt: 0,00


3.  Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes wird mit 50,061 Vollzeit-
stellen bestätigt.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Anlage: 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan Städtischer Bauhof Schöne-
beck –Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe) 2009


1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer 
Bauhof Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2009


1. Erfolgsplan
Die Aufwendungen und Erträge werden festgesetzt auf je 3.008.700 
Der  Zuschuss der Stadt beträgt 0 .


2. Vermögensplan
Die Einnahmen und Ausgaben werden festgesetzt auf je 290.300 .


3. Kreditaufnahmen
Kreditaufnahmen werden nicht veranschlagt.


4. Verp ichtungsermächtigungen
Verp ichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


5. Kassenkredit
Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2009 zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 500.000  festgesetzt.


6. Stellenübersicht
Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes weist 50,061 Vollzeitstellen aus.


Schönebeck  (Elbe), 10. Juli 2009


gez. Herrler
Betriebsleiter
Städtischer Bauhof  Schönebeck


Öffentliche Bekanntmachung 
Der Wirtschaftsplan 2009 1. Nachtrag des Städtischen Bauhofes Schöne-
beck wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und liegt vom 12.10.2009 
bis 20.10.2009 zur Einsichtnahme im Dammweg 22, Zimmer 207, zu den 
Dienstzeiten Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr sowie Freitag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr öf-
fentlich aus. 


gez. i.V. Krüger
Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsenta-
tion, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch 
und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert 
werden.
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Öffentliche Bekanntmachung 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 
27.08.2009 den Beschluss Nummer  0044/2009 - 1. Nachtragshaushalts-
satzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 der 
Stadt Schönebeck (Elbe) - gefasst, der hiermit bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer 0044/2009
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat berät und beschließt die in der Anlage beigefügte 1. Nach-
tragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan einschließlich 
der Bestandteile und Anlagen gemäß § 2 der Verordnung über die Auf-
stellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land 
Sachsen-Anhalt (GemHVO) der Stadt Schönebeck (Elbe). 


Haase
Oberbürgermeister
                                                                                          
1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der 1. Nach-
tragshaushaltsatzung  der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haus-
haltsjahr 2009


1. Nachtragshaushaltssatzung
Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-An-
halt (GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) in der zurzeit 
geltenden Fassung i.V.m. § 2 des Gesetzes zur Einführung des Neuen 
Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens im Land Sachsen-An-
halt (NKHREG LSA) vom 22. März 2006 (GVBl. LSA S. 128) in der 
derzeitig gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) 
am27.08.2009 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2009 beschlossen:


§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 


erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag 
um um einschließlich der Nachträge


   gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf 
  
a) im Verwaltungshaushalt


die Einnahmen
  919.200 124.000 46.831.300 47.626.500


      die Ausgaben
1.309.300 514.100 46.831.300 47.626.500


b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen


  3.149.600 1.514.400 10.633.200 12.268.400                            
      
      die Ausgaben 


3.152.900 1.517.700 10.633.200 12.268.400
                                                                                     


§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
nicht veranschlagt.


§ 3
Der Gesamtbetrag der Verp ichtungsermächtigungen wird gegenüber der 
bisherigen Festsetzung in Höhe von 17.222.800  um 7.059.900  erhöht 
und damit auf 24.282.700  neu festgesetzt.


§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden, wird 
gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.


§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.


§ 6
Entsprechend dem § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-An-
halt ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn
1.  sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher 


Fehlbetrag entstehen wird (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. 
des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),


2.  bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben den einzelnen 
Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des 
Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen (Er-
heblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr als 1 v.H. des Gesamthaus-
haltsvolumens des Haushaltsjahres),


3.  Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte 
Investitionen geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze: 1 v.H. 
des Vermögenshaushaltes).


Aufgrund des § 35 Abs. 1 GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan 
alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeit-
punkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten (Erheblichkeitsgren-
ze: 0,5 v.T. je Haushaltsteil).


Ferner sind als unerheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt),
-  die auf Grund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen 


Umsetzungen zwischen den Unterabschnitten führen,
- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 
Schönebeck (Elbe), den  09.10.2009


Haase
Oberbürgermeister  


2.  Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2009
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Nachtragshaushaltsplan liegt 
nach § 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
vom 12.10.2009  bis 20.10.2009  im Rathaus, Zimmer 108, zu den be-
kannten Dienstzeiten öffentlich aus.


Schönebeck (Elbe), den  09.10.2009


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsenta-
tion, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch 
und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert 
werden.
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BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Hauptausschusses am 19.10.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
    Markt 1
    39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0048/2009-1


Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunk-
turpaketes II Landesprogramm 2009


6. Vorlagen-Nummer: 0052/2009
Zusammensetzung des zeitweiligen Ausschusses Friedhofswesen des
Stadtrates Schönebeck (Elbe) zur Überprüfung strategischer Ausrich-
tung des Friedhofswesens


7. Vorlagen-Nummer: 0055/2009
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2010 für den Jugendclub „Forest Club“ in Elbenau an den Verein Rük-
kenwind e.V.


8. Vorlagen-Nummer: 0056/2009
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2010 für den Jugendclub „Young Generation“, Straße der Jugend, an den
Verein Rückenwind e.V.


9. Vorlagen-Nummer: 0057/2009
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2010 für das Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, an
den Verein Rückenwind e.V.


10. Vorlagen-Nummer: 0058/2009
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2010 für das Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.


11. Vorlagen-Nummer: 0059/2009
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2010 für den Jugendclub „Future“, Moskauer Str., an den Verein Rük-
kenwind e.V.


12. Vorlagen-Nummer: 0060/2009
Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V.
zur Betreibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum
01.01.2010 bis 31.12.2010


13. Vorlagen-Nummer: 0061/2009
Änderung der Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe)
im Punkt 2.4., Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit, Beschluss-Nr.
0430/2008


14. Vorlagen-Nummer: 0062/2009
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 der ehemaligen Gemeinde
Ranies


15. Vorlagen-Nummer: 0069/2009
Satzung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Freiwilligen
Feuerwehren der Stadt Schönebeck (Elbe) im Rahmen der Einführung
einer privaten Rentenversicherung


 - Feuerwehrrentensatzung -
16. Vorlagen-Nummer: 0077/2009


Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 der ehemaligen Gemeinde
Plötzky


17. Vorlagen-Nummer: 0078/2009
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schöne-
beck (Elbe)


 - 2. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009
18. Informationen der Verwaltung
19. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
20. Vorlagen-Nummer: 0079/2009


Einstellung einer Betriebsleiterin für den Eigenbetrieb Solepark Schöne-
beck/Bad Salzelmen


21. Vorlagen-Nummer: 0054/2009
 Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
 2. Änderung des Beschlusses Nr. 0466/2008 vom 26.06.2008
22. Vorlagen-Nummer: 0063/2009
 Ankauf von Teil ächen des Sportstadions SSV 1861
23. Vorlagen-Nummer: 0064/2009
 Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes in der Warschauer Straße
24. Vorlagen-Nummer: 0065/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Innsbrucker Straße
25. Vorlagen-Nummer: 0066/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Calbeschen Straße
26. Vorlagen-Nummer: 0067/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Siedlerstraße
27. Vorlagen-Nummer: 0068/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Schneidewindstraße
28. Vorlagen-Nummer: 0070/2009
  Ankauf von Grundstücks ächen hinter der Salzer Straße „Schnittstelle 


Altstadt Süd-West“
29. Vorlagen-Nummer: 0071/2009
 Ankauf von öffentlichen Verkehrs ächen an der Magdeburger Straße
30. Vorlagen-Nummer: 0072/2009
 Verkauf von Garten ächen
31. Vorlagen-Nummer: 0073/2009
 Verkauf von Verbindungs ächen im Außenbereich
32. Vorlagen-Nummer: 0074/2009
 Änderung des Beschlusses Nr. 0514/2008 vom 30.10.2008
33. Informationen der Verwaltung
34. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
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BEKANNTMACHUNG
der 4. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und 


Gesundheitsverwaltung am 21.10.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Kunsthof Bad Salzelmen,
    Vortragsraum Schausiedehaus
    Badepark 1
    39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung vom


20.08.2009
5. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
6. Stellungnahme zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 27.08.2009 (bzgl.


Bauhof)
7. Aktueller Stand zur Attraktivierung Solequell
8. Informationen der Verwaltung
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Vorlagen-Nummer: 0079/2009


Einstellung einer Betriebsleiterin für den Eigenbetrieb Solepark
Schönebeck/Bad Salzelmen


11. Informationen der Verwaltung
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsenta-
tion, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g.
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch
und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert
werden.
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Öffentliche Bekanntmachung 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 27.08.2009 
den Beschluss-Nummer 0025/2009 - 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 
des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“ - gefasst, der 
hiermit bekannt gegeben wird.
Beschluss-Nummer 0025/2009
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes „SOLEPARK 
Schönebeck/Bad Salzelmen“
Gemäß § 4 der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den Eigenbe-
trieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“ vom 13.12.1999 in der derzeit 
gültigen Fassung beschließt der Stadtrat den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 
2009 mit folgenden Änderungen:


§ 1. Erfolgsplan
Mit dem Nachtrag werden 


erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag 
um um einschließlich der Nachträge


  gegenüber nunmehr fest-
  bisher gesetzt auf


die Erträge 
244.800 4.322.600 4.077.800


die Aufwendungen
199.800 5.334.000 5.134.200


Der Zuschuss der Stadt beträgt insgesamt unverändert 1.261.400 . Dieser be-
inhaltet den Ausgleich des Defizits im Wirtschaftsjahr 2009 mit 1.056.400 
und den Ausgleich des mit dem Jahresabschluss festgestellten Verlustes für 
2008 in Höhe von 205.000 .


§ 2. Vermögensplan
Mit dem Nachtrag wird der Vermögensplan in Ein- und Ausgaben 


erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag 
um um einschließlich der Nachträge


  gegenüber nunmehr fest-
  bisher gesetzt auf


2.018.600(1)  9.519.700 11.538.300
(1) Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Kostenerhöhung der At-
traktivierungsmaßnahme Solequell und der damit verbundenen weiteren Kre-
ditaufnahme in 2009.


§ 3. Kreditaufnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für die Attraktivierungs- 
und Erweiterungsinvestition Solequell wird gegenüber der bisherigen Festset-
zung in Höhe von 2.923.000 Euro um 1.021.400 Euro und damit auf 3.944.400 
Euro neu festgesetzt. Hierzu wurden bereits aufsichtsbehördliche Genehmi-
gungen durch die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises am 23.07.2008 für 
2.625.200 Euro und am 22.05.2009 für 297.800 Euro erteilt. Bisher in An-
spruch genommen wurden davon am 01.06.2009 2.625.000 Euro.


§ 4. Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bis-
herigen Festsetzung in Höhe von 1.319.800  um 520.200  gemindert und 
damit auf 799.600  neu festgesetzt.


§ 5. Kassenkredite
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden, wird ge-
genüber dem bisherigen Höchstbetrag von 500.000 Euro um weitere 500.000 
Euro erhöht und nunmehr mit 1.000.000 Euro festgesetzt. Die Erhöhung des 
Kassenkredites soll ausschließlich zur Vorfinanzierung bzw. Überbrückung 
ausstehender Fördermittel zur Attraktivierung des Solequells in den Jahren 
2009 und 2010 verwendet werden.


§ 6. Stellenplan
Der Stellenplan bleibt mit 46,5 Stellen unverändert bestehen.
gez. Haase
Oberbürgermeister  
Anlage: 
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für den „SOLEPARK Schönebeck/
Bad Salzelmen“ Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Wirt-
schaftsjahr 2009 
1. Satzung des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2009
Aufgrund des § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land 
Sachsen. Anhalt (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) vom 24. März 1997 (GVBl. 
LSA S. 446), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes über ein Neues Kom-
munales Haushalts- und Rechnungswesen im Land Sachsen-Anhalt vom 22. 
März 2006 (GVBl. LSA S. 128), beschließt der Stadtrat der Stadt Schönebeck 
(Elbe) am 27.08.2009 über folgenden 
1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2009:


§ 1. Erfolgsplan
Mit dem Nachtrag werden 


erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag 
um um einschließlich der Nachträge


  gegenüber nunmehr fest-
  bisher gesetzt auf


die Erträge
244.800 4.322.600 4.077.800


die Aufwendungen
199.800 5.334.000 5.134.200


Der Zuschuss der Stadt beträgt insgesamt unverändert 1.261.400 . Dieser be-
inhaltet den Ausgleich des Defizits im Wirtschaftsjahr 2009 mit 1.056.400 
und den Ausgleich des mit dem Jahresabschluss festgestellten Verlustes für 
2008 in Höhe von 205.000 .


§ 2. Vermögensplan
Mit dem Nachtrag wird der Vermögensplan in Ein- und Ausgaben 


erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag 
um um einschließlich der Nachträge


  gegenüber nunmehr fest-
  bisher gesetzt auf


2.018.600(1)   9.519.700 11.538.300
(1) Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Kostenerhöhung der At-
traktivierungsmaßnahme Solequell und der damit verbundenen weiteren Kre-
ditaufnahme in 2009.


§ 3. Kreditaufnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für die Attraktivierungs- 
und Erweiterungsinvestition Solequell wird gegenüber der bisherigen Festset-
zung in Höhe von 2.923.000 Euro um 1.021.400 Euro und damit auf 3.944.400 
Euro neu festgesetzt. Hierzu wurden bereits aufsichtsbehördliche Genehmi-
gungen durch die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises am 23.07.2008 für 
2.625.200 Euro und am 22.05.2009 für 297.800 Euro erteilt. Bisher in An-
spruch genommen wurden davon am 01.06.2009 2.625.000 Euro.


§ 4. Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bis-
herigen Festsetzung in Höhe von 1.319.800  um 520.200  gemindert und 
damit auf 799.600  neu festgesetzt.


§ 5. Kassenkredite
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden, wird ge-
genüber dem bisherigen Höchstbetrag von 500.000 Euro um weitere 500.000 
Euro erhöht und nunmehr mit 1.000.000 Euro festgesetzt. Die Erhöhung des 
Kassenkredites soll ausschließlich zur Vorfinanzierung bzw. Überbrückung 
ausstehender Fördermittel zur Attraktivierung des Solequells in den Jahren 
2009 und 2010 verwendet werden.


§ 6. Stellenplan
Der Stellenplan bleibt mit 46,5 Stellen unverändert bestehen.
Schönebeck (Elbe),  11.06.2009
gez. Ines Grimm-Hübner M.A. 
Betriebsleiterin


Bekanntmachung
Gemäß § 94 der GO LSA wird der vorstehende 1. Nachtrag zum Wirtschafts-
plan 2009 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“ 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Genehmigung ist am 07.10.2009 
unter dem Aktenzeichen 30.15.2.01.01-I-H durch die Aufsichtsbehörde er-
teilt worden. Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes 
„SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“ liegt nach § 94 Abs. 3 GO LSA 
vom 19.10. bis zum 27.10.2009 von Mo.-Do., 9.00-16.00 Uhr, und Fr., 9.00-
12.00 Uhr, im SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen-Eigenbetrieb der Stadt 
Schönebeck (Elbe) - Badepark 1, Sekretariat, 39218 Schönebeck (Elbe), zur 
Einsichtnahme öffentlich aus.
Schönebeck (Elbe), 13.10.2009
gez. Haase 
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
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Amtliche Bekanntmachung


Der Oberbürgermeister erlässt für die Stadt Schönebeck (Elbe) für die Sonn-
tage, am 29.11.2009, am 06.12.2009 und am 13.12.2009 die Allgemeinverfü-
gung als öffentliche Bekanntmachung, dass alle Verkaufsstellen zum Zweck 
des Verkaufes zeitlich begrenzt öffnen können.


Auf der Grundlage des § 7 Abs. 1, 2 Ladenöffnungszeitgesetz Sachsen-Anhalt 
(LöffZeitG LSA) in Verbindung mit §§ 35 Satz 2, 41 Abs. 3 Satz 2 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) können die Betreiber von Verkaufsstellen im 
gesamten Stadtgebiet aus Anlass 


des Weihnachtsmarktes in Salzelmen am Sonntag, dem 29.11.2009 sowie des 
Nikolausfestes am zweiten Adventssonntag im Dezember, dem 06.12.2009, 
und des Festes „Weihnachtlicher Bierer Berg“ am Sonntag, dem 13.12.2009, 
für nicht mehr als fünf zusammenhängende Stunden in der Zeit von 13:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr ihre Warenangebote verkaufen.


Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck (El-
be), Markt 1 in 39218 Schönebeck (Elbe), schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Im Auftrag


gez. Schulke
Dezernent
Dezernat IV


BEKANNTMACHUNG
der 3. Sitzung des Stadtrates Schönebeck (Elbe) am 29.10.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
    39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Verleihung von Ehrenbezeichnungen
6. Bericht des Oberbürgermeisters
6.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
6.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
7. Anträge (öffentliche)
7.1. Antrag der FDP-Fraktion vom 09.10.2009


Stolpersteine zur Erinnerung an die Opfer der NS-Zeit
8. Vorlagen-Nummer: 0078/2009
  Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck 


(Elbe)
- 2. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009


9. Vorlagen-Nummer: 0052/2009
  Zusammensetzung des zeitweiligen Ausschusses Friedhofswesen des 


Stadtrates Schönebeck (Elbe) zur Überprüfung strategischer Ausrichtung 
des Friedhofswesens


10. Vorlagen-Nummer: 0048/20091
  Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunk-


turpaketes II Landesprogramm 2009
11. Vorlagen-Nummer: 0055/2009
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 


2010 für den Jugendclub „Forest Club“ in Elbenau an den Verein Rücken-
wind e.V.


12. Vorlagen-Nummer: 0056/2009
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 


2010 für den Jugendclub „Young Generation“, Straße der Jugend, an den 
Verein Rückenwind e.V.


13. Vorlagen-Nummer: 0057/2009
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 


2010 für das Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, an den 
Verein Rückenwind e.V.


14. Vorlagen-Nummer: 0058/2009
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 


2010 für das Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.
15. Vorlagen-Nummer: 0059/2009
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 


2010 für den Jugendclub „Future“, Moskauer Str., an den Verein Rücken-
wind e.V.


16. Vorlagen-Nummer: 0060/2009
  Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. 


zur Betreibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 
01.01.2010 bis 31.12.2010


17. Vorlagen-Nummer: 0061/2009
  Änderung der Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe) im 


Punkt 2.4., Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit, Beschluss-Nr. 0430/2008
18. Vorlagen-Nummer: 0062/2009


Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 der ehemaligen Gemeinde Ra-
nies


19. Vorlagen-Nummer: 0077/2009
  Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 der ehemaligen Gemeinde 


Plötzky
20. Vorlagen-Nummer: 0069/2009
  Satzung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Freiwilligen 


Feuerwehren der Stadt Schönebeck (Elbe) im Rahmen der Einführung ei-
ner privaten Rentenversicherung
- Feuerwehrrentensatzung -


21. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
22. Vorlagen-Nummer: 0079/2009
  Einstellung einer Betriebsleiterin für den Eigenbetrieb Solepark Schöne-


beck/Bad Salzelmen
23. Vorlagen-Nummer: 0054/2009


Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
2. Änderung des Beschlusses Nr. 0466/2008 vom 26.06.2008


24. Vorlagen-Nummer: 0063/2009
Ankauf von Teilflächen des Sportstadions SSV 1861


25. Vorlagen-Nummer: 0064/2009
Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes in der Warschauer Straße


26. Vorlagen-Nummer: 0065/2009
Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Innsbrucker Straße


27. Vorlagen-Nummer: 0066/2009
Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Calbeschen Straße


28. Vorlagen-Nummer: 0067/2009
Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Siedlerstraße


29. Vorlagen-Nummer: 0068/2009
Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Schneidewindstraße


30. Vorlagen-Nummer: 0070/2009
  Ankauf von Grundstücksflächen hinter der Salzer Straße „Schnittstelle 


Altstadt Süd-West“
31. Vorlagen-Nummer: 0071/2009


Ankauf von öffentlichen Verkehrsflächen an der Magdeburger Straße
32. Vorlagen-Nummer: 0072/2009


Verkauf von Gartenflächen
33. Vorlagen-Nummer: 0073/2009


Verkauf von Verbindungsflächen im Außenbereich
34. Vorlagen-Nummer: 0074/2009


Änderung des Beschlusses Nr. 0514/2008 vom 30.10.2008
35.  Beratung und Empfehlung über die Vergabe des Rathauspreises für das 


Jahr 2009 
36. Informationen der Verwaltung
37. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
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BEKANNTMACHUNG


BERICHTIGUNG DER TAGESORDNUNG 
zur 3. Sitzung des Stadtrates Schönebeck (Elbe) am 29.10.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
   39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen


Die Einwohnerfragestunde ndet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Verleihung von Ehrenbezeichnungen
6. Bericht des Oberbürgermeisters
6.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
6.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
7. „Waskann die IBA, was will die IBA 2010“ - Information der IBA Büro


GmbH
BE: Herr Schulz, Geschäftsführer


8. Anträge (öffentliche)
8.1. Antrag der FDP-Fraktion vom 09.10.2009
 Stolpersteine zur Erinnerung an die Opfer der NS-Zeit
9. Vorlagen-Nummer: 0078/2009


Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck
(Elbe)
- 2. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009


10. Vorlagen-Nummer: 0052/2009
Zusammensetzung des zeitweiligen Ausschusses Friedhofswesen des
Stadtrates Schönebeck (Elbe) zur Überprüfung strategischer Ausrichtung
des Friedhofswesens


11. Vorlagen-Nummer: 0048/20091
Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunk-
turpaketes II Landesprogramm 2009


12. Vorlagen-Nummer: 0055/2009
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2010 für den Jugendclub „Forest Club“ in Elbenau an den Verein Rücken-
wind e.V.


13. Vorlagen-Nummer: 0056/2009
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2010 für den Jugendclub „Young Generation“, Straße der Jugend, an den
Verein Rückenwind e.V.


14. Vorlagen-Nummer: 0057/2009
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2010 für das Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12 an den
Verein Rückenwind e.V.


15. Vorlagen-Nummer: 0058/2009
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2010 für das Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.


16. Vorlagen-Nummer: 0059/2009
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2010 für den Jugendclub „Future“, Moskauer Str., an den Verein Rücken-
wind e.V.


17. Vorlagen-Nummer: 0060/2009
Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V.
zur Betreibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum
01.01.2010 bis 31.12.2010


18. Vorlagen-Nummer: 0061/2009
Änderung der Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe) im
Punkt 2.4., Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit, Beschluss-Nr. 0430/2008


19. Vorlagen-Nummer: 0062/2009
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 der ehemaligen Gemeinde    
Ranies


20. Vorlagen-Nummer: 0077/2009
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 der ehemaligen Gemeinde
Plötzky


21. Vorlagen-Nummer: 0069/2009
Satzung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Freiwilligen
Feuerwehren der Stadt Schönebeck (Elbe) im Rahmen der Einführung ei-
ner privaten Rentenversicherung


 - Feuerwehrrentensatzung -
22. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
23. Vorlagen-Nummer: 0079/2009


Einstellung einer Betriebsleiterin für den Eigenbetrieb Solepark Schöne-
beck/Bad Salzelmen


24. Vorlagen-Nummer: 0054/2009
 Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
 2. Änderung des Beschlusses Nr. 0466/2008 vom 26.06.2008
25. Vorlagen-Nummer: 0063/2009
 Ankauf von Teil ächen des Sportstadions SSV 1861
26. Vorlagen-Nummer: 0064/2009
 Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes in der Warschauer Straße
27. Vorlagen-Nummer: 0065/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Innsbrucker Straße
28. Vorlagen-Nummer: 0066/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Calbeschen Straße
29. Vorlagen-Nummer: 0067/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Siedlerstraße
30. Vorlagen-Nummer: 0068/2009
 Verkauf einer Grundstücksergänzungs äche an der Schneidewindstraße
31. Vorlagen-Nummer: 0070/2009
  Ankauf von Grundstücks ächen hinter der Salzer Straße „Schnittstelle 


Altstadt Süd-West“
32. Vorlagen-Nummer: 0071/2009
 Ankauf von öffentlichen Verkehrs ächen an der Magdeburger Straße
33. Vorlagen-Nummer: 0072/2009
 Verkauf von Garten ächen
34. Vorlagen-Nummer: 0073/2009
 Verkauf von Verbindungs ächen im Außenbereich
35. Vorlagen-Nummer: 0074/2009
 Änderung des Beschlusses Nr. 0514/2008 vom 30.10.2008
36. Beratung und Empfehlung über die Vergabe des Rathauspreises für das


Jahr 2009
37. Informationen der Verwaltung
38. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
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Bekanntmachung der 2. Sitzung des Betriebsausschusses 
Städtischer Bauhof am 11.11.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


 
Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck


Dammweg 22
39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen zum Lagebericht III. Quartal
6. Informationen des Betriebsleiters
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2008 
der Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH


Die Gesellschafterversammlung hat am 11.06.2009 den Jahresabschluss 
2008 festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 
33.285,10 € an die Gesellschafter entsprechend ihren Geschäftsanteilen 
auszuschütten. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde für 
das Jahr 2008 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2008 wurde durch 
PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft geprüft. Nach Prüfung des Jahresabschlusses, der zugrundeliegen-
den Buchführung und  des Lageberichtes sowie der Prüfung nach § 53 
HGrG wurde der AbS GmbH der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk 
erteilt. Der Jahresabschluss 2008 sowie der Lagebericht 2008 liegen vom 
09.11.2009 bis 17.11.2009 in den Zeiten
Montag, Mittwoch, Donnerstag 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr
bei der AbS GmbH, Wilhelm-Hellge-Str. 338, 39218 Schönebeck, aus.


Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH
Geschäftsführung


Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2008
der SWS Stadtwerke Schönebeck GmbH


Die Gesellschafterversammlung hat am 24.06.2009 den Jahresabschluss 
2008 festgestellt und beschlossen, vom Jahresüberschuss in Höhe von 
1.106.339,45  den Betrag in Höhe von 1.000.000,00  an den Ge-
sellschafter auszuschütten und 106.339,45  der Gewinnrücklage zu-
zuführen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde für das 
Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt. Das Geschäftsjahr 2008 wurde 
durch WRG Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft  mbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft. Nach 
Prüfung der Buchführung des Geschäftsjahres und des Lageberichtes 
sowie der Prüfung nach § 53 HGrG wurde unserem Unternehmen ein un-
eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss 2008 
liegt zur Einsicht in der Zeit vom 09.11.2009 bis 17.11.2009 während der 
Geschäftszeiten bei der SWS Stadtwerke Schönebeck GmbH vor.


Stadtwerke Schönebeck GmbH
  
Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsenta-
tion, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch 
und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert 
werden.
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Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2008  
der Elbaue Naherholungsförderungsgesellschaft mbH


Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist alleinige Gesellschafterin der Elbaue 
Naherholungsförderungsgesellschaft mbH (bis 31.12.2008 waren die Ge-
meinden Plötzky und Pretzien als kommunale Gesellschafter mit jeweils 
33,3 % und die Stadt Schönebeck und die Gemeinde Ranies mit jeweils 
16,7 % am Stammkapital beteiligt). Nach § 121 der Gemeindeordnung 
und auf der Grundlage des § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes besteht 
die Pflicht dafür zu sorgen, dass
- die Feststellung des Jahresabschlusses,
- die Verwendung des Ergebnisses,
- das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses,
- der Jahresabschluss und
- der Lagebericht
ortsüblich bekannt gegeben werden und in der Bekanntgabe auf die Aus-
legung der Jahresabschlussdokumente zur Einsichtnahme hingewiesen 
wird. Zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2008 der Elbaue Nah-
erholungsförderungsgesellschaft mbH wurde auf der Gesellschafterver-
sammlung am 04.08.2009 folgender Beschluss gefasst:


Beschluss 2009-01/ B 4.1
Nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung erheben die 
Gesellschafter keine Einwände gegen den Jahresabschluss und den 
Lagebericht der Elbaue Naherholungsförderungsgesellschaft mbH 
zum Geschäftsjahr 2008. Die Gesellschafterversammlung stellt den 
Jahresabschluss 2008 fest. Der Geschäftsführung wird für das Jahr 
2008 Entlastung erteilt. Der Bilanzgewinn von 6.456,68 ‚ bestehend 
aus dem Jahresfehlbetrag 2008 in Höhe von 10.623,53  und dem 
Gewinnvortrag per 31.12.2007 in Höhe von 16.379,15 , ist auf neue 
Rechnung vorzutragen. 


Die Geschäftsführung der Elbaue GmbH gibt bekannt, dass allen in-
stitutionellen Einrichtungen, Unternehmen oder Bürgern, die an einer 
Einsichtnahme in die Jahresabschlussdokumente interessiert sind, Gele-
genheit gegeben wird, sich im Sekretariat der BQI mbH Schönebeck, B.-
Brecht-Straße 2 a, 39218 Schönebeck, Frau Scheffler, telefonisch unter 
Apparat 03928 459 100 anzumelden. Die Einsichtnahme in den Prüfbe-
richt ist nach Veröffentlichung der Bekanntmachung innerhalb der näch-
sten 14 Tage in den Geschäftsräumen der v.g. Adresse möglich.


Der Jahresabschluss der Elbaue Naherholungsförderungsgesellschaft 
mbH wurde durch die Wirtschaftsprüfgesellschaft FRIEDERICH *  
BECKER * HAACK * BARTHEL Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Rechtsanwälte, Osnabrück, testiert. Die Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt.


Elbaue Naherholungsförderungsgesellschaft mbH
Geschäftsführung


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsenta-
tion, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch 
und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert 
werden.
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6. Jahrgang      Sonntag, 08.11.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 55/1


Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 29.10.2009


Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 29.10.2009 nachfolgende Beschlüsse 
gefasst, die hiermit bekannt gegeben werden.


Beschluss-Nummer 0048/2009-1
Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien aus Mitteln des Konjunkturpaketes II 
Landesprogramm 2009
Der Stadtrat beschließt die Sanierung der Katholischen Kirche St. Marien in den Haushaltsjahren 
2010 und 2011 mit 27.344  zu bezuschussen. Die Finanzierung der Zuschüsse erfolgt in den 
zwei Jahren durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der Stadt Schönebeck (Elbe).
gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0052/2009
Zusammensetzung des zeitweiligen Ausschusses Friedhofswesen des Stadtrates Schönebeck 
(Elbe) zur Überprüfung strategischer Ausrichtung des Friedhofswesens
Der Stadtrat beschließt folgende Sitzverteilung und namentliche Zusammensetzung des 
zeitweiligen Ausschusses Friedhofswesen des Stadtrates Schönebeck (Elbe) zur Überprüfung 
strategischer Ausrichtung des Friedhofswesens:


Sitzverteilung:
CDU Fraktion SPD FG UWG/ FDP Fraktion BI


-Fraktion/ DIE LINKE/ -Fraktion/ Grüne/Schall/ -Fraktion/ „Rettet die Altstadt“/
Sitze Sitze Sitze Sitze Sitze Sitze


2 1 1 1 1 0
Namentliche Zusammensetzung:
Vorsitzender: Herr Oberbürgermeister Haase
Mitglied: Herr Torsten Pillat
Mitglied: Herr Michael Schulz
Mitglied: Herr Werner Grundmann
Mitglied: Herr Gerhard  Hildebrand
Mitglied: Frau Ursula Schall
Mitglied: Herr Norbert Franz
beratendes Mitglied Herr Manfred Pöschke
gez. i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0055/2009
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 für den 
Jugendclub „Forest Club“ in Elbenau an den Verein Rückenwind e.V.
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des Jugendclubs 
„Forest Club“  für 2010 einen Zuschuss in Höhe von 8.625,00  erhält.
gez. i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0056/2009
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 für den 
Jugendclub „Young Generation“, Straße der Jugend, an den Verein Rückenwind e.V.
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des 
Jugendclubs „Young Generation“, Straße der Jugend, für 2010 einen Zuschuss in Höhe von 
40.990,10  erhält.
gez. i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0057/2009
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 für das 
Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, an den Verein Rückenwind e.V.
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des Kinder- 
und Jugendbüros „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, für 2010 einen Zuschuss in Höhe von 84.801,32  


 erhält.
gez. i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0058/2009
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 für das 
Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des 
Spielmobils/Ludothek  für 2010 einen Zuschuss in Höhe von 23.973,26  erhält.
gez. i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0059/2009
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 für den 
Jugendclub „Future“, Moskauer Str., an den Verein Rückenwind e.V.
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des Jugendclubs 
„Future“, Moskauer Straße für 2010 einen Zuschuss in Höhe von 66.435,58  erhält.,
gez. i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0060/2009
Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Betreibung des 
soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2010 bis 31.12.2010
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die Folgebezuschussung in Höhe von 
105.200,00 € zur Betreibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2010 
bis 31.12.2010.
gez. i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0061/2009
Änderung der Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe) im Punkt 2.4., 
Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit, Beschluss-Nr. 0430/2008
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt folgende Änderung im Punkt 2.4. der 
Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe), Beschluss-Nr. 0430/2008:
Punkt 2.4. – Zuschuss für Kinder- und Jugendarbeit


Die Stadt Schönebeck (Elbe) sichert durch Umsetzung der Sportstättenvergabeordnung die 
zentrale Vergabe der Sporteinrichtungen und gibt dem Kinder- und Jugendsport sowie den 
Behinderten den Vorrang bei der Vergabe. Die Sportvereine (siehe Ziffer 1.1. dieser Richtlinie) 
erhalten für ihre jugendlichen Mitglieder bis zum 18. Lebensjahr im Jahr 2010 einen Zuschuss 
von maximal 15,00 € pro Mitglied auf schriftlichen Antrag laut dieser Richtlinie. Ab dem 
Jahr 2011 erhalten die Vereine für ihre jugendlichen Mitglieder bis zum 18. Lebensjahr einen 
Zuschuss in Höhe von maximal 20,00 € pro Mitglied/jährlich einmal auf schriftlichen Antrag 
laut dieser Richtlinie. Berechnungsgrundlage ist die Mitgliedermeldung mit Stand vom 01.01. 
des laufenden Jahres an den Landessportverband Sachsen-Anhalt. Damit soll den Vereinen die 
Finanzierung des Übungsbetriebes ermöglicht werden. Es soll auch abgegolten werden, dass 
die Vereine hier eine im öffentlichen Interesse liegende Arbeit leisten. Der Betrag darf nur für 
Aufgaben der Jugendarbeit des Vereins verwendet werden. Es erfolgt eine Abrechnung nach 
Ziffer 1.6. dieser Richtlinie. Die Abrechnung hat einen Monat nach Ablauf des Antragzeitraumes 
zu erfolgen.
gez. i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0078/2009
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
- 2. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009
Der Stadtrat beschließt entsprechend der Sitzverteilung gemäß Beschluss Nr. 0007/2009 vom 
06.07.2009 folgende Neubesetzung im Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschuss:
Stadtentwicklungs-, Bau- und 
Umweltausschuss  sachkundiger Einwohner: Herr Jörg Herrmann


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0062/2009
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 der ehemaligen Gemeinde Ranies
Der Stadtrat Schönebeck beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), in der derzeit gültigen Fassung, 
die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 der ehemaligen Gemeinde Ranies und erteilt 
gleichzeitig dem ehemaligen Bürgermeister für den Vollzug der Haushaltsführung 2008 die 
Entlastung.
gez. i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister
   


Die Haushaltsrechnung 2008 der ehemaligen Gemeinde Ranies weist folgendes Ergebnis aus:
Feststellung des Ergebnisses
  Bezeichnung Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamt
   
1  2 3 4 5
1.   Soll-Einnahmen 532.501,79 86.667,60 619.169,39
  davon Globalbereinigung 0,00 0,00 0,00
2.  + Neue Haushaltseinnahmereste - 0,00 0,00
3. ./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste - 0,00 0,00
4.  ./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste 3.658,28 0,00 3.658,28
5.  Summe bereinigter Soll-Einnahmen 528.843,51 86.667,60 615.511,11


6.  Soll-Ausgaben 527.997,49 86.667,60 614.665,09
  Darin enthalten Überschuss nach §42
  Abs. 3 Satz 2 GemHVO
  VMHH 65,60 
7.  + Neue Haushaltsausgabereste 846,02 0,00 846,02
8.  ./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste 0,00 0,00 0,00
9.  ./. Abgang Alter Kassenausgabereste 0,00 0,00 0,00
10.  Summe bereinigter  Soll-Ausgaben 528.843,51 86.667,60 615.511,11
11. Ausgleich 0,00 0,00 0,00


Bekanntmachung
Die vorstehende Jahresrechnung 2008 der ehemaligen Gemeinde Ranies wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Die Jahresrechnung der ehemaligen Gemeinde Ranies mit dem 
Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2008 liegt nach § 108 Abs. 5 GO LSA in der derzeitig 
gültigen  Fassung vom  09.11.2009 bis zum 17.11.2009 zu den bekannten Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 105, öffentlich aus.
Schönebeck (Elbe), den  02.11.2009                 
gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0077/2009
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 der ehemaligen Gemeinde Plötzky
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), in der derzeit gültigen 
Fassung in Verbindung mit § 2 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 der ehemaligen 
Gemeinde Plötzky und erteilt gleichzeitig dem ehemaligen Bürgermeister für den Vollzug der 
Haushaltsführung 2008 die Entlastung.
gez. i.V. Krüger
Haase
Oberbürgermeister
         


Die Haushaltsrechnung 2008 der ehemaligen Gemeinde Plötzky weist folgendes Ergebnis aus:
Feststellung des Ergebnisses
  Bezeichnung Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamt
   
1  2 3 4 5
1.   Soll-Einnahmen 1.521.796,93 1.279.485,51 2.801.282,44
  davon Globalbereinigung 0,00 0,00 0,00
2.  + Neue Haushaltseinnahmereste - 0,00 0,00
3. ./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste - 0,00 0,00
4.  ./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste 14.217,82 244,79 14.462,61
5.  Summe bereinigter Soll-Einnahmen 1.507.579,11 1.279.240,72 2.786.819,83
6.  Soll-Ausgaben 1.493.108,60 470.688,67 1.963.797,27
  Darin enthalten Überschuss nach §42
  Abs. 3 Satz 2 GemHVO
  VMHH 0,00 
7.  + Neue Haushaltsausgabereste 14.470,51 811.795,09 826.265,60  
8  ./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste 0,00 3.243,04 3.243,04
9.  ./. Abgang Alter Kassenausgabereste 0,00 0,00 0,00
10.  Summe bereinigter  Soll-Ausgaben 1.507.579,11 1.279.240,72 2.786.819,83
11. Ausgleich 0,00 0,00 0,00


Bekanntmachung
Die vorstehende Jahresrechnung 2008 der ehemaligen Gemeinde Plötzky wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Die Jahresrechnung der ehemaligen Gemeinde Plötzky mit dem 
Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2008 liegt nach § 108 Abs. 5 GO LSA in der derzeitig 
gültigen  Fassung vom 09.11.2009 bis zum 17.11.2009 zu den bekannten Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 105, öffentlich aus.
Schönebeck (Elbe), den   02.11.2009               
gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.







6. Jahrgang      Sonntag, 08.11.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 55/2


Bekanntmachung der 3. Sitzung 
des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses am 17.11.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Abarbeitungsstand Haushalt
7. Vorlagen-Nummer: 0085/2009


Erste Änderungssatzung der Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen
an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Stadt Schönebeck (Elbe)
(Sondernutzungssatzung)


8. Vorlagen-Nummer: 0086/2009
  Erste Änderungssatzung der Satzung über die Festlegung von Gebühren für                    
Sondernutzungen (Sondernutzungsgebührensatzung)


9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Informationen der Verwaltung
11. Vorlagen-Nummer: 0083/2009
 Dienstrechtliche Angelegenheit
12. Vorlagen-Nummer: 0090/2009
 Flächentausch im Ortsteil Plötzky
13. Vorlagen-Nummer: 0091/2009
 Ankauf einer Grundstücks äche im Ortsteil Ranies
14. Vorlagen-Nummer: 0092/2009
 Verkauf des Grundstückes Dorfstraße 69 a im Ortsteil Ranies
15. Vorlagen-Nummer: 0093/2009
 Verkauf einer Grundstücks äche im Ortsteil Ranies
16. Vorlagen-Nummer: 0094/2009
 Erwerb eines Grundstückes für den Feuerwehr-Neubau
17. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 3. Sitzung 
des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses am 18.11.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Kindertagesstätte Plötzky
  OT Plötzky
  Friedhofsweg 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. P ichtenbelehrung nach § 32 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
6. Informationen der Verwaltung
7. Vorlagen-Nummer: 0087/2009


Vorschlag zur Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung des Salzlandkreises
bezüglich der Sekundarschule „P. Neruda“ in der Stadt Schönebeck (Elbe)


8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
9. Vorlagen-Nummer: 0083/2009
 Dienstrechtliche Angelegenheit
10. Vorlagen-Nummer: 0088/2009
 Verleihung des Ehrenbürgerrechts
11. Vorlagen-Nummer: 0089/2009
 Verleihung des Ehrenbürgerrechts
12. Vorlagen-Nummer: 0094/2009
 Erwerb eines Grundstückes für den Feuerwehr-Neubau
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 3. Sitzung 
des Kultur- und Schulausschusses am 19.11.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Bootshaus „Delphin“
  Buschweg 5, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. P ichtenbelehrung nach § 32 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
6. Informationen der Verwaltung
7. Vorlagen-Nummer: 0087/2009


Vorschlag zur Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung des Salzlandkreises
bezüglich der Sekundarschule „P. Neruda“ in der Stadt Schönebeck (Elbe)


8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
9. Informationen der Verwaltung
10. Vorlagen-Nummer: 0088/2009
 Verleihung des Ehrenbürgerrechts


11. Vorlagen-Nummer: 0089/2009
 Verleihung des Ehrenbürgerrechts
12. Vorlagen-Nummer: 0094/2009
 Erwerb eines Grundstückes für den Feuerwehr-Neubau
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 4. Sitzung 
des Ortschaftsrates Plötzky am 18.11.2009


Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Bürgerraum


OT Plötzky
  Albert-Schweitzer-Straße 6, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung


Nichtöffentlicher Teil:
5. Vorlagen-Nummer: 0090/2009
 Flächentausch im Ortsteil Plötzky
6. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
7. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Schmeißer
Ortsbürgermeister


Bekanntmachung der 4. Sitzung
des Ortschaftsrates Pretzien am 12.11.2009


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  OT Pretzien
  August-Bebel-Straße 24, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe des Beschlusses aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Beratung zu Möglichkeiten der touristischen Nutzung und Entwicklung der „Alten


Elbe“ und des „Steinhafens“


Nichtöffentlicher Teil:
6. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
7. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Harwig
Ortsbürgermeister


Hinweis:
Im Vorfeld der 4. Sitzung des Ortschaftsrates Pretzien wird ab 19:15 Uhr durch 
die Ortschaftsräte eine Bürgersprechzeit angeboten.


Bekanntmachung der 3. Sitzung 
des Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschusses am 16.11.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. P ichtenbelehrung nach § 32 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
6. Informationen der Verwaltung
7. Konzeptvorstellung Quartierskonzept Schönebeck-Mitte 2 durch Vertreter des


Büros für Stadtplanung Dr.-Ing. W. Schwerdt sowie des Büros Analyse und
Konzepte GmbH


8. Vorstellungeines Lichtstelenkonzeptes im Sanierungsgebiet „Altstadt“ durch die
Architektin Frau M. Brinkhoff


9. Informationen zum Stadtumbau-Monitoring
10. Vorlagen-Nummer: 0080/2009
 Aufhebungsbeschluss


Aufstellungsbeschluss - Bebauungsplan Nr. 30 „Gewerbegebiet Felgeleben“
 Beschluss-Nr. 168-13/(I)/95
11. Vorlagen-Nummer: 0081/2009
 Bebauungsplan Nr. 35 „Kaserne Schönebeck“
 Aufhebungsbeschluss
 – Aufstellungsbeschluss - Beschluss-Nr. 376-24/(I)/96
 – Entwurfs- und Auslegungsbeschluss - Beschluss-Nr. 586-34/(I)/98
 – Abwägungsbeschluss - Beschluss-Nr. 729-40/(I)/98
 – Satzungsbeschluss - Beschluss-Nr. 755-41/(I)/99
12. Vorlagen-Nummer: 0082/2009
 Einleitungsbeschluss


1. Änderung Bebauungsplan Nr. 10 „Magdeburger Straße/Hohendorfer Straße“
13. Vorlagen-Nummer: 0085/2009


Erste Änderungssatzung der Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen


an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Stadt Schönebeck (Elbe)
(Sondernutzungssatzung)


14. Vorlagen-Nummer: 0086/2009
Erste Änderungssatzung der Satzung über die Festlegung von Gebühren für                    


 Sondernutzungen (Sondernutzungsgebührensatzung)
15. Vorlagen-Nummer: 0095/2009
 Erste Änderungssatzung zur Sanierungssatzung „Altstadt Schönebeck (Elbe)“
16. Vorlagen-Nummer: 0096/2009
 Abwägungsbeschluss
 Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“                                                                                  


2. Änderung - zugleich Teilaufhebung
17. Vorlagen-Nummer: 0097/2009
 Satzungsänderungsbeschluss
 Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“
 2. Änderung - zugleich Teilaufhebung
18. Vorlagen-Nummer: 0098/2009
 Einleitungsbeschluss


1. Änderung Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“
19. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
20. Informationen der BauBeCon, vertreten durch Frau Stolle, über vorliegende


Förderanträge aus dem Bereich der privaten Wohnsubstanz im Sanierungsgebiet
„Altstadt“


21. Informationen der Verwaltung
22. Vorlagen-Nummer: 0090/2009
 Flächentausch im Ortsteil Plötzky
23. Vorlagen-Nummer: 0091/2009


Ankauf einer Grundstücks äche im Ortsteil Ranies
24. Vorlagen-Nummer: 0092/2009
 Verkauf des Grundstückes Dorfstraße 69 a im Ortsteil Ranies
25. Vorlagen-Nummer: 0093/2009


Verkauf einer Grundstücks äche im Ortsteil Ranies
26. Vorlagen-Nummer: 0094/2009
 Erwerb eines Grundstückes für den Feuerwehr-Neubau
27. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 3. Sitzung 
des Wirtschaftsausschusses am 23.11.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0080/2009
 Aufhebungsbeschluss


Aufstellungsbeschluss - Bebauungsplan Nr. 30 „Gewerbegebiet Felgeleben“
 Beschluss-Nr. 168-13/(I)/95
6. Vorlagen-Nummer: 0081/2009
 Bebauungsplan Nr. 35 „Kaserne Schönebeck“
 Aufhebungsbeschluss
 – Aufstellungsbeschluss - Beschluss-Nr. 376-24/(I)/96
 – Entwurfs- und Auslegungsbeschluss-Beschluss - Nr. 586-34/(I)/98
 – Abwägungsbeschluss - Beschluss-Nr. 729-40/(I)/98
 – Satzungsbeschluss - Beschluss-Nr. 755-41/(I)/99
7. Vorlagen-Nummer: 0082/2009
 Einleitungsbeschluss
 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 10 „Magdeburger Straße/Hohendorfer Straße“
8. Vorlagen-Nummer: 0085/2009


Erste Änderungssatzung der Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen
an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Stadt Schönebeck (Elbe)
(Sondernutzungssatzung)


9. Vorlagen-Nummer: 0086/2009
 Erste Änderungssatzung der Satzung über die Festlegung von Gebühren für                    
 Sondernutzungen (Sondernutzungsgebührensatzung)
10. Vorlagen-Nummer: 0095/2009
 Erste Änderungssatzung zur Sanierungssatzung „Altstadt Schönebeck (Elbe)“
11. Vorlagen-Nummer: 0096/2009
 Abwägungsbeschluss
 Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“                                                                                  


2. Änderung - zugleich Teilaufhebung
12. Vorlagen-Nummer: 0097/2009
 Satzungsänderungsbeschluss
 Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“
 2. Änderung - zugleich Teilaufhebung
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
14. Vorlagen-Nummer: 0083/2009
 Dienstrechtliche Angelegenheit
15. Vorlagen-Nummer: 0088/2009
 Verleihung des Ehrenbürgerrechts
16. Vorlagen-Nummer: 0089/2009
 Verleihung des Ehrenbürgerrechts
17. Vorlagen-Nummer: 0094/2009
 Erwerb eines Grundstückes für den Feuerwehr-Neubau
18. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe),Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt
erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten
beim Verlag abonniert werden.
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Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 29.10.2009 
nachfolgenden Beschluss 0069/2009 gefasst, der hiermit bekannt ge-
geben wird.
Beschluss-Nummer: 0069/2009
Satzung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Frei-
willigen Feuerwehren der Stadt Schönebeck (Elbe) im Rahmen der 
Einführung einer privaten Rentenversicherung - Feuerwehrrenten-
satzung -


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die nachfolgend auf-
geführte Satzung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Frei-
willigen Feuerwehren der Stadt Schönebeck (Elbe) im Rahmen der Ein-
führung einer privaten Rentenversicherung (Feuerwehrrentensatzung).


Haase
Oberbürgermeister


Satzung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Frei-
willigen Feuerwehren der Stadt Schönebeck (Elbe) im Rahmen der 


Einführung einer privaten Rentenversicherung
- Feuerwehrrentensatzung -


Auf der Grundlage der §§ 6, 33 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 und 23 der Gemein-
deordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05. Oktober 1993 (GVBl. 
LSA S. 568) in der derzeit geltenden Fassung beschließt der Stadtrat der 
Stadt Schönebeck (Elbe) nachfolgend genannte Feuerwehrrentensatzung 
am 29.10.2009.


Vorbemerkung
Die Stadt Schönebeck (Elbe) hat in Respekt und Anerkennung des eh-
renamtlichen und aufopferungsvollen Einsatzes ihrer Freiwilligen Feu-
erwehren mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 
29.10.2009 die finanzielle Förderung des Abschlusses einer privaten 
Rentenversicherung bei einem Versicherungsunternehmen als freiwil-
lige Leistung für aktive Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren ab 
01.01.2010 eingeführt.


§ 1
Voraussetzungen


Den Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehren Schönebeck (Elbe) wird 
unter der Voraussetzung der Aufnahme in den aktiven Dienst der Freiwil-
ligen Feuerwehr Schönebeck (Elbe) die Möglichkeit nach Abschluss oder 
Nachweis eines Abschlusses einer privaten Rentenversicherung für Feu-
erwehrangehörige bei dem durch Rahmenvertrag mit der Stadt Schöne-
beck (Elbe) gebundenen Versicherungsunternehmen eine Förderung als 
begünstigte Person zu seiner individuellen privaten Rentenversicherung 
für Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr durch die Stadt Schönebeck 
(Elbe) gewährt.


§ 2
Förderbetrag


Die Stadt Schönebeck (Elbe) gewährt eine monatliche Förderung in Form 
eines Sockelbetrages in Höhe von 10,00  nach schriftlicher Bestätigung 
der Förderung auf der Grundlage der geltenden Bedingungen der Feuer-
wehrrentensatzung. Der Sockelbetrag wird jeweils zu Beginn eines Quar-
tals an das durch Rahmenvertrag gebundene Versicherungsunternehmen 
zur individuellen Zuordnung auf den bekannt gegebenen Versicherungs-
vertrag überwiesen.


§ 3
Unterbrechungen


(1) Wird die ehrenamtliche aktive Einsatztätigkeit länger als einen Monat 
ununterbrochen und unentschuldigt nicht ausgeübt, entfällt für diesen 
Zeitraum die Zahlung der Förderung.


(2) Wird die ehrenamtliche aktive Einsatzzeit länger als sechs Monate 
ununterbrochen nicht ausgeübt, entfällt die Zahlung der Förderung ab 
dem siebten Monat, bis die ehrenamtliche aktive Einsatzzeit wieder 
aufgenommen wird.


§ 4
Beendigung


Die Förderung ist an den individuellen Versicherungsvertrag gebunden. 
Die Förderung erlischt, sobald
- die aktive Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schö-


nebeck (Elbe) endet,
- der Versicherungsvertrag abläuft,
- der Vertrag gekündigt oder beitragsfrei gestellt wird. 


§ 5
Beteiligung Wehrleiter


Die Stadtteil- und Ortswehrleiter haben die Möglichkeit, Empfehlungen 
als auch Ablehnungen über die Gewährung oder Nichtgewährung der 
Förderung über den zuständigen Wehrleiter der Stadt Schönebeck (Elbe) 
schriftlich bekannt zu geben. 


§ 6
Haushaltsmittelbereitstellung


Die Stadt Schönebeck (Elbe) stellt im Rahmen verfügbarer Haushalts-
mittel die Zahlung des Sockelbetrages als eine freiwillige finanzielle Lei-
stung ohne Rechtsanspruch bereit.


§ 7
Sprachliche Gleichstellung


Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils 
in der männlichen und weiblichen Form. 


§ 8
In-Kraft-Treten


Die Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft.


Schönebeck (Elbe), 05.11.2009


Haase
Oberbürgermeister
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Hinweisbekanntmachung


Die Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe) weist darauf hin, dass der 2. Ent-
wurf des Landesentwicklungsplanes  Sachsen-Anhalt 2010 inkl. des Um-
weltberichtes noch bis zum 31. Dezember 2009 zu den üblichen Dienstzei-
ten im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt, Breiteweg 12, eingese-
hen werden kann. Die Bürger haben Gelegenheit, bis zum Ende der Aus-
legungsfrist eine Stellungnahme zum Umweltbericht an das Ministerium 
für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, Ref. 22, 
Turmschanzenstr. 30 in 39114 Magdeburg zu richten. Es wird um Beach-
tung gebeten. 


Bekanntmachung der 5. Sitzung des Betriebsausschusses 
Kur- und Gesundheitsverwaltung am 24.11.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Kunsthof Bad Salzelmen,Vortragsraum
Bad Salzelmen, Badepark 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Aktueller Stand zur Attraktivierung Solequell
6. Informationen der Verwaltung
7. Plan-Ist-Auswertung zum 30.09.2009
8. Weiterentwicklung SOLEPARK und aktueller Stand Geschäftsfelder
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Informationen der Verwaltung
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Bekanntmachung der 4. Sitzung des Ortschaftsrates Ranies am 
24.11.2009


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Ortschaftsbüro
OT Ranies


  Dorfstraße 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähig-


keit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung


Nichtöffentlicher Teil:
5. Vorlagen-Nummer: 0091/2009


Ankauf einer Grundstücksfläche im Ortsteil Ranies
6. Vorlagen-Nummer: 0092/2009


Verkauf des Grundstückes Dorfstraße 69 a im Ortsteil Ranies
7. Vorlagen-Nummer: 0093/2009


Verkauf einer Grundstücksfläche im Ortsteil Ranies
8. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
 9. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft; 


Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Maser
Ortsbürgermeister
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Bekanntmachung der 3. Sitzung des Hauptausschusses am 30.11.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0102/2009


Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schöne-
beck (Elbe)


 – 3. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009
6. Vorlagen-Nummer: 0080/2009
 Aufhebungsbeschluss


Aufstellungsbeschluss – Bebauungsplan Nr. 30 „Gewerbegebiet
Felgeleben“ Beschluss- Nr. 168-13/(I)/95


7. Vorlagen-Nummer: 0081/2009
 Bebauungsplan Nr. 35 „Kaserne Schönebeck“
 Aufhebungsbeschluss


– Aufstellungsbeschluss – Beschluss-Nr. 376-24/(I)/96
 – Entwurfs- und Auslegungsbeschluss – Beschluss-Nr. 586-34/(I)/98
 – Abwägungsbeschluss – Beschluss-Nr. 729-40/(I)/98
 – Satzungsbeschluss – Beschluss-Nr. 755-41/(I)/99
8. Vorlagen-Nummer: 0082/2009
 Einleitungsbeschluss


1. Änderung Bebauungsplan Nr. 10 „Magdeburger Straße/Hohendorfer
Straße“


9. Vorlagen-Nummer: 0085/2009
Erste Änderungssatzung der Satzung über Erlaubnisse für Sondernut-
zungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Stadt Schöne-
beck (Elbe) (Sondernutzungssatzung)


10. Vorlagen-Nummer: 0086/2009
Erste Änderungssatzung der Satzung über die Festlegung von Gebüh-
ren für Sondernutzungen (Sondernutzungsgebührensatzung)


11. Vorlagen-Nummer: 0087/2009
Vorschlag zur Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung des Salz-
landkreises bezüglich der Sekundarschule „P. Neruda“ in der Stadt
Schönebeck (Elbe)


12. Vorlagen-Nummer: 0095/2009
Erste Änderungssatzung  zur Sanierungssatzung „Altstadt Schönebeck
(Elbe)“


13. Vorlagen-Nummer: 0096/2009
 Abwägungsbeschluss
 Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“
 2. Änderung – zugleich Teilaufhebung
14. Vorlagen-Nummer: 0097/2009
 Satzungsänderungsbeschluss
 Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“
 2. Änderung – zugleich Teilaufhebung
15. Vorlagen-Nummer: 0098/2009
 Einleitungsbeschluss


1. Änderung Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“
16. Vorlagen-Nummer: 0103/2009
 Einsetzen von Stolpersteinen zur Erinnerung an die Opfer der NS-Zeit
17. Informationen der Verwaltung
18. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
19. Vorlagen-Nummer: 0084/2009


Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt
Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten


20. Vorlagen-Nummer: 0088/2009
 Verleihung des Ehrenbürgerrechts
21. Vorlagen-Nummer: 0089/2009
 Verleihung des Ehrenbürgerrechts
22. Vorlagen-Nummer: 0099/2009
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2009
23. Vorlagen-Nummer: 0100/2009
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2009
24. Vorlagen-Nummer: 0101/2009
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2009
25. Vorlagen-Nummer: 0104/2009
 Einstellung eines Technischen Sachbearbeiters
26. Vorlagen-Nummer: 0083/2009
 Dienstrechtliche Angelegenheit
27. Vorlagen-Nummer: 0090/2009
 Flächentausch im Ortsteil Plötzky
28. Vorlagen-Nummer: 0091/2009
 Ankauf einer Grundstücksfläche im Ortsteil Ranies
29. Vorlagen-Nummer: 0092/2009
 Verkauf des Grundstückes Dorfstraße 69 a im Ortsteil Ranies
30. Vorlagen-Nummer: 0093/2009
 Verkauf einer Grundstücksfläche im Ortsteil Ranies
31. Vorlagen-Nummer: 0094/2009
 Erwerb eines Grundstückes für den Feuerwehr-Neubau
32. Informationen der Verwaltung
33. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister
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Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A


Feuerwehr-Rentenversicherung der Stadt Schönebeck (Elbe)


a) Stadt Schönebeck (Elbe)
 Sachgebiet Aufbauorganisation
 Markt 1
 39218 Schönebeck (Elbe)
 Telefon: (03928) 710 138
 Telefax: (03928) 710 199
 E-Mail: J.Horn@schoenebeck-elbe.de


b) Öffentliche Ausschreibung


c) Erstellung eines Rahmenvertrages zur Einführung und Gewährleis-
tung einer privaten Rentenversicherung für Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehren der Stadt Schönebeck (Elbe)


d) Eine Unterteilung in Lose wird nicht vorgenommen.


e) Der Vertragsbeginn ist der 01.01.2010.


f) Interessierte Bewerber können die Verdingungsunterlagen bei der
Stadt Schönebeck (Elbe) – siehe a) – abfordern.


g) DieVerdingungsunterlagen können bei der Stadt Schönebeck (Elbe) –
siehe a) – eingesehen werden.


h) Für die Verdingungsunterlagen wird kein Selbstkostenbeitrag erho-
ben.


i) DieAngebotsfrist für den Eingang der Angebote endet am Dienstag,
dem 15.12.2009, um 10.00 Uhr.


m) nach VOL/A § 7 (4)
 Nachweis über erbrachte vergleichbare Dienstleistungen


n) Die Bindefrist ist der 31.01.2010.


p) Der Bewerber unterliegt mit der Abgabe seines Angebots auch den
Bestimmungen über die nicht berücksichtigten Angebote gemäß § 27
VOL/A.


gez. Haase
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung der 4. Sitzung 
des Stadtrates Schönebeck (Elbe) am 10.12.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
  39218 Schönebeck (Elbe)-Bad Salzelmen


Die Einwohnerfragestunde ndet vor Beginn des öffentlichen Teils 
statt.


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4.  Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Verleihung einer Ehrenbezeichnung
6. Bericht des Oberbürgermeisters
6.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
6.2.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sit-


zung
7. Anträge (öffentliche)
7.1. Antrag der SPD-Fraktion vom 27.10.2009
  - Erstellen einer Konzeption „Schnittstelle Bad Salzelmen“
8. Vorlagen-Nummer: 0102/2009
  Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schö-


nebeck (Elbe)
- 3. Änderung zum Beschluss-Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009


9. Vorlagen-Nummer: 0080/2009
Aufhebungsbeschluss


  Aufstellungsbeschluss - Bebauungsplan Nr. 30 „Gewerbegebiet Fel-
geleben“ Beschluss-Nr. 168-13/(I)/95


10. Vorlagen-Nummer: 0081/2009
Bebauungsplan Nr. 35 „Kaserne Schönebeck“
Aufhebungsbeschluss
- Aufstellungsbeschluss - Beschluss-Nr. 376-24/(I)/96


  - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss - Beschluss-Nr. 586-34/(I)/98
- Abwägungsbeschluss - Beschluss-Nr. 729-40/(I)/98
- Satzungsbeschluss - Beschluss-Nr. 755-41/(I)/99


11. Vorlagen-Nummer: 0082/2009
Einleitungsbeschluss


  1. Änderung Bebauungsplan Nr. 10 „Magdeburger Straße/Hohen-
dorfer Straße“


12. Vorlagen-Nummer: 0085/2009
  Erste Änderungssatzung der Satzung über Erlaubnisse für Sonder-


nutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Stadt 
Schönebeck (Elbe) (Sondernutzungssatzung)


13. Vorlagen-Nummer: 0086/2009
  Erste Änderungssatzung der Satzung über die Festlegung von Ge-


bühren für Sondernutzungen (Sondernutzungsgebührensatzung)
14. Vorlagen-Nummer: 0087/2009
  Vorschlag zur Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung des 


Salzlandkreises bezüglich der Sekundarschule „P. Neruda“ in der 
Stadt Schönebeck (Elbe)


15. Vorlagen-Nummer: 0095/2009
  Erste Änderungssatzung  zur Sanierungssatzung „Altstadt Schöne-


beck (Elbe)“ 
 16. Vorlagen-Nummer: 0096/2009


Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“                                                                                  
2. Änderung - zugleich Teilaufhebung


17. Vorlagen-Nummer: 0097/2009
Satzungsänderungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“
2. Änderung - zugleich Teilaufhebung


18. Vorlagen-Nummer: 0098/2009
Einleitungsbeschluss
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“


19. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
20. Vorlagen-Nummer: 0084/2009
  Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der 


Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten
21. Vorlagen-Nummer: 0099/2009


Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2009
22. Vorlagen-Nummer: 0100/2009


Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2009
23. Vorlagen-Nummer: 0101/2009


Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2009
24. Vorlagen-Nummer: 0083/2009


Dienstrechtliche Angelegenheit
25. Vorlagen-Nummer: 0090/2009


Flächentausch im Ortsteil Plötzky
26. Vorlagen-Nummer: 0091/2009
 Ankauf einer Grundstücks äche im Ortsteil Ranies
27. Vorlagen-Nummer: 0092/2009
  Verkauf des Grundstückes Dorfstraße 69 a im Ortsteil Ranies
28. Vorlagen-Nummer: 0093/2009
 Verkauf einer Grundstücks äche im Ortsteil Ranies
29. Vorlagen-Nummer: 0094/2009


Erwerb eines Grundstückes für den Feuerwehr-Neubau
30. Informationen der Verwaltung
31. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 6. Sitzung 
des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung


am 17.12.2009


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr.-Tolberg“
  Bad Salzelmen
  Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Aktueller Stand zur Attraktivierung Solequell
6. Informationen der Verwaltung
7. Vorlagen-Nummer: 0105/2010
  Beschluss über die Bildung einer Kapitalrücklage für Investitionen für 


das Solebad „Solequell“ ab 2010
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
Nichtöffentlicher Teil
9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 
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6. Jahrgang      Sonntag, 20.12.2009       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 61/1


Öffnungszeiten der Volksschwimmhalle
21.12.2009 bis 06.01.2010


Schwimmerbecken  Nichtschwimmerbecken Sauna


Mo., 10.00-17.00  09.00-10.00 Wassergymnastik 10.00-21.30
21.12.09 19.00-21.30  13.00-17.00   Männer
Die., 10.00-17.00  11.30-16.00  10.00-21.30
22.12.09 19.00-21.30      Damen
Mi., 10.00-13.30 Senioren  09.00-10.00 Wassergymnastik 10.00-21.30
23.12.09 14.00-17.00 Spielnachmittag 14.00-17.00 Spielnachmittag Gemischt  


19.00-21.30


Do., 08.00-14.00  08.00-14.00  08.00-14.00
24.12.09       Gemischt
Fr., geschlossen
25.12.09
Sa., geschlossen
26.12.09         


So., 08.00-17.00  08.00-17.00  08.00-17.00
27.12.09       Gemischt
  
Mo., 10.00-17.00  09.00-10.00 Wassergymnastik 10.00-21.30
28.12.09 19.00-21.30  13.00-17.00  Männer
Die., 10.00-17.00  11.30-16.00  10.00-21.30
29.12.09 19.00-21.30     Damen
Mi., 10.00-13.30 Senioren  09.00-10.00 Wassergymnastik 10.00-21.30
30.12.09 14.00-17.00 Spielnachmittag 14.00-17.00 Spielnachmittag Gemischt


19.00-21.30


Do., 08.00-14.00  08.00-14.00  08.00-14.00
31.12.09        Gemischt
Fr., geschlossen
01.01.10


Sa., 08.00-17.00  08.00-17.00  08.00-17.00
02.01.10       Gemischt
So., 08.00-17.00  08.00-17.00  08.00-17.00
03.01.10       Gemischt


Mo., 10.00-17.00  09.00-10.00 Wassergymnastik 10.00-21.30
04.01.10 19.00-21.30  13.00-17.00  Männer
Die., 10.00-17.00  11.30-16.00  10.00-21.30
05.01.10 19.00-21.30     Damen


Mi., 08.00-14.00  08.00-14.00  08.00-14.00
06.01.10       Gemischt


Öffentliche  Bekanntmachung


Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 10.12.2009 den nachfolgen-
den Beschluss Nummer 0082/2009 Einleitungsbeschluss  1. Änderung Bebauungsplan 
Nr. 10 „Magdeburger Straße / Hohendorfer Straße“ gefasst, der  hiermit bekannt ge-
geben wird.


Beschluss-Nummer 0082/2009
Einleitungsbeschluss
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 10 „Magdeburger Straße / Hohendorfer Stra-
ße“
Der Stadtrat beschließt die Einleitung des Änderungsverfahrens - 1. Änderung des Be-
bauungsplanes  Nr. 10 „Magdeburger Straße / Hohendorfer Straße“. Mit der Annahme 
dieses Beschlusses werden die nachfolgend aufgeführten Beschlüsse aufgehoben:
-  Einleitungsbeschluss Änderung Bebauungsplan Nr. 10 „Magdeburger Straße / Ho-


hendorfer  Straße“ - Beschluss-Nr. 788-42/(I)/99
-   Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 10 „Magdeburger Straße / 


Hohendorfer Straße“  - Beschluss-Nr. 0045/1999


gez. Haase
Oberbürgermeister


Amtliche Bekanntmachung
Einleitungsbeschluss                                                                                                           
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 10 „Magdeburger Straße / Hohendorfer Stra-
ße“


Für die südlich der Hohendorfer Straße, westlich der Magdeburger Straße und nörd-
lich der Straße Am Hummelberg liegende Fläche wurde zu Beginn der 90er Jahre zur 
Schaffung des Baurechts für die Errichtung von Wohnbauten der Bebauungsplan Nr. 
10 „Magdeburger Straße / Hohendorfer Straße aufgestellt. Im südlichen Teil des Plan-
gebietes ist das Wohngebiet „Am Sandkuhlenfeld“ entstanden. Im nordwestlichen Teil 
des Plangebietes (Fläche, die zwischen der Hohendorfer Straße, dem Blumenhaus Hes-
se, dem Fuhrgeschäft Kuhnert und dem Wohngebiet Am Sandkuhlenfeld liegt) wurden 
die geplanten Wohnbauten bis heute nicht realisiert. Im Rahmen der Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Schönebeck wurden u. a. auch die im Stadtge-
biet ausgewiesenen Wohnbauflächen neu geordnet.  Die vorgenannte Fläche ist in dem 
seit dem 04.02.2008 wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Schönebeck teils als 
eine Mischbaufläche, Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz/Bolzplatz und 
Wohnbaufläche ausgewiesen.  Entsprechend den geänderten städtebaulichen Zielen soll 
nunmehr auch der seit dem 17.05.1995 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 10 „Magde-
burger Straße / Hohendorfer Straße  geändert werden. Das Verfahren zur  1. Änderung 
des Bebauungsplanes wurde bereits am 15.04.1999 durch Beschluss des Stadtrates 
schon einmal eingeleitet. Das laut Baugesetzbuch durchzuführende Verfahren wurde 
nur bis einschließlich der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. Da das Planungsziel 
im Verlauf des Verfahrens aufgegeben wurde, konnte auch das Verfahren nicht abge-
schlossen werden.
Aufgrund des zwischenzeitlich auch geänderten Planungsrechtes durch die Baugesetz-
buch-Novelle ist es erforderlich, alle Verfahrensschritte nach dem derzeit aktuellen Pla-
nungsrecht durchzuführen. Mit dem Verfahren wird somit neu begonnen.
Mit dem vom Stadtrat am 10.12. 2009 gefassten Einleitungsbeschluss 1. Änderung 
Bebauungsplan Nr. 10 „Magdeburger Straße / Hohendorfer Straße“ wurden die nach-
folgend genannten Beschlüsse aufgehoben:
- Einleitungsbeschluss                                                                                                               


1. Änderung Bebauungsplan Nr. 10 Magdeburger Straße / Hohendorfer Straße         
Beschluss-Nr.788-42/(I)99 (vom 15.04.1999) 


- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 10 „Magdeburger / Hohendorfer Straße
Beschluss-Nr.0045/1999 (vom15.11.1999)


Der Einleitungsbeschluss 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 10 „Magdeburger Straße 
/ Hohendorfer Straße“, Beschluss-Nr. 0082/2009 (vom 10.12.2009) sowie  die Auf-
hebung der vorgenannten Beschlüsse wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbuch 
bekannt gegeben. Ab dem Tag dieser Bekanntmachung können die allgemeinen Zie-
le und Zwecke der Planung  mit den Mitarbeitern des Stadtplanungs- und Stadtent-
wicklungsamtes, Breiteweg 12, 39218 Schönebeck (Elbe), während der allgemeinen 
Sprechzeiten erörtert werden.


Schönebeck (Elbe), 20.12.2009


gez. Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung


Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 10.12.2009 den nachfolgenden Be-
schluss Nummer 0098/2009 Einleitungsbeschluss 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 42  „Im  
Eichengrund“ gefasst, der  hiermit bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer 0098/2009


Einleitungsbeschluss
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“
Der Stadtrat beschließt die Einleitung des Änderungsverfahrens - 1. Änderung Bebau-
ungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ (gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbuch).


gez. Haase
Oberbürgermeister


Amtliche Bekanntmachung
Einleitungsbeschluss
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“    


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 10.12.2009 die Einleitung des Ver-
fahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 „Im Eichengrund“ beschlossen.  
In dem am 20.09.2007 vom Stadtrat als Satzung beschlossenen Bebauungsplan Nr. 42 
„Im Eichengrund“ wurde festgesetzt, dass in dem Plangebiet eine Lärmschutzwand zu 
errichten ist.
Da aufgrund des geplanten Baus der Ortsumgehung Schönebeck (3. Bauabschnitt - 
neue Elbbrücke) und der damit verbundenen Verlagerung der Bundesstraße 246a eine 
Änderung / Verbesserung der Immissionssituation in einem absehbaren Zeitraum zu 
erwarten ist, soll auf der Grundlage aktueller Verkehrserhebungen die erforderliche 
Lärmvorsorge im Plangebiet erneut geprüft und der Bebauungsplan entsprechend ge-
ändert werden.  Der Einleitungsbeschluss 1. Änderung Bebauungsplan Nr.42 „Im Ei-
chengrund“ wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbuch bekannt gemacht. Ab dem 
Tag dieser Bekanntmachung können die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung  
mit den Mitarbeitern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes, Breiteweg 12, 
39218 Schönebeck (Elbe), während der allgemeinen Sprechzeiten erörtert werden.


Schönebeck (Elbe),   20.12.2009


gez. Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung


Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 10.12.2009 den nachfolgen-
den Beschluss Nummer  0095/2009 Erste Änderungssatzung  zur Sanierungssatzung 
„Altstadt Schönebeck (Elbe)“ gefasst, der  hiermit bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer 0095/2009
Erste Änderungssatzung  zur Sanierungssatzung „Altstadt Schönebeck (Elbe)“
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß Anlage 1 die Erste  Ände-
rungssatzung zur Sanierungssatzung „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ vom 15.12.2005.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1 
Erste Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die förm-
liche Festlegung des  Sanierungsgebietes „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ (Sanie-
rungssatzung „Altstadt Schönebeck (Elbe)“)
Auf Grund der §§ 6 und 44 (3) Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) 
in der zur Zeit geltenden Fassung in Verbindung  mit den §§ 142 und 
143 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
23. September 2004 (BGBl. I S. 2424) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Stadt-
rat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 10.12.2009  folgende Satzung zur 
Änderung der Sanierungssatzung „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ beschlossen:
    
                                                                Artikel 1
Die Sanierungssatzung „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ vom 15. Dezember 2005, veröf-
fentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 18. Dezember 2005 wird wie 
folgt geändert:
1. Änderung der Anlage 1 der Satzung  - Übersichtsplan -


Das  Sanierungsgebiet ändert sich in seinen Abgrenzungen gemäß anliegendem
Übersichtsplan.


2. Neufassung der Anlage 2 der Satzung  
-  Textliche Beschreibung der Abgrenzung des Sanierungsgebietes -


Die Anlage 2 erhält folgende Neufassung:
„Beschreibung der Abgrenzung des Sanierungsgebietes
1.   Ausgangspunkt für den nachfolgend im Uhrzeigersinn beschriebenen Grenzver-


lauf ist der Kreuzungspunkt nördliche Straßenseite der Geschwister-Scholl-Straße/
Streckenweg.


2.  In Richtung Norden verläuft die Grenze entlang der nordwestlichen Grundstücks-
grenzen der an der nordwestlichen Straßenseite des Streckenwegs liegenden 
Grundstücke mit den Flurstücks-Nr. 2/4, 2/3, 2/5, 2/9, 5399/1 und 6284 sowie an 
der nordwestlichen Grundstücksgrenze des Grundstückes mit der Flurstücks-Nr. 
5454/1 bis zur Elbe.


3.  Im Norden wird das Sanierungsgebiet bis zum Grundstück Elbtor 8 durch die Elbe 
begrenzt. Danach setzt sich die Abgrenzung an den hinteren Grundstücksgrenzen 
der Grundstücke Elbtor 8 und Elbtor 7, an der südöstlichen Grundstücksgrenze des 
Grundstückes Elbtor 1 bis zur Baderstraße fort und quert diese in südlicher Rich-
tung.


4.  Weitergeführt wird sie entlang der südöstlichen Straßenseite der Elbstraße, vor den 
Grundstücken Elbstraße 14 bis Elbstraße 10, entlang der südlichen Grundstücks-
grenze des Grundstückes Elbstraße 10, weiter an den rückwärtigen Grundstücks-
grenzen der Elbstraße 10 und 11 sowie an den rückwärtigen Grundstücksgrenzen 
der Grundstücke Baderstraße 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35 bis zum Grundstück Bader-
straße 34. Das Grundstück Baderstraße 34 liegt im Sanierungsgebiet, ebenso das 
Grundstück Worth/Ecke Baderstraße (Flurstücke 38/448 und 38/449).


5.  In Richtung Süden verläuft die Abgrenzung entlang der hinteren Grundstücksgren-
zen der Grundstücke Schornsteinfegerstraße 8, 6, 4, 2 und 2a und westlich der 
Steinstraße 51 bis an die nördliche Straßenseite der Steinstraße, quert diese in süd-
licher Richtung, wird durch die südliche Straßenseite der Steinstraße begrenzt und 
quert diese in nördlicher Richtung in Höhe des Grundstückes Steinstraße 34. Das 
Grundstück Steinstraße 34 befindet sich im Sanierungsgebiet.


6.  Weitergeführt wird dann die Abgrenzung südwestlich des Grundstückes mit der 
Flurstücks- Nr. 1037 (entlang der Mauer des Landratsamtes) und an den hinte-
ren Grundstücksgrenzen der Grundstücke Burgstraße 7, 8, 11 und 13 sowie an der 
nördlichen Grenze des Grundstückes Cokturhof 2a bis zum Cokturhof. Die Straße 
Cokturhof wird gequert. Die Abgrenzung setzt sich entlang der östlichen Straßen-
seite Cokturhof bis zur nördlichen Straßenseite der Barbyer Straße fort.


7.  Durch die nördliche Straßenseite der Barbyer Straße wird das Sanierungsgebiet bis 
zur Überfahrt über den Salinenkanal begrenzt, setzt sich an der westlichen Seite der 
Überfahrt über den Salinenkanal bis zum Ufer des Salinenkanals fort, schließt das 
Grundstück mit der Flurstücks-Nr: 1/32 ein (Brücke über den Salinenkanal), geht 
dann am südlichen Ufer des Salinenkanals entlang bis zur östlichen Grundstücks-
grenze des Grundstückes mit der Flurstücks -Nr. 5/1, verläuft südlich des Flur-
stücks 1/38 ( ehemalige Kegelbahn), quert dann die Barbyer Straße und wird an 
der östlichen Grundstücksgrenze des Grundstückes Barbyer Straße 9 fortgeführt, 
schließt dann die Grundstücke Barbyer Straße 8 und 9 ein und verläuft weiter an 
der östlichen Grundstücksgrenze des Flurstückes 10123.


8.  Die Sanierungsgrenze verläuft dann entlang der Südgrenze des Bebauungsplans Nr. 
11 „Zentrumsumgehung“ 2. Änderung, zwischen Hohem Weg und Rudolf-Breit-
scheid-Straße, und damit südlich der Verkehrstrasse „Anbindungsstraße östliche 
Gewerbegebiete“ und trifft auf die südliche Umgrenzung des Flurstücks Nr. 139/8 
bis zur Rudolf-Breitscheid-Straße, quert diese im Kreuzungsbereich Söker Straße, 
grenzt das Gelände des Einkaufszentrums „Salzer Straße“ aus,  trifft entlang der 
südlichen Grundstücksgrenze des Grundstückes Salzer Straße 15 auf die Salzer 
Straße und verläuft dann entlang der östlichen Straßengrenze in Richtung Fried-
richstraße bis zum Grundstück Friedrichstraße 117 (Stadtwerke Schönebeck).


9.  Die Abgrenzung wird am Grundstück Friedrichstraße 117 vorbeigeführt, verläuft 
weiter an den hinteren Grundstücksgrenzen der Grundstücke Friedrichstraße 116, 
115, 114, 113, 112, 110, 109, 108, 107, 106, 105a, 105, 104 (einschließlich des 
Flurstückes 4840/103) und setzt sich dann an der südlichen Grundstücksgrenze des 
Grundstückes Friedrichstraße 104 bis zur Friedrichstraße fort.


10.  Die Friedrichstraße wird gequert. Die Abgrenzung verläuft an der südlichen Stra-
ßenseite der Krausestraße bis zur Krausestraße 1 und entlang der östlichen Grund-
stücksgrenze des Grundstückes Krausestraße 1, setzt sich dann an den rückwär-


tigen Grundstücksgrenzen der Krausestraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 und 19 
sowie entlang der südlichen und westlichen Grundstücksgrenzen des Grundstückes 
Schillerstraße 23 bis zur Schillerstraße fort. 


11.  Die Schillerstraße wird im Kreuzungsbereich Krausestraße gequert. Das Grund-
stück Schillerstraße 36 liegt nicht im Sanierungsgebiet. Die Grenze verläuft dann 
im Abstand von 25 m, gemessen von der südwestlichen Straßenbegrenzungslinie 
der Krausestraße, hinter den Gebäuden Krausestraße 21, 23, 25, 27, 29, 31 und 33, 
wird in Höhe der Verlängerung der westlichen Straßenseite der Freiligrathstraße 
wieder an die südwestliche Grenze der Krausestraße herangeführt und folgt dem 
Straßenverlauf der Krausestraße bis zur Dr.-Martin-Luther-Straße.


12.  Danach wird die Dr.-Martin-Luther-Straße gequert. Im Abstand von 20 m, gemes-
sen von der westlichen Straßenbegrenzungslinie der Dr.-Martin-Luther-Straße, 
verläuft die Grenze nach Querung der Krausestraße hinter den Grundstücken Dr.-
Martin-Luther-Straße 50, 48, 46 und 44 bis an die südliche Straßenseite der Her-
derstraße, quert diese und setzt sich an den rückwärtigen Grundstücksgrenzen der 
Grundstücke Dr.-Martin-Luther-Straße 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 
18 und 16 fort, wird an der nördlichen Begrenzung des Grundstückes Dr.-Martin-
Luther-Straße 16 bis zur Dr.-Martin-Luther-Straße geführt, quert die Lessingstraße, 
wird danach an den hinteren Grundstücksgrenzen der Grundstücke Dr.-Martin-Lu-
ther-Straße 14, 12, 10, 8, 6, 4 und 2 sowie an  der westlichen Grundstücksgrenze 
des Grundstückes Bahnhofstraße 34 bis an die südliche Seite der Bahnhofstraße 
herangeführt, verläuft weiter an der nördlichen Grundstücksgrenze des Grundstük-
kes Bahnhofstraße 36 vorbei, quert die Bahnhofstraße in Höhe der Einmündung 
der Dorotheenstraße und wird an der nördlichen Seite der Bahnhofstraße fortge-
führt.


13.  Die nördliche bzw. nordöstliche Seite der Bahnhofstraße ist die Abgrenzung des 
Sanierungsgebietes bis zur Westseite der Salzer Straße.


14.  Der Grenzverlauf wird entlang der westlichen Seite der Salzer Straße bis zum 
Grundstück Salzer Straße 11 geführt, teilt das Flurstück 5497/87 entlang der nord-
östlichen Grenze der Bahngleise der Deutschen Bahn AG, folgt dann der nord-
östlichen Grundstücksgrenze des Grundstückes mit der Flurstücks-Nr. 5497/87 in 
westlicher Richtung bis zur rückwärtigen und zur westlichen Grundstücksgrenze 
des Grundstückes Tischlerstraße 6d, trifft dann auf die Tischlerstraße und quert 
diese im Bereich der westlichen Einmündung der Bauhofstraße.


15.  Entlang der nordöstlichen Seite der Tischlerstraße verläuft dann die Abgrenzung 
des Sanierungsgebietes bis zur Einmündung in die Geschwister-Scholl-Straße, 
quert diese und verläuft bis zum Ausgangspunkt der textlichen Beschreibung - dem 
Kreuzungspunkt nördliche Straßenseite der Geschwister-Scholl-Straße/Strecken-
weg.“


Artikel 2


Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung  in Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 15.12.2009


Haase
Oberbürgermeister


Die nun geltende Fassung der Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die förmli-
che Festlegung des Sanierungsgebietes „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ ist für jedermann 
auf Dauer im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Breiteweg 12, während der allgemeinen Sprechzeiten einsehbar.
Über den Inhalt kann Auskunft verlangt werden.


Gemäß § 143  Abs. 1 Satz 3 Baugesetzbuch wird hiermit auf die Vorschriften des Drit-
ten Abschnitts im Kapitel 2 Baugesetzbuch, Erster Teil. Städtebauliche Sanierungs-
maßnahmen hingewiesen.
Die Verletzung der in § 214 Abs.1 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Schönebeck (Elbe) geltend gemacht worden 
ist. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, dar-
zulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).


Schönebeck (Elbe), den 20.12.2009


gez. Haase 
Oberbürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung


Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 10.12.2009 die nachfolgenden 
Beschlüsse 0096/2009 Abwägungsbeschluss  Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumge-
hung“   2. Änderung - zugleich   Teilaufhebung sowie 0097/2009 Satzungsänderungs-
beschluss Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ 2. Änderung - zugleich Teilauf-
hebung gefasst, die  hiermit bekannt gegeben werden.


Beschluss-Nummer 0096/2009
Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“
2. Änderung - zugleich Teilaufhebung 
Der Stadtrat beschließt:
Die im Rahmen des Verfahrens zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 11 „Zen-
trumsumgehung“ 2. Änderung - zugleich Teilaufhebung, seiner Begründung und dem 
Umweltbericht nach frühzeitiger Beteiligung der Behörden, sonstiger Träger öffentli-
cher Belange und der Öffentlichkeit sowie zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 11 
„Zentrumsumgehung“ 2. Änderung - zugleich Teilaufhebung, seiner Begründung und 
dem Umweltbericht nach Beteiligung der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange und der  Öffentlichkeit eingegangenen Stellungnahmen hat der Stadtrat geprüft. 
Die Abwägungstabelle ist Bestandteil des Beschlusses. 


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0097/2009
Satzungsänderungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“
2. Änderung - zugleich Teilaufhebung 
Der Stadtrat beschließt den Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ 2. Änderung 
- zugleich Teilaufhebung als Satzung. Die Begründung einschließlich Umweltbericht 
wird gebilligt.


gez. Haase 
Oberbürgermeister
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Amtliche Bekanntmachung
Satzungsbeschluss - Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“,
2. Änderung/Teilaufhebung


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 10.12.2009 die 2. 
Änderung, zugleich Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ 
der Stadt Schönebeck (Elbe), bestehend aus der Planzeichnung, einschließlich der text-
lichen Festsetzungen als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt.
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 11 
„Zentrumsumgehung“ der Stadt Schönebeck (Elbe), in der Fassung der 2. Änderung, 
zugleich Teilaufhebung hiermit bekannt gemacht.
Gemäß § 10 BauGB tritt mit dieser Bekanntmachung der Bebauungsplan Nr. 11 „Zen-
trumsumgehung“ der Stadt Schönebeck (Elbe), in der Fassung der 2. Änderung, zu-
gleich Teilaufhebung in Kraft.
Jeder kann den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ der Stadt 
Schönebeck (Elbe), bestehend aus der Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen 
und der Begründung und die Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB, 
im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 
12, während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Schönebeck 
(Elbe) geltend gemacht worden ist. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1. BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB über die 
fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in die 
bisher zulässige Nutzung durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrums-
umgehung“ der Stadt Schönebeck (Elbe) und über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen.


Schönebeck (Elbe), den 20.12.2009


gez. Haase
Oberbürgermeister


Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 10.12.2009 weiterhin folgen-
de Beschlüsse gefasst, die hiermit bekannt gegeben werden.


Beschluss-Nummer 0080/2009
Aufhebungsbeschluss
Aufstellungsbeschluss - Bebauungsplan Nr. 30 „Gewerbegebiet Felgeleben“ 
Beschluss- Nr. 168-13/(I)/95
Der Stadtrat hebt den in der Stadtratssitzung am 24.08.1995 gefassten Aufstellungs-
beschluss Bebauungsplan Nr. 30 „Gewerbegebiet Felgeleben“ (Beschluss-Nr. 168-
13/(I)/95) auf. 


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0081/2009
Bebauungsplan Nr. 35 „Kaserne Schönebeck“
Aufhebungsbeschluss
- Aufstellungsbeschluss - Beschluss-Nr. 376-24/(I)/96
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss - Beschluss-Nr. 586-34/(I)/98
- Abwägungsbeschluss - Beschluss-Nr. 729-40/(I)/98
- Satzungsbeschluss - Beschluss-Nr. 755-41/(I)/99


‚Der Stadtrat hebt die nachfolgend aufgeführten im Verlauf des Aufstellungsverfahren 
des Bebauungsplanes Nr. 35 „Kaserne Schönebeck“ gefassten Beschlüsse auf:
- Aufstellungsbeschluss   - Beschluss-Nr. 376-24/(I)/96
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss - Beschluss-Nr. 586-34/(I)/98
- Abwägungsbeschluss   - Beschluss-Nr. 729-40/(I)/98
- Satzungsbeschluss   - Beschluss-Nr. 755-41/(I)/99


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0102/2009
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
- 3. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009
Der Stadtrat beschließt entsprechend der Sitzverteilung gemäß Beschluss Nr. 0007/2009 
vom 06.07.2009 folgende Neubesetzung im Wirtschaftsausschuss und im Jugend-, 
Frauen- und Sozialausschuss:
Wirtschaftsausschuss               Mitglied: Herr Gerhard Hildebrand
Jugend-, Frauen- und Sozialausschuss sachkundige Einwohnerin: 


Frau Angelika Müller


gez. Haase
Oberbürgermeister
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Information des Sachgebietes Bürgerbüro/Meldewesen der Stadt 
Schönebeck (Elbe) zur Änderung der Postleitzahl in den Ortsteilen 
Plötzky, Pretzien und Ranies 


Nach einer Mitteilung der Deutschen Post AG wurde den Ortsteilen 
Plötzky, Pretzien und Ranies ab 01.01.2010 die Postleitzahl 39217 zuge-
wiesen. Die dafür notwendige Straßenumbenennung im Ortsteil Pretzien 
von Magdeburger Straße in Magdeburger Chaussee tritt ebenfalls zum 
01.01.2010 in Kraft.


Die Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile Plötzky, Pretzien und Ranies 
werden daher gebeten, die erforderlichen Umschreibungen in den Perso-
naldokumenten vornehmen zu lassen. Die Umschreibung der Bundesper-
sonalausweise sowie Reisepässe erfolgt grundsätzlich gebührenfrei.


Die Anschriftenänderungen in Bundespersonalausweisen sowie Reisepäs-
sen können im Ortschaftsbüro Pretzien, im Bürgerbüro der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) in der Friedrichstr. 117  oder im Einwohnermeldeamt  der 
Stadt Schönebeck (Elbe) in der Moskauer Str. 16 in Schönebeck (Elbe) 
vorgenommen werden. 


Fahrzeugpapiere werden im Bürgerbüro/Kfz-Zulassung des Salzland-
kreises im Cokturhof 1 in Schönebeck (Elbe) umgeschrieben. Die Kosten 
der Umschreibungen von Fahrzeugpapieren werden entsprechend den Ge-
bietsänderungsverträgen erstattet. 


Weiterhin bietet die Stadt Schönebeck (Elbe) im Januar 2010 in den Orts-
teilen Plötzky, Pretzien und Ranies einen Vor-Ort-Service in den Ort-
schaftsbüros an, um die notwendigen Anschriftenänderungen vornehmen 
zu lassen. Die genauen Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 


Stadt Schönebeck (Elbe)


Bekanntmachung


1. Änderungs- und Ergänzungsbeschluss vom 14.12.2009
zum Planfeststellungsverfahren vom 30.04.2007 für den geplanten 
Neubau der B6 n, PA 13.3 in den Gemarkungen Ilberstedt, Bernburg, 
Salzelmen und Magdeburgerforth, Landkreise Salzlandkreis und Je-
richower Land


1.    Der o. g. Planfeststellungsbeschluss (einschließlich Rechtsbehelfsbe-
lehrung) liegt mit einer Ausfertigung der festgestellten Planunterla-
gen in der Zeit 


vom   12.01.2010 bis zum   25.01.2010 


        zu den Dienstzeiten
montags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
dienstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
mittwochs von 08:00 - 12:00 Uhr
donnerstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
freitags von 08:00 - 12:00 Uhr


  im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Breiteweg 12, zur allgemeinen Einsichtnahme aus.


2.  Der Planfeststellungsbeschluss wurde den Beteiligten, über deren 
Stellungnahmen und Einwendungen entschieden worden ist, zuge-
stellt.


3.  Mit dem Ende der vorgenannten Auslegungsfrist gilt der Planfeststel-
lungsbeschluss (gemäß § 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 74 Abs. 4 
VwVfG ) auch den übrigen Betroffenen gegenüber als zugestellt.


Haase
Oberbürgermeister


Amtliche Bekanntmachung


Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
6. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie-
und Gewerbegebiet Geschwister-Scholl- Straße“
(gemäß § 3 (1) Baugesetzbuch)


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 27.08.2009 die Einlei-
tung des Verfahrens zur 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 Ge-
mischtes Wohn-, Industrie-, und Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-Stra-
ße“ beschlossen.
Die 6. Änderung beinhaltet die Änderung und Überplanung des Teilbe-
reiches südlich der Geschwister-Scholl-Straße zwischen der Zimmerer-
straße und Tischlerstraße.
Die übrigen Bereiche des Bebauungsplanes bleiben in ihren rechtskräf-
tigen Planinhalten weiterhin bestehen.
Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 22 sind innerhalb des Geltungsbe-
reiches der 6. Änderung derzeit großflächig allgemeine Wohngebietsflä-
chen, entlang der Geschwister-Scholl-Straße Mischgebietsflächen und im 
westlichen Bereich Gewerbegebietsflächen festgesetzt.
Zudem ist das Gebiet von mehreren inneren Erschließungsstraßen durch-
zogen.
Diese Darstellungen entsprechen nicht mehr den heutigen Rahmenbe-
dingungen und den städtebaulichen Zielstellungen der Stadt Schönebeck
(Elbe).
Ein wesentlicher Grund der 6. Änderung des Bebauungsplanes ist die
Schaffung des Baurechts für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses der
Freiwilligen Feuerwehr Schönebeck (Elbe). 


Die Öffentlichkeit erhält gemäß § 3 (1) BauGB im Rahmen der frühzei-
tigen Beteiligung die Gelegenheit zur Einsichtnahme in den Vorentwurf
des zu ändernden Bebauungsplanes Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie-
, und Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-Straße“ und der dazugehörigen
Begründung in der Zeit vom


07. Januar 2010 bis einschließlich 10. Februar 2010


im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck
(Elbe), Breiteweg 12, zu den Dienstzeiten


montags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
dienstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
mittwochs von 08:00 - 12:00 Uhr
donnerstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
freitags von 08:00 - 12:00 Uhr


Innerhalb der vorgenannten Auslegungsfrist können die Planunterlagen
mit den Mitarbeitern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes er-
örtert und Anregungen/Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift
dort abgegeben werden.
Die vorgenannten Planunterlagen sind im Zeitraum der öffentlichen Aus-
legung gemäß § 4a (4) Baugesetzbuch auch in das Internet eingestellt und
können unter der Internetadressse: http:/www.schoenebeck-elbe.de. einge-
sehen werden. 


Anregungen/Stellungnahmen können auch per E-Mail an:
stadtplanungsamt@schoenebeck-elbe.de. abgegeben werden.


Schönebeck (Elbe), den 20.12. 2009


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonn-
tag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.








6. Jahrgang             Mittwoch, 30.12.2009             Amtliche Bekanntmachungen             Nr. 62
BEKANNTMACHUNG


der 4. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschusses
am 11.01.2010


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
  Markt 1
  39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil


1  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2  Feststellung der Beschlussfähigkeit
3  Feststellung der Tagesordnung
4  Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5  Informationen der Verwaltung
6  Vorlagen-Nummer: 0105/2010


Beschluss über die Bildung einer Kapitalrücklage für Investitionen für das
Solebad „Solequell“ ab 2010


7 Informationen zum Sachstand der Planungen Bahnhofstraße (Schnittstel-
lenprogramm)


8  Vorlagen-Nummer: 0108/2010
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 54  Sondergebiet Versorgungs-
und Freizeitanlagen „Ferienpark Plötzky“


 Berichterstattung durch einen Vertreter des Planungsbüros ISP
9  Vorlagen-Nummer: 0109/2010
 Quartierskonzept Schönebeck - Mitte 2
 Endbericht Oktober 2009
 Berichterstattung durch einen Vertreter des Büros Dr. Schwerdt
10  Vorlagen-Nummer: 0110/2010
 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 55 „Schillerstraße“
 Berichterstattung durch einen Vertreter des Büros Dr. Schwerdt
11  Vorlagen-Nummer: 0115/2010


Stellungnahme der Verwaltung zum Bericht des Landesrechnungshofes
über die überörtliche Prüfung der Gewährung/ Verwendung von Zuwen-
dungen der Städte- und Wohnungsbauförderung Einzelplan 14, Kapitel
14 07, 14 08 und 14 10 der Stadt Schönebeck (Elbe) der Haushaltsjahre
2000-2008


12  Vorlagen-Nummer: 0116/2010
 Änderungsbeschluss


Stadtentwicklungskonzept mit dem Schwerpunkt Wohnen
 (Beschluss- Nr. 0581/2002 vom 21.03.2002)
13  Vorlagen-Nummer: 0117/2010
 Abwägungsbeschluss
 Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“


Berichterstattung durch einen Vertreter des Büros Wenzel und Drehmann
14  Vorlagen-Nummer: 0118/2010
 Auslegungsbeschluss
 Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“


Berichterstattung durch einen Vertreter des Büros Wenzel und Drehmann
15  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil


16 Informationen der BauBeCon, vertreten durch Frau Stolle, über vorliegen-
de Förderanträge aus dem Bereich der privaten Wohnsubstanz im Sanie-
rungsgebiet „Altstadt“


17 Informationen zum Sachstand „Markt 17-19“ durch die Geschäftsführerin
der SWB, Frau Meyer


18  Informationen der Verwaltung
19  Vorlagen-Nummer: 0111/2010


Ankauf von Grundstücksflächen an der Barbarastraße für den Straßenbau
20  Vorlagen-Nummer: 0112/2010
 Flächenregulierung für den Straßenbau
21  Vorlagen-Nummer: 0113/2010
 Flächentausch „Am Stadtfeld“
22  Vorlagen-Nummer: 0114/2010
 Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtes
23  Informationen zum Sachstand IBA-Projekt „Parzellenpark“
24  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG


der 4. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses
am 12.01.2010


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1
  39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Abarbeitungsstand Haushalt
7. Vorlagen-Nummer: 0105/2010


Beschluss über die Bildung einer Kapitalrücklage für Investitionen für das
Solebad „Solequell“ ab 2010


8. Vorlagen-Nummer: 0106/2010
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2008 der ehemaligen Gemeinde  
Pretzien


9. Vorlagen-Nummer: 0115/2010
Stellungnahme der Verwaltung zum Bericht des Landesrechnungshofes
über die überörtliche Prüfung der Gewährung/ Verwendung von Zuwen-
dungen der Städte- und Wohnungsbauförderung Einzelplan 14, Kapitel
14 07, 14 08 und 14 10 der Stadt Schönebeck (Elbe) der Haushaltsjahre
2000-2008


10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil


11. Informationen der Verwaltung
12. Vorlagen-Nummer: 0107/2010
 Entscheidung über einen Billigkeitsantrag
13. Vorlagen-Nummer: 0111/2010


Ankauf von Grundstücksflächen an der Barbarastraße für den Straßenbau
14. Vorlagen-Nummer: 0112/2010
 Flächenregulierung für den Straßenbau
15. Vorlagen-Nummer: 0113/2010
 Flächentausch „Am Stadtfeld“
16. Vorlagen-Nummer: 0114/2010
 Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtes
17. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG


der 4. Sitzung des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses
am 13.01.2010


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Alzheimer Gesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
  Großer Steinklump 11
  39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Pflichtenbelehrung nach § 32 der Gemeindeordnung für das Land Sach-


sen-Anhalt
6. Vorstellung und Besichtigung der Einrichtung Alzheimer Gesellschaft


Sachsen-Anhalt e.V.
7. Informationen der Verwaltung
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil


9. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG


der 4. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses
am 14.01.2010


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: SKZ „Treff“
  W.-Hellge-Straße 3
  39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0108/2010


  Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 54  Sondergebiet Versorgungs-
und Freizeitanlagen „Ferienpark Plötzky“


7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil


8. Informationen der Verwaltung
9. Perspektivischer Sanierungsbedarf an den Schulen in Schönebeck (Elbe)


und Stand der Abarbeitungen der geplanten Maßnahmen
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.





